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Auf der Zielgeraden
Bundestag beschließt OZG 2.0

(BS/Benjamin Hilbricht) Noch nicht ganz da, aber die Ziellinie ist schon in Sicht: Die Regierungskoalition hat sich auf einen Entwurf für das Onlinezugangsgesetz 
2.0 (OZG 2.0) geeinigt – über ein Jahr, nachdem das Vorgängergesetz ausgelaufen ist. Der endgültige Entwurf enthält vieles, was lange gefordert wurde: mehr Stan-
dardisierung sowie einen einklagbaren, individuellen Rechtsanspruch auf digitale Verwaltungsleistungen. Beides war umstritten.

Die Verhandlungen haben lange ge-
dauert. Das geben alle Beteiligten 
zu. Der digitalpolitische Sprecher 
der Union im Bundestag, Dr. Rein-
hard Brandl (CSU), rechnet vor: Die 
Bundesregierung habe nach der 
Amtsübernahme ein Jahr Zeit ge-
habt, bevor das erste OZG am 31. 
Dezember 2022 auslief. „Trotzdem 
hat die Ampel es erst im Februar 
2024 geschafft, sich fi nal auf einen 
Entwurf zu einigen – mit einem 
34-seitigen Änderungsantrag, der 
uns Parlamentariern 24 Stunden 
vor der Ausschusssitzung und zwei 
Tage vor der Debatte im Bundestag 
zugestellt wurde“, beschwert sich 
Brandl. Bei solchen Verfahren blei-
be die Qualität auf der Strecke. Das 
OZG 2.0 sei „kein großer Sprung“. 

Auf einer gemeinsamen Pressekon-
ferenz der Regierungskoalition da-
gegen betonen die Verhandelnden, 
wie stolz sie sind. „Es gab keine tie-
fen ideologischen Gräben zwischen 
uns. Das Wesen der Verhandlungen 
war, dass wir in unglaublich viele 
Details gegangen sind“, berichtet 
der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Robin Mesarosch. 
Der neue Paragraf 6 sei ein „Filet-
stück des Gesetzes“. Mit diesem 
kann nun das Bundesinnenminis-
terium (BMI) in Absprache mit dem 
IT-Planungsrat (ITPR) Architektur-
vorgaben, Qualitätsanforderungen 
und Interoperabilitätsstandards 
setzen.
Der digitalpolitische Sprecher der 

Grünen-Bundestagsfraktion, Maik 
Außendorf, verbindet mit dem Ent-
wurf eine große Hoffnung. Denn 
zuvor hätten die unterschiedlichen 
Datenbankformate der Kommunen 
die Nachnutzung von Einer-für-al-
le-Leistungen erschwert, analysiert 
er. Auch hier setzten das BMI und 
der IT-Planungsrat nun verbindli-
che Vorgaben. Dadurch wird es für 
die Kommunen leichter, die andern-
orts entwickelten Fachverfahren in 
ihre eigenen Systeme zu implemen-
tieren.

Digitaler Zugang einklagbar
Ein großer Erfüllungsaufwand 

kommt auf die Kommunen zu. 
Noch dazu enthält das OZG 2.0 ein 

Druckmittel, das Union, FDP und 
Grüne lange gefordert hatten. „Ich 
bin sehr stolz auf die Rechtsansprü-
che auf digitale Verwaltungsleistun-
gen, die wir im OZG 2.0 verankert 
haben“, berichtet Maximilian Fun-
ke-Kaiser, digitalpolitischer Spre-
cher der FDP-Bundestagsfraktion. 
Demnach können Bürger ab dem 
1. Januar 2029 auf einen digitalen 
Zugang zu Verwaltungsleistungen 
des Bundes klagen. Ein Schadens-
ersatzanspruch besteht nicht. Die 
FDP-Abgeordneten glauben trotz-
dem an seine Wirksamkeit und ver-
gleichen den Rechtsanspruch mit 
dem Klagerecht bei Untätigkeit der 
Verwaltung. 
Während die FDP und die Grünen 

gedrängt haben, war die SPD lange 
skeptisch. Vielleicht auch, weil sie 
stärker in den Landesregierungen 
und Kommunen vertreten ist. „Mir 
ging es darum, dass die Kommunen 
keinem destruktiven Druck ausge-
setzt sind“, skizziert Sozialdemo-
krat Mesarosch seine Position zum 

Rechtsanspruch. Mit der gefunde-
nen Lösung könne er leben. Sie be-
treffe schließlich nur den Bund. 
Besonders problematisch wäre ein 

Rechtsanspruch auf digitale Ver-
waltungsleistungen der Länder und 
Kommunen gewesen, da hier noch 
die großen Digitalisierungslücken 
liegen. Die Länder hätten also für 
absehbare Klagen gegen ihre Kom-
munen stimmen müssen. Eine 
solche Regelung hätte das Gesetz 
möglicherweise für den Bundesrat 
untragbar gemacht. 

Der nächste Haushalt 
als Feuerprobe
Bleibt noch die Frage des Geldes. 

Der nächste Haushalt werde die 
Feuerprobe, konstatiert Sozialde-
mokrat Mesarosch. Es könne nicht 
sein, dass die Verwaltungsdigita-
lisierung endlich Fahrt aufnehme 
und dann das Geld ausgehe. „Die 
Millionen müssen kommen“, fordert 
Mesarosch.
Aber das ist ein künftiges Problem. 

Zunächst geht alles schnell und re-
lativ reibungslos. Die zweite und 
dritte Lesung erfolgte kurz vor Re-
daktionsschluss. Die Abgeordneten 
nahmen das Gesetz an. Damit biegt 
das OZG 2.0 in die Zielgerade ein. 
Nun muss noch der Bundesrat zu-
stimmen. Dessen nächste Sitzung 
ist Ende März. Danach könnte das 
Onlinezugangsgesetz endlich über 
die Ziellinie laufen.

„
Die Millionen 

müssen kommen.“

Robin Mesarosch (SPD)

Intelligente 
Verwaltung

Von Finanzverwaltung bis Verteidigung – Künstliche Intelligenz (KI) 
kann in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung zum Einsatz 
kommen. Dabei haben die Technologien das Potenzial, die Effizienz 
zu steigern, Prozesse zu beschleunigen und Mitarbeitende zu ent-
lasten. Der Wandel ist bereits in vollem Gange, aber es gibt noch 
viel zu lernen.
Mehr Informationen zum Schwerpunktthema auf Seite 2.
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Folgen Sie diesem Icon:
Dieses Icon finden Sie auf mehreren Seiten der aktuellen 
Ausgabe. Es zeigt an, dass es sich bei dem jeweiligen 
 Beitrag um einen Schwerpunktartikel zum Thema „Intelli
gente Verwaltung“ handelt. 

Wachstumsbooster Kommentare

Einigt Euch!
(BS) So, wie die Deutschen nun ein-
mal sind, haben sie in den vergan-
genen Wochen und Monaten gesittet 
gestreikt. Es gab zwar lautstarke 
Proteste auf den Straßen, die be-
gründet waren. Aber es herrsch-
te keine Wut, wie zum Beispiel in 
Frankreich, es gab keine aggressi-
ven Parolen, keine Ausschreitungen. 
Fast stoisch nahmen die Kundin-

nen und Kunden des Öffentlichen 
Personennahverkehrs, der Bahn, 
der Flughäfen, ihr Schicksal hin. 
Wer zum Beispiel die vielen Men-
schen gesehen hat, die sich klaglos 
in eine bereits knüppeldick über-
füllte Berliner U-Bahn zwängten, 
konnte diese Haltung nur bewun-
dern. Ein Schulterzucken, viel mehr 
nicht. Stattdessen: Gelassenheit.
Diese Gelassenheit konnten aller-

dings nicht alle aufbringen. Und das 
zu Recht. Gestreikt wurde zum Bei-
spiel beim Verband medizinischer 
Fachberufe, einer Berufsgruppe, die 
man bisher selten auf der Straße 
sah und die nun ihrem Unmut Luft 
machte. 330.000 medizinische An-
gestellte, Arzthelferinnen, Arzthelfer 
und Auszubildende des Verbandes 
gingen erstmals auf die Straße. Das 
ist ein Novum in der 60-jährigen 
Geschichte des Verbandes. 
Die Gewerkschaften wissen, dass sie 

nur wahrgenommen werden, wenn 
die Beschäftigten öffentlich und laut 
ihre Stimme erheben. Das haben sie 
getan. Doch irgendwann muss es 

eine Verständigung mit den Gewerk-
schaften geben. Ob in den nächsten 
Tagen oder in den nächsten Wochen, 
ist nicht wichtig. Aber das Ziel des 
Ganzen muss eine Einigung sein. 
Es ist richtig, dass die Gewerk-

schaften ihre Forderungen deutlich 

machen und für die Interessen ihrer 
Mitglieder kämpfen. Gleichzeitig ist 
auch entscheidend, dass die Be-
teiligten an den Verhandlungstisch 
zurückkehren und nach einer Lö-
sung suchen, die für alle akzep-
tabel ist. Weitere Streiks würden 
die Bürgerinnen und Bürger nur 
unnötig belasten. Es ist an der Zeit, 
vernünftige und faire Kompromisse 
zu finden, um die Tarifauseinander-
setzungen zu beenden. 
Weitere Streiks mit Flug- und Zug-

ausfällen, mit langen Staus und 
übervollen Bussen, sind den Bür-
gerinnen und Bürgern auf Dauer 
nicht mehr zuzumuten. Das wissen 
auch die Gewerkschaften. Die Be-
troffenen haben sich lange genug in 
Geduld geübt. Die Streiks brachten 
bisher nicht das ganz große Drama, 
wie viele befürchteten. Die Gewerk-
schaften fordern mehr Lohn für die 
Beschäftigten, das ist ihr Job. Auf 
beiden Seiten sind Augenmaß und 
Kompromissfähigkeit gefordert. Nur 
sollte die Kirche im Dorf bleiben. 

Spracheindeutigkeit hilft
(BS) „Sehr geehrter Herr Präsident, 
mit Verlaub, Sie sind ein Arsch-
loch.“ – O-Ton Joschka Fischer von 
den Grünen im Deutschen Bun-
destag, danach Außenminister und 
heute Elder Statesman. Alles nach-
zulesen in den Bundestagsprotokol-
len. Wie auch dies: Herbert Wehner 
(SPD) spricht vor dem Plenum, wird 
mehrfach unterbrochen durch Zwi-
schenrufe von Franz-Josef Strauß 
(CSU). Wehner entgleist. Hat das 
der SA-Mann da drüben gesagt? 
Laute Gegenattacke aus dem Ple-
narsaal durch Strauß: „Moskau-Pö-
bel, Schnauze halten.“ Man könnte 
entsetzt sein, aber die sprachlichen 
Attacken in der politischen Ausei-
nandersetzung in dieser Republik 
waren schon mal härter. Auch an 
die „Gurkentruppe“ zu Zeiten der 
Schwarz-gelben Koalition sei erin-
nert.
Also, warum die Aufregung über 

sprachliche Radikalität heute? 
Weil statt argumentativer heute 
semantische Kämpfe Politik wahr-
nehmbar machen sollen, schadet 
das dem Diskurs, weil aus einem 
bisher gemeinsamen Sprach- und 
Wortschatz jetzt Lagersprache wird. 
Aus Unkraut wurde bei der Berliner 

Senatsverwaltung „Spontan-Grün“. 
Aus Geschlechtsumwandlung wird 
behördlich Geschlechtsanpassung. 
Staat und Behörden haben sich 
sprachideologisch vor den Karren 
spannen lassen. Doch manche kön-
nen es mit der Semantik nicht so 
gut: Viele Gesetze heißen jetzt wie 
das Gute-Kita-Gesetz. Absurd.

Wer dogmatischer Meinung ist, 
verlangt, ein Sprachzeugnis abzu-
legen: „menschengemachter Klima-
wandel“. Wer diese Formalie nicht 
vorwegschickt, ist vom weiteren 
Dialog ausgeschlossen.
Die Rechtsextremen „kapern“ Be-

griffe und drehen deren Bedeutung 
um. Aus dem Begriff Remigration 
wurde gewaltsame Entfernung 
„nicht Assimilierter“. Nahe an De-
portation.
Behörden täten dem Gemeinsinn 

einen Gefallen, Begriffen nicht nach 
politischen Richtungen, die wech-
seln, in der Amtssprache zu folgen, 
sondern einfach bei der Recht-
schreibung und Sprachgenauigkeit 
zu bleiben.
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Schon 2020, weit vor dem Er-
folg von ChatGPT und der mit-

schwingenden Bekanntheit des 
Begriffs „Künstliche Intelligenz“, 
eröffnete das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) das 
sogenannte KI-Observatorium, um 
die Auswirkungen von KI auf die 
Arbeitswelt und Gesellschaft zu 
beobachten. Dazu stehen ihm seit 
2019 bis 2024 Haushaltsmittel in 
Höhe von 35 Millionen Euro zur 
Verfügung. 22 Millionen Euro wur-
den bislang in rund einem Dutzend 
Projekten ausgegeben. Das BMAS 
weiß nun: Der Wandel durch KI-
Technologien wird fast jeden Sektor 
und Beruf betreffen. „Dabei wird 
KI eher zusätzliche Arbeitsplätze 
schaffen und die Anforderungspro-
file bestehender Jobs verändern, als 
Arbeitsplätze vernichten“, bekräftigt 
eine Ministeriumssprecherin. 
Um diesen Wandel in der Arbeits-

welt im Sinne der Beschäftigten 
zu gestalten, müssen sie dringend 
mit KI-Kompetenzen ausgestattet 
werden. Zu diesem Schluss kommt 
ein Bericht des Observatoriums von 
2021 über das Arbeiten mit KI. Das 
Ziel wird oft mit dem englischen Be-
griff „AI Literacy“ beschrieben und 
bedeutet die Befähigung der Mit-
arbeitenden zum selbstbestimmten 
und souveränen Umgang mit KI-
Anwendungen. Nur dann können 
sie laut BMAS Künstliche Intelli-
genz effektiv nutzen, ihren Einsatz 
mitgestalten und davon profitie-
ren. Nur dann ist der gewünschte 
„menschenzentrierte KI-Einsatz“ 
tatsächlich erreicht.

Forschung, Beratung und Schulung 
Erst einmal braucht es Klarheit da-

rüber, welche Kompetenzen über-
haupt benötigt werden. Das laufende 
Projekt ai:conomics des Observato-
riums setzt hier an. In Feldstudien 
werden unter anderem die Anforde-
rungen des KI-Einsatzes am Arbeits-
platz untersucht. Gleichzeitig baut 
das Bundesministerium des Innern 

und für Heimat (BMI) momentan das 
Beratungszentrum für Künstliche 
Intelligenz in der öffentlichen Ver-
waltung (BeKI) auf, welches – neben 
anderen Aufgaben – die Bundesver-
waltung zum Einsatz von KI befähi-
gen soll. Dazu gehören sowohl Be-
ratungen zu „rechtlichen, ethischen 
und initialen technischen Fragestel-
lungen“ rund um die Anwendung 
von KI als auch Schulungen, teilt 
eine Sprecherin des BMI mit. 
Auch das BMAS betont, eine inno-

vative Weiterbildungskultur stärken 
zu wollen. Diese umfasst die Ein-
führung eines Qualifizierungsgel-
des für Betriebe im Strukturwandel, 
KI-Studios, ein KI-Infomobil und 

insgesamt 250 Veranstaltungen 
bis Ende 2024, die sich speziell an 
kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU) richten. Die Bundesagentur 
für Arbeit schafft ein Angebot zur 
Qualifizierung ihrer Berufsberate-
rinnen und Berufsberater zum The-
ma KI. Ziel ist, im Laufe des Jahres 
rund 2.500 von ihnen im Bereich 
KI „fit(ter) zu machen“, erklärt eine 
Sprecherin der BA. Einerseits erfah-
ren die Mitarbeitenden, wie KI den 
Arbeitsmarkt verändert und welche 
Zukunftsjobs entstehen. Anderer-
seits sollen sie lernen, wie sie selbst 
die neuen Technologien in ihre Be-
ratertätigkeit integrieren können. 

Wenige nutzen bislang Angebote 
Die vor Kurzem erschienene 

Studie „D21-Digital-Index“ der 

Initiative D21 zeigt jedoch eine 
zusätzliche Hürde in der KI-Befä-
higung von Beschäftigten auf: Nur 
18 Prozent der Befragten haben 
2023 vom Arbeitgeber finanzierte 
Weiterbildungsangebote zum The-
ma Digitalisierung genutzt – 82 
Prozent taten es demnach nicht. 
Menschen mit Bürojob nutzten 
die Angebote wesentlich häufi-
ger (27 Prozent). Zudem gibt es 
möglicherweise eine Überschnei-
dung zwischen den Angebotsnut-
zenden und denjenigen, die den 
Einfluss von KI-Anwendungen 
auf die eigene Arbeit besonders 
groß einschätzen. Ein Drittel der 
Menschen mit Prüf- oder Analyse-
tätigkeiten sowie solche, die im 
Bereich Beratung oder Unterneh-
mensdienstleistungen arbeiten, 
nutzten Weiterbildungsangebote. 
Gleichzeitig erwarten in diesen 
Gruppen 58 Prozent der Befrag-
ten starke Veränderungen durch 
Anwendungen Künstlicher Intelli-
genz – die höchste Zahl innerhalb 
aller Gruppen. Angesichts der zu-
vor dargestellten Wichtigkeit von 
AI Literacy scheint die Zahl der 
Angebotsnutzenden trotzdem zu 
gering. Das sieht die Initiative D21 
auch so. Die Notwendigkeit der 
eigenen Weiterentwicklung wird 
der Autorin der Studie zufolge viel-
fach unterschätzt. Noch würden 
vor allem informelle Wege genutzt, 
um sich neues Wissen anzueig-
nen, beispielsweise Ausprobieren 
oder Hilfe aus dem Umfeld.
Der Grundstein für die Anwendung 

neuer Technologien – die Akzeptanz 
dieser – scheint immerhin gelegt zu 
sein. Laut Digital-Index der D21 geht 
die Mehrheit der Befragten von „(eher) 
positiven“ Veränderungen durch KI 
auf die Arbeitswelt aus. Nur halb so 
viele erwarten (eher) negative Verän-
derungen. Bei der Anwendung von KI 
in der öffentlichen Verwaltung erwar-
ten sogar 61 Prozent der Befragten 
(eher) positive Veränderungen und 
nur 20 Prozent (eher) negative.

Ich kann angesichts gesperrter 
Brücken und Schienen, Staus 

auf den Autobahnen und Verspä-
tungen bei der Bahn den Impuls 
vieler Menschen verstehen, die for-
dern: „Nun macht doch endlich!“ 
Die davon ausgehen, dass mit dem 
„richtigen“ politischen Willen In-
frastruktur binnen kürzester Zeit 
geplant, genehmigt und gebaut 
werden kann. Das klingt ein we-
nig nach Harry Potter, wo mit Zau-
berhand aus Wunsch Wirklichkeit 
wird. Nur: So einfach ist es nicht 
und das ist auch gut so. 

Schnelligkeit vs. Gründlichkeit
Man kann berechtigterweise 

über das deutsche Planungsrecht 
schimpfen: Umfang und Detail-
grad einer Planfeststellung erfor-
dern beispielsweise erheblich mehr 
finanzielle, zeitliche und personelle 
Ressourcen als in manchen Nach-
barstaaten. Auch kann man mitun-
ter den Eindruck bekommen, dass 
das eigentliche Ziel – ein konkretes 
Projekt fertigzustellen – gegenüber 
vielerlei Bedenken aus dem Fokus 
gerät. Nur sollte man dabei nicht 
vergessen, dass sich unser Pla-
nungsrecht durch eine extrem hohe 
Qualität auszeichnet und dahin-
gehend seinesgleichen sucht. Die 
Forderung, „schneller zu machen“, 
geht also stets mit drohenden qua-
litativen Abstrichen einher. Wir be-
finden uns folglich in einem Span-
nungsverhältnis von „Schnelligkeit 
vs. Gründlichkeit“. 

Das Planen besser planen
Um Planungs- und Genehmigungs-

verfahren zu beschleunigen, wird oft 
gefordert, Klagen zu unterbinden. 
Ich halte das für die falsche He-

rangehensweise. Und zwar aus drei 
Gründen: Erstens überlegen sich 
Klagende in aller Regel im Vorhi-
nein sehr gründlich, wie aussichts-
reich eine Klage ist. Geklagt wird 
meist nur, wenn es hierfür auch 
einen Grund gibt. Dass es dazu ver-
mehrt kommt, liegt vor allem darin 
begründet, dass zweitens Personal 
für Planung, Realisierung und Ge-
nehmigung fehlt. Durch die dünne 
Personaldecke sind die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter häufiger 

gezwungen, schneller zu planen, 
wodurch die Unterlagen eher fehler-
anfällig sind. Drittens wird die Ak-
zeptanz von Infrastrukturprojekten 
nicht dadurch erhöht, dass man die 
Möglichkeiten des zivilgesellschaftli-
chen Einspruchs beschränkt. Statt-
dessen sollten Bürgerinnen und 
Bürger, Umweltverbände und Träger 
öffentlicher Belange (TÖB) möglichst 
früh an Projekten beteiligt werden, 
damit etwaiger Widerstand in den 

jeweiligen Projekten internalisiert 
und Kompromisse gefunden werden 
können. Dieses Verfahren geht zwar 
insbesondere zu Beginn mit einem 
erhöhten Aufwand einher, senkt je-
doch das Klagerisiko und kann so 
in der Gesamtschau Projekte er-
heblich beschleunigen und dabei 
Kosten sparen, die bei aus erfolgrei-
chen Klageverfahren resultierenden 
Neu- und Umplanungen entstehen. 
Frühe Beteiligung steigert insgesamt 
sowohl die Qualität als auch die Ak-
zeptanz einer Maßnahme.

Mehr „Beinfreiheit“ durch eine 
Mut- und Vertrauenskultur
Als Gesetzgeber versuchen wir 

schon länger, Planungsverfahren 
durch Gesetzesinitiativen zu be-
schleunigen. Den an der Planung 
und Genehmigung Beteiligten 
wurden darin recht große Ermes-
sensspielräume durch sogenann-
te „Kann“-Bestimmungen einge-
räumt. In der Praxis beobachten 
wir jedoch, dass diese kaum genutzt 
werden, Verantwortung häufig nach 
oben abgegeben und alle Eventu-
alitäten abgesichert werden. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zie-
hen sich häufig auf das zurück, was 
„interpretationsfrei“ ist. Mit dieser 
Angst gewinnen wir weder Zeit noch 
Qualität.  Dieses Verhalten muss 
bei zukünftigen Gesetzesvorhaben 
mitgedacht werden.

Zugleich sollten wir uns den Grund 
für das Verhalten der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter bewusst ma-
chen: die unzureichende Fehlerkultur 
innerhalb der Behörden, die Angst 
vor Regress und ein zum Teil tiefes 
Misstrauen gegenüber Vorhabenträ-
gern, Firmen und den Bürgerinnen 
und Bürgern. 
Wir brauchen einen Wechsel hin 

zu einer positiven Fehlerkultur und 
mehr Mut zu Entscheidungen sowie 
eine positive Vertrauenskultur. Ein 
solcher Kulturwandel muss in der 
öffentlichen Verwaltung von der Lei-
tungsebene getragen werden, damit 
die Beschäftigten mutiger entschei-
den – im Vertrauen darauf, von ihren 
Führungskräften bestärkt zu werden, 
statt Karriereknicks oder persönliche 
Haftung bei Fehlentscheidungen be-
fürchten zu müssen.

Mutig auf dem Weg zur 
„Deutschland-Geschwindigkeit“
Im politischen Diskurs erleben 

wir häufig, dass für komplizierte 
Sachverhalte einfache Lösungen 
gefordert werden. Ein Beispiel 
hierfür ist der Ruf nach der Ein-
schränkung von Klageverfahren im 
Genehmigungsprozess. Das Recht, 
zu klagen, ist jedoch ein hohes Gut, 
das nicht ohne Grund sowohl vom 
Bundesverfassungsgericht als auch 
vom Europäischen Gerichtshof re-
gelmäßig gestärkt wird. 

Anders als in der Welt von Harry 
Potter lassen sich unsere Heraus-
forderungen leider nicht mit einem 
Zaubertrick meistern. Vermeintlich 
einfache Lösungen in Überschrif-
ten werden uns nicht helfen. Wir 
müssen uns eingestehen, dass das 
Planungs- und Genehmigungsrecht 
kompliziert ist und entsprechend 
gut durchdachte Anpassungen er-
fordert. Um es zu vereinfachen, soll-
ten wir daher vor allem den Prak-
tikerinnen und Praktikern in den 
Planungsbüros, in den öffentlichen 
Verwaltungen und auf den Bau-
stellen zuhören. Diese Expertinnen 
und Experten können uns sehr ge-
nau berichten, wo konkrete Ver-
änderungen vonnöten sind. Damit 
die Gesetze nicht zu Papiertigern 
verkommen und die Änderungen 
auch umgesetzt werden können, 
müssen wir dafür sorgen, dass die 
öffentliche Verwaltung die nötigen 
personellen Ressourcen erhält und 
die Vorhabenträger und die Bau-
unternehmen im Vertrauen auf eine 
langfristige Finanzierung der Sa-
nierungs- und Ausbaubedarfe ihre 
Kapazitäten entsprechend vorhal-
ten können.
Gleichzeitig sollten wir viel stärker 

deutlich machen, wie wichtig eine 
gute und nachhaltige Infrastruk-
tur gerade beim Umbau der Gesell-
schaft in ein postfossiles Zeitalter 
ist. Alle Beteiligten – egal ob auf der 
Baustelle, im Büro oder im Lkw – 
können hierzu einen Beitrag leisten, 
dass wir unseren Wohlstand auf 
eine neue, bessere, klimaneutrale 
Stufe heben können.
Wir sollten uns nicht von den He-

rausforderungen entmutigen lassen, 
sondern sie mit Sachverstand und 
Zuversicht angehen. 

Aber bitte kompetent
KI verändert die Arbeitswelt – und die Anforderungen an Beschäftigte

(BS/Anna Ströbele) Die Technologie soll den Menschen dienen, nicht umgekehrt. Diese Aussage hört man vonseiten 
der Bundesregierung immer wieder, wenn es um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) geht. Dazu gehört, von den 
Bedürfnissen der Menschen auszugehen – auch von ihrem Bedarf nach Weiterbildung. Verschiedene Initiativen der Bun-
desregierung setzen hier an. Gleichzeitig zeigt eine Studie der D21, dass Qualifikationsangebote selten genutzt werden.

Mutkultur statt Harry Potter 
Planungs- und Genehmigsverfahren und wie man sie verbessert

(BS/Mathias Stein) Wir haben ein Problem: Die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ist zu einem großen Teil marode – 
und das verkehrsträgerübergreifend. Der Sanierungsstau ist nicht auf eine einzelne Ursache zurückzuführen. Neben den 
fehlenden politischen Anreizen, (langfristige) Investitionen zu tätigen, und oft fehlenden Kapazitäten in den Verwaltun-
gen brauchen wir schlicht zu lange für Planungs- und Genehmigungsverfahren. 

Ob Chatbot, Suchassistenz oder die automatische Erstellung von Dokumenten: Es gibt mittlerweile zahlreiche Use Cases für KI in der 
öffentlichen Verwaltung. Der kompetente Umgang mit den Anwendungen fällt aber vielen noch schwer, belegt eine Studie der D21- 
Initiative. Foto: BS/MH, stock.adobe.com

Mathias Stein, 
Mathias Stein, MdB 
(SPD), ist ordent-
liches Mitglied im 
Verkehrsausschuss 
des Deutschen 
Bundestages

Foto:BS/Marco Urban
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Behörden Spiegel: Die AfD be-
herrscht momentan die Schlag-

zeilen: Nach aktuellen Umfragewer-
ten könnte die Partei aus den drei 
kommenden Landtagswahlen mög-
licherweise als stärkste Kraft her-
vorgehen. Wie sattelfest ist unsere 
Demokratie? 

Joachim Wieland: Aus meiner 
Sicht ist unsere Demokratie sattel-
fest. Als Verfassungsrechtler be-
trachte ich das vor allen Dingen 
mit Blick auf die Verfassung – und 
die ist 1949 geschaffen worden, 
in Reaktion auf die deutsche Ge-
schichte im Nationalsozialismus. 
Wir haben die Möglichkeit, verfas-
sungswidrige Parteien durch das 
Bundesverfassungsgericht verbie-
ten zu lassen. Und es gibt auch 
Möglichkeiten, verfassungswidrige 
Vereinigungen zu verbieten. 
Das juristische Instrumentarium 

ist also vorhanden. Entscheidend 
ist allerdings nicht allein das ju-
ristische Instrumentarium. Wich-
tig ist vor allen Dingen auch, dass 
das deutsche Volk bereit ist, seine 
verfassungsrechtliche Ordnung zu 
verteidigen und daran festzuhal-
ten. Ohne diesen Willen helfen 
auch die juristischen Vorkehrun-
gen nicht sehr viel.

Behörden Spiegel: Vor dem Hin-
tergrund des Erstarkens demo-
kratiefeindlicher Parteien haben 
die Spitzen der Ampelkoalition vor 
Kurzem eine Verfassungsänderung 
angeregt. Das Bundesverfassungs-
gericht solle so besser vor einer par-
teipolitischen Einflussnahme und 
einer möglichen Unterwanderung 
von rechts außen geschützt wer-
den. Wie real ist diese Gefahr und 
wie notwendig ist dieser Schritt?

Wieland: Ich glaube nicht, dass 
die Gefahr unmittelbar bevorsteht 
– auch wenn man sich anschaut, 
welche Stimmanteile radikale Par-
teien auf Bundesebene bisher für 
sich in Anspruch nehmen konn-
ten. Trotzdem ist es aus meiner 
Sicht angezeigt, die Stellung des 
Bundesverfassungsgerichts in der 
Verfassung stärker und deutlicher 

zu verankern. 1949 ist die Verfas-
sung als Provisorium geschaffen 
worden und seinerzeit hatte man 
noch nicht alle Einzelheiten, die für 
die Struktur des Gerichts bedeut-
sam sind, in die Verfassung auf-
genommen. Das sollte man meines 
Erachtens aber tun, das gehört zu 
einer ausgefeilten Verfassungsord-
nung dazu. Alle Verfassungsorgane 
sollten in ihren Grundzügen dort 
geregelt sein. Bisher ist das beim 
Bundesverfassungsgericht noch 
nicht geschehen.

Behörden Spiegel: Eine Ände-
rung des Grundgesetzes ist also 
sinnvoll?

Wieland: Ja, ich halte das für 
sinnvoll. Man könnte darin ver-
ankern, dass das Bundesverfas-
sungsgericht aus zwei Senaten 
besteht, dass die Amtszeit der 
Richter einmalig zwölf Jahre be-
trägt, nicht verkürzt werden darf 
und eine Wiederwahl ausgeschlos-
sen ist. Auch sollte dem Gericht 
ausdrücklich zugesichert werden, 
dass es über die Verteilung seiner 
Geschäfte selbst entscheiden darf. 
Diese Änderungen würden mög-
liche Gefahren abwehren. 
Nach geltender Rechtslage könn-

te ansonsten mit einfacher Mehr-
heit ein dritter Senat eingerichtet 
werden, der mit – per einfacher 
Mehrheit gewählten – Richterinnen 
und Richtern besetzt wird. Diesem 
dritten Senat könnten dann alle 
wichtigen Verfahren zugewiesen 
werden und das sollte möglichst 
verhindert werden. Wäre die Amts-
zeit der Richter begrenzt, würde 
das auch verhindern, dass die 
Wahl oder Abwahl von Richtern 
manipuliert wird. 

Behörden Spiegel: Der parla-
mentarische Geschäftsführer der 
SPD-Fraktion, Johannes Fechner, 
sprach sich für Folgendes aus: 
Die einfache Mehrheit, mit der das 
Gesetz über das Bundesverfas-
sungsgericht gegenwärtig geändert 
werden kann, sollte in eine Zwei-
drittelmehrheit geändert werden. 
Wäre der oberste Gerichtshof so 
ausreichend vor einer parteipoliti-
schen Einflussnahme geschützt?

Wieland: Es scheint mir nicht 
sinnvoll, das Gesetz über das 
Verfassungsgericht nur mit einer 
Zweidrittelmehrheit zu ändern. 
Sinnvoller wäre es, zu sagen: Wir 
schreiben die wesentlichen Schutz-

elemente für das Verfassungsge-
richt in das Grundgesetz hinein 
und das kann dann nur mit einer 
Zweidrittelmehrheit geändert wer-
den. Allerdings muss man auch 
sehen, dass die Verankerung einer 
Zweidrittelmehrheit zur Wahl der 
Mitglieder des Bundesverfassungs-
gerichts Parteien die Möglichkeit 
gibt, Sperrminoritäten auszuüben. 
Das bedeutet, dass Parteien Rege-
lungen verhindern können, sobald 
sie über ein Drittel der Stimmen im 
Bundestag oder Bundesrat verfü-
gen. Und das muss man sich sehr 
genau überlegen. 

Behörden Spiegel: Was wür-
de in einem Worst-Case-Szenario 
passieren, wenn die von der Ampel 
vorgeschlagenen Änderungen nicht 
umgesetzt würden?

Wieland: Wenn das Grundgesetz 
tatsächlich nicht geändert wird 
und wenn radikale Parteien eine 
Mehrheit im Bundestag erlangen 
würden, dann könnten sie das 
Gesetz über das Bundesverfas-
sungsgericht mit einfacher Mehr-
heit ändern. Sie könnten beispiels-
weise sagen: Wir schaffen einen 
neuen Senat und der muss alle 
staatsrechtlich relevanten Fragen 
entscheiden. Diesen neuen Senat 
besetzen wir mehrheitlich mit uns 
genehmen Richterinnen und Rich-
ter. 
Das wäre der Worst Case. Denn 

das würde das Funktionieren des 
Bundesverfassungsgerichts und 
den Schutz der freiheitlichen de-
mokratischen Grundordnung 
deutlich behindern. 

Behörden Spiegel: Sie beraten 
regelmäßig Verfassungsorgane von 

Bund und Ländern in Verfassungs-
fragen. Wie wahrscheinlich ist es, 
dass die nun angestrebte Grundge-
setzänderung tatsächlich vollzogen 
wird?

Wieland: Das ist immer ein Pro-
blem. Wenn man das Grundgesetz 
ändern will, braucht man die Zu-
stimmung der Opposition. Und die 
Opposition wird natürlich einen 
gewissen Preis dafür verlangen, 
dass sie diese Zustimmung gibt. 
Wenn man die politische Diskus-
sion im Moment verfolgt, scheint 
mir aber bei den demokratietra-
genden Parteien eine grundsätzli-
che Bereitschaft zu bestehen, eine 
solche Verfassungsänderung mit 
einer Zweidrittelmehrheit durch-
zuführen. Aus meiner Sicht haben 
wir eine reale Chance, diesen ver-
nünftigen Schritt zu tun. 

Behörden Spiegel: Gäbe es denn 
juristische Alternativen, um einer Ent-
machtung des Bundesverfassungs-
gerichts präventiv zu begegnen? 

Wieland: Juristische Alternati-
ven sehe ich nicht. Der juristische 
Schutz von Verfassungsorganen 
muss innerhalb der Verfassung 
stattfinden. Man kann im politi-
schen Raum versuchen, darauf 
hinzuwirken, dass vernünftige 
Entscheidungen gefunden werden. 
Aber zu einer Änderung der Ver-
fassung sehe ich schlussendlich 
keine realistische Alternative.

Die fachliche Diversität in Auf-
sichtsräten öffentlicher Unter-

nehmen ist groß, die Mehrheit dieser 
Gremien findet sich in kleinen und 
mittelgroßen GmbHs. Eine Übernah-
me solcher Aufsichtspositionen wird 
oft als Dienst an der Gemeinschaft, 
dem Land oder dem Staat angesehen. 
Dennoch – oder gerade deshalb – ist 
es entscheidend, dass diese Personen 
eine praxisnahe und zeitlich leistbare 
Basisqualifikation erhalten.
Es ist wichtig, umfassende Kennt-

nisse in folgenden Bereichen zu be-
sitzen: den Besonderheiten öffentli-
cher Unternehmen, der Struktur und 
den Aufgaben des Aufsichtsrats so-
wie den Anforderungen an seine Mit-
glieder. Zudem ist fundiertes Wissen 
über die Binnenorganisation, Rech-
te, Pflichten und Haftung, das In-
formationsregime des Aufsichtsrats, 
den Prüfungsausschuss, die Mitbe-
stimmung, Rechnungslegung und 
Bilanzierung sowie die spezifischen 
Aspekte einer GmbH mit Aufsichts-
rat von Relevanz. Die Verantwortung 
für eine adäquate Qualifikation vor 
allem neuer Gremienmitglieder liegt 
auf mehreren Ebenen:
•  Das Aufsichtsratsmitglied selbst: 

Es ist unerlässlich, dass Mitglieder 
eines Aufsichtsrats oder Beirats 
die Eigenverantwortung für ihre 
Weiterbildung und Qualifizierung 
übernehmen. Denn im Fall der Fäl-
le haften sie für ihre Entscheidun-
gen. Unwissenheit schützt nicht.

•  Der Entsender: Dieser sollte si-
cherstellen, dass die entsandten 
Personen das notwendige Wissen 

und die Fähigkeiten für ihre Rolle 
besitzen. Die entsandten Perso-
nen überwachen immerhin ein 
Unternehmen der Kommune.

•  Der Aufsichtsratsvorsitzende: 
Zu seinen Pflichten gehört auch 
die Förderung der laufenden 
Weiterbildung der Aufsichtsrats-
mitglieder. Er muss im Falle un-

zureichender Qualifikation dafür 
sorgen, dass diese behoben wird.
Im Idealfall beginnt der verantwor-

tungsvolle Mandatsträger am Tag 
der Entscheidung für seine Entsen-
dung mit der inhaltlichen Vorbe-
reitung auf die künftige Funktion.
Eine sinnvolle ergänzende Stra-

tegie könnte die Einführung einer 

freiwilligen Verpflichtung sein: In-
nerhalb von sechs Monaten nach 
Amtsantritt soll die erforderliche 
Qualifikation nachgewiesen wer-
den. Ein Modell, das sich bereits 
bei Aufsichtsräten im Finanzsektor 
in Deutschland bewährt hat, auch 
wenn von der ersten Aufsichtsrats-
sitzung an die volle Haftung gilt. 
Das von der Directors Academy an-

gebotene digitale Format, bestehend 
aus Online-Videos von erfahrenen 
Expertinnen und Experten, ermög-
licht es Aufsichtsratsmitgliedern 
von Unternehmen der öffentlichen 
Hand, sich auf individuelle und fle-
xible Weise fortzubilden. Diese Art 
der digitalen Weiterbildung erweist 
sich als besonders wirkungsvoll und 
vorteilhaft. Der Anreiz des Weiterbil-
dungsnachweises fördert die konti-
nuierliche Auseinandersetzung mit 
relevanten Themen und steigert das 
Interesse am Lernen. In der schnell-
lebigen Wirtschafts- und Rechtswelt 
von heute ist die Fähigkeit zur ste-
tigen Weiterbildung unverzichtbar.
Zusammenfassend ist festzuhal-

ten, dass die Qualifizierung von 
Aufsichtsräten in Unternehmen der 
öffentlichen Hand nicht nur eine 

Notwendigkeit, sondern eine Vo-
raussetzung für eine professionelle 
und effektive Unternehmensauf-
sicht ist. Durch die Einführung von 
klaren Richtlinien und die Nutzung 
moderner, digitaler Weiterbildungs-
angebote kann die Qualität der Auf-
sichtsratsarbeit signifikant verbes-
sert werden. Dies dient dem Wohl 
der Unternehmen, ihrer Stakeholder 
und der Gesellschaft als Ganzes.

*Dr. Viktoria Kickinger ist ehemali-
ge Mandatsträgerin und Geschäfts-
führerin der Directors Academy.

Einen dritten Senat verhindern
Ampelpolitiker streben nach Änderung des Grundgesetzes

(BS) Um das Bundesverfassungsgericht vor einer möglichen antidemokratischen Einflussnahme zu schützen, plädieren 
die Spitzen der Ampelfraktionen für eine Verfassungsänderung. Wie notwendig ist der Schritt? Das erklärt Verfassungs-
rechtler Prof. Dr. Joachim Wieland im Interview mit dem Behörden Spiegel. Wieland ist Mitglied des Verfassungsgerichts-
hofs Nordrhein-Westfalen und hat unter anderem Bundespräsidenten, Bundesregierung und Bundesminister vor dem 
Verfassungsgericht vertreten. Die Fragen stellte Anne Mareile Walter.

Unvorbereitet im Aufsichtsrat
Plädoyer für adäquate Qualifizierung

(BS/Dr. Viktoria Kickinger*) In Unternehmen der öffentlichen Hand spielen Aufsichtsräte eine entscheidende Rolle. Ihre 
Besetzung erfolgt oft politisch – ein nicht zu kritisierendes Instrument, ist es doch dem Demokratieprinzip geschuldet. 
Doch genau hier offenbart sich ein Defizit: Viele Mitglieder solcher Aufsichtsgremien kommen ohne grundlegende Kennt-
nisse ihrer Rechte und Pflichten in dieses Amt. Diese Unkenntnis ist nicht allein ihnen anzulasten; häufig bedenken die 
entsendenden Stellen nur unzureichend die Tragweite und Anforderungen an kommunale Kontrollorgane. 

Prof. Dr. Joachim Wieland, Mitglied des 
Verfassungsgerichtshofs NRW, forscht und 
lehrt u.a. zu Rechtsfragen des Verfassungs- 
und Verwaltungsrechts.  Foto: BS/privat

„
Zu einer 

Änderung der Ver-
fassung gibt es 
schlussendlich 
keine realistische 
Alternative.“

NEU: Aufsichtsräte  
können sich hier 
 informieren 
Directors Academy

Webinar „Das Aufsichtsratsmandat im 
öffentlichen Unternehmen“

Mitglieder in Aufsichtsgremien starten häufig ohne grundlegende Kenntnisse ihrer Rechte 
und Pflichten ins Amt. Foto: BS/@mediumrare, unsplash.com
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B ehörden Spiegel: Herr Schnitz-
ler, Polit-X hat Mitte Januar 

eine KI-Beta-Version gelauncht. 
Wo sehen Sie die grundsätzlichen 
Vorteile des Einsatzes Künstlicher 
Intelligenz im Politikmonitoring?

Heiko Schnitzler: Seit Polit-X vor 
16 Jahren begonnen hat, Politik-
monitoring als Daten-Service an-
zubieten, hat sich die Arbeit von 
Menschen, die Regulierung und 
politische Entwicklungen verste-
hen müssen, stark weiterentwickelt 
– die Welt ist komplexer geworden. 
Unser Ziel ist es, diese Arbeit mit 
Technologie zu unterstützen und 
Experten schneller einen Überblick 
über relevante Information zu ver-
schaffen.
In dieser ersten Phase von Künst-

licher Intelligenz (KI) setzen wir sie 
da ein, wo User den größten zu-
verlässigen Effekt haben: bei der 
Erfassung von Dokumenten. Hier 
kann eine starke Zeitersparnis er-
zielt werden.
Viele, die in den letzten Monaten 

verschiedene KI-Anwendungen 
ausprobiert haben, stoßen schnell 
an die Grenzen, wo das „Genera-
tive“ an KI überhandnimmt und 
Information kreativ ergänzt wird. 
Politik-relevante Dokumente sind 
oft komplex und es ist wichtig, 
Nuancen und Kontext richtig zu 
erfassen. Um KI verantwortungs-
bewusst einzusetzen, war es uns 
wichtig, KI-Unterstützung so solide 
und transparent wie möglich für 
Anwender zu machen.

Behörden Spiegel: Welche neuen 
bzw. verbesserten Features werden 
durch die KI-Lösung bereitgestellt?

Schnitzler: Wir bieten seit Januar 
2024 KI-gestützte Zusammenfas-
sungen von Dokumenten in unse-
rer Politik-Datenbank an. Diese 
gehen über herkömmliche KI-Li-
mitationen hinaus und sind spezi-
fisch daraufhin entwickelt worden, 
mit längeren Texten umgehen zu 
können, als gängige KI das schafft.
Um Usern zusätzlich Kontrolle 

zu geben, können sie eine Refe-

renzfunktion auswählen, mit der 
sie überprüfen können, auf wel-
che Original-Textbausteine die KI 
sich bezieht. Das kann zum Bei-
spiel wichtig sein, wenn man zwar 
eine schnelle Zusammenfassung 
braucht, aber doch auch gezielt 
Zitate überprüfen will. Außerdem 
gibt es eine integrierte Keyword-
Suche und User können einfach 
zwischen Englisch und Deutsch 
springen, also sich englische Do-
kumente auch auf Deutsch zu-
sammenfassen lassen – und um-
gekehrt.

Behörden Spiegel: Welche Tech-
nologie steckt dahinter?

Schnitzler: Die Funktion basiert 
auf einer generativen KI und erwei-
tert diese um zusätzliche Techno-
logien und Verarbeitungstools, um 
über die Limitationen von Stan-
dard-KI-Textverständnis hinaus-
zugehen.
Was die Anwendung auch einfach 

für User macht, ist, dass sie keine 
Prompts oder andere Befehle brau-
chen. Prompts optimieren ist ja oft 
eine eigene Wissenschaft. Wir ha-
ben diesen Teil integriert, sodass 
User einfach durch Klick entschei-
den können, welche Quellen sie von 
der KI analysieren lassen wollen.

Behörden Spiegel: Bei allen Vor-
zügen der KI, gilt es auch immer die 
Qualität des Angebots sowie poten-
zielle Risiken im Blick zu haben. 
Wie geht Polit-X damit um?

Schnitzler: Wir hatten vor ein 
paar Monaten die Gelegenheit, am 
internationalen Web Summit in 
Lissabon teilzunehmen, als Part-

ner im Deutschen Pavillon. Es 
war spannend, unser Tool dort im 
globalen Kontext zu präsentieren 
und zu hören, wie Experten aus 
Wirtschaft, Technologie und Politik 
den Status von KI einschätzen. Der 
Grundtenor – und das deckt sich 
mit unserer Erfahrung – war, dass 
KI riesiges Potenzial als Assistent 
und Automatisierer hat. Aber die 
menschliche Expertise, besonders 
von Profis in ihrem Feld, kann KI 
zurzeit definitiv nicht ersetzen.
Das ist besonders wichtig im Poli-

tik-Umfeld, wo schon genug Desin-
formation und Diskussion um Fak-
ten existiert. Unsere Kunden sind 
auf vielen verschiedenen Seiten des 
politischen Spektrums zu finden, 
aber was alle brauchen, sind solide 
und schnelle Basisinformationen 
für ihre Arbeit. 

Im Politikbereich kann es sehr 
rasch brenzlig werden, wenn KI 
Informationen von irgendwoher 
einbezieht und interpretiert. Dabei 
können Missverständnisse passie-
ren und wichtige Nuancen verloren 
gehen.

Unser System ist darauf ausge-
richtet, Quellen von vornherein 
so zu kuratieren und zu verarbei-
ten, dass Anwender so gezielte Er-
gebnisse bekommen wie möglich. 
Vieles in unserer Suche ist bereits 
durch fortschrittliches Machine 
Learning, semantische Analyse und 
Datenvisualisierung optimiert. Wir 
bemühen uns, in diesem Mix von 
Technologien die richtigen Schnitt-
stellen zu identifizieren, wo KI am 
zuverlässigsten Mehrwert bringt.

Behörden Spiegel: Ihre Kundin-
nen und Kunden konnten die KI-
Beta bis Ende Februar testen. Wie 
war das Feedback?

Schnitzler: Wir haben uns ge-
freut, wie viele User die KI aktiviert 
haben. Das Feedback war weitge-
hend positiv. Je nachdem, was die 
genaue Anwendung von Usern ist, 
brauchen manche weniger Refe-
renzen und manche mehr Einstel-
lungsmöglichkeiten. Ob Behörden, 
Verbände, NGOs oder Firmen, es 
gibt sehr unterschiedliche Use 
Cases. Nachdem KI ja ein ständig 
lernendes System ist, ist Feedback 
wichtig, damit wir kontinuierlich 
weiter an unserem Monitoring-Sys-
tem und der KI arbeiten können. 
So ist jedes Stück Feedback wert-
voll, da es uns und der KI hilft, sich 
weiterzuentwickeln.

Die Welt ist komplexer geworden
Einsatz Künstlicher Intelligenz unterstützt Politikmonitoring 

(BS) Politikmonitoring dient dazu, politische Entwicklungen sowie Entscheidungen von Regierungen, Parlamenten und 
anderen politischen Institutionen aufmerksam zu verfolgen. Das Unternehmen Polit-X unterstützt Entscheidungsträge-
rinnen und -träger in Organisationen und Unternehmen mit seinen Alerts- und Analysetools dabei, frühzeitig auf politi-
sche Entwicklungen vorbereitet zu sein. Dabei kommt auch zunehmend Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz. Hierüber 
sprach der Behörden Spiegel mit Heiko Schnitzler, Geschäftsführer von Polit-X. Die Fragen stellte Guido Gehrt.

Heiko Schnitzler gründete als Pionier des 
Politikmonitorings im Jahre 2006 das Un-
ternehmen Polit-X. Foto: BS/Polit-X

„
Wir bemühen 

uns, in diesem 
Mix von Techno-
logien die richti-
gen Schnittstellen 
zu identifizieren, 
wo KI am zuver-
lässigsten Mehr-
wert bringt.“

Die Stiftung Familienunternehmen 
hat gemeinsam mit dem Normen-
kontrollrat Baden-Württemberg in 
einem Bürokratiekostenvergleich 
untersuchen lassen, ob die EU-
Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) Unternehmen in Deutsch-
land, Frankreich, Italien und Ös-
terreich unterschiedlich belastet. 
Die vom Centrum für Europäische 
Politik (cep) und der Prognos AG 
durchgeführte Studie untersucht 
dazu beispielhaft zwei Artikel: Die 
Pflicht, ein Verzeichnis der Verar-
beitung personengezogener Daten 
anzulegen und die Pflicht, Verstöße 
gegen den Schutz personenbezoge-
ner Daten zu melden. Die wichtigs-
ten Ergebnisse sind: 

Verzeichnis von Verarbeitungs- 
tätigkeiten (Art. 30 DSGVO) 
Die Belastungen unterscheiden 

sich nicht signifikant und sind in 
allen vier EU-Ländern sehr hoch. 
Alle vier Länder verschärfen die 
EU-Vorgaben in geringem Um-
fang, indem weitere Angaben im 
Verarbeitungsverzeichnis gemacht 
werden müssen. 

Trotz Mittelstandsklausel gibt  
es keine Befreiung 
Auffallend ist, dass die von der EU 

beabsichtigte Befreiung mittelstän-
discher Unternehmen mit unter 

250 Beschäftigten da-
von, ein Verarbeitungs-
verzeichnis personenbe-
zogener Daten anzulegen 
(Art. 30 Abs. 5 DSGVO), 
ins Leere läuft, da die EU 
dies selbst einschränkt. 
Die Befreiung ist davon 
abhängig, dass die Ver-
arbeitung personenbezo-
gener Daten kein Risiko 
für die Rechte und Frei-
heiten der betroffenen 
Personen birgt und die 
Verarbeitung nur gelegentlich er-
folgt. Da Beschäftigtendaten per-
sonenbezogene Daten sind und von 
einem Unternehmen bereits ab ei-
nem Beschäftigten regelmäßig ver-
arbeitet werden, unterliegt bereits 
jedes Unternehmen mit nur einem 
Mitarbeiter den gleichen Verzeich-
nispflichten wie ein Großunterneh-
men. Dass dessen Daten (Geburts-
tag, Adresse, Kontonummer etc.) 
versehentlich an eine falsche Stelle 
geschickt werden oder das Handy 
des Unternehmers mit den gespei-
cherten Mitarbeiterdaten verloren 
geht, ist ein relevantes Risiko, das 
eintreten kann. Ein Lösungsvor-
schlag lautet, dass Unternehmen 
mit weniger als 250 Beschäftigten 
grundsätzlich nur dann verpflichtet 
werden sollten, ein Verarbeitungs-
verzeichnis personenbezogener 

Daten erstellen zu müssen, wenn 
ihre Haupttätigkeit in der Daten-
verarbeitung besteht. 

Die Datenschutzregeln werden in 
Bund und Ländern unterschied-
lich interpretiert 
Ein Grund, weshalb die Anwendung 

der DSGVO so aufwendig ist, besteht 
darin, dass die Datenschutzbehör-
den unterschiedliche Informationen 
sowie Formulare zur DSGVO her-
ausgeben. Besonders ärgerlich ist, 
dass die  Frage, wann ein Geschäfts-
prozess einen datenschutzrechtli-
chen Verarbeitungsprozess darstellt, 
in den Ländern unterschiedlich be-
antwortet wird. Im Gegensatz zu an-
deren Bundesländern verlangt Ba-
den-Württemberg, dass nicht nur 
der für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten Verantwortliche, 

sondern auch die Leitungspersonen 
des Unternehmens benannt werden 
müssen. Dies sind unnötige Er-
schwernisse für Unternehmen, die 
in mehreren Bundesländern Nieder-
lassungen haben. 

Die Verpflichtung, eine Verlet-
zung des Schutzes personenbe-
zogener Daten zu melden (Art. 
33 DSGVO) 
Unbestimmte Rechtsbegriffe der 

Datenschutz-Grundverordnung 
sind eine Ursache für hohe Büro-
kratie. Die DSGVO schreibt vor, 
der Aufsichtsbehörde möglichst 
innerhalb von 72 Stunden einen 
Verstoß zu melden, es sei denn, die 
Verletzung des Schutzes personen-
bezogener Daten führt zu keinem 
Risiko für die Rechte und Freihei-
ten natürlicher Personen. Muss 
ein Unternehmen den Diebstahl 
eines Tablets melden, auf dem sich 
personenbezogene Daten befinden, 
auch wenn es ausgeschaltet war 
und durch starke Passwörter ge-
schützt ist? Wann kann die Frist 
von 72 Stunden überschritten 
werden? Rechtliche Unklarheiten 
führen häufig zur Übererfüllung 
gesetzlicher Vorgaben. 

Eine hohe Qualität der behörd-
lichen Informationen reduziert 
Bürokratie 

Die mit Abstand kundenfreund-
lichsten Informationen und On-
line-Formulare bietet Frankreich. 
Sie enthalten u. a. klar struktu-
rierte Excel-Tabellen und Drop-
down-Menüs. Wie häufig sind die 
Hinweise in Deutschland beson-
ders detailliert und umfangreich. 
Dies erhöht den Einarbeitungs-
aufwand. Andererseits erleichtern 
sie die Anwendung der DSGVO, 
da sie bei unbestimmten Rechts-
begriffen Unsicherheiten verrin-
gern. 

Die Kommunikation mit Be-
hörden über Online-Portale und 
einheitliche, nutzerfreundliche 
Formulare reduziert Büro kratie 
In Italien und einigen Bundeslän-

dern in Deutschland gibt es für 
die Meldung einer Datenschutzver-
letzung Online-Portale. Ansonsten 
erfolgt die Meldung per E-Mail oder 
über Formulare, die an die Behör-
den geschickt werden müssen. In 
Österreich ist das vorgegebene For-
mular obligatorisch. In Frankreich 
bildet das Online-Formular eine 
besondere Belastung, weil es nicht 
benutzerorientiert gestaltet und 
damit zeitraubend auszufüllen ist. 
Es wird empfohlen, deutschland-
weit ein einheitliches Online-Portal 
für die Meldung von Datenpannen 
einzurichten.

Die Mittelstandsklausel der Datenschutz-Grundverordnung läuft ins Leere
Eine Kolumne von Dr. Gisela Meister-Scheufelen

MODERNE VERWALTUNG MEISTERN

Dr. Gisela Meister-
Scheufelen, Dozentin, 
Autorin und ehema-
lige Vorsitzende des 
Normenkontrollrats 
Baden-Württemberg 
 Foto: BS/privat

„
Im Politikbereich 

kann es sehr rasch 
brenzlig werden, 
wenn KI Informa-
tionen von irgend-
woher einbezieht 
und interpretiert.“
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Verkehr und LogistikEnergie, Wasserversorgung, 
Bergbau

Verarbeitendes Gewerbe 
(ohne Baugewerbe)

Öffentliche Verwaltung 
(Bund, Länder und Kommunen)

Ja, einmal Ja, mehrmals Nein, nie

Gesundheits- 
und Sozialwesen

Handel, Kfz-GewerbeGastgewerbe

Streikerfahrung nach Wirtschaftbereichen
„Haben Sie in Ihrem Berufsleben schon einmal oder mehrmals an einem Streik oder Warnstreik teilgenommen?“ 
(Angaben in Prozent)
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STREIK

 Streikkultur in Deutschland und Europa
(BS) Die Streikwelle hierzulande nimmt kein Ende: Ganze 
fünf Tage lang legte die Lokführergewerkschaft GDL im 
Januar den Bahnverkehr lahm, die im Anschluss vereinbarte 
Friedenspflicht sollte fünf Wochen gelten. Wie es danach 
weitergeht, bleibt offen. Sollten die Gespräche zwischen 
Deutscher Bahn und GDL weiter scheitern, ist es sehr 
wahrscheinlich, dass die Züge in der Bundesrepublik im 
März erneut stillstehen. Auch an anderen Stellen rumort 
es gewaltig: Das Bodenpersonal der Lufthansa legte im 
Februar seine Arbeit nach gescheiterten Tarifverhandlungen 
nieder. Ein Blick über die Landesgrenzen zeigt allerdings: 
Im Vergleich mit anderen europäischen Staaten liegt 
Deutschland bei den streikbedingt ausgefallenen 
Arbeitstagen allenfalls im Mittelfeld. 
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Verhandlungsdauer der Tarifkonflikte
2023 in Monaten

Stand: 31.12.2023
Hagen Lesch/Lennart 
Eckle: Konflikte ohne 
Partnerschaft? 
Tarifpolitischer Bericht, 
2. Halbjahr 2023, 
Institut der Deutschen 
Wirtschaft Köln e. V.

Grafik: BS/Hoffmann unter Verwendung von RVNW, stock.adobe.com; Mego-studio, stock.adobe.com; pict rider, stock.adobe.com

Stand: 31.12.2023
Hagen Lesch/Lennart Eckle: Konflikte ohne Partnerschaft? 
Tarifpolitischer Bericht, 2. Halbjahr 2023, 
Institut der Deutschen Wirtschaft Köln e. V.

Stand: Ende November/Anfang Dezember 2022
WSI-Erwerbspersonenbefragung, 9. Welle
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Sie möchten im Projekt schnell 
mal eine kleine Änderung um-

setzen, um einen neuen Ansatz 
auszuprobieren oder die Flexibili-
tät des Teams zu erhöhen? Dann 
haben Sie hoffentlich den offi ziellen 
Weg eingehalten und alle nötigen 
Stellen eingebunden. Ansonsten 
wird aus der spontanen Änderung 
nichts. Zugegeben, das Beispiel ist 
überspitzt, aber es spiegelt das Bild 
wider, das der Öffentliche Dienst 
häufi g nach außen abgibt.
Mittlerweile kommen moderne 

Organisationsstrukturen, wie zum 
Beispiel die Netzwerkorganisation, 
aber auch vermehrt im Öffentlichen 
Dienst zum Einsatz. So richtete zum 
Beispiel das Bundesfi nanzministe-
rium ein Referat „Grundsätze des 
Digitalisierungsprozesses und des 
Projektmanagements für das BMF 
und die BFV“ ein. Dieses Referat 
soll neue Projektmanagement- und 
Innovationsmethoden im Ressort 
etablieren.

Hierarchien oder Netzwerke 
Doch welche Organisationsstruk-

tur ist für den Öffentlichen Dienst 
am förderlichsten und kann bei der 
Prozessoptimierung am besten hel-
fen?
In der öffentlichen Verwaltung ist 

nach wie vor oft die klassische hier-
archische Struktur maßgebend und 
weit verbreitet. Diese klare Struktu-
rierung unterstützt dabei auch eini-
ge der häufi gsten Klischees, welche 
über den Öffentlichen Dienst exis-
tieren. Dazu gehören zum Beispiel 
ein Festhalten an steifen Verfahren 
und mangelnde Innovationskraft, 
die durch die Bürokratie noch aus-
gebremst wird.

Eine Alternative zu dieser klassi-
schen Organisation stellt zum Bei-
spiel die teambasierte Organisati-
onstruktur dar. Diese hat zum Ziel, 
Zusammenarbeit bei der Problemlö-
sung zu fördern und erfordert dabei 
auch weniger Management. Auch 
die Netzwerk-Organisationsstruk-
tur ist eine Alternative zum typisch 
hierarchischen Aufbau einer Be-
hörde. Sie schafft mehr Freiheiten 
für die Mitarbeitenden zugunsten 
einer besseren Zusammenarbeit, 
auch zwischen den Abteilungen. 

Dadurch kommt den einzelnen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
auch mehr Entscheidungsgewalt 
zu. Diese Erweiterung der Befug-
nisse bedeutet aber auch mehr 
Verantwortung für die Mitarbeiten-
den, auch im rechtlichen Bereich, 
wie Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Battis, 
Emeritus der Juristischen Fakultät 
für Staats- und Verwaltungsrecht 
sowie Verwaltungswissenschaften 
der Humboldt-Universität zu Berlin, 
auf Nachfrage bestätigt. Daneben 
kann durch eine Netzwerk-Organi-

sationsstruktur Verwirrung bei den 
Beschäftigten darüber entstehen, 
wer die fi nale Entscheidung trifft. 
Kurz zusammengefasst, bietet jede 
Organisationsstruktur ihre eigenen 
Vor- und Nachteile und die eine 
richtige für alle Fälle gibt es nicht. 

Warum Digitalprojekte?
Anwendung fi nden diese alternati-

ven Organisationsformen in erster 
Linie in den Digitalbereichen der 
Behörden, wie das neu gegründete 
Referat des Bundesministeriums 
für Finanzen zeigt. Das ist nicht 
weiter verwunderlich, da für die Di-
gitalisierung meist bereichs- und 
behördenübergreifende Teams ge-
bildet werden. Ein Festhalten an 
strammen Hierarchien und unfl e-
xibler Zielsetzung kann bei solchen 
komplexen Projekten mehr im Weg 
stehen als hilfreich sein. Damit äh-
neln einige Digitalisierungsprojekte 
in ihrer Struktur und Flexibilität 
eher Start Ups. Ein Beispiel für eine 
bereichsübergreifende Organisation 
der Digitalisierung ist das Digitali-
sierungsteam der Behörde für In-
neres und Sport (DiBIS) der Freien 
und Hansestadt Hamburg. Das 
sogenannte DiBIS ist ein selbstor-
ganisierendes Team. Es setzt sich 
seine Ziele, Prozesse und Struktu-
ren eigenverantwortlich. Das Team 

wird durch den CDO der Behörde 
für Inneres und Sport (BIS) nur in 
der Vermittlung von Visionen und 
Prioritäten und als Moderator ge-
führt. Wie die BIS erklärt, passe 
das Team Kompetenzen und Orga-
nisation fl exibel an und führe digi-
talstrategische Abstimmungs- und 
Austauschprozesse durch. Gleich-
zeitig arbeitet das DiBIS mit den 
Beauftragten für Datenschutz und 
Informationssicherheit zusammen. 
Neben alternativen Organisations-

strukturen gibt es auch noch viele 
andere moderne Methoden und He-
rangehensweisen, die auch im Öf-
fentlichen Dienst und auch außer-
halb von Digitalisierungsprojekten 
Anwendung fi nden. So zum Beispiel 
das LEGO® SERIOUS PLAY®, das 
wir in der Ausgabe 2/2024, Seite 
4 des Behörden Spiegel genauer 
betrachtet haben. Einige Bereiche 
sind schon aufgrund ihres Zweckes 
schwierig mit modernen Methoden 
oder Organisationsformen zusam-
menzubringen. Gerade Sicherheits-
behörden wie die Polizei oder die 
Bundeswehr sind bisweilen auf ihre 
Strukturen angewiesen. 

Die gesamte Baubranche be-
fi ndet sich derzeit in einem 

digitalen und ökologischen Trans-
formationsprozess. Fachkräfte-
mangel, Engpässe bei der Roh-
stoff- und Energieversorgung oder 
die spürbaren Auswirkungen des 
Klimawandels verändern die Bran-
che ebenso, wie es die Digitalisie-
rung auch weiterhin tun wird. Als 
Bauministerium begrüßen wir alle 
Innovationen, die unsere Zukunft 
des Bauens nachhaltiger gestalten. 
Wir wollen Bayern als Innovations-
standort für nachhaltiges, klima-
freundliches und kreislaufgerech-
tes Bauen weiter voranbringen. Die 
Digitalisierung spielt dabei eine 
entscheidende Rolle. Sie erleich-
tert den Umgang mit komplexen 
Planungsaufgaben, macht Prozesse 
transparenter und die Ergebnisse 
nachhaltiger.

Ein wertvolles Instrument
Insbesondere durch den Einsatz 

von digitalen Technologien wie Buil-
ding Information Modeling (BIM) 
können Projekte effi zienter und 
qualitativ hochwertiger geplant, ge-
baut und betrieben werden. BIM 
ermöglicht es, alle relevanten Infor-
mationen eines Bauwerks in einem 
digitalen Modell zu bündeln und 
dauerhaft zu verwalten. 
Dieses digitale Modell enthält 

nicht nur geometrische Daten, 
sondern kann auch Informationen 
zu verbauten Materialien und Bau-
teilen zu Wartungs- und Instand-
haltungsintervallen oder anderen 
betriebsrelevanten Parametern zur 
Verfügung stellen. Die Daten liefern 
Grundlagen zur Ermittlung von Le-
benszykluskosten und Ökobilanz, 
unterstützen einen kreislaufge-
rechten Materialeinsatz und bilden 
die Planungsgrundlage für künfti-
ge Erhaltungsmaßnahmen. BIM ist 
damit ein wertvolles Instrument, 
um den Verbrauch von Ressourcen 
und Energie über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg optimal zu 
gestalten und zu reduzieren. In 

der Planung von Bauwerken und 
Infrastrukturen sichert BIM die 
Verfügbarkeit von stets aktuellen 
Informationen für alle am Baupro-
jekt Beteiligten. Das führt zu mehr 
Transparenz, Effi zienz und einer 
zuverlässigeren Zusammenarbeit. 
In regelmäßigen Koordinierungs-

runden lassen sich Schnittstellen 
und Konfl ikte schon während der 
Planungsphase frühzeitig erken-
nen. So führt BIM zu besseren Ab-
stimmungsprozessen und zur Stei-
gerung der Planungsqualität und 
Kosteneffi zienz sowie während der 
Bauausführung zu einer besseren 
Termintreue und einer Verringe-

rung von Baumängeln. Ebenso 
kann die modellbasierte digitale 
Visualisierung die Beteiligung in-
teressierter und betroffener Perso-
nengruppen erleichtern. Ein mög-
liches Anwendungsfeld ist hier die 
Bürgerbeteiligung bei öffentlichen 
Bauvorhaben.
Durch die Integration der Pla-

nungsmodelle in ein Geoinformati-
onssystem (GIS) kann das Bauwerk 
bereits in einer frühen Planungs-
phase im räumlichen Kontext dar-
gestellt und bewertet werden. So 
können komplexe Zusammenhänge 
bestehender Strukturen herausge-
arbeitet und Analysen hinsichtlich 

räumlicher und infrastruktureller 
Auswirkungen durchgeführt wer-
den. Dies ermöglicht eine optimier-
te und ganzheitliche Planung unter 
Berücksichtigung räumlicher und 
infrastruktureller Einfl ussfaktoren.

Auf dem Weg nach morgen
Während der Betriebsphase kön-

nen die modellbasierten Daten 
künftig als Grundlage für Inspek-
tion, Wartung und Instandsetzung 
weiterverwendet werden. Dadurch 
kann die Instandhaltungsqualität 
verbessert werden. Die in der Pla-
nungsphase erstellten BIM-Modelle 
können die Grundlage für einen 

Digitalen Zwilling bilden. In diesen 
Modellen können dank moderner 
GIS-Technologien auch Sensor-
daten in Echtzeit visualisiert und 
ausgewertet werden. Dies ermög-
licht eine effi ziente und zielgerich-
tete Bauwerksüberwachung.
Wir als Bayerisches Bauministe-

rium setzen auf die schrittweise Im-
plementierung der Arbeitsmethode 
BIM bei staatlichen Bauprojekten. 
Dazu haben wir wesentliche Vo-
raussetzungen für die Anwendung 
der BIM-Methode geschaffen. Mit 
der Schaffung „BIM-freundlicher“ 
Organisationsstrukturen, der Be-
reitstellung von Hard- und Soft-
ware sowie Projektdatenplattfor-
men und einer breit angelegten 
Informations- und Schulungsof-
fensive unterstützen wir die staat-
lichen Bauämter bei der digitalen 
Transformation.
Die Einführung von BIM ist eine 

fortlaufende und spannende He-
rausforderung. Deswegen beglei-
ten wir unsere Bauverwaltung auch 
weiterhin aktiv auf dem Weg nach 
morgen. Mit unseren Partnern der 
Bauwirtschaft und Planungsbran-
che prämieren wir gemeinsam im 
BIM-Cluster Bayern Projekte, die 
der wachsenden Bedeutung und 
Akzeptanz von BIM als Schlüssel-
technologie in der Bauwirtschaft 
Rechnung tragen. Bayern wird 
auch weiterhin eine führende Rol-
le in Fragen der Digitalisierung im 
Bauwesen einnehmen, damit den 
Innovationsstandort Bayern aus-
bauen und wichtige Grundlagen 
für nachhaltiges Wachstum legen.

Die Digitalsparte macht es vor 
Alternative Strukturen im Öffentlichen Dienst

(BS/Sven Rudolf) Gefühlt veraltete Strukturen, Vier-Augen-Prinzip und lange, komplizierte Prozesse: Das sind die klas-
sischen Bilder, die man von der Verwaltung vor Augen hat. Aber der Öffentliche Dienst kann auch anders – auch in den 
Bereichen, von denen man es nicht erwarten würde.

Der Grundstein ist gelegt
Effektiver Bauen dank Building Information Modeling 

(BS/Christian Bernreiter) Ob Schaffung von Wohnraum, klimagerechtes Bauen, energieeffiziente Gebäudesanierung 
oder der Erhalt und Ausbau der Infrastruktur – der Bau spielt in Bayern und Deutschland eine wichtige Rolle. Wir brauchen 
nachhaltige Bauwerke und eine leistungsfähige Infrastruktur. Ein Erfolgsfaktor bei der zukunftsfähigen Gestaltung von 
Stadt und Land, von Wirtschaft und Gesellschaft werden zielgerichtete Investitionen im Bausektor sein.

Alternative Organisationsstrukturen können etwas chaotisch wirken, wenn man die klare 
Anordnung eines hierarchischen Gefüges gewohnt ist.

Foto: BS/Andrii Zastrozhnov, stock.adobe.com

Mithilfe von Building Information Modeling (BIM) können Bauprojekte effizienter und qualitativ hochwertiger geplant, umgesetzt und 
die Gebäude instandgehalten werden. Foto: BS/Gorodenkoff, stock.adobe.com

7. Mai 2024, Bonn

Zukunft
Personalmanagement
Perspektiven für den 
Öffentlichen Dienst

Christian Bernrei-
ter ist Bayerischer 
Staatsminister für 
Wohnen, Bau und 
Verkehr und derzeit 
turnusmäßig Vor-
sitzender der Bau-
ministerkonferenz.

Foto: BS/StMB, Atelier Krammer



Personelles Seite 8Behörden Spiegel / März 2024
Bu

nd
es

am
t f

ür
 S

tr
ah

le
ns

ch
ut

z
G

ra
fik

: B
eh

ör
de

n 
Sp

ie
ge

l-G
ru

pp
e

Q
ue

lle
: B

un
de

sa
m

t f
ür

 S
tr

ah
le

ns
ch

ut
z 

S
ta

nd
: F

eb
ru

ar
 2

02
4

Ab
te

ilu
ng

 R
N

Ra
di

ol
og

is
ch

er
 N

ot
fa

lls
ch

ut
z,

Ze
nt

ra
ls

te
lle

 d
es

 B
un

de
s 

(Z
dB

)

D
r.

 F
lo

ri
an

 G
er

in
g 

-2
57

0

Ab
te

ilu
ng

 U
R

U
m

w
el

tr
ad

io
ak

tiv
itä

t

D
r.

 U
do

 G
er

st
m

an
n 

-4
20

0

Ab
te

ilu
ng

 W
R

W
irk

un
ge

n 
un

d 
Ri

si
ke

n 
io

ni
si

er
en

de
r u

nd
ni

ch
tio

ni
si

er
en

de
r S

tr
ah

lu
ng

PD
 D

r.
 M

ic
ha

el
a 

Kr
eu

ze
r 

-2
20

0

Re
fe

ra
t Z

D 
1 

Ha
us

ha
lt 

un
d 

Be
sc

ha
ffu

ng

D
r.

 M
at

th
ia

s 
H

ol
ts

ch
 

-1
27

2

Re
fe

ra
t Z

D 
2

Ko
or

di
ni

er
un

g 
un

d 
ad

m
in

is
tr

at
iv

e 
Be

gl
ei

tu
ng

vo
n 

Fo
rs

ch
un

gs
vo

rh
ab

en

D
r.

 M
ic

ha
el

 J.
 W

ar
ni

ng
 

-1
52

8

Re
fe

ra
t Z

D 
3

Re
ch

ts
an

ge
le

ge
nh

ei
te

n;
 A

nz
ei

ge
-  

un
d 

G
en

eh
m

ig
un

gs
ve

rf
ah

re
n

A
di

na
 In

an
 

-1
41

0

Re
fe

ra
t Z

D 
4

Li
eg

en
sc

ha
ft

en
 u

nd
 In

ne
re

r D
ie

ns
t

H
an

s-
Th

om
as

 D
am

m
 

-1
32

0

G
es

ch
äf

ts
st

el
le

 d
er

  
St

ra
hl

en
sc

hu
tz

ko
m

m
is

si
on

 (S
SK

)

N
. N

. 
-3

73
0

G
es

am
tv

er
tr

au
en

sp
er

so
n 

fü
r  

sc
hw

er
be

hi
nd

er
te

 M
en

sc
he

n

S
on

ja
 H

am
er

  
03

0 
18

33
3-

25
67

Vo
rs

itz
en

de
r d

es
 G

es
am

tp
er

so
na

lra
ts

M
ic

ha
el

 T
ho

m
as

  
03

0 
18

33
3-

25
17

Ve
rt

ra
ue

ns
pe

rs
on

en
 fü

r  
sc

hw
er

be
hi

nd
er

te
 M

en
sc

he
n

S
al

zg
it

te
r:

 U
lr

ik
e 

La
ng

e 
 

03
0 

18
33

3-
11

61
N

eu
he

rb
er

g:
 S

on
ja

 H
am

er
  

03
0 

18
33

3-
25

67
B

er
lin

: J
es

si
ca

 Z
ep

pe
r  

03
0 

18
33

3-
41

01

Vo
rs

itz
en

de
 d

er
 Ö

rt
lic

he
n 

Pe
rs

on
al

rä
te

S
al

zg
it

te
r:

 D
om

in
ik

 A
ch

ill
es

  
03

0 
18

33
3-

13
56

B
er

lin
: F

el
ix

 S
ch

ne
id

er
  

03
0 

18
33

3-
42

13
B

on
n:

 D
r.

 A
nd

re
a 

Vi
er

kö
tt

er
  

03
0 

18
30

5-
37

37
N

eu
he

rb
er

g:
 A

xe
l M

al
in

ek
  

03
0 

18
33

3-
21

59
Fr

ei
bu

rg
: S

im
on

 R
os

en
fe

ld
  

03
0 

18
33

3-
67

27
Re

nd
sb

ur
g:

 K
ev

in
 M

aa
ß

  
04

33
1 

13
-2

22
0

Ab
te

ilu
ng

 Z
D

Ze
nt

ra
le

 D
ie

ns
te

M
ar

ti
na

 H
ag

em
an

n 
 

(B
ea

uf
tr

ag
te

 fü
r d

en
 H

au
sh

al
t)

 
-1

20
0

Ab
te

ilu
ng

 D
O

Di
gi

ta
lis

ie
ru

ng
 u

nd
 O

rg
an

is
at

io
n

Ti
lm

an
 K

rö
sc

he
 

-1
40

0

Ad
re

ss
en

W
ill

y-
B

ra
nd

t-S
tr

aß
e 

5
38

22
6 

S
al

zg
it

te
r-

Le
be

ns
te

dt

In
go

ls
tä

dt
er

 L
an

ds
tr

aß
e 

1 
85

76
4 

O
be

rs
ch

le
iß

he
im

-N
eu

he
rb

er
g

Kö
pe

ni
ck

er
 A

lle
e 

12
0–

13
0

10
31

8 
B

er
lin

-K
ar

ls
ho

rs
t

Ro
sa

st
ra

ß
e 

9 
79

09
8 

Fr
ei

bu
rg

 im
 B

re
is

ga
u

Ro
be

rt
-S

ch
um

an
-P

la
tz

 3
53

17
5 

B
on

n

G
ra

f-
vo

n-
S

ta
uf

fe
nb

er
g-

S
tr

aß
e 

13
24

76
8 

Re
nd

sb
ur

g

Ka
rl

-L
ie

bk
ne

ch
t-S

tr
aß

e 
33

03
04

6 
Co

tt
bu

s

Vi
ze

pr
äs

id
en

t  
Dr

. F
lo

ria
n 

Ra
us

er

St
ab

ss
te

lle
 S

t-
ZS

Zu
ku

nf
t S

tr
ah

le
ns

ch
ut

z

Pr
of

. D
r.

 W
er

ne
r R

üh
m

Da
te

ns
ch

ut
zb

ea
uf

tr
ag

te

A
di

na
 In

an
 

-1
41

0

G
eh

ei
m

sc
hu

tz
be

au
ft

ra
gt

er

D
r.

 M
ic

ha
el

 J.
 W

ar
ni

ng
  

-1
52

8

G
le

ic
hs

te
llu

ng
sb

ea
uf

tr
ag

te

D
an

ie
la

 K
et

m
e 

-2
10

1

IT
-S

ic
he

rh
ei

ts
be

au
ft

ra
gt

er

H
ei

m
fr

ie
d 

Kr
ie

ge
l  

-1
15

1

St
ab

ss
te

lle
 S

t-
Q

I
Q

ua
lit

ät
, I

nt
eg

rit
ät

, N
ac

hh
al

tig
ke

it

M
ar

ia
nn

e 
W

un
de

r 
-1

30
0

Fo
to

: B
S

/H
ol

ge
r K

oh
l, 

B
ild

kr
af

tw
er

k

Pr
äs

id
en

ti
n

Dr
. I

ng
e 

Pa
ul

in
i

Pr
äs

id
ia

lb
er

ei
ch

 P
B

A
ch

im
 N

eu
hä

us
er

  
-4

12
0

Re
fe

ra
t P

B 
1

Pr
äs

id
ia

lb
ür

o,
Pl

an
un

g,
 S

te
ue

ru
ng

 u
nd

  
Co

nt
ro

lli
ng

Ju
lia

n 
Ka

rw
at

h  
-1

12
1

Re
fe

ra
t P

B 
2

Pr
es

se
- u

nd
  

Ö
ffe

nt
lic

hk
ei

ts
ar

be
it

Pe
tr

a 
Ka

m
in

sk
y  

-4
42

2

Re
fe

ra
t P

B 
3

Na
tio

na
le

 u
nd

 in
te

rn
at

io
na

le
 Z

us
am

m
en

-
ar

be
it,

 F
or

sc
hu

ng
sk

oo
rd

in
at

io
n;

ge
se

ll-
sc

ha
ft  l

ic
he

 A
sp

ek
te

 d
es

 S
tr

ah
le

ns
ch

ut
ze

s

Ch
ris

tia
ne

 P
öl

zl
-V

io
l  

-2
14

4

Re
fe

ra
t D

O
 1

O
rg

an
is

at
io

ns
- u

nd
 P

er
so

na
le

nt
w

ic
kl

un
g

D
r.

 D
ir

k 
D

ai
be

r  
-1

31
0

Re
fe

ra
t D

O
 2

Pe
rs

on
al

m
an

ag
em

en
t

M
ei

ke
 W

in
ke

lh
au

s 
-1

22
9

Re
fe

ra
t D

O
 3

In
fo

rm
at

io
ns

te
ch

ni
k

D
r.

 Jü
rg

en
 W

ill
ne

r 
-1

46
0

Re
fe

ra
t D

O
 4

Di
gi

ta
lis

ie
ru

ng
, W

is
se

ns
m

an
ag

em
en

t u
nd

In
fo

rm
at

io
ns

ve
rm

itt
lu

ng

M
ar

ti
n 

B
us

si
ck

 
-4

30
1

Fa
ch

ge
bi

et
 R

N 
1

Ko
or

di
na

tio
n 

No
tf

al
ls

ch
ut

zs
ys

te
m

e

Ch
ris

tia
n 

H
öb

le
r  

-6
72

0
D

r.
 M

ar
co

 L
ec

hn
er

 
-6

72
4

Fa
ch

ge
bi

et
 R

N 
2

Ra
di

ol
og

is
ch

es
 L

ag
eb

ild

D
r.

 C
le

m
en

s 
W

od
a 

 
-2

57
6

Fa
ch

ge
bi

et
 R

N 
3

IM
IS

-M
es

st
ec

hn
ik

D
r.

 M
ar

ti
n 

B
le

he
r  

-2
71

0

Fa
ch

ge
bi

et
 R

N 
4

IM
IS

-M
es

sn
et

ze

B
ia

nk
a 

D
en

st
or

f 
-1

19
0

Fa
ch

ge
bi

et
 R

N 
5

IM
IS

-M
an

ag
em

en
t

D
r.

 W
er

ne
r P

re
uß

e  
-4

41
0

Fa
ch

ge
bi

et
 R

N 
6

At
m

os
ph

är
is

ch
e 

Ra
di

oa
kt

iv
itä

t u
nd

Sp
ur

en
an

al
ys

e

D
r.

 A
nd

re
as

 B
ol

lh
öf

er
 

-6
77

0

Fa
ch

ge
bi

et
 R

N 
7

Nu
kl

ea
rs

pe
zi

fis
ch

e 
G

ef
ah

re
na

bw
eh

r;
m

ed
iz

in
is

ch
es

 S
tr

ah
le

nn
ot

fa
llm

an
ag

em
en

t

D
r.

 B
ri

tt
a 

La
ng

e 
-4

14
2

Bf
S-

La
bo

re
 u

nd
 L

ei
ts

te
lle

n
D

ie
se

 s
in

d 
in

 e
in

em
 e

rg
än

ze
nd

en
 O

rg
an

is
at

io
ns

pl
an

 a
uf

 d
er

 B
fS

-H
om

ep
ag

e 
im

 B
er

ei
ch

 „
O

rg
an

is
at

io
ns

st
ru

kt
ur

 d
es

 B
fS

“ 
ab

ge
bi

ld
et

.

Fa
ch

ge
bi

et
 U

R 
1

Ra
do

nm
et

ro
lo

gi
e

S
eb

as
tia

n 
Fe

ig
e  

-4
27

0

Ko
m

pe
te

nz
ze

nt
ru

m
 E

M
F 

– 
Co

tt
bu

s
Fo

rs
ch

un
g 

un
d 

Be
w

er
tu

ng

D
r.

 Je
ns

 K
uh

ne
 

-2
14

2

Ko
m

m
un

ik
at

io
n 

un
d 

In
fo

rm
at

io
n

Ch
ris

tia
n 

Ra
up

ac
h 

 
01

51
23

21
92

35
Fa

ch
ge

bi
et

 U
R 

2
Ra

do
n 

un
d 

NO
RM

D
r.

 B
er

nd
 H

of
fm

an
n 

-4
21

0
Fa

ch
ge

bi
et

 W
R 

1
St

ra
hl

en
bi

ol
og

ie

PD
 D

r.
 S

im
on

e 
M

ör
tl  

-2
22

0
Fa

ch
ge

bi
et

 U
R 

3
Em

is
si

on
en

 /
 Im

m
is

si
on

en
 L

uf
t

D
r.

 C
hr

is
to

ph
er

 S
tr

ob
l  

-2
51

0
Fa

ch
ge

bi
et

 W
R 

2
Bi

ol
og

is
ch

e 
Do

si
m

et
rie

D
r.

 U
rs

ul
a 

O
es

tr
ei

ch
er

 
-2

21
3

Fa
ch

ge
bi

et
 U

R 
4

Em
is

si
on

en
 /

 Im
m

is
si

on
en

 W
as

se
r

D
r.

 C
hr

is
tia

ne
 W

it
tw

er
 

-4
33

0
Fa

ch
ge

bi
et

 W
R 

3
St

ra
hl

en
ep

id
em

io
lo

gi
e 

un
d 

-r
is

ik
ob

ew
er

tu
ng

D
r.

 P
et

er
 S

ch
ol

z-
Kr

ei
se

l 
-2

25
0

Fa
ch

ge
bi

et
 U

R 
5

Do
si

m
et

rie
 u

nd
 S

pe
kt

ro
m

et
rie

D
r.

 N
ic

ol
e 

Kl
as

en
 

-4
26

0
Fa

ch
ge

bi
et

 W
R 

4
O

pt
is

ch
e 

St
ra

hl
un

g 
(U

V,
 L

ic
ht

, I
nf

ra
ro

t)

D
r.

 D
an

ie
la

 W
ei

sk
op

f 
-2

14
0

Fa
ch

ge
bi

et
 U

R 
6

Ra
di

oö
ko

lo
gi

e

D
r.

 M
ar

ti
n 

S
te

in
er

 
-2

54
0

Ab
te

ilu
ng

 M
B

M
ed

iz
in

is
ch

er
 u

nd
  

be
ru

fli
ch

er
 S

tr
ah

le
ns

ch
ut

z

Pr
of

. D
r.

 G
un

na
r B

rix
 

-2
30

0

Fa
ch

ge
bi

et
 M

B 
1

G
en

er
el

le
 A

sp
ek

te
 d

es
 m

ed
iz

in
is

ch
en

  
St

ra
hl

en
sc

hu
tz

es

D
r.

 E
lk

e 
N

ek
ol

la
  

-2
32

7
D

r.
 E

ri
k 

B
jö

rn
 M

ill
e  

-2
32

1

Fa
ch

ge
bi

et
 M

B 
2

Be
w

er
tu

ng
 s

tu
di

en
be

di
ng

te
r u

nd
  

in
di

vi
du

el
le

r S
tr

ah
le

na
nw

en
du

ng
en

  
in

 d
er

 M
ed

iz
in

D
r.

 M
at

th
ia

s 
H

ab
ec

k  
-2

32
3 

D
r.

 F
el

ix
 G

ia
ni

 
-2

30
2

Fa
ch

ge
bi

et
 M

B 
3

Ex
te

rn
e 

un
d 

in
te

rn
e 

Do
si

m
et

rie
, B

io
ki

ne
tik

D
r.

 A
ug

us
to

 G
iu

ss
an

i 
-2

33
0

Fa
ch

ge
bi

et
 M

B 
4

Be
ru

fli
ch

er
 S

tr
ah

le
ns

ch
ut

z,
 S

tr
ah

le
ns

ch
ut

z-
re

gi
st

er

D
r.

 U
w

e 
O

eh
 

-2
41

0

Fa
ch

ge
bi

et
 M

B 
5

In
ko

rp
or

at
io

ns
üb

er
w

ac
hu

ng

O
liv

er
 M

ei
se

nb
er

g 
-2

43
0

Fa
ch

ge
bi

et
 M

B 
6

Si
ch

er
he

it 
vo

n 
St

ra
hl

en
qu

el
le

n,
 b

ed
eu

ts
am

e
Vo

rk
om

m
ni

ss
e,

 B
au

ar
tz

ul
as

su
ng

D
r.

 H
el

ge
 K

rö
ge

r 
-4

51
0

Ko
nt

ak
t

Te
le

fo
n:

 0
30

 1
83

33
-0

 
In

te
rn

et
: w

w
w

.b
fs

.d
e 

E-
M

ai
l: 

ep
os

t@
bf

s.
de



Behörden Spiegel / März 2024 Seite 9Finanzen

Mit seinen Goldreserven liegt 
Deutschland an zweiter Stelle 

hinter den USA, die 8.133 Tonnen 
Gold in ihren Tresoren haben. Nach 
Deutschland folgen Italien (2.451 
Tonnen), Frankreich (2.436) und 
Russland (2.329). Etwas mehr als 
die Hälfte des deutschen Bestandes 
befindet sich am Bundesbank-Sitz 
in Frankfurt, der Rest in New York 
(37 Prozent) und London (zwölf Pro-
zent) in den Tresoren der dortigen 
Notenbanken. 
Wenn man sich die gesamte Gold-

menge auf der Erde als Würfel vor-
stellt, hätte dieser eine Kantenlänge 
von circa 21,4 Metern. Die deut-
schen Reserven hätten eine Kanten-
länge von etwa fünfeinhalb Metern.
Warum Staaten so viel Gold hor-

ten, erläuterte das frühere Bun-
desbank-Vorstandsmitglied Guido 
Beermann: Die Goldreserven hätten 
den Charakter einer „eisernen Re-
serve“. Im Not- und Krisenfall könne 
Gold in ausländische Reservewäh-
rungen umgetauscht werden. Da 
dies nur an internationalen Gold-
handelsplätzen wie London gesche-
hen könne, befinde sich ein Teil der 
deutschen Goldreserven dort. Zu 
Zeiten des Kalten Krieges spielte 
noch ein anderer Aspekt eine Rolle. 
Damals sollte sich der Goldschatz 
möglichst weit westlich befinden, 
falls die Sowjetunion Deutschland 
angegriffen hätte.

Goldbestände nur zur Hälfte in 
Deutschland gelagert
Nach der deutschen Wiederver-

einigung setzte eine Debatte um 
die Überführung des Goldes nach 
Deutschland ein. Besonders der 
frühere CSU-Bundestagsabgeord-
nete Peter Gauweiler übte massi-
ven Druck aus. Tatsächlich wurde 
seit 2013 die Hälfte der im Aus-
land gelagerten Goldbestände nach 

Deutschland überführt.
Die Entstehung des deutschen 

Goldschatzes ist kaum noch be-
kannt. Mit dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges wurden die Goldreser-
ven des Dritten Reiches, die 337 
Tonnen betragen haben sollen, von 
den Siegermächten konfisziert. Die 
„Bank Deutscher Länder“, die Vor-
läuferin der Deutschen Bundes-
bank, hatte 1948 kein Gold in ihrer 
Bilanz. Das änderte sich mit dem 
deutschen „Wirtschaftswunder“. 
Die damaligen Leistungsbilanzüber-
schüsse (es wurde mehr exportiert 
als importiert) wurden zur Anlage 
der Goldreserve genutzt. Ende 1958 
hatte die Bundesbank bereits 2.345 
Tonnen Gold.
Durch die Wiedervereinigung kam 

kein Gold aus der DDR in den Be-
sitz der Bundesbank. Die Bundes-
regierung erklärte 2012 auf eine 
CDU-Anfrage, die DDR-Währungs-
reserven seien zur Tilgung von Aus-
landsschulden eingesetzt worden: 
„Die Deutsche Bundesbank hat 
somit weder von der Staatsbank 
der DDR noch von der Staatsbank 
Berlin Goldbestände oder Devisen-
reserven übernommen“, so die Ant-
wort.
Allerdings lagerten Ende 1989 in 

den Kellern der Diensträume der 
„Kommerziellen Koordinierung“ des 
DDR-Devisenbeschaffers Alexander 
Schalck-Golodkowski in der Ost-
Berliner Wallstraße 21,2 Tonnen 

Gold mit einem damaligen Gegen-
wert von rund 500 Millionen Euro. 
Wie aus dem Abschlussbericht 
eines Bundestags-Untersuchungs-
ausschusses hervorgeht, wurden 
diese an die DDR-Staatsbank über-
führt. Nach Presseberichten kam 
das Gold dort nie an. Unter ande-
rem „Bild“ schrieb, Schalck-Golod-
kowski habe das Gold-Geheimnis 
mit ins Grab genommen.
Der Goldreichtum weckte über 

Jahrzehnte Begehrlichkeiten. So 
schlug der Ex-Bundespräsident 
Roman Herzog 2003 vor, mit Gold-
verkäufen die Defizite der Pflege-
versicherung zu decken. 2008 
wollte der kürzlich zurückgetretene 

Staatssekretär Werner Gatzer durch 
Goldverkäufe das Haushaltsdefizit 
ausgleichen. Keiner der Vorschläge 
wurde jedoch realisiert.

Nutzung zur staatlichen 
Münzprägung
Dass die Bestände trotzdem 

schrumpfen (derzeit um etwa vier 
Tonnen im Jahr), liegt daran, dass 
die Bundesbank Gold aus ihren Be-
ständen für die staatlichen Münz-
prägungen abgibt. Im Gegensatz 
zu vielen anderen Ländern hatte 
die Bundesrepublik zunächst auf 
die Prägung von Goldmünzen ver-
zichtet. Die Deutschen, deren pri-
vates Goldvermögen auf rund 9.000 

Tonnen geschätzt wird, griffen auf 
ausländische Münzen oder auf die 
immer noch zahlreich im Umlauf 
befindlichen Goldmünzen des Kai-
serreichs zurück. 
Das änderte sich 2001, als die 

Bundesbank anlässlich der Ein-
führung des Euros eine Abschieds-
Mark aus Gold herausbrachte. 
Das zwölf Gramm schwere Stück 
aus 999er Gold kostete seinerzeit 
127,83 Euro und war sofort aus-
verkauft. Im Handel kostet es inzwi-
schen das Sechsfache oder mehr. 
Danach gab das Bundesfinanz-

ministerium neben den bekannten 
Sondermünzprägungen in Silber 
auch regelmäßig Goldmünzen he-
raus. 
Die Ausgabe erfolgt durch das 

Bundesverwaltungsamt über die 
„Münze Deutschland“, wie die 
frühere „Versandstelle für Samm-
lermünzen“ seit 2020 heißt. Die 
Abgabepreise orientieren sich am 
Goldpreis. Angeboten werden jedes 
Jahr drei Münzen in verschiedenen 
Größen (eine achtel, eine viertel und 
eine halbe Unze – eine Unze ent-
spricht 31,1 Gramm) und verschie-
denen Nennwerten (20, 50 und 100 
Euro). Da der Goldwert wesentlich 
höher ist als der Nennwert, soll-
ten diese Münzen besser nicht zum 
Bezahlen eingesetzt werden, auch 
wenn sie als offizielles Zahlungs-
mittel gelten. 
In diesem Jahr kommen wieder 

drei Münzen heraus: Aus der Serie 
Wildtiere ein Biber-Motiv (20 Euro), 
aus der Serie Handwerk das Motiv 
Mobilität (50 Euro) und aus der Se-
rie Meisterwerke der Literatur ein 
Motiv über Heinrich von Kleists „Der 
zerbrochne Krug“ (100 Euro).
Gold für weitere Prägungen ist 

noch genug vorhanden: Der Bun-
desbank-Goldschatz dürfte noch 
für rund 840 Jahre reichen.

Bundesbank-Gold zum Kaufen
Münzprägung aus Währungsreserven

(BS/Hans-Jürgen Leersch) Schon Goethe wusste: „Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles.“ Daran hat sich bis 
heute nichts geändert. Das begehrte Edelmetall gilt als wertbeständige Reserve für Sammler, Anleger und sogar Staaten. 
In Tresoren der Deutschen Bundesbank lagern 3.355 Tonnen Gold (Stand Ende 2022), was einem Gegenwert von rund 184 
Milliarden Euro entspricht. Was kaum bekannt ist: Der Goldschatz wird seit Jahren häppchenweise verkauft.

Die deutschen Goldreserven schrumpfen von Jahr zu Jahr, weil sie zur staatlichen Münz-
prägung verwendet werden.  Foto: BS/PublicDomainPictures, pixabay.com

Eine umfassende Datenbasis, 
strukturierte Prozesse und 

„gebundene“ statt „Ermessens-
entscheidungen“: Diese Punkte 
machen die Finanzverwaltung zu 
einem idealen Einsatzbereich für 
Künstliche Intelligenz. Doch worauf 
ist bei der Implementierung von KI 
zu achten? Welche Voraussetzun-
gen braucht es, damit bei den Ver-
waltungsmitarbeitenden am Ende 
ein verbessertes Entscheidungsmo-
dell zur Anwendung kommt und 
wie lassen sich Fehlerquoten mi-
nimieren? 

Diese und andere Fragen disku-
tierten die Referenten beim Digita-
len Staat Online in der Runde „KI-
Einsatz in der Finanzverwaltung“. 
Ausgangspunkt der Debatte ist eine 
kürzlich veröffentlichte Studie des 
NEGZ, die Chancen und Heraus-
forderungen beleuchtet, die der Ein-
satz von KI mit sich bringt. 

Steuerpflichtige und Verwaltung 
profitieren von KI
„Im Bereich der Finanzverwal-

tung sorgt KI für eine Win-Win-Si-
tuation.“ Mit diesen Worten leitete 
Prof. Dr. Christoph Schmidt, Autor 
der Studie und Professor an der 
Hochschule für öffentliche Verwal-
tung und Finanzen Ludwigsburg, 
zu Beginn der Runde auf das The-

ma hin. Sowohl Steuerpflichtige wie 
Finanzverwaltung würden von KI 
profitieren, dabei müsse der Einsatz 
nach dem Sense-Think-Act-Modell 
vonstattengehen. Konkret bedeu-
tet das: Zunächst einmal werden 
eingehende, teils unstrukturierte 
Daten wahrgenommen („Sense“), 
mithilfe von KI-Modellen weiter-
entwickelt („Think“), bis abschlie-
ßend eine Entscheidung getroffen 
werden kann („Act“), beispielsweise 
indem die Finanzverwaltung einen 
Bescheid erstellt.
Davon ausgehend erläuterte 

Schmidt: Mithilfe von KI könnten 
leicht Prognosen oder Zusammen-
fassungen erstellt werden – aus 
Gründen der Zeitersparnis ein gro-
ßer Vorteil für die Verwaltung. Die 
Bearbeitung von Steuerprozessen 
werde somit in Zukunft erheblich 
vereinfacht. 
Grundsätzlich eigne sich KI für den 

Einsatz in der Finanzverwaltung 
auch deshalb gut, da hier in der 
Regel „gebundene Entscheidungen“ 
und keine „Ermessensentscheidun-
gen“ getroffen würden. „Bei gebun-
denen Entscheidungen können im 
Unterschied zu Ermessensentschei-
dungen, wie sie beispielsweise über 
Freiheitsentzug getroffen werden, 
Fehler leicht wieder korrigiert wer-
den“, erklärte Schmidt. Eine Ent-
scheidungsautomatisierung mithil-
fe von KI sei daher möglich. Grenzen 
habe der Einsatz trotzdem. „Eine 
vollautomatisierte Bearbeitung aller 
Steuerfälle wird nie möglich sein“, 
prognostiziert der Hochschul-Pro-

fessor. „Es wird sich immer um eine 
hybride Fallbearbeitung handeln, 
eine Kombination aus Mensch und 
Maschine.“ 
Adrian Berendt, Senior Business 

Developer für den Geschäftsbereich 
Steuer-Services bei Dataport, wies 
darauf hin: Um praktikable Ergeb-
nisse zu liefern, müssten Effekte 
wie Diskriminierung oder Halluzi-
nation bei der KI ausgeschlossen 
werden. 
Dass es hier keineswegs darum 

gehe, den Faktor Mensch obso-
let werden zu lassen, machte Dr. 
Heinz-Gerd Horlemann, Regierungs-
direktor a. D. bei der Finanzver-
waltung Bayern, deutlich: „Am En-
de muss immer die menschliche 
Entscheidung stehen. Die KI muss 
dem Sachbearbeiter aber einen be-

gründeten Entscheidungsvorschlag 
unterbreiten.“ 
Der Münchner Steuerberater und 

Diskussionsreferent Stefan Groß 
forderte hingegen, den Fokus bei 
der Debatte richtig zu setzen. „Die 
Diskussion um das ‚Ob‘ muss rasch 
beendet werden“, sagte er. Stattdes-
sen müsse es um das „Wie“ gehen. 
Nach aktuellen Prognosen würden 
im Jahr 2030 aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung zwischen 
30.000 und 45.000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in der Finanz-
verwaltung fehlen. Allein schon 
deshalb komme einer raschen Im-
plementierung von KI ein hoher 
Stellenwert zu.  

Chatbot in Elster als erster Schritt
Doch welchen Weg sollte die Fi-

nanzverwaltung als erstes einschla-
gen, um Künstliche Intelligenz in 
ihre Arbeitsschritte zu integrieren? 
Ein Vorschlag aus dem Publikum 
traf bei den Diskussionsteilneh-
mern auf rege Zustimmung: Als 
erstes ließe sich ein Chatbot in das 
Elster-Portal einpflegen, der den 
Steuerpflichtigen beim Ausfüllen 
der Formulare attestiert. „Dieser In-
terviewmodus ist eine kleine, leichte 
Variante für die Implementierung 
von KI“, kommentierte Studienau-
tor Schmidt die Idee.  
Steuerberater Groß warf folgen-

de Empfehlung ein: Es solle ein 
geschlossener Bereich, eine Art 
„Playground“, geschaffen werden, 
auf den Verwaltungsmitarbeitende 
Zugriff hätten, um sich mit der KI-
Technologie vertraut zu machen. 
„Künstliche Intelligenz ist eine 

etablierte Technologie“, gab Adrian 
Berendt von Dataport abschließend 
zu bedenken. Daher sei es an der 
Zeit, „Gas zu geben“ – damit in den 
Behörden das Expertenwissen im 
Bereich KI möglichst bald vorherr-
schend wird.

Mensch und Maschine
So kann der Einsatz von KI in der Finanzverwaltung gelingen

(BS/Anne Mareile Walter) Eine vor Kurzem veröffentlichte Studie des Nationalen E-Government Kompetenzzentrums 
(NEGZ) beleuchtet Chancen und Hürden von Künstlicher Intelligenz in der Finanzverwaltung. Doch welche ersten Schritte 
Richtung Automatisierung sind zu gehen und warum ist dieser Verwaltungsbereich für KI prädestiniert? Eine Diskussions-
runde auf Digitaler Staat Online geht den Fragen auf den Grund. 

„
Eine vollautoma-

tisierte Bearbeitung 
aller Steuerfälle 
wird nicht möglich 
sein. Es wird sich 
immer um eine hy-
bride Fallbearbei-
tung handeln.“

Christoph Schmidt, Professor an der 
Hochschule für öffentliche Verwaltung 
und Finanzen Ludwigsburg

Aus Sicht von Experten ist die Finanzverwaltung ein idealer Einsatzort für Künstliche Intel-
ligenz. Doch was ist zur Vorbereitung nötig?  Foto: BS/geralt, pixabay.com



Behörden Spiegel / März 2024Seite 10 Finanzen

B ehörden Spiegel: Seit 1. Ja-
nuar sind Betreiber von Online-

Plattformen, wie Airbnb oder eBay, 
durch das Plattformen-Steuertrans-
parenzgesetz dazu verpfl ichtet, den 
Finanzbehörden sogenannte „Heavy 
User“, also gewerbliche Händler, zu 
melden. Welche Folgen hat das neue 
Gesetz für die Finanzverwaltungen 
und wird die Arbeit der Behörden 
dadurch erleichtert?

Florian Köbler: Die Frage, was das 
neue Gesetz für die Finanzverwaltung 
bringt, kann relativ kurz beantwortet 
werden: bessere Kontrollmöglich-
keiten. Zur Erklärung: Wir haben 
ein Zwei-Schritt-Verfahren hinter 
uns. Der erste Schritt war 2019 im 
Bereich der Umsatzsteuer. Damals 
wurden die Plattformen für Fälle 
haftbar gemacht, in denen Anbieter 
steuerlich nicht in Deutschland 
registriert waren. Das betraf etliche 
Händler aus China. Nun folgt mit dem 
Plattformen-Steuertransparenzgesetz 
der zweite Schritt, der sich auf den 
Bereich der Ertragssteuer erstreckt. 
Bis Ende März müssen Plattfor-

men, die von dem neuen Gesetz 
umfasst werden, eine Meldung für 
das Jahr 2023 abgeben. Gemeldet 
werden müssen diejenigen Händ-
ler, die in Anzahl und Höhe ihrer 
Transaktionen einen bestimmten 
Mindestbetrag überschreiten. Es 
geht nicht darum, dass jemand ge-
legentlich gebrauchte Waren ver-
kauft; es geht darum, diejenigen zur 
Rechenschaft zu ziehen, die syste-
matisch bei Steuern betrügen. Die 
Erfahrung aus der Vergangenheit 
hat gezeigt, dass das sehr häufi g 
auf eben solchen Plattformen der 
Fall ist.

Behörden Spiegel: Wo zieht das 
neue Gesetz die Grenze zwischen 
gewerblichem und privatem Handel? 

Köbler: Es ist wichtig zu verstehen, 
dass das Plattformsteuertranspa-
renzgesetz lediglich Meldepfl ichten 

vorsieht, aber nicht automatisch die 
steuerliche Behandlung von Ein-
künften festlegt. Die Entscheidung, 
ob und wie Einkünfte zu versteuern 
sind, obliegt weiterhin den zustän-
digen Finanzämtern. 
Die Unterscheidung zwischen gewerb-
lichem und privatem Handel ist dabei 
eine zentrale Herausforderung, da sie 
sowohl für die Einkommens- als auch 
für die Umsatzsteuer relevant ist. 
Aus Sicht der Einkommensteuer gilt 
eine Tätigkeit als gewerblich, wenn 
sie selbstständig, nachhaltig und 
mit der Absicht zur Gewinnerzielung 
ausgeführt wird. Dies bedeutet, dass 
regelmäßige Verkäufe – wöchentlich 
oder monatlich – erforderlich sind 

und die Absicht, daraus einen Gewinn 
zu erzielen. Der Verkauf gebrauchter 
Gegenstände fällt in den meisten 
Fällen nicht unter diese Kategorie. 
Der Handel mit Antiquitäten wird in 
der Regel als gewerbliche Tätigkeit 
angesehen. Private Veräußerungs-
geschäfte, wie der Verkauf persön-
licher Gegenstände innerhalb der 
Spekulationsfrist von einem Jahr, 
können steuerpfl ichtig sein, sofern 
die Gewinne die Freigrenze von 600 
Euro pro Jahr überschreiten.
In Bezug auf die Umsatzsteuer 

ist die Schwelle niedriger. Hier 
genügt bereits die selbstständige 
Ausübung einer gewerblichen oder 
berufl ichen Tätigkeit, unabhängig 

von der Gewinnerzielungsabsicht. 
Allerdings bietet die Kleinunter-
nehmerregelung eine Befreiung 
von der Umsatzsteuer, sofern die 
jährlichen Einnahmen 22.000 Euro 
nicht überschreiten.

Behörden Spiegel: Wer kontrolliert, 
ob die Plattform-Betreiber ihrer Mel-
depfl icht nachkommen? 

Köbler: Für die Überwachung ist 
das Bundeszentralamt für Steu-
ern zuständig. Die Bundesbehörde 
kontrolliert, ob die Daten plausibel 
sind und vorgegebenen Standards 
entsprechen. Anschließend werden 
die Daten in Richtung Finanzäm-
ter gesandt. Die Kolleginnen und 
Kollegen dort überprüfen dann, 
ob die Angaben auf den jeweiligen 
Plattformen nachvollziehbar sind. 
Ein Beispiel: Ein Händler erzielt 
auf eBay Einnahmen aus dem Ver-
kauf von Wandfarben in Höhe von 

20.000 Euro. Wenn der Händler in 
seiner Steuererklärung Einkünfte aus 
seinem Farbengeschäft in Millionen-
höhe erklärt, ist es wahrscheinlich, 
dass diese Einnahmen dann auch 
erklärt sind. Wenn er aber keine 
Einkünfte aus dem Gewerbebetrieb 
erklärt, dann werden die Kollegen 
defi nitiv mal nachfragen. 
Im Fokus stehen Plattformen wie 

beispielsweise Airbnb, bei denen 
häufi g Wohnungen systematisch 
untervermietet werden und das ist 
eben regelmäßig einkommenssteu-
erpfl ichtig. Das Plattformen-Steuer-
transparenzgesetz ist in erster Linie 
ein Schutzmechanismus, um den 
fairen Markt zu gewährleisten und 
Steuerhinterziehung aufzudecken. 

Behörden Spiegel: Wie hoch wird 
der Anteil an Schwarzhändlern sein, 
denen mithilfe des neuen Gesetzes 
das Handwerk gelegt werden kann? 

Köbler: Natürlich hoffe ich, dass es 
gelingt, allen Steuerhinterziehern 
das Handwerk zu legen – aber das 
wird schwierig, weil die Personal-
kapazitäten in den Finanzämtern 
nicht in den Himmel hinauswachsen. 
Man muss sich daher auf die Fälle 
fokussieren, in denen der vermeint-
lich extremste Betrug stattfi ndet. Ich 
hoffe aber bei dem neuen Gesetz auf 
zweierlei: Erstens, dass man dieje-
nigen, die wirklich massiv betrügen, 
zur Rechenschaft zieht. Zweitens 
erwarte ich, dass das neue Gesetz 
auch eine abschreckende Wirkung 
entfaltet. Das heißt, dass die Leute 
wissen: Achtung, der Staat bekommt 
über diese Plattformen alle Daten, 
alle Infos über Verkäufe, die ich ge-
tätigt habe. Und wenn ich jetzt in 
der Steuererklärung unehrlich bin, 
dann ist das Risiko sehr groß, dass 
das Ganze entdeckt wird. Steuerhin-
terziehung ist kein Kavaliersdelikt. 
Es geht hier um hohe Bußgelder – 
und bisweilen auch Freiheitsentzug. 
Hierfür liefert das neue Gesetz eine 
Handhabe.

Es ist noch nicht ein Jahr her, 
da versprach Bundeskanzler 

Olaf Scholz (SPD) den Wählerinnen 
und Wählern einen Aufschwung 
dank der grünen Transformation 
der Wirtschaft. Doch inzwischen 
ist die Lage laut Habeck „drama-
tisch schlecht“. Als Folge senkte 
das Wirtschaftsministerium die 
Wachstumsprognose von bisher 1,3 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) auf 0,2 Prozent. In der Wirt-
schaft wird bereits schon von einer 
Schrumpfung von 0,5 Prozent aus-
gegangen. „Die schlechte Stimmung 
der Unternehmen verfestigt sich“, 
warnt der Deutsche Industrie- und 
Handelskammertag.

In der Tat gibt es nur wenige posi-
tive Nachrichten wie vom Bau von 
Microsoft-Rechenzentren in Nord-
rhein-Westfalen, einer Batterie-
fabrik in Schleswig-Holstein und 
einer Chipfabrik in Sachsen-Anhalt. 
Die schlechten Nachrichten toppen 
alles: Die Produktion der Chemie-
industrie sank auf den Stand von 
1995. „Goodbye Deutschland“ wer-
de ein denkbares Szenario, warnte 
der Verband der chemischen Indus-

trie. Für besonderes Aufsehen sorg-
te ein Fall aus Nordrhein-Westfalen: 
Der Haushaltsgerätehersteller Miele 
kündigte den Abbau von 2.000 Stel-
len und die Verlagerung der Wasch-
maschinen-Herstellung nach Polen 
an. Der Chef des Unternehmens, 
Markus Miele, nannte als Gründe 
die in Polen „drastisch niedrigeren“ 
Energiepreise und weniger Büro-
kratie als in Deutschland.

Wirtschaftsstandort Deutschland 
bald Geschichte?
Zwar wird die Lage in Deutsch-

land auch durch den Krieg in der 
Ukraine beeinfl usst, aber laut einer 
Umfrage des Münchener Ifo-Insti-
tuts sind die hohen Energieprei-
se, die hohen Steuern und politi-
sche Instabilität Faktoren für eine 
drohende Wirtschaftskrise. Hinzu 
kommen laut CDU-Wirtschafts-
rat „ein demografi sches Problem, 
Digitalisierungsrückstand, zerfal-
lende Infrastruktur, quälend lange 
Genehmigungsverfahren und vor 
allem auch eine völlig aus dem Ru-
der laufende Bürokratie und Rege-
lungswut.“ Der US-amerikanische 
Wirtschaftsdienst Bloomberg ahnt: 
„Deutschlands Tage als industrielle 
Supermacht sind gezählt.“
Das mag angesichts der Tatsache, 

dass Deutschland die drittgrößte 
Wirtschaftsmacht der Welt ist, 
übertrieben sein, doch es stimmt 

auch, dass die Koalition seit dem 
Haushaltsbeschluss kaum weiter-
kommt. Das „Wachstumschancen-
gesetz“, das sechs Milliarden Euro 
Verbesserungen für die Wirtschaft 
vorsieht, steckt im Bundesrat fest. 
Eine Zustimmung der Länder in der 
nächsten Sitzung am 22. März ist 
fraglich. In den Gesprächen der Am-
pel-Koalitionäre mit den Ländern 
schrumpfte das Entlastungsvolu-
men auf nur noch drei Milliarden – 
ein Tropfen auf den heißen Stein 
für die Unternehmen. Parallel da-
zu bröckelt die Einnahmebasis für 

den Haushalt: Der Bundesrat setzte 
das Zweite Haushaltsbegleitgesetz, 
das unter anderem die für hefti-
ge Proteste sorgende Kürzung der 
Agrardiesel-Subvention erhält, bis-
her nicht auf seine Tagesordnung. 
Das Gesetz kann somit noch nicht 
in Kraft treten, die erwarteten Ein-
nahmen kommen nicht zustande. 
Auf anderen Politikfeldern blockie-
ren sich Grüne und FDP auch: Die 
FDP verhindert eine Regelung über 
Lieferketten auf EU-Ebene, die Grü-
nen legen dem Lieblingsprojekt von 
Finanzminister Christian Lindner 

(FDP), der Gründung des Bundes-
fi nanzkriminalamtes, Steine in den 
Weg.
Habeck will jetzt ein Sondervermö-

gen zur Investitionsförderung und 
für Klimaschutz schaffen, ähnlich 
aufgebaut wie das 100-Milliarden-
Sondervermögen für die Bundes-
wehr. Die SPD will die Schulden-
bremse lockern und mit Krediten 
Investitionen fördern. Lindner lehnt 
beides ab und will die Wirtschaft 
durch Steuersenkungen wie die 
endgültige Abschaffung des Soli-
daritätszuschlags ankurbeln. Das 
aber lehnen die beiden anderen Ko-
alitionspartner ab.

Wohlstandsverlust: pro und kontra 
Schuldenbremse
Die Opposition ist keine Hilfe. Die 

CDU/CSU-Fraktion fordert Steuer-
senkungen für Betriebe und Arbeit-
nehmer sowie eine Begrenzung der 
Sozialabgaben: „Unserem Land dro-
hen Wohlstandsverluste in einem 
bisher nicht gekannten Ausmaß“, 
warnt die Unionsführung. Doch 
auch die Union ist sich nicht ei-
nig. Ministerpräsidenten wie Reiner 
Haseloff (Sachen-Anhalt) und Kai 
Wegner (Berlin) befürworten wie 
die SPD die Lockerung der Schul-
denbremse, Fraktionschef Friedrich 
Merz ist dagegen. „Wir sind in einer 
Ausnahmesituation“, so Haseloff.
Während die Koalition gelähmt 

und die Opposition uneins ist, ver-
zeichnen Umfragen nie gekannte 
Negativwerte für die Regierung. Der 
frühere CSU-Chef Edmund Stoiber 
pfl egte in solchen Situationen zu 
appellieren: „Entweder wir lösen die 
Probleme, oder die Probleme werden 
sich eine Lösung suchen.“ Das gilt 
heute mehr denn je.

Systematisch untervermietet
Folgen des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes für die Behörden 

(BS) Was kommt auf die Finanzverwaltungen durch die seit 1. Januar geltende Meldepflicht für Handel- und Vermietungs-
plattformen zu? Dazu bezieht Florian Köbler, Chef der Deutschen Steuergewerkschaft in Berlin, im Interview Position. Die 
Fragen stellte Anne Mareile Walter.  

Ampel sieht Talfahrt der Wirtschaft zu
Koalition blockiert sich wieder

(BS/Hans-Jürgen Leersch) Der Bundeshaushalt 2024 ist beschlossene Sache, aber in der Ampel-Koalition will keine Ruhe 
einkehren. In zentralen Fragen liegen Grüne und FDP wieder einmal über Kreuz, und als ob es noch nicht genug Probleme 
geben würde, geht die deutsche Wirtschaft auf Talfahrt. Dem Wirtschaftsminister  Robert Habeck (Grüne) ist inzwischen 
klar: „So können wir nicht weitermachen.“

Für die deutsche Wirtschaft führt der Weg weiterhin abwärts. Ein gemeinsamer Lösungs-
ansatz durch die Verantwortlichen in der Politik ist nicht in Sicht.

Foto: BS/dhaval, stock.adobe.com

„Ich hoffe, dass es gelingt, allen Steuerhinterziehern das Handwerk zu legen." Warum das 

schwierig werden dürfte, erklärt Florian Köbler, Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, im 

Gespräch mit dem Behörden Spiegel. Foto: BS/Trenkel

Forum für Kämmerei und 
Kassenwesen, Beteiligungen, 
Personal, Organisation und 
Rechnungsprüfung

8. Mai 2024
Hotel Königshof, Bonn

„
Das neue Gesetz 

ist in erster Linie 
ein Schutzmecha-
nismus, um den 
fairen Markt zu ge-
währleisten und 
Steuerhinterziehung 
aufzudecken.“
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 ► NOTVERGABE

Einsturzgefahr abwenden
Ein Angebot reicht

Das Vergaberecht hat Auswirkun-
gen weit in andere Rechtsgebiete 
hinein. So streiten ein Hauseigen-
tümer und eine Kommunalverwal-
tung vor dem Verwaltungsgericht 
darum, in welcher Höhe die Kos-
ten der Ersatzvornahme der Si-
cherung eines Dachgiebels gegen 
den zu befürchtenden Einsturz 
von der Kommune an den Haus-
besitzer weitergereicht werden dür-
fen. Hintergrund des Streits ist die 
Tatsache, dass die Verwaltung ein 
Unternehmen freihändig mit den 
Sicherungsarbeiten beauftragt hat, 
welches schon zuvor andere Arbei-
ten an dem Gebäude vorgenommen 
hatte. Der Hauseigentümer bemän-
gelt, dass keine Vergleichsangebote 
vorlagen und will die Rechnung da-
her nicht in voller Höhe bezahlen. 
So ist also zu entscheiden, ob die 
Auftragsvergabe regelgerecht vor-
genommen war.
Das Verwaltungsgericht bestätigt 

das Vorgehen der Kommune. Da 
die unmittelbare Gefahr des Ein-
sturzes bestand und die Trümmer 
auf eine öffentliche Straße zu fallen 
drohten, war die Notvergabe grund-
sätzlich zulässig. Es waren auch 
mehrere Unternehmen angefragt 
worden. Nur: Allein dasjenige Un-
ternehmen, welches das Gebäude 
bereits kannte, sah sich imstande, 
sofort tätig zu werden. Die Anfor-
derungen der VOB/A, welche die 
Verwaltung auch bei einer solchen 
Ersatzvornahme anstelle eines pri-
vaten Auftraggebers zu beachten 
hat, sind bereits eingehalten, wenn 
mehrere Unternehmen angefragt 
wurden, urteilt das Verwaltungsge-
richt. Mehrerer Angebote bedarf es 
in einem solchen Falle dann nicht 
mehr.

VG Gelsenkirchen 
(Urt. v. 06.03.2023, Az.: 6 K 1849/20)

 ► PROTOKOLL

Verhandlungsrunde strittig
Welcher Nachlass wurde gewährt?

Ein Fehler im Protokoll kann ja 
mal vorkommen. Deswegen werden 
oftmals Verhandlungsprotokolle 
von beiden Seiten gegengezeichnet. 
Wenn allerdings in einer Verhand-
lungsrunde des Vergabeverfahrens 
nur ein Protokollant des Auftrag-
gebers die Aussagen des Bieters 
notiert, ggf. sogar nur Stichworte 
dazu als Randbemerkung auf das 
Angebot schreibt, wird es schwer, 
den tatsächlichen Inhalt des Ge-
spräches zu rekonstruieren. So 
geschehen hinsichtlich der Frage, 
ob ein als Festbetrag gewährter 
Preisnachlass auf nur eine LV-Posi-
tion anzurechnen sei oder auf das 
ganze Angebot gleichmäßig verteilt 
werden müsse. Der Bieter sah sich 
durch eine fehlerhafte Protokollie-
rung benachteiligt.
Die Vergabekammer kann das 

aber nicht nachvollziehen. Zwar 
waren wohl die auf der möglichen 
Fehlprotokollierung beruhenden 
Preispunkte falsch berechnet wor-
den. Diesen Fehler zu korrigieren 
konnte den Bieter aber nicht auf 
den ersten Platz heben. Auch mit 
richtiger Protokollierung ergäbe 
sich aber nichts anderes, denn die 
Preispunkte wurden anhand des 
Endpreises gebildet. Der ändert 
sich aber auch dann nicht, wenn 
der Nachlass anders aufgeteilt 
wird. Wegen der Unmöglichkeit, 
den tatsächlichen Gesprächsinhalt 
aufzuklären, kann auch die Ver-
handlung nicht wiederholt werden, 
weil der Bieter die Konkurrenzprei-
se inzwischen kennt. Deswegen 
darf er über die Aufklärung des 
Rabattanganbotes hinaus keine 
weiteren Verhandlungen führen.

VK Thüringen 
(Beschl. v. 07.03.2023, Az.: 4004/57-2022-E-

003-NDH)

 ► PREISPRÜFUNG

Lücken im Formular
Jedes Feld ist eine Erklärung

Ob eine Unterlage fehlend oder 
unzureichend ist, stellt einen we-
sentlichen Unterschied dar, denn 
eine fehlende könnte eventuell 
nachgefordert werden. Wie ist also 
ein nur teilweise ausgefülltes For-
mular zu werten? Die Vergabekam-
mer des Bundes jedenfalls hält bei 
der Preisaufklärung mit Formblatt 
223 jedes einzelne Formularfeld für 
eine eigene Erklärung. Ist also ein 
Pflichtfeld nicht ausgefüllt, fehlt die 
Erklärung für genau diese Stelle. 
Es sind dann nicht alle geforder-
ten Erklärungen abgegeben. Die 
Anforderung dieses Formblattes 
darf auch nicht mit einer Aufklä-
rung verwechselt werden, die ein 
mehrfaches Nachfassen erlauben 
würde. Das Angebot ist also aus-
zuschließen. 
Das gilt genauso dann, wenn gar 

nicht der Bieter selbst die entspre-
chenden Zahlen kennt, sondern sie 
bei seinem Nachunternehmer erst 
erfragen muss. Die Fußnote 2 die-
ses Formulars darf der Bieter nicht 
unbeachtet lassen: Danach ist er 
verpflichtet, auch die Einheitsprei-
se seiner Nachunternehmer aufzu-
gliedern. Die Vergabekammer hält 
dies nicht für unverhältnismäßig. 
Mangels direkter Geschäftsbezie-
hung mit dem Nachunternehmer 
hat der Auftraggeber schließlich 
keine andere Möglichkeit, dessen 
ungewöhnlich niedrige Preise zu 
überprüfen. Den Aufwand für die 
Preisabfrage beim Nachunterneh-
mer muss der Bieter hinnehmen. 
Es ist auch die Kooperationsbereit-
schaft des Nachunternehmers zu 
unterstellen, schließlich hängt sein 
Auftrag davon ab, dass der Bieter 
den Zuschlag erhält.

VK Bund 
(Beschl. v. 19.10.2023, Az.: VK 2-78/23)

 ► ANGEBOT

Liquidität des Bieters
Kein Vorbehalt der Kreditgewäh-

rung!

Die Eigenkapitaldecke manches 
Bieters ist recht dünn, auch wenn 
die Umsatzzahlen keine Zweifel an 
der Eignung aufkommen lassen. 
Mit einem solchen Fall hatte es der 
Auftraggeber für eine Fassadenver-
kleidung zu tun. Der Bestbieter 
hatte einerseits das Leistungsver-
zeichnis unterschrieben, worin er 
formularmäßig vorbehaltlos sein 
Angebot bis zum Ende der Bin-
defrist festschreibt. Andererseits 
wies er auf mögliche steigende 
Materialkosten für die zu liefern-
den Aluminium-Elemente hin, die 
er weiterzugeben gedenkt. Und er 
schließt mit dem Hinweis: „Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass 
wir eine Auftragsannahme von der 
Deckungszusage unseres Kredit-
versicherers abhängig machen.“
Das war des Guten zu viel an 

Abweichungen von den Vergabe-
unterlagen. Ohne mündliche Ver-
handlung verwirft die Vergabe-
kammer den Nachprüfungsantrag, 
mit dem sich dieser Bieter gegen 
seinen Ausschluss wendet. Denn 
mit seinem Hinweis hat der Bieter 
seine Bereitschaft zur Angebots-
ausführung an das Handeln eines 
Dritten – nämlich seines Kredit-
versicherers – gebunden. Damit ist 
das Angebot nicht mehr einfach 
durch Zuschlag annahmefähig. 
Ohne dass es für die Entscheidung 
noch eine Rolle gespielt hätte, wä-
re zudem anzumerken, dass auch 
die wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit eines solchen Bieters infrage 
steht, wenn er bei Angebotslegung 
keine hinreichende eigene Kredit-
linie mehr besitzt und nicht einmal 
vorhersehen kann, ob sich ein Kre-
ditversicherer auf das Risiko ein-
lassen wird.

VK Mecklenburg-Vorpommern 
(Beschl. v. 20.03.2023, Az.: 1 VK 3/22)

 ► KORREKTUREN

Meter statt Quadratmeter
Auslegung ist erforderlich

Der Bieter darf die vom Auftrag-
geber vorgegebenen Vergabeunter-
lagen nicht abändern, andernfalls 
kann oder muss er ausgeschlos-
sen werden. Nicht jede Angabe 
in einem Formular, welches der 
Bieter ausfüllt, und welche nicht 
übereinstimmt mit den Vorgaben 
der Vergabeunterlagen stellt eine 
Änderung dar. Vielmehr ist der 
Auftraggeber gehalten, offensicht-
liche Fehler selbst zu korrigieren. 
Das ist zum Beispiel der Fall, wenn 
derselbe Stoff in mehreren Positio-
nen zum gleichen Preis angeboten 
wird und in einer weiteren zum 
zehnfachen davon: ein offensicht-
lich verrutschtes Komma. Anders 
wurde dies bisher beurteilt, wenn 
unklar war, ob eine Mengenangabe 
(laufende) Meter eines Materials 
oder Quadratmeter bezeichnen 
sollte. Dann hingen die Kosten 
nämlich von der Breite der Mate-
rialbahn ab.
Eine solche Unklarheit besteht je-

doch nicht, wenn die Verwechslung 
von m und m² nur im Formblatt 
225 für eine Stoffpreisgleitung auf-
tritt. Denn die dortigen Positionen 
korrespondieren zwingend mit ei-
ner Position im Leistungsverzeich-
nis. Ist im LV die richtige Einheit 
angegeben, kann im FB 225 nichts 
anderes gemeint sein. Es liegt also 
ein offensichtlicher Schreibfehler 
vor, den der Auftraggeber selbst 
korrigieren muss. Ein Ausschluss 
wegen Abweichung von den Ver-
gabeunterlagen kommt dann nicht 
in Betracht. Hinzu kommt: Für die 
Ermittlung des Preisanpassungs-
faktors ist es völlig gleich, ob der 
laufende Meter oder der Quadrat-
meter zehn Prozent teurer wird.

VK Thüringen 
(Beschl. v. 10.05.2023, Az.: 4002/812-2023-E-

003-SM)

► Entscheidungen zum Vergaberecht

jeden Monat im Behörden Spiegel ◄

Zusammenfassung der Entscheidungen: RA und FA für Vergaberecht Dr. Rainer Noch, München (Oppler Büchner PartGmbB)
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NEU

18.000 Megawatt Windkraft
BNetzA-Ausschreibungen für Erneuerbare Energien 

(BS/sr) Der Ausbau der Erneuerbaren Energien geht auch im Jahr 2024 stetig weiter. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) 
hat Projekte bzgl. vieler verschiedener Energieträger ausgeschrieben. Das größte Volumen nehmen dabei die On- und 
Offshore-Anlagen der Windenergie ein. 

Erst Ende Januar hat die Bundes-
netzagentur zwei neue Flächen für 
den Ausbau der Windenergie aus-
geschrieben. Dabei handelt es sich 
um die Fläche N-12.3 mit einem 
Ausschreibevolumen von 1.000 MW 
(Megawatt) und die Fläche N-11.2 
mit 1.500 MW an Leistungska-
pazität. Insgesamt ist bisher für 
2024 ein Ausschreibevolumen 
von fast 30.000 MW an Erneuer-
baren Energien durch die BNetzA 
geplant, 18.000 MW davon allein 
im Bereich der Windenergie. Bei 
den beiden neu ausgeschriebenen 
Flächen handelt es sich um noch 

nicht zentral voruntersuchte Flä-
chen. Das heißt, dass die Flächen 
noch nicht auf Bau- und Umwelt-
faktoren untersucht wurden und 
bei der Untersuchung entstehende 
Kosten durch den Bieter getragen 
werden müssen. In der Regel wer-
den die Untersuchungen über das 
Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie (BSH) vergeben und 
ausgewertet, bevor eine Fläche aus-
geschrieben wird. Mit den beiden 
neuen Ausschreibungen und vier 
Ausschreibungen aus dem vergan-
genen Jahr gibt es nun schon sechs 
Flächen, die ohne eine Vorunter-
suchung ausgeschrieben wurden. 
Als Grund für die Ausschreibung 
von noch nicht untersuchten Stel-
len gibt die Bundesnetzagentur das 
Erreichen der Ziele zum Ausbau der 
Windenergie an.

Flächenentwicklungsplan
Die Flächen sind aber für den Aus-

bau der deutschen Windkraft an-
gedacht und dementsprechend im 
Flächenentwicklungsplan des BSH 
vermerkt. Dieser regelt die Ent-
wicklung des Ausbaus von Wind-
kraftanlagen in Nord- und Ostsee. 

Im aktuellen Flächenentwicklungs-
plan von 2023 ist der Ausbau der 
Windenergie auf hoher See zu einer 
Leistungsstärke von 30 GW bis ins 
Jahr 2030 als Ziel definiert. Dafür 
wird im Plan unter anderem fest-
gelegt, wann welche Flächen zur 
Ausschreibung vorgesehen sind 
und auch ob diese Flächen zentral 
voruntersucht werden oder ohne 
eine Voruntersuchung durch die 
Bundesnetzagentur ausgeschrieben 
wird. Die letzten Flächen, die für 
das Ziel von 30 GW im Jahr 2030 
ausgeschrieben werden, sind die 
voruntersuchten Flächen N-10.1 
und N-10.2, die 2025 ausgeschrie-
ben werden sollen. Bei den nicht 
zentral voruntersuchten Flächen 
sind die gerade ausgeschriebenen 
Flächen N-11.2 und N-12.3 die letz-
ten, die bis 2031 fertiggestellt wer-
den. Interessant ist jedoch, dass in 
den auszuschreibenden Flächen für 
Windenergie bereits fünf Flächen 
vorgesehen sind, deren Zuschnitt 
im Flächenentwicklungsplan 2023 
noch nicht festgelegt ist. Sie werden 
laut Entwicklungsplan jedoch in 
Teilen der bisherigen Schifffahrts-
route SN10 liegen. 

Windenergie macht gut ein Viertel des in 
Deutschland erzeugten Stroms aus. Für 
das Ziel, 80 Prozent des Stroms aus Erneu-
erbaren Energien zu gewinnen, ist Ausbau 
nötig. Foto: BS/benoitgrasser, stock.adobe.com
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Im Dezember 2021 kommt Alice 
Mashingaidze als Botschafterin 
nach Berlin, wo sich über 4000 

Einwohner auf einen Quadratkilo-
meter drängeln, was ihren Schaf-
fensdrang mitnichten mindert. Die 
56-Jährige ist seit 30 Jahren im 
diplomatischen Dienst, sie war im 
Kultus- und Außenministerium in 
Harare und als „Frontfrau" Simbab-
wes in Stockholm präsent – folglich 
ist sie so einiges gewohnt.
„Als Diplomatin weiß ich, dass es 

überall, wo ich hingehe, trotz al-
ler Unterschiede einzigartig ist", so 
Mashingaidze. „Ich schätze, dass 
die Deutschen so sind, wie sie sind. 
Mein Wunsch ist es immer, dass 
wir zueinander fi nden und so zum 
Wohle unserer beiden Länder und 
der Welt arbeiten." 
Sie vermisse hier nichts und kon-

zentriere sich ganz darauf, „da“ zu 
sein, um das Gute um sie herum ein 
bisschen besser zu machen. Hierzu-
lande habe sie gelernt, wie fl eißig, 
pünktlich und offen die Deutschen 
seien und dass „Made in Germany“ 
zu Recht ein Qualitätssiegel sei.
Qualitativ gut und robust sind 

zunächst auch die bilateralen Be-
ziehungen zu Deutschland, nach-
dem  Simbabwe 1980 unabhängig 
geworden war. Sie verschlechterten 
sich schließlich infolge der staatlich 
ankgeordneten Farmenteignungen 

ab dem Jahr 2000, die auch deut-
sche Grundbesitzer trafen, sowie 
durch die politisch motivierte Ge-
walt während der Wahlen 2002 und 
2008. Folglich wird die Entwick-
lungszusammenarbeit 2002 aus-
gesetzt. 
Momentan werden nur Maßnah-

men zur unmittelbaren Verbesse-
rung der Lebensgrundlagen der Be-
völkerung und zur Förderung von 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
auf lokaler Ebene sowie Projekte 
von NGOs (Nichtregierungsorgani-
sationen) in den Bereichen Ernäh-
rungssicherung, Dürreschutz und 
Wasserversorgung unterstützt.
Seit 2013 fördert die Bundesrepu-

blik im Rahmen der EU jedoch eine 
„Re-Engagement-Politik“. Hieran 
zeigt die simbabwische Regierung 
seit dem Machtwechsel im November 
2017 und den Wahlen im Juli 2018 
vermehrt Interesse. „Es ist zu hoffen, 
dass sich die Beziehungen zwischen 
Berlin und Harare von derzeit eher 
lauwarm auf freundschaftlich-wohl-
temperiert verbessern, etwa durch 
unsere Einbeziehung in die deut-
sche Afrika-Strategie, von der wir 
derzeit ausgeschlossen sind“, erzählt 
Mashingaidze.

Reformen von Simbabwe erwartet
Das Ziel ist eine globale Struktur-

politik mit Afrika, um so Heraus-

forderungen, wie dem russischen 
Angriffskrieg in der Ukraine, dem 
wachsenden Einfl uss Chinas auf 
dem afrikanischen Kontinent oder 

der Klimakrise gemeinsam entge-
genzuwirken. Dabei sollen Werte 
wie Menschenrechte, Demokratie 
und unterschiedliche Interessen 
berücksichtigt werden, um globale 
Veränderungsprozesse zu gestalten. 
Dabei braucht die Welt Afrika und 
umgekehrt Afrika die Welt.
Um für die neue Afrika-Politik des 

BMZ infrage zu kommen, müsste 

Simbabwe einige Reformen auf den 
Weg bringen. „Präsident Mnangag-
was ,Vision 2030‘ könnte es mög-
lich machen, dass die heimische 

Wirtschaft  mit dem sogenannten 
,Transitional Stabilisation Pro-
gramme‘ (TSP) auf Trab kommt. 
Die Übergangsstabilisierung soll die 
makroökonomische Stabilität und 
den Finanzsektor festigen, notwen-
dige politische und institutionelle 
Reformen fortführen und unsere 
Wirtschaft privatisieren“, sagt Mas-
hingaidze.
Hinzu kämen die nationale Ent-

wicklungsstrategien-Programme 1 
und 2 (NDS – National Development 
Strategy), mit denen ihr Land zu 
einer wohlhabenden und selbst-
bestimmten Gesellschaft mittleren 
Einkommens im oberen Bereich bis 
2030 werden soll. Die simbabwi-
sche Wirtschaft wachse solide und 
alle wichtigen Produktionssekto-
ren verzeichneten Steigerungen. 
Im Jahr 2022 sei das BIP um etwa 
vier, die Wirtschaftswachstumsrate 
2023 auf 3,8 gestiegen; 2024 werde 
sie sich voraussichtlich auf 3,5 Pro-
zent erhöhen. Damit sei sie eine der 
am schnellsten wachsenden Volks-
wirtschaften im südlichen Afrika, so 
die Botschafterin.
Der wichtigste Wirtschaftszweig 

ist mit über vier Millionen Hektar 
Ackerland die Landwirtschaft, in 
der 62 Prozent der Bevölkerung ar-
beiten und vor allem Tabak, Baum-
wolle, Blumen, Gemüse und Obst 
für den Export produzieren und so 
neun Prozent des BIP erwirtschaf-
ten. Der industrielle Sektor kommt 
mit Bergbauexporten von Diaman-
ten, Gold, Asbest, Nickel, Kupfer 

und Chrom auf etwa 29 und der 
Dienstleistungssektor mit den Be-
reichen Tourismus, Finanzdienst-
leistungen und Handel auf etwa 
56,6 Prozent des BIP.
„Wir sind auch für unsere un-

berührten Touristenattraktionen 
bekannt und für eines der sieben 
Weltwunder und Unesco-Welt-
erbe – die Victoriafälle zwischen 
den Grenzstädten Victoria Falls 
(Simbabwe) und Livingstone (Sam-
bia).“ Den besten Blick habe man 
von Simbabwe aus, wo man fast 
die kompletten Fälle entlangspa-
zieren könne, währenddessen man 
aus Sambia den Blick frontal in die 
gesamte Schlucht genießen könne, 
schwärmt Mashingaidze.
„Mein Land darf sich auch wegen 

seiner unberührten Tierwelt, alter 
Geschichte und Kultur, etwa der 
von Groß-Simbabwe, einer Ruinen-
stadt mit erstaunlicher Steinarchi-
tektur in der Provinz Masvingo, 
rühmen.“ Ferner lohne es sich, die 
Mystik der östlichen Highlands, ei-
nes Gebirgszugs im Osten des Staa-
tes an der Grenze zu Mosambik, 
den mächtigen Sambesi-Fluss und 
die Big Five (Elefant, Löwe, Büffel, 
Nashorn, Leopard) im Hwange-Na-
tionalpark zu erleben. Das Interes-
santeste am Tourismus in Simbab-
we sei die Art und Weise, wie die 
Gemeinden im Umweltschutz Hand 
in Hand mit den Tourismusunter-
nehmen zusammenarbeiteten, um 
mit lokalen Abfallrecyclingprojekten 
die Umwelt vor Verschmutzung zu 
schützen, erklärt die Botschafterin.
Das Land ist, seit der Unabhängig-

keit 1980 und nach seinem Lang-
zeitherrscher Robert Mugabe, der es 
30 Jahre – von 1987 bis zu seiner 
Entmachtung 2017 – teilweise dik-
tatorisch regiert, auf dem Weg, sich 
zu sortieren. Was kein Spaziergang 
werden dürfte. Alice Mashingaidze, 
die Geschichtslehrerin mit Master-
abschluss in Public Administration, 
verfolgt ihn seit Ende der 90er-Jah-
re in verschiedenen Positionen im 
heimischen Kultusministerium, 
im Kabinettssekretariat und 2009 
als Personalchefi n im Außenmi-
nisterium sowie als Generaldirek-
torin in der Kommission für den 
Öffentlichen Dienst, bevor sie, bis 
zur Akkreditierung in Berlin, 2019 
Botschafterin in Stockholm wird.

Noch wenig Bezug zum Land
„Ich denke, dass die Ansichten 

der deutschen Öffentlichkeit zu 
Simbabwe je nach Erfahrung und 
Wahrnehmung unterschiedlich 
sind. Wir haben zum Beispiel eine 
Gruppe ,Freunde Simbabwes‘, die 
sich mit der soziokulturellen Struk-
tur des Landes identifi zieren und 
sich mit ihm verbunden fühlen. Die 
Mehrheit der Deutschen war jedoch 
noch nie bei uns und ihre Informa-
tionen stammen aus den Medien 
und vom Hörensagen. Aber viele, 
die einmal dort waren, kommen 
verändert und mit positiven Ein-
drücken und Erlebnissen zurück.“
Man brauche eine Wertschätzung 

aus erster Hand und dazu seien 
alle  eingeladen, sich davon vor Ort 
zu überzeugen: „Ich denke, dass 
das eine gute Gelegenheit wäre, der 
Welt unsere Geschichte aus unserer 
eigenen Sicht zu erzählen und zu 
zeigen, dass wir ein gastfreundli-
ches, fl eißiges, liebenswertes Land 
sind mit Menschen, die offen nach 
vorne schauen.“ Man bemühe sich, 
Freundschaften mit denen zu pfl e-
gen, die Simbabwe nie im Stich ge-
lassen hätten, wie auch mit jenen, 
die an ihren Absichten zweifelten. 
Durch diesen Ansatz hofft die Bot-
schafterin, eine Chance zu bekom-
men, gehört zu werden und verlo-
rene oder beschädigte Beziehungen 
wieder aufl eben zu lassen. Einen 
Versuch dürfte es Wert sein – zumal 
ein halb leeres Glas auch als halb 
volles gesehen werden kann.

Rezept der Botschafterin

Gango (Fleisch Eintopf)

Zutaten: 
300 g Schweinebauch und 200 g Boere-
wors (eine zu einer großen Schnecke auf-
gerollte Grill- beziehungsweise Bratwurst 
aus fein gehacktem Rind-, Schweine- und 
Wildfleisch, kräftig mit Thymian, Koriander 
und Muskatnuss gewürzt, die, wie 300 g 
Niere und 300 g Ochsenleber in mundge-
rechte Stücke geschnitten werden, 1 EL Öl, 
1 EL BBQ-Sauce, Salz, 1/2 TL Currypulver, 
1 mittelgroße Zwiebel, fein gehackt, 2 
große Tomaten, 500 g Spinat

Zubereitung:
Schweinefleisch in einer Pfanne braun bra-
ten, BBQ-Sauce hineinrühren und weitere 
2 – 3 Minuten auf dem Herd lassen. Nun die 
Boerewors, die Nieren- und Ochsenleber-
Stücke braunbraten. Salzen und 5 Minuten 
unter regelmäßigem Rühren weiter garen.  
Nun Zwiebeln im Currypulver etwa 2 Minu-
ten brutzeln, Tomaten und Spinat darunter 
mischen und ca. 5 Minuten weiter köcheln. 
Spinat unterrühren und weitere 5 Minuten 
garen. Eventuell nachwürzen. Guten Appetit.

Foto: BS/Botschaft von Simbabwe

Alice Mashingaidze, von Haus aus Geschichtslehrerin, ist seit 2021 Botschafterin für Sim-
babwe in Berlin. Vorher war sie als Botschafterin des Landes für die nordischen Staaten 
Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark verantwortlich. Foto: BS/Botschaft von Simbabwe

Die Viktoriafälle gehören seit 1989 zum Weltnaturerbe der UNESCO und befinden sich zwischen den Grenzstädten Victoria Falls (Simbabwe) und Livingstone (Sambia).  
Foto: BS/Picturellarious, stock.adobe.com

Afrika und die Welt 
brauchen einander
Berliner Gespräch mit Simbabwes Botschafterin 

Alice Mashingaidze

(BS/ps) In ihrem Land werden Chewa, Chibarwe, Kalanga, Khoisan, Nam-
bya, Ndau, Nord-Ndebele, Shangani, Shona, Sotho, Tonga, Tswana, Venda 
und Xhosa gesprochen. Weil es bis 1980 die britische Kronkolonie „Süd-
rhodesien“ ist, bleibt auch Englisch gleichberechtigte Amtssprache in 
Simbabwe, wie die Republik nun heißt.  Der im südlichen Afrika gelegene 
Binnenstaat hat ungefähr die Fläche von Deutschland, Belgien und Luxem-
burg, rund 15 Millionen Einwohner oder 38 pro Quadratkilometer. Viel Platz 
für alle zwischen Südafrika, Botswana, Sambia und Mosambik. 



„Reden ist Silber, beteiligen
ist Gold“: In der Stadt Ros-

tock hat Bürgerbeteiligung einen 
hohen Stellenwert. Vor allem bei 
Veränderungen des Ortsbildes, 
bei Entwicklungskonzepten oder 
Aktionsplänen sei die Beteiligung 
ein wichtiges und sinnvolles Ins-
trument, heißt es aus dem Amt 
für Bürgerkommunikation und 
Wahlen. Auf welche Bereiche sich 
bürgerschaftliches Engagement er-
streckt, wird bei der Aufzählung 
der beteiligten Ämter deutlich: In 
Rostock sind unter anderem alle 
planenden Ämter, Smart-City-Bü-
ros, Kämmereien oder Fachämter 
für Jugend, Kultur, Ehrenamt und 
Sport involviert.
Schwierig gestalte sich eine 

gleichmäßige Aufteilung der Inte-
ressensgruppen bei Beteiligungs-
projekten – schwer erreichbare 
Zielgruppen müssten daher geson-
dert aktiviert werden, damit ihre 
Belange nicht außer Acht gelassen 
werden. Hier stehe die Möglichkeit 
im Raum, die Mitwirkung von Pri-
vatpersonen fi nanziell zu vergüten, 
um sie gezielt an bestimmten Be-
teiligungsprozessen teilhaben zu 
lassen.
Auch in Essen sind die Ideen 

der Bevölkerung in vielen Berei-
chen gefragt, wenn es um Um- 
oder Neugestaltung innerhalb der 
Stadt geht. Ob Themenfrühstück, 
Sportanlagen, Quartiersgestaltung, 
Verkehrswende oder Bürgerver-
sammlungen: Politik und Verwal-
tung treten mit den Bürgerinnen 
und Bürgern auf unterschiedliche 
Weise in Dialog, um die Zukunft 
der Stadt nach deren Bedürfnis-
sen auszurichten. „Bürgerbeteili-
gung ist ein starkes Instrument, 
um möglichst viele Perspektiven in 
Veränderungsprozesse der Stadt-
verwaltung zu integrieren“, erläu-

tert eine Sprecherin der Stadt Es-
sen. Ausschlaggebend sei es, das 
Nutzerwissen der Anwohnenden als 
spezielle Kompetenz zu verstehen 
und es in die weiteren Planungs-
prozesse einfl ießen zu lassen.

Urgestein der Bürgerbeteiligung: 
Gemeinde Weyarn
Während das Konzept der Bürger-

beteiligung vielerorts erst innerhalb 
der letzten Jahre verstärkt einge-
setzt wird, blickt man andernorts 
schon auf jahrzehntelange Erfah-
rung zurück. Die bayerische Ge-
meinde Weyarn bezieht seit mehr 
als 30 Jahren die Anregungen und 
Impulse ihrer Bürgerinnen und 
Bürger bei Fragestellungen zu ge-
stalterischen Maßnahmen ein – mit 
Erfolg und auf allen gesellschaftli-
chen Feldern, wie der Bürgermeis-
ter Leonhard Wöhr ausführt. Beson-
ders sinnvoll sei die Partizipation 
der Bevölkerung in allen Belangen 
der strategischen Zielsetzung zur 
Gemeindeentwicklung. Hierzu zäh-
len bauliche Entwicklungen, wie 
die Ausstattung von Spielplätzen 
oder die Gestaltung öffentlicher 
Grünanlagen, die Umsetzung von 
Projekten von der Planung bis zur 
Finanzierung, aber auch soziale 
Hilfsangebote wie die Nachbar-
schaftshilfe oder Veranstaltungen 
bei Kultureinrichtungen. Bürger-
schaftliches Engagement könne 
sich zudem auch bei der fachlichen 
Beratung von kommunalen Ent-
scheidungsträgern oder bei Pro-
jekten als hilfreich erweisen, die 
auf Mitwirkung angewiesen seien. 
Zu solchen Projekten gehören eine 
Leitbildentwicklung oder größere 
bauliche Vorhaben.
Seit 1993 ist in Weyarn aus der 

damaligen Teilnahme an einem 
Dorferneuerungsprogramm das 
heutige Konzept der Bürgerbetei-

ligung gewachsen. Ein langwieri-
ger Prozess also, der rückblickend 
einen großen Erfahrungsschatz 
erlaubt. Kaum eine Kommune in 
Deutschland wird besser einschät-
zen können, was es für eine erfolg-
reiche Bürgerbeteiligung braucht: 
Wie kann diese weiter ausgebaut 
werden, und wie sollte das Zusam-
menspiel zwischen Bürgerschaft, 
Politik und Verwaltung ausgestaltet 
sein?

„Eine effiziente Beteiligung 
braucht Regeln und Strukturen 
[…], aber auch einen parteiüber-
greifen politischen Willen. Hier ist 
ein fortlaufender Dialog zwischen 
mitwirkungswilligen Bürgern, Po-
litik und Verwaltung vonnöten“, 
erläutert Wöhr, und nennt gleich 
mehrere bewährte Methoden: Ne-
ben einer Defi nition gemeinsamer 
Ziele von Bürgerschaft und Poli-
tik zu Beginn einer Bürgeraktivi-
tät sei insbesondere das Angebot 
für Beteiligungsmöglichkeiten von 
unterschiedlicher zeitlicher Dauer 
wichtig. Ebenso sei die politische 
Festlegung eines Beteiligungsrah-
mens entscheidend, der Einsatz 
professioneller Begleitplanerinnen 
und -planer zur Umsetzung eines 
Bürgerinputs, ein Bürger-Koordi-
nationsgremium sowie anlassbezo-
gene Versammlungen.

In Weyarn laufen die Fäden im 
sogenannten Mitmachamt zusam-
men, einer hauptamtlichen Ko-
ordinationsstelle, die direkt dem 
Bürgermeister unterstellt ist. Wöhr 
hebt die Bedeutung einer solchen 
Stabsstelle hervor: „Bürgerbeteili-
gung muss Chefsache sein.“
„Verwaltung, Politik und Bürger-

schaft sollten ein qualifi ziertes Ver-
ständnis von der Defi nition, den 
Kriterien und den Instrumenten 
von Beteiligung haben und früh-
zeitig in Beteiligungsprozesse ein-
gebunden sein“, weiß man auch 
in Rostock, wenn es um die Frage 
nach der Verankerung von Bür-
gerbeteiligung mitsamt den not-
wendigen Voraussetzungen geht. 
Bürgerbeteiligung müsse als Quer-
schnittsaufgabe personell und pro-
zessual in der Verwaltung verankert 
sein.
Der weitere Ausbau von Bürger-

beteiligung hänge von der Entwick-
lung der Spielregeln zwischen Poli-
tik, Verwaltung und Bürgerschaft 
ab, heißt es aus Essen. Für jedes 
Verfahren seien klare inhaltliche 
Rahmenbedingen, Rollenklarheit 
der Akteurinnen und Akteure sowie 
passgenau zugeschnittene Metho-
den samt transparenter Kommu-
nikation erforderlich.

Klimawandel-Bewältigung nur mit 
gesellschaftlicher Partizipation
Die Stiftung Mitarbeit unterstützt 

seit rund 60 Jahren Initiativen, 
Vereine und Netzwerke im Kontext 
der Bürgergesellschaft. So soll die 
Demokratieentwicklung gefördert 
und die politische Teilhabe aller 
Bürgerinnen und Bürger gestärkt 
werden. Vorstandsvorsitzender 
Hanns-Jörg Sippel bezeichnet die 
Institutionalisierung von dialog-
orientierter Beteiligung, wie es 
die Bürgerbeteiligung darstellt, als 

„[…] die wichtigste Neuerung in der 
kommunalen Beteiligungspraxis 
der letzten Jahre“. In vielen Kom-
munen sei bürgerschaftliches En-
gagement bereits mittels Leitlinien 
im Ortsrecht verankert, teilweise 
sogar durch reguläre Satzungen. 
Auf diese Weise erlange die Bürger-
beteiligung einen Rechtsstatus und 
werde verbindlich, erklärt Sippel. 
Für eine gelungene Zusammenar-
beit zwischen Bürgerschaft, Politik 
und Verwaltung bildeten Leitlinien 
und Satzungen eine verlässliche 
Grundlage. Auch Sippel spricht von 
Bürgerbeteiligung als Querschnitts-
aufgabe, die es in der Verwaltung zu 
etablieren gelte.
Die Bewältigung des Klimawan-

dels setzt laut Sippel tiefgreifende 
Veränderungsprozesse in der Ge-
sellschaft voraus. Diese Transfor-
mation könne nur erfolgreich sein, 
wenn sie durch die Bevölkerung 
demokratisch ausgehandelt und 
mitgetragen werde. Daher bedürf-
ten das bisherige Verständnis von 
Bürgerbeteiligung sowie die zuge-
hörigen Konzepte der Weiterent-
wicklung. Zu nennen seien etwa 
die zukunftsweisende Form der 
Einbeziehung in Entscheidungs- 
und Umsetzungsprozesse sowie 
„[…] neue Strategien kooperativen 
Handelns in sozial-ökologischen 
Transformationsprozessen“. An-
sätze aus bürgerschaftlicher Par-
tizipation müssten mit Wirtschaft, 
Politik und Verwaltung zusammen-
gebracht werden. Damit einher gehe 
die neue Verteilung der Aufgaben, 
die ein völlig neues Zusammenwir-
ken ermögliche.
Trotz Herausforderungen an ver-

schiedenen Stellen stehen die Zei-
chen gut, die Beteiligungspraxis 
von Bürgerinnen und Bürgern in 
Kommunen weiter auszubauen und 
fest zu verankern.
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Kommune

Alle an einem Tisch
(BS/Marlies Vossebrecker) Die Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes 
durch Bürgerbeteiligung erfreut sich wachsender Beliebtheit. Das Interesse 
in der Bevölkerung ist geweckt, die Verantwortlichen aus der Politik sind 
bereit, Vorschläge umzusetzen – doch für den Erfolg der Bürgerbeteiligung 
sind bestimmte Richtlinien unabdingbar.

„
Bürgerbeteiligung 

muss Chefsache 
sein.“ 
Leonhard Wöhr, Bürgermeister der Gemeinde Weyarn
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Sie sind für die Aufsicht in der 
Mensa eingeteilt, leiten Arbeits-

gemeinschaften wie die Graffi ti- oder 
Spiele-AG, kümmern sich um die 
Schul-IT oder die Abrechnung von 
Reisekosten – Zeit zum Unterrichten 
bleibt vielen Lehrkräften dadurch 
häufi g nicht mehr. Diesen Umstand 
prangert der Landesrechnungshof 
(LRH) Niedersachsen in seinem ak-
tuellen Schulbericht an, dabei fällt 
seine Kritik deutlich aus: Immer 
häufi ger seien die niedersächsi-
schen Lehrkräfte mit „nichtunter-
richtlichen Aufgaben“ befasst – rein 
rechnerisch könnten 2.170 mehr 
Lehrerinnen und Lehrer Unterricht 
erteilen, wenn sie nicht durch eben-
solche Aufgaben gebunden wären.  
„Zur Sicherstellung des Pfl icht-

unterrichts sollten Lehrkräfte nicht 

für reine Betreuungsaufgaben ein-
gesetzt werden“, erklärt Dr. Sandra 
von Klaeden, Präsidentin des Nie-
dersächsischen Landesrechnungs-
hofes, dazu in einer entsprechenden 
Pressemitteilung. Das gelte beson-
ders vor dem Hintergrund des ak-
tuellen Lehrermangels. 
Von den 1.753 Lehrerstellen, 

die zu Beginn des Schuljahres 
2023/2024 ausgeschrieben wa-
ren, seien lediglich 1.425 besetzt 
worden. Im Schuljahr 2022/2023 
habe die Unterrichtsversorgung in 
Niedersachsen bei 96,3 Prozent ge-
legen – laut LRH handelt es sich 
dabei um den niedrigsten Wert seit 
mehr als 40 Jahren. Nach Anga-
ben des niedersächsischen Kultus-
ministeriums konnte diese Quote 
inzwischen aber auf 96,9 Prozent 
gesteigert werden.   

Wachsende Schülerzahl ist 
ein Problem
Auf Anfrage des Behörden Spiegel 

erklärt das Ministerium zudem: Man 
arbeite bereits an vielen Stellen an 
den vom Landesrechnungshof an-
gesprochenen Problemen. Kultusmi-
nisterin Julia Willie Hamburg (Grüne) 
kteilte mit: „Ich warne dezidiert da-

vor, zu suggerieren, es gäbe mit den 
aufgezeigten Maßnahmen die eine 
schnelle, einfache Lösung oder man 
könnte mit nur einer Maßnahme in 
Schulen die Probleme des Fachkräfte-
mangels lösen.“ Das greife schlicht-
weg zu kurz. 
Schon jetzt werde  daran gearbei-

tet, Schulen durch zusätzliches Per-
sonal zu stärken und Lehrkräfte 
durch nichtlehrendes Personal von 
Aufgaben zu entlasten. Die Ursache 
für die schlechte Unterrichtsversor-
gung sieht das Kultusministerium 

indes darin, dass „das Schulsystem 
in Niedersachsen in den vergange-
nen Jahren viele Kinder zusätzlich 
aufgenommen“ habe. Parallel seien 
die pädagogischen und qualitativen 
Ansprüche an die Schulen deutlich 
gestiegen. 
Der Landesverband der Gewerk-

schaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) empfi ndet die Kritik des LRH 
als berechtigt. Der Landesvorsitzen-
de Stefan Störmer schreibt in einer 
Pressemitteilung: „Das Ziel, Lehr-
kräfte von unterrichtsfernen Tätig-

keiten durch zusätzliches Personal 
zu entlasten, sollte eine Selbstver-
ständlichkeit sein.“ 
Für die Gewerkschaft liegt der 

Knackpunkt darin, dass Personal 
für Verwaltungsaufgaben eben 
nur dann zu fi nden sei, wenn „der 
Arbeitsplatz auch mit Attraktivität 
zu überzeugen weiß“. Gerade im IT-
Bereich würden die Schulen häufi g 
mit besser bezahlten Angeboten in 
der Wirtschaft konkurrieren. 
Kritisch beäugt die GEW hingegen 

die vom Landesrechnungshof vor-
geschlagene Trennung von Pfl icht-
unterricht und Ganztagsangebot. 
„Ein guter Ganztag beinhaltet im-
mer auch ein pädagogisches An-
gebot, in dem Lehrkräfte benötigt 
werden,“ erklärt dazu Stefan Stör-
mer.

Land forciert Ausbau der 
Ganztagsschulen 
Derweil glaubt man beim Landes-

rechnungshof nicht, dass sich der 
Status quo in naher Zukunft ver-
bessern wird. Vielmehr nähmen die 
außerunterrichtlichen Betreuungs-
stunden sogar zu, so die Progno-
se. Der Grund: Ab dem Schuljahr 
2026/27 besteht für den Grund-
schulbereich in Niedersachsen ein 
gesetzlicher Anspruch auf Ganz-
tagsbetreuung. 
Im Zuge dessen forciert das Land 

auch den Ausbau der Ganztags-
schulen. Beides führe „zu einem 
höheren Betreuungsbedarf“, so der 
LRH. 

Im Kreis Neuwied ist der Zubau 
verstärkt zu verspüren. Im Herbst 

2023 lag dort die installierte Leis-
tung von Photovoltaikanlagen be-
reits bei 114 Megawattpeak (MWp). 
Das entspricht einer Steigerung von 
44 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Die steigende Photovoltaik-Erzeu-

gung trägt dazu bei, den Strombe-
darf des Kreises Neuwied aus Er-
neuerbaren Energien zu decken. Im 
Jahr 2023 geschah das bereits zu 
14 Prozent des Ertrags aus solarer 
Strahlungsenergie.
Um die Erfüllung des Erneuerba-

re-Energien-Gesetzes (EEG) 2023 
zu erreichen, müsste der Photovol-
taik-Ausbau jedoch noch stärker 
vorangetrieben werden. Bei einer 
gleichbleibenden Ausbaurate von 
20 Prozent pro Jahr würde der Kreis 
Neuwied bis 2030 lediglich 50 Pro-
zent seines Strombedarfs aus Er-
neuerbaren Energien decken kön-
nen, das Ziel sind nach EEG jedoch 
80 Prozent.

Aufklärungskampagnen 
sind Trumpf
Ein entscheidender Teil im kom-

munalen Klimaschutzmanagement 
fällt der Kampagnen-Entwicklung 
und Öffentlichkeitsarbeit zu. Seit 
2022 ist die Stelle der Klimaschutz-
managerin immerhin unbefristet in 

der Kommunalverwaltung veran-
kert. Die Aufgaben sind wie aller-
orts vielseitig und die Erwartungen 
hoch gesteckt.
Oft stellen sich Kommunen die 

Frage, wie sie mit Investitionssper-
ren einen sinnvollen Beitrag leisten 
oder ihre Bürgerinnen und Bürger 
beim Umstieg auf nachhaltige Ener-
gieformen unterstützen können. 
Dabei haben so viele Private schon 
unbezahlbare Erfahrungen mit der 
eigenen Energiewende zu Hause 
gemacht. Diese Menschen sind zu 
Recht stolz auf ihre Einsparungen 
und geben das auch gern an ande-
re weiter. Dieser Nachbarschafts-
hilfe haben wir mit der „SolarKreis 
Neuwied-Kampagne“ einen Rahmen 
gegeben und haben sie zu Solarbot-
schaftern ernannt. Diese Lösung ist 
sowohl einfach wie effektiv. Die So-
larbotschafter zeigen ihre Anlagen 
Interessierten, räumen mit Mythen 
auf und beraten unabhängig, kos-
tenlos und ohne Verkaufsintention.

Diese solidarische Orientierungsbe-
ratung der mittlerweile 30 Botschaf-
ter zeigt Wirkung. Von den etwa 50 
Beratungsgesprächen wurden über 
die Hälfte der Photovoltaikanlagen 
auch umgesetzt. Ratsuchende kön-
nen über die Homepage der Kreisver-
waltung unter „Solarkreis“ zu einem 
Solarbotschafter in der Nähe Kontakt 
aufnehmen und von der ersten Idee 
bis zur ersten Steuererklärung wert-
volle Tipps erhalten. 

Bürgerengagement entlastet 
Handwerk
Ein wichtiger Faktor für den Erfolg 

des Photovoltaik-Ausbaus im Kreis 
Neuwied ist dieses Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger. Die So-
larbotschafter, die von der Kreis-
verwaltung unterstützt werden, be-
schreiben ihren Weg zur Installation 
einer Photovoltaikanlage und teilen 
wichtige Vorinformationen, die den 
ersten Gang zum Installateur, Elek-
triker oder Dachdecker erleichtert. 

Das entlastet das durch Fachkräfte-
mangel angespannte Handwerk, oh-
ne dabei in den Markt einzugreifen. 
Ein weiterer Faktor sind die stark 
gefallenen Preise für Photovoltaikan-
lagen und die ebenfalls verbesserte 
Verfügbarkeit. 
Mittlerweile sind Stecker- oder 

Balkon-PV-Anlagen auch beim 
Discounter erhältlich. Angemeldet 
werden die Anlagen bürokratiearm 
über das Online-Portal des Netzbe-
treibers. Da der Markt voll von Inno-
vationen und Systembeispielen ist, 
fi nden die Botschafter sich online 
oder beim halbjährlichen „Gipfeltref-
fen“ zusammen und tauschen sich 
aus. Ihre Expertise ist durchaus bei 
öffentlichkeitswirksamen Informati-
onsveranstaltungen verschiedenster 
Gruppen und Gremien im Kreis ge-
fragt. Auch wenn Verbraucherzen-
tralen kostenlose Termine anbieten, 
bekommt man eine aufsuchende 
Beratung, wenn überhaupt, beim 
Energieberater oder beim Installa-
teur direkt.

Unterstützung durch 
öffentliche Hand
Der Aufwand für die Kommune ist 

überschaubar – Kosten fallen durch 
die Unterstützung des Klimaschutz-
managements kaum an. Mit etwas 
Webspace für die Kontakte zu den 
Solarbotschaftern, Organisation der 
Netzwerktreffen und grafi scher Unter-
stützung bei der Öffentlichkeitsarbeit, 
wurde eine dezentrale Informations-
quelle erschlossen. Weitere Kommu-
nem im Kreis Neuwied werben auf 
ihren Homepages mit „Finde deinen 
Solarbotschafter“-Buttons und QR-
Code-Links und unterstützen so ihre 
Einwohner bei der eigenen Energie-
wende. Auch wenn die öffentliche 
Hand eine Vorbildfunktion über-
nimmt, sind viele Kommunen nicht in 
der Lage, Investitionskredite für den 
Ausbau der Erneuerbaren Energien 

aufzunehmen – auch wenn es sich 
um eine Effi zienzmaßnahme handelt 
und sie sich amortisiert. 
Eine weitaus größere Wirkung kann 

eine Behörde erzielen, wenn sie In-
itiativen unterstützt und begleitet. 
Mit diesen Bürger-Aktionen werden 
weitere Multiplikatoren erreicht, die 
wiederum andere motivieren. So gibt 
es immer mehr Kommunen, die So-
larbotschafter in ihrer Umgebung 
vernetzen. 

Solar ist erst der Anfang
In der Initialphase der Kampagne 

hat sich gezeigt, dass auch weitere 
Themenschwerpunkte angeboten 
werden sollten. So meldeten sich 
Menschen, die zu Solarthermie, 
Wärmepumpe, Fernwärme und 
Biomasseheizungen beraten kön-
nen. Effi ziente Smart-Home-Sys-
teme wurden angesprochen und 
weitere Informationsbedarfe kamen 
zutage. In einer Erweiterung und 
Anknüpfung an den Erfolg der So-
larbotschafter-Kampagne soll es ab 
2024 bundesweit erstmals Wärme-
botschafter geben. Sie zeigen Rat-
suchenden ihre Lösungen für ener-
gieeffi ziente und umweltschonende 
Wärmeerzeugungsanlagen. 
Gerade in den ländlichen Regio-

nen werden viele Ortschaften von 
der kommunalen Wärmeplanung 
nicht profi tieren können und wer-
den nach eigenen Wegen suchen 
müssen. Verbraucherzentralen und 
Energieberater sind überlastet. 
„Die neuen Botschafterinnen und 
Botschafter beraten vertrauensvoll 
in einer Zeit der Unsicherheit, da 
über die Techniken der Erneuerba-
ren Energien viele teils gegenteilige 
Meinungen unterwegs sind“, hebt 
Landrat Achim Hallerbach hervor. 
„Die Wärmebotschafter liefern nur 
erprobte Fakten.“

Kommunalpolitik

Überlastete Lehrkräfte
Warum Schüler in Niedersachsen immer seltener Pflichtunterricht erhalten

(BS/Anne Mareile Walter) Der Landesrechnungshof übt in seinem aktuellen Schulbericht deutliche Kritik: Lehrende wür-
den immer häufiger mit „nichtunterrichtlichen Aufgaben“ belastet – mit negativen Folgen für Schülerinnen und Schüler. 

Solarbotschafter auf dem Vormarsch
SolarKreis Neuwied zeigt, wie es geht

(BS/Janine Sieben) Seit den Gas- und Strompreisanstiegen durch den Lieferstopp von russischem Gas ist die Nachfrage bei 
privaten Hauseigentümern nach Photovoltaik-Systemen und Solarspeichern stark gestiegen – ob aus Gründen für mehr 
Unabhängigkeit, Sparsamkeit oder Klimaschutz. 2023 seien in Deutschland mehr als 3,6 Millionen neue Photovoltaik-An-
lagen installiert worden, davon rund zwei Millionen auf privaten Dächern und Balkonen, teilt die Bundesnetzagentur mit. 

Janine Sieben ist 
Architektin und 
leitet die Stabs-
stelle Energie Klima 
Umwelt als Klima-
schutzmanagerin 

beim Landkreis Neuwied. Foto: BS/privat

E-AKTE
PRAXIS-DIALOG

Elektronische Akte erfolgreich einführen
kompakt, kompetent und kollaborativ

www.praxisdialog-eakte.de

Termine und weitere Informationen

Der Landesrechnungshof Niedersachsen sieht die Qualität des Pflichtunterrichts in Gefahr und 
fordert vom Kultusministerium eine Verbesserung des Status quo. Foto: BS/Gorodenkoff, stock.adobe.com„

Zur Sicherstel-
lung des Pflicht-
unterrichts sollten 
Lehrkräfte nicht 
für reine Betreu-
ungsaufgaben ein-
gesetzt werden.“

Dr. Sandra von Klaeden, 
 Präsidentin des Landesrechnungs-
hofs Niedersachsen
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Der bundesweit tätige Verein mit 
seiner Geschäftsstelle in Radolf-

zell am Bodensee dient den Städ-
ten, Gemeinden und Landkreisen 
zum Informationsaustausch und 
unterstützt sie bei der Öffentlich-
keitsarbeit. Durch die politische Lob-
byarbeit werden die Interessen der 
Kommunen gegenüber Bund, Län-
dern und auf europäischer Ebene 
vertreten. Weitere wichtige Anliegen 
des Bündnisses sind die Vernetzung 
und gemeinsame Weiterbildung. Vie-
le Kommunen stehen vor ähnlichen 
Herausforderungen und können von 
den Erfahrungen und Lösungen an-
derer profitieren. Hierfür finden jähr-
lich Online-Workshops und Fortbil-
dungen zu aktuellen Themen statt. 
Neben Artenschutzmaßnahmen im 
Siedlungsraum geht es auch um die 
richtige Anlage und insektenfreund-
liche Pflege von Wiesen. Häufig stellt 
sich hierbei die Frage nach der Mäh-
gutentsorgung.  Wenn die Pflege vom 
Vielschnittrasen auf eine ein- oder 
zweischürige Wiese umgestellt wird, 
fällt viel Material an, das abge-
fahren werden muss, um die 
Flächen für mehr Artenviel-
falt auszuhagern. Inner-
halb der Workshops wird 
dann nach gemeinsamen 
und individuellen Lösun-
gen gesucht.

Profit für Millionen Menschen
Mit einer Mitgliedschaft wird 

auch die Deklaration unterzeich-
net. Diese stellt eine Selbstverpflich-
tung dar, die biologische Vielfalt als 
Grundlage nachhaltiger Stadt- und 
Gemeindeentwicklung zu berück-
sichtigen. Anfang 2024 zählt das 

Bündnis knapp 400 Mitgliedskom-
munen. Würde man die Anzahl der 
in den Mitgliedskommunen lebenden 
Menschen zusammenzählen, wären 
dies über 32 Millionen Bürgerinnen 
und Bürger. Ein großes Netzwerk, 
das immer stärker wird und mehr 
bewegen kann – zum Wohle einer 
gesunden, resilienten Stadtnatur im 
Klimawandel.

Das Label „StadtGrün naturnah“ 
hat sich etabliert
In der Geschäftsstelle arbeiten zur-

zeit elf Mitarbeitende. Die Mehrheit 
ist über geförderte Projekte des Bun-
desprogramms Biologische Vielfalt 
angestellt. Seit 2024 wird das Bünd-

nis durch eine institutionelle 
Förderung gestärkt und 

kann seinen Service 
auf Dauer für die 

Kommunen weiter ausbauen. Bis 
dahin geförderte Projekte sind unter 
anderem „Stadtgrün – Artenreich 
und Vielfältig“ (2016-2021) mit dem 
daraus entstanden Label „StadtGrün 
naturnah“, der Wettbewerb „Natur-
stadt – Kommunen schaffen Vielfalt“ 
(2019-2024) und „N.A.T.U.R. – Nach-
haltiger Artenschutz durch Theorie 
& Umsetzung im besiedelten Raum“ 
(2021-2027). Das Label „StadtGrün 
naturnah“ wird trotz Ende des Pro-
jekts 2021 weiterhin angeboten und 
ist ein fester Bestandsteil des Bünd-
nisses geworden. Bisher haben 65 
Kommunen erfolgreich daran teilge-
nommen. Das Ziel des Labels ist es, 
ein naturnahes Grünflächenmanage-
ment in den Kommunen umzusetzen 
und zu etablieren, die Akzeptanz bei 
der Bürgerschaft und Verwaltung da-
für zu gewinnen und ein vorbildliches 

Engagement auszuzeichnen, um es 
auch nach außen hin sichtbar zu 
machen. Das Label unterstützt durch 
die ämterübergreifende Bestandser-
fassung dabei, die eigenen Flächen 
und Potenziale kennenzulernen und 
fördert die interne Kommunikation. 
Dadurch steigt die gegenseitige Wert-
schätzung aller Beteiligten bzw. für 
deren Arbeit. Auf jährlichen Vernet-
zungstreffen können Kommunen von 
Kommunen lernen. Nebenbei wird 
das grüne Image verbessert. Ein at-
traktives und insektenfreundliches 
Stadtgrün trägt zur Biodiversität und 
Artenvielfalt bei, fördert den Gemein-
schaftssinn, stiftet Identität und wie-
derbelebt die Innenstädte. 

Information und Kommunikation
Ungemähte Rasenflächen in Park-

anlagen oder entlang von Straßen, 
Totholz oder Steinhaufen in Grün-
anlagen oder auf Friedhöfen erwe-
cken den Anschein, dass hier ver-
gessen wurde zu pflegen. Die Folge 
sind Anrufe einzelner besorgter 
Personen bei der Stadt. Dem kann 
durch ausreichende Berichterstat-
tung und Informationsweiterlei-
tung entgegengewirkt werden. Die 
Möglichkeiten dazu sind vielfältig: 
ob Veröffentlichungen in den lo-
kalen Medien, auf der städtischen 
Homepage, in Flyern, Broschüren, 
auf Veranstaltungen oder in den 

Sozialen Medien – je regelmäßiger 
und vielfältiger diese Informationen 
ausfallen, desto besser. Aufgrund 
des Personalmangels muss hierfür 
oft ein motivierter „Kümmerer“ ge-
funden werden, der sich dieser Auf-
gabe annimmt. Dieser kann z. B. 
beim Akquirieren von passendem 
Bildmaterial unterstützt werden. 
So ist hier nicht nur die Fach- oder 
Presseabteilung gefragt, sondern 
vielmehr ebenso die Pflegenden, die 
täglich in den Grünflächen unter-
wegs sind, oder Privatpersonen, die 
die Kommune gerne mit Bildmate-
rial versorgen. Aber nicht nur die 
externe Informationsweiterleitung 
an die Bürgerschaft ist wichtig, son-
dern auch die interne. Ideal dafür 
sind regelmäßige und abteilungs-
übergreifende runde Tische, an 
denen Projekte vor der Umsetzung 
gemeinsam besprochen und geplant 
werden. Dabei sollten grundsätz-
lich auch die Grünpflegerinnen und 
-pfleger mit einbezogen werden. 
Zahlreiche Broschüren, Hinweise, 

Veranstaltungen und Praxisbeispiele 
stehen auf der Homepage des Bünd-
nisses zur freien Verfügung: www.
kommbio.de

Kommunalpolitik

Es grünt so grün in Deutschlands Städten
Naturnahes Stadtgrün im bundesweiten Fokus

(BS/Dr. Uwe J. Messer) Das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ ist das größte deutsche Netzwerk für naturnahe 
Kommunen und stärkt die Bedeutung von Natur im unmittelbaren Lebensumfeld der Menschen. Damit wird der Schutz der bio-
logischen Vielfalt in den Fokus gerückt und trägt somit zu mehr Akzeptanz naturnaher Grünflächen im Siedlungsbereich bei. 

Dr. Uwe J. Messer 
ist gelernter Land-
schaftsgärtner und 
hat zu Stauden-
mischpflanzungen 
promoviert. Er arbei-
tet seit fünf Jahren 

beim Bündnis als Projektleiter und ist  
u. a. für das Label „StadtGrün naturnah“ 
verantwortlich. Foto: BS/privat

 VIER FRAGEN – VIER ANTWORTEN   
 Interview mit Thomas Eiskirch (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Bochum

Foto: BS/privat

Behörden Spiegel: Bochum liegt 
beim Smart-City-Index 2023 auf 

dem elften Rang. Wie bewerten Sie 
diese Platzierung?

Thomas Eiskirch: Es ist erfreu-
lich, dass wir erneut so gut platziert 
sind. Im Vergleich mit den anderen 
Städten erreicht Bochum in NRW den 
dritten Rang und ist außerdem zum 
dritten Mal in Folge Spitzenreiter im 
Ruhrgebiet. In verschiedenen Berei-
chen, wie etwa in der Verwaltung, bei 
unserem Service-Portal oder bei der 
Öffentlichkeitsbeteiligung, haben wir 
durch ständige Weiterentwicklung die 
Höchstpunktzahl erreichen können. 
Bei anderen Themen, wie z. B. Schule 
und Bildung, sehe ich noch Entwick-
lungspotenzial.
Eine vielversprechende Neue-

rung ist die Bochum-App, die wir 
kürzlich auf den Markt gebracht 
haben und die eine Vielzahl an 
Dienstleistungen bietet: Hier kön-
nen Nutzerinnen und Nutzer die 
Dienstleistungen des städtischen 
Service-Portals nutzen, es gibt eine 
Wallet für Büchereiausweis, Schü-
lerausweis oder auch Bonus-Gut-
scheine von Unternehmen, einen 
Mängelmelder und man kann in der 
App auch das Parkticket bezahlen. 
Zusätzlich gibt es Verbindungen zu 
den städtischen Tochterunterneh-
men, vom Abfallkalender bis zur 
Zählerablesung. Alles an einem Ort.

Behörden Spiegel: Auf der Web-
site Bochum Smart Forward werden 
viele innovative Projekte vorgestellt. 
Inwiefern zahlen sich solche finan-
ziell aufwändigen Investitionen lang-
fristig aus?

Eiskirch: In der Innenstadt werden 
Projekte neben öffentlichen Investo-
ren auch von privaten Investoren um-
gesetzt. Die Investitionssumme der 
Privaten beträgt dabei mehr als eine 
halbe Milliarde Euro. Ähnlich verhält 
es sich in anderen Stadtbereichen, z. 
B. auf Mark 51°7, dem ehemaligen 
Automobilgelände.
Zu Beginn meiner Amtszeit war die 

wirtschaftliche Lage schwierig und 
die Schlagzeilen fielen eher weniger 
positiv aus. Deshalb war es mir wich-
tig, zunächst das Bild der Stadt zu 
stärken und ein neues Selbstwertge-
fühl zu vermitteln. Durch das verän-
derte Image von Bochum als Standort 
ließen sich verschiedene Investoren 
schließlich gewinnen, unter ihnen z. 
B. die Landmarken AG, Bosch oder 
auch Volkswagen Infotainment.
Den Flächenanteil von rund 70 Hek-

tar auf Mark 51°7 haben wir zu 99 
Prozent verkauft. Das Areal musste 
grundlegend saniert werden, bevor 
es neu strukturiert wurde und neue 
Unternehmen angesiedelt werden 
konnten. 
Das Areal ist also ein gutes Beispiel 

dafür, dass sich Bochum zu einem 
begehrten Standort entwickelt hat. 
Die Nachfrage bleibt sogar trotz der 
angespannten Situation in der Bau-
wirtschaft hoch. 

Behörden Spiegel: Neben den 
wirtschaftlichen Aspekten ist Ihnen 
Bürgernähe ein Anliegen. Seit einigen 
Jahren gibt es in Bochum sogenannte 
Bürgerkonferenzen, bei denen Bürge-
rinnen und Bürger mit der Stadtspit-
ze zusammenkommen. Welche Bilanz 
ziehen Sie hier und welche Vorteile ha-
ben die bisher stattgefundenen Konfe-
renzen gebracht?

Eiskirch: Eine Stadt für Investoren 
interessant zu machen, funktioniert 
natürlich nur, wenn die Bewohne-
rinnen und Bewohner von der Zu-
kunftsfähigkeit der Stadt auch selbst 
überzeugt sind und diese auch mit-
gestalten wollen. 
Darum haben wir das Konzept der 

Bürgerkonferenzen entwickelt, bei der 
per Zufallsprinzip je eine Person pro 
1.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern ausgelost wird. So ist es möglich, 
Teilnehmende aus dem Querschnitt 
der Bevölkerung zu finden, damit die 
volle Bandbreite der Bevölkerungs-
struktur am Diskurs beteiligt werden 
kann. Darauf haben wir besonders 
großen Wert gelegt. 
Verschiedene Projekte der Stadt sind 

durch die Bürgerkonferenzen entstan-
den. Die erste dieser Konferenzen hat 
sich mit der Bochum-Strategie aus-
einandergesetzt, die zweite mit der 

Quartiersentwicklung. Bei der dritten 
ging es um Mobilität, bei der vierten 
um Smart City und die letzte hat sich 
dem Thema Familie gewidmet: Welche 
Angebote gibt es für Familien? Was 
braucht es, um noch familienfreund-
licher zu werden? 
Durch die Diskussion mit den Men-

schen ergeben sich viele tolle Anre-
gungen und Ideen, die später oft in 
der Umsetzung berücksichtigt werden.

Behörden Spiegel: Bochum setzt 
sich auch für benachteiligte Bürge-
rinnen und Bürger ein. Das Fliedner-
Haus etwa ist eine karitative Insti-
tution für Obdachlose. Wie wird das 
Angebot angenommen, und kann man 
auf so eine Art sozialen Notlagen wir-
kungsvoll entgegentreten?

Eiskirch: Es ist eine große Heraus-
forderung für uns als Kommune, ein 
solches Angebot zu stellen und dieses 
dann zielgruppenspezifisch auszu-
gestalten. 
Das Besondere am Fliedner-Haus 

ist, dass es sich dabei um eine na-
gelneue Immobilie handelt. Übli-
cherweise werden Menschen, die 
abseits der Gesellschaft stehen, in 
eher heruntergekommenen Gebäu-
den untergebracht, die sich oft in 
einem sehr schlechten Zustand be-

finden. Hier wollten wir ein Zeichen 
der Wertschätzung setzen und den 
Obdachlosen eine neue, moderne und 
barrierefreie Unterkunft bieten. An 
demselben Standort sind außerdem 
die Suppenküche und medizinische 
Versorgungsangebote untergebracht. 
Schließlich haben wir die unter-
schiedlichen Anteile der Geschlechter 
und der Lebenssituationen unter den 
Obdachlosen berücksichtigt.
Die Menschen, die dort Zuflucht 

suchen, behandeln das Angebot 
im Fliedner-Haus sorgsam, sodass 
sich das Haus noch immer in einem 
guten Zustand befindet. Offenbar 
werden die entgegengebrachte Wert-
schätzung und das echte Angebot 

der Unterstützung durchaus positiv 
wahrgenommen und entsprechend 
geachtet. Die Investition in die soziale 
Infrastruktur hat in Bochum hohe 
Bedeutung, auch und gerade weil 
so den Obdachlosen vermittelt wird, 
dass sie in der Gesellschaft nicht ver-
gessen sind.

Wirtschaft und Sozialbewusstsein
Bochums Bemühungen zahlen sich aus

(BS) Bochum hat sich in den letzten Jahren zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort entwickelt. Gleichzeitig wird die Bürgerschaft an 
vielen wichtigen Gestaltungsmaßnahmen beteiligt. Welche Herausforderungen es zu meistern gab und warum insbesondere sozial 
Schwächere nicht benachteiligt werden dürfen, erklärt Oberbürgermeister Thomas Eiskirch. Die Fragen stellte Marlies Vossebrecker.

„
Wir wollten ein 

Zeichen der Wert-
schätzung setzen 
und den Obdach-
losen eine neue, 
moderne und bar-
rierefreie Unter-
kunft bieten.“

In Bad Saulgau sind nahezu alle öffentlichen Grünflächen naturnah gestaltet und werden 
entsprechend extensiv gepflegt.  Foto: BS/kommbio, Martin Rudolph
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Hierbei sind die Regionen sehr 
unterschiedlich betroffen, 

ebenso gibt es Disparitäten zwi-
schen städtischen und ländlichen 
Räumen. Kommunen als Lebens-
mittelpunkt der Menschen sind 
daher mehr und mehr aufgefor-
dert, ortsangepasste Lösungen zu 
finden: Es gilt, in jeder Gemeinde 
die lokalen Gegebenheiten zu be-
trachten und auf deren Basis eine 
gut abgestimmte Gesamtstrategie 
zu entwickeln. 

Nicht alleine lösen, sondern 
gemeinsam denken!
Über den kleinräumigen Blick auf 

die eigene Kommune hinaus profi-
tieren Konzepte dabei insbesonde-
re von einem kooperativen Ansatz: 
durch den Einbezug von lokalen Ak-
teuren der Seniorenarbeit und aus 
dem Bereich der Pflege, von Netz-
werkpartnern, Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Nachbarkommunen 
in die Entwicklungsprozesse. Nur 
so können ganzheitliche Konzepte 
entwickelt werden, mit welchen sich 
sowohl die Kommune, die Anbieter 
und Träger als auch die Nutzerinnen 
und Nutzer gleichermaßen identi-
fizieren. 
In Bayern können die Kommunen 

auf ihrem Weg hin zu einer trag-
fähigen Versorgungsinfrastruktur 
kostenfreie Unterstützung und 
Begleitung durch die Koordina-
tionsstellen Wohnen im Alter (im 
Auftrag des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Familie, Arbeit und 
Soziales) sowie die Koordinations-

stelle Pflege und Wohnen (im Auf-
trag des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Gesundheit, Pflege und 
Prävention) in Anspruch nehmen. 
Staatliche Beratungs- und Koordi-
nationsstellen analog zu den baye-
rischen Angeboten gibt es auch in 
anderen Bundesländern. 

Wie geht man es an?
Wichtiger erster Schritt ist es, in 

der Gemeinde die Grundsatzent-
scheidung zu treffen, die Senioren-
politik vor Ort weiterentwickeln und 
sich aktiv mit den Themen Wohnen, 
Pflege und soziale Teilhabe ausein-
andersetzen zu wollen. In zahlrei-
chen Landkreisen in Deutschland 
gibt es lokale Konzeptionen, die da-
für die Grundlage bilden. In Bayern 

sind dies die „Seniorenpolitischen 
Gesamtkonzepte“ auf Ebene der 
Landkreise und kreisfreien Städte. 
Neben Pflegebedarfsprognosen ent-
halten sie auch eine Bestandsana-
lyse, welche die gesamte Lebenswelt 
der Älteren umfassen. Adressaten 
sind sowohl die Landkreise bzw. 
kreisfreien Städte selbst als auch 
die Gemeinden, Akteure der Senio-
renarbeit und viele weitere mehr. 
Derartige Konzepte bilden die Basis 

für die künftigen. Sinnvoll ist darü-
ber hinaus aber die Durchführung 
einer Sozialraumanalyse in den 
Gemeinden: Dabei wird die Infra-
struktur der Daseinsvorsorge lokal-
spezifisch betrachtet und analysiert. 
Entwicklungsschritte einer solchen 
Analyse können insbesondere sein:

•  Einbindung der Akteure und Netz-
werkpartner im Rahmen von Be-
teiligungsprozessen, z. B. Work-
shops. Dabei sind die Potenziale 
im Bereich der Seniorenarbeit 
herauszuarbeiten, aber auch An-
gebotslücken. Gemeinsam kön-
nen erste Maßnahmen zu deren 
Schließung entwickelt werden. 

•  (Schriftliche) Befragung der (äl-
teren) Bürgerinnen und Bürger 
nach ihren Wünschen und Be-
darfen im Alter. Eine solche Be-
fragung bietet u. a. die Möglich-
keit, die mit den Akteuren und 
Netzwerkpartnern entwickelten 
Maßnahmen zu validieren. 

•  Analyse der Demografie und des 
Pflegebedarfs als quantitative 
Grundlage für weitere Planungen. 

Umso breiter die Beteiligungsver-
fahren aufgestellt sind und umso 
mehr Personen ihre Ideen einbrin-
gen können, desto breiter ist die Ba-
sis, welche die Gemeinde bei deren 
Umsetzung unterstützt. 

Wie geht es weiter?
Die Ergebnisse der Sozialraum-

analyse sind in jeder Kommune 
individuell. Oftmals fördern die 
Regierungen der Länder entspre-
chende Projekte, teilweise auch als 
Modellprojekte. Vor der Umsetzung 
lohnt sich deshalb die Kontaktauf-
nahme mit entsprechenden Stellen.
Einige seniorenpolitische Maßnah-

men können von den Kommunen 
selbst umgesetzt werden. Zu den-
ken ist hier an die Einrichtung von 
Quartiersmanagerinnen und -ma-
nagern speziell für Seniorinnen und 
Senioren, die Schaffung von sozialen 
Angeboten oder die Umsetzung von 
kommunalen Wohnbauprojekten. 
Für viele Projekte, insbesondere im 
Bereich der Betreuung und Pflege 
sind jedoch Netzwerkpartnerinnen 
und -partner vonnöten, die nicht 
nur die fachliche Kompetenz mit-
bringen, sondern auch einen ent-
sprechenden organisatorischen 
Rahmen schaffen. Sie übernehmen 
die Trägerschaft, etwa von Angebo-
ten zur Entlastung von pflegenden 
Angehörigen, von (teil-)stationären 
Angeboten wie z. B. ehrenamtlichen 
Helferkreisen für die Entlastung von 
pflegenden Angehörigen oder die 
Einrichtung einer Tagespflege.
Dabei lohnt sich auch ein Blick 

in umliegende Gemeinden: Wur-
den hier schon ähnliche Konzep-
te entwickelt und umgesetzt? Gibt 
es Erfahrungen, von denen man 
profitieren kann? Lassen sich Syn-
ergieeffekte durch ein gemeinsames 
Vorgehen schaffen? In der Praxis 
gibt es selten „die eine Lösung“ als 
Antwort auf die unterschiedlichen 
Herausforderungen. Vielmehr ist 
ein Bündel verschiedener Maß-
nahmen notwendig, um die Vielfalt 
der Bedarfe der älteren Generation 
abzudecken. Viele Möglichkeiten 
führen zum Ziel – nur ein Weg wäre 
der falsche: es gar nicht erst anzu-
packen! 

Dabei sollte dieses Konzept die 
Rahmenbedingungen für die 

langfristige Entwicklung darstel-
len und als Weichenstellung für 
politische Beschlüsse der Zukunft 
fungieren. Durch die Identifizierung 
von Leitzielen und der Definition 
von Handlungsfeldern sollten so 
sämtliche Akteure einbezogen und 
am Stadtentwicklungsprozess be-
teiligt werden. Die hierfür infrage 
kommenden, konkreten Hand-
lungsfelder „Image“, „Lebenswerte 
Stadt“, „Innenstadt“, „Soziales Mit-
einander“ und „Wirtschaftsstand-
ort“ sollten darauf durch einen 
definierten Maßnahmenkatalog in 
den Folgejahren zur Umsetzung ge-
bracht werden. Für die Umsetzung 
wurden diese Maßnahmen in drei 
Prioritätengruppen unterteilt, um 
die Schwerpunktsetzung zu erleich-
tern. Am Ende dieses Konzepts soll-
te somit die Stadt stehen, welche zu 
dem Zeitpunkt noch in Papierform 
vorformuliert war.
Man hatte sich seinerzeit in Del-

menhorst dafür entschieden, die 
Konzepterstellung extern zu verge-
ben und von einem Mitarbeitenden 
der Stadtverwaltung als Koordina-
tor begleiten zu lassen. Die damit 
verbundenen erheblichen Kosten 
sind von Fürsprechern als kon-
zeptionelle Investition in die Zu-
kunft, von Kritikern als ein teurer 
Papiertiger bezeichnet worden, der 
sein natürliches Habitat in einer 
Schublade zu fristen habe. Nun be-
finden wir uns im Jahre 2024 in 
der Situation, dass wir durch eine 

Rückbetrachtung die seinerzeit auf-
gestellten Erwartungshaltungen mit 
den gemachten Erfahrungswerten 
abgleichen können. Diese Gegen-
überstellung ist vor allem eins: auf-
schlussreich für künftige derartige 
Unterfangen.

Klares Konzept ausarbeiten
Es stellte sich zunächst die Frage 

nach den richtig gewählten Gestal-
tungsmöglichkeiten der vorab fest-
gelegten Rahmenbedingungen. Die 
Formulierung von Themenfeldern ist 
hier der richtige Ansatz, der jedoch 
noch ausreichend Gestaltungsfrei-
räume für die politische Willensbil-
dung der kommenden Jahre bieten 
sollte. Wenn gesellschaftliche Grup-
pen und Vereine und nicht zuletzt 
die Kommunalpolitik in den gesam-
ten Arbeitsprozess mit eingebunden 
werden sollen, so ist es ratsam für 
die Beteiligungsfreude, wenn man 
sich in der fortwährenden Gestal-
tung durch das eigene Zutun wie-
derfindet. 
Daraus ergibt sich die Fragestel-

lung nach der passenden Ausge-
staltung. Eine externe Vergabe er-
scheint vor dem Hintergrund der 
umfassenden Arbeitsfülle zunächst 
naheliegend. Doch zeigte der Er-

fahrungswert am ISEK in Delmen-
horst, dass in den folgenden Jahren 
die Präsenz eben jener Inhalte im 
kommunalpolitischen Tagesge-
schäft stark abnehmend war. War 
das ISEK in den Jahren nach der 

politischen Willensbildung noch 
präsent, so orientierten sich politi-
sche Anträge und Initiativen in den 
vergangenen Jahren immer weniger 
an der anfänglichen Ausrichtung. 
Es ist als Erfahrungswert festzuhal-
ten, dass nicht zuletzt durch jähr-
liche Evaluationsveranstaltungen 
eine Fortschreibung des Konzepts 
gemeinsam mit der Kommunalpoli-
tik in Form einer Strategiesitzung 
vorgenommen werden sollte. Dieser 
Umstand bezieht nicht nur die Ent-
scheidungsträger in die Prozesse 

mit ein, sie vergegenwärtigt selbst 
auch die Identifikation mit diesem 
Unterfangen. Gerade bei einer Aus-
arbeitung durch einen externen An-
bieter ist das „Unser-Gefühl“ mit 
so einem Konzept nicht selbstver-
ständlich. Dabei ist in diesem Zu-
sammenhang zu erwähnen, dass 
seit 2013 zwei Kommunalwahlen 
in Niedersachsen einen völlig an-
ders zusammengesetzten Stadtrat 
in Delmenhorst zusammengestellt 
haben. Nur wenige aktuelle Rats-
mitglieder waren bei der ursprüng-
lich aufgestellten Willensbildung 
noch beteiligt.
Festzuhalten ist zudem auch, dass 

nach einem längeren Zeitraum ein 
derartiges Konzept an der Abbil-
dung der tatsächlichen Gegebenhei-
ten stark einbüßen kann. Ereignis-
se, die die strategische Ausrichtung 
in der Fortschreibung einer Stadt 
verändern, wie die Corona-Pan-
demie, die verstärkten Unterbrin-
gungserfordernisse einer höheren 
Zahl von Geflüchteten seit 2015 
oder eine von der ursprünglichen 
Prognose abweichende demografi-
sche Entwicklung tragen zu einer 
Verzerrung dieser beiden Horizon-
te bei. Dabei wird das Konfliktfeld 
zwischen einem möglichst kurzen 

Zeithorizont für eine unmittelbare 
Abbildung der tatsächlichen Ent-
wicklung und einem möglichst 
langen Zeithorizont für eine stra-
tegische Ausrichtung deutlich. Es 
ist somit wichtig, ein Stadtentwick-
lungskonzept nicht als festen Fahr-
plan fehlzuinterpretieren, sondern 
die Notwendigkeit einer ständigen 
und leider auch arbeitsintensiveren 
Neuausrichtung zu verinnerlichen.

Neuausrichtungen mitdenken
Da es keine definierten Standards 

für ein solches Konzept gibt, muss 
geklärt sein, welche Rahmenbedin-
gungen auch von der Kommunal-
politik gewünscht sind. Ein Bericht 
von mehr als 100 Seiten ist auf-
grund seiner Fülle an Informatio-
nen beachtenswert, wird jedoch in 
der Praxis von den wenigsten Rats-
mitgliedern in der Form gewürdigt, 
die er verdient hätte.
Zusammenfassend ist zu sagen, 

dass ein an die jeweiligen Erforder-
nisse einer Kommune angepasstes 
Stadtentwicklungskonzept als ein 
zielführendes Fundament der stra-
tegischen Ausrichtung betrachtet 
werden kann. Entscheidend für 
den Erfolg ist hier allerdings die 
konkrete Ausgestaltung. Regelmä-
ßige Neuausrichtungen, eine aktive 
Rücksprache mit der Kommunal-
politik und die Verständigung auf 
konkrete Maßnahmen, welche die 
lokalen Akteure als Partner einbin-
den, können hierbei als die ent-
scheidenden Erfolgsfaktoren ge-
nannt werden.

(Innen-)Stadtgestaltung

Kommunale Seniorenpolitik
Individuelle Herangehensweise für eine tragfähige Infrastruktur

(BS/Linda Schraysshuen/Anja Preuß*) Vielerorts wird über seine möglichen Auswirkungen noch gesprochen – in der 
Lebensrealität der Menschen ist er schon angekommen: Der demografische Wandel prägt die Kommunen in Deutschland 
bereits heute und lässt die Herausforderungen für die Zukunft erahnen. Sinkende Geburtenzahlen, die Abwanderung der 
Jüngeren und der Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge führen dazu, dass der Anteil älterer Menschen in den 
Kommunen anwächst. Auch die Heterogenisierung der Gesellschaft oder die Veränderungen in den Familienstrukturen 
sind Facetten des demografischen Wandels und stellen die Versorgungsangebote in den Kommunen auf den Prüfstand.

Integriertes Stadt-Entwicklungskonzept in Delmenhorst
Eine Bestandsaufnahme nach zehn Jahren Durchführung

(BS/Alexander Mittag) Im Jahr 2013 wurde in Delmenhorst das Vorhaben durch einen politischen Beschluss aufgestellt, 
die künftige Stadtentwicklung in Form eines ganzheitlichen Konzepts zu koordinieren – die Geburtsstunde für das „Inte-
grierte Stadt-Entwicklungskonzept“ (ISEK) an der Delme.

Alexander Mittag 
ist Vorsitzender der 
SPD-Fraktion im 
Rat der kreisfreien 
Stadt Delmenhorst. 
Er ist Verwaltungs-
beamter mit 

Schwerpunkt auf der Regionalentwick-
lung und dem Fördermittelmanage-
ment. Foto: BS/privat

Angesichts des demografischen Wandels sind Kommunen immer stärker gefordert, eine individuelle, ortsangepasste und tragfähige 
Infrastruktur für Seniorinnen und Senioren zu schaffen.  Foto: BS/Ingo Bartussek, stock.adobe.com

 Linda Schraysshuen und Anja Preuß sind 
die Geschäftsführerinnen der AfA – Ar-
beitsgruppe für Sozialplanung und Alters-
forschung GmbH, einem Unternehmen, 
welches in Bayern Kommunen zur Weiter-
entwicklung der Seniorenarbeit berät.

Foto: BS/AfA
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„Grüne Strukturen, natur-
basierte Lösungen und 

Maßnahmen des natürlichen Kli-
maschutzes sind wichtige Lösungs-
möglichkeiten zur Klimavorsorge 
für morgen, […] weil naturbasierte 
Lösungen von der Natur abgeschaut 
sind […]“, weiß Jens Hasse vom 
Deutschen Institut für Urbanistik 
(Difu). 
Sommerliche Hitzeinseln und 

Überschwemmungen durch Stark-
regen belasten fast jede Kommune. 
Eine Lösung mit Ausbaupotenzial 
ist eine Vielzahl an verschiedenen 
Grünfl ächen und Bäumen in der 
Stadt.
Schattenspender wie Bäume hät-

ten eine kühlende Wirkung bei ho-
hen Temperaturen und könnten 
die CO2-Emissionen von Verkehr, 
Gewerbegebieten sowie Siedlungen 
binden, führt Hasse aus. Grünfl ä-
chen hätten einen positiven Effekt 

auf die Gesundheit der Stadtbevöl-
kerung, weil sie die Luftqualität ver-
besserten.
Das größte Ausbaupotenzial für 

grüne Struktur sieht Hasse in neu 
zu gestaltenden Gebieten. Bei Stadt-
entwicklungsprojekten sollten grü-
ne und blaue Infrastruktur mehr 
Berücksichtigung fi nden, wie durch 
Regenwasserbewirtschaftung oder 
gezielt gesetzte Frischluftschneisen. 
Hier sei das Engagement privater 
Eigentümerinnen und Eigentümer 
gefragt: Nur mit ihrer Unterstüt-

zung bei der Begrünung könnten 
„[…] substanzielle Volumina und 
Flächen von Grün geschaffen wer-
den, die eine signifi kante Wirkung 
auf die lokale Klimaqualität haben“, 
erläutert Hasse.
Mit dem Ausbau grüner Infra-

struktur gehe eine deutlich andere 
Flächennutzung als bisher üblich 
einher. Bei der Umverteilung der 
Flächen zu Ungunsten von Verkehr 
gelte es, potenzielle Konfl ikte zwi-
schen Interessensgruppen in Ver-
waltung, Politik und Bevölkerung 
zu lösen. Einen solchen Konfl ikt 
stellten etwa unzureichend vorhan-
dene fi nanzielle Mittel für urbanes 
Grün in Neubau- oder Gewerbege-
bieten dar.
Der Untergrund sei häufi g durch 

verlegte Leitungen aus vielen Jahr-
zehnten blockiert, wodurch Wurzeln 
kaum Platz fänden. Neben einer 
sorgfältig abgestimmten Planung 
bei künftigen Verlegungen müss-
ten teilweise auch Umlegungen in 
Betracht gezogen werden, so Hasse.
Eine der grünsten Städte in ganz 

Deutschland ist Potsdam. Mit ei-

nem Waldanteil von über 25 Pro-
zent, knapp 50 Prozent Grünfl ächen 
und zehn Prozent Wasserfl ächen 
hat man hier schon längst die Be-
deutung grüner Infrastruktur er-
kannt, die Hasse hervorhebt. 

Potsdam und Kassel: unter den 
grünsten Städten Deutschlands
Laut Stadtverwaltung trügen Grün-

fl ächen in Siedlungen nicht nur zur 
Steigerung der Lebensqualität von 
Anwohnenden bei – sie böten auch 
eine wichtige Anpassungsmöglich-
keit an ein verändertes Klima. Ei-
ne besondere Rolle komme dabei 
Bäumen zu, wie ein Sprecher der 
Stadt erklärt: „[…] Eine umfangrei-
che Überschirmung durch Bäume 
gewährleistet am ehesten günstige 
Klimabedingungen.“ Bäume bewirk-
ten bei versiegelten Flächen Tempe-
raturunterschiede zwischen 10 und 
20° Celsius. Doch sie seien selbst 
durch die klimawandelbedingte 
Trockenheit in Mitleidenschaft ge-
zogen. Daher müsse die blaue In-
frastruktur immer mit der grünen 
zusammengedacht werden.

Trotz Vorreiterrolle in Sachen ur-
banes Grün gibt es in Potsdam Pro-
jektpläne zum weiteren Ausbau: Ak-
tuell werden verschiedene Neu- und 
Großsiedlungsgebiete mit Fokus auf 
Grünerhalt sowie auf Neuschaffung 
von Grünfl ächen umstrukturiert.
Eine weitere Spitzenreiterin bezüg-

lich grüner Städte ist die Stadt Kas-
sel. Das Umwelt- und Gartenamt 
nennt eine ganze Fülle an Beispie-
len für Stadtgrün, von öffentlichen 
Parkanlagen über Kleingartenanla-
gen bis hin zu Grünfl ächen entlang 
von Gewässern oder auf Vorplätzen. 
Die Effi zienz der unterschiedlichen 
Möglichkeiten ist vom gewünschten 
Ziel abhängig: So kühlten Bäume 
eher die Umgebung, während Versi-
ckerungsmulden Wasser speicher-
ten. Gerade die kühlende Wirkung 
der Bäume sollte nicht unterschätzt 
werden: „Sie reicht je nach Größe, 
Lage und Exposition der Grünfl äche 
mehrere hundert Meter in die be-
nachbarte Bebauung hinein“, erläu-
tert ein Sprecher des Umwelt- und 
Gartenamtes.
Ebenso wie in Potsdam ruht sich 

Kassel nicht auf bereits erreichten 
Erfolgen aus. Bei baulichen Maß-
nahmen sind Entsiegelung und Fas-
sadenbegrünung fester Bestandteil. 
Von Trockenheit bedrohte Bäume 
erhalten besseren Schutz. Bei ak-
tuellen Umgestaltungsplänen soll 
neben Begrünungsprojekten auch 
das Schwammstadt-Prinzip zum 
Einsatz kommen.

Grün wie die Hoffnung
Urbane Pflanzkonzepte lindern Folgen des Klimawandels

(BS/Marlies Vossebrecker) Parks, Bäume, begrünte Fassaden – städtische Grünflächen steigern die Aufenthaltsqualität 
für Anwohnende und übernehmen wichtige Funktionen, um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. Immer 
mehr Kommunen setzen daher auf den Ausbau grüner Infrastruktur. Dabei ergeben sich Probleme.

Innenstadt neu denken
Neulich ging ich seit Langem wie-
der einmal in die Galeria Kaufhof. 
Es ist der Publikumsmagnet mei-
nes Wohnortes, eine Mittelstadt 
mit ca. 60.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern. Vielleicht ist ja 
dort eine preiswerte Winterjacke 
im Angebot, dachte ich, und ich 
kann gleichzeitig den Umsatz des 
örtlichen Handels ankurbeln. Ich 
muss gestehen, Kleidung kaufe 
ich sehr gerne auf dem digitalen 
Weg. Ich schätze es, in aller Ruhe 
ohne Zeitdruck anprobieren zu 
können. Das fi nale Votum meiner 
Ehefrau rundet dann ohne Ein-
fl ussnahme von Verkäuferinnen 
und Verkäufern meine Kaufent-
scheidung ab. Onlinehandel soll 
ja für den örtlichen Handel den 
Untergang bedeuten. Es gibt aber 
auch fi ndige Unternehmerinnen 
und Unternehmer, die den ört-
lichen Handel gewinnbringend 
mit dem Onlinehandel verbinden.
Das Umfeld des Kaufhofes hat 

den typischen Betoncharme aus 
den 1970er-Jahren. Die dritte 
Insolvenz von Galeria Karstadt 
Kaufhof innerhalb von 3,5 Jah-
ren ist ja mittlerweile traurige Ge-
wissheit. Was soll aus so einem 
großen Gebäude mit überschau-
barem architektonischen Wert 
werden, wenn es mal leer steht: 
ein Horrorszenario für jede Stadt.

Galeria gehört zur zerfallenden 
Signa-Gruppe, die auch an den 
ebenfalls insolventen Luxus-
kaufhäusern KaDeWe, Alster-
haus und Oberpollinger beteiligt 
ist. Ursache der Insolvenzen ist 
weniger mangelnder Umsatz als 
überzogene Mieten. Für das Ga-
leria-Haus in der Kölner Hohe 
Straße liege die Miete bei fast 32 
Prozent des Umsatzes. Marktüb-
lich seien sieben bis elf Prozent. 
Darauf weist der Insolvenzverwal-
ter Stefan Denkhaus hin. Nur bei 
marktüblichen Mieten können die 
Warenhäuser profi tabel sein. Ge-
rade in kleineren Städten haben 
Kaufhäuser eine große identitäts-
stiftende Bedeutung. Es sind Orte 
voller Emotionen und Kindheits-
erinnerungen. Ihre angenomme-
ne Bedeutung übersteigt oft die 
reale. Sie stehen für die gute alte 
Zeit: Das erste Mal Rolltreppe 

fahren, Einkaufen mit Familie 
und Plastiktüte, aber ohne Ama-
zon. Klein- und Mittelstädte ste-
hen scheinbar vor einer düsteren 
Zukunft, wenn Hertie, Karstadt 
und Co schließen müssen. At-
traktive und vitale Innenstädte 
sind aber auch ohne Kaufhaus 
denkbar.

Mischnutzung in Innenstädten 
als Lösung
Innenstädte müssen neu ge-

dacht werden. Nur eine Konzent-
ration auf den Handel, verbunden 
mit einer Klage über den Online-
handel, ist ein Indiz von mangeln-
den Ideen. Diese Konzepte gehö-
ren in die Mottenkiste. Es braucht 
stattdessen eine Bündelung der 
lokalen Akteure aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Wohnungsbau 
und Kultur, um wieder attraktive 
Innenstädte zu schaffen. In Ol-
denburg wurde das aufgegebene 
Hertie zu einem Anlaufpunkt für 
Start-ups, Forschungseinrich-
tungen, Coworking und Event-
zonen sowie Gastronomie.  Ein 
Schritt in die richtige Richtung. 
Was fehlt, ist die ortsnahe An-
bindung zum Wohnen. Events, 
Freizeitangebote und Gastrono-
mie brauchen Menschen, die vor 
Ort wohnen. Mit ihnen setzt auch 
eine überörtliche Sogwirkung ein. 
Waren während der industriellen 
Revolution im 19. Jahrhundert 
frei nach Karl Marx die profi tgie-
rigen Unternehmer ihre eigenen 
Totengräber, sind es heute die 
Immobilieneigentümer in den 
Zentren, die den Niedergang der 
Stadtkerne einläuten, weil sie im-
mer mehr auf die Maximierung 
ihrer Mieterlöse setzen. Innen-
städte sind abends und nachts 
„Lost Places“, wenn sie nur durch 
Handel, Dienstleister und Arzt-
praxen geprägt sind. Die Vermie-
terinnen und Vermieter sind also 
gut beraten, auch Wohnungen, 
vor allem für Menschen, die erst 
den Charme der Innenstädte aus-
machen, bereitzustellen. Es ist 
eine Zielgruppe, die nicht unbe-
dingt zur vermögendsten Bevölke-
rungsgruppe gehört. Verlieren die 
Kieze ihre natürliche Anziehungs-
kraft, führt dies zwangsläufi g 
zum Wertverlust der Immobilen.
Deshalb sollten Vermieterin-

nen und Vermieter schon aus 
eigenem Interesse auch für eine 
Mischnutzung von Gewerbe und 
Wohnen offen sein. Und dort, wo 
die Dollarzeichen vor den Augen  
und kurzfristige Gier regieren, 
muss vernünftige kommunale 
Planungspolitik maßregelnd ein-
greifen. 

Kolumne Hartmann

Rolf Hartmann 
steuerte von 
2004 bis Ende 
Oktober 2020 als 
Bürgermeister 
die Gemeinde 
Blankenheim.

Foto: BS/privat

„Wir lernen jetzt für die digitale
 Zukunft. Und das soll Schule machen.“ 

Fördern, was NRW bewegt.

Die ganze Geschichte unter: nrwbank.de/gelsenkirchen

Manfred vom Sondern, Chief Digital Officer von Gelsenkirchen, 
macht seine Heimatstadt zur digitalen Vorzeigekommune. Dazu
gehören modern ausgestattete Schulen und Klassenzimmer mit 
interaktiven Whiteboards. Ermöglicht durch: die NRW.BANK – 
Förderbank für Nordrhein-Westfalen.
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Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

Mit Weitblick managen 
Sie unser Amt für Kreis-
immobilien und Hochbau!

Der Landkreis Esslingen liegt im 
Herzen Baden-Württembergs mitten in der Region Stuttgart. Wir 
sind wirtschaftsstark und gut erreichbar – per Auto, Zug, Flugzeug 
und auch mit dem Schiff. 

Das Landratsamt Esslingen beschäftigt etwa 2.500 Mitarbeitende 
an den Standorten Esslingen und Plochingen. Wir kümmern uns 
um das Gemeinwohl und erfüllen Aufgaben für insgesamt mehr als 
540.000 Menschen in 44 Städten und Gemeinden im Kreis.
Das Amt für Kreisimmobilien und Hochbau nimmt mit seinen drei 
Sachgebieten zentrale Aufgaben im Bau- und Immobilienmanage-
ment des Landkreises war. Der Dienstsitz ist in Plochingen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie als erfahrene 
Führungspersönlichkeit in der Position der

Amtsleitung (w/m/d) für das 
Amt für Kreisimmobilien und 
Hochbau
Diese interessante Position ist nach Besoldungsgruppe A 15 
LBesGBW bzw. EG 15 TVöD vergütet. In der Funktion berichten Sie 
unmittelbar an den Dezernenten für Infrastruktur und übernehmen 
zugleich seine Stellvertretung.

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der 
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen 
dort unter der Rufnummer 0228 265004 Gianna Forcella, Raza 
Hoxhaj oder Julia Schwick zur Verfügung. Lassen Sie uns gerne Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über die zfm-Jobbörse
unter www.zfm-bonn.de/jobboerse zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

Arbeiten Sie gemeinsam 
mit uns an der öffentlichen 
Daseinsvorsorge!

Inmitten der Metropolregion 
Rheinland ist der Kommunalbetrieb Krefeld AöR (KBK) ein zentraler 
Akteur der Stadt Krefeld, der die Grundversorgung in Krefeld sicher-
stellt. Denn seit 2018 kümmert sich der KBK um eine Vielzahl von 
praktischen und ausführenden Arbeiten der Stadt Krefeld. Die Tätig-
keiten erstrecken sich über entscheidende Schlüsselbereiche, darun-
ter Abfall & Entsorgung, Natur & Grün, Abwasser & Entwässerung 
sowie Straßen mit dem Ziel, die Lebensqualität der Stadt kontinuier-
lich zu steigern.

Als kommunaler Arbeitgeber mit einem vielseitigen Aufgabenspek-
trum beschäftigen wir 450 Mitarbeitende in verschiedenen Berufs-
feldern.

Für den Bereich Gebühren, Beschaffung und Recht suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine fachlich versierte Persönlichkeit als

Volljurist*in mit Schwerpunkt 
Rechts- und Satzungs-
angelegenheiten (w/m/d)
Die Vergütung dieser unbefristeten Vollzeitstelle erfolgt nach 
Besoldungsgruppe A 13 LBesG NRW bzw. Entgeltgruppe 13 TVöD.

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der 
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen 
Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Birger Abromeit, 
Yanna Schneider oder Waishna Kaleth zur Verfügung. Lassen Sie 
uns gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über 
die zfm-Jobbörse unter www.zfm-bonn.de/jobboerse
zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Als erfahrene Führungskraft setzen Sie die richtigen  
Impulse für unsere Zukunft!

Wir sind eine attraktive Großstadt mit sehr guter Infrastruktur, die 
ihren Bürgerinnen und Bürgern umfassende Dienstleistungen der 
kommunalen Daseinsvorsorge auf einem hohen Niveau bietet.

Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine strategisch denkende Führungspersönlichkeit mit 
einem ausgeprägten Gestaltungswillen als

Vorständin*Vorstand (w/m/d) 
Träger für Kindertagesbetreuung
Gehen Sie davon aus, dass die vertraglichen Rahmenbedingungen 
Sie überzeugen werden.

Als innovationsfreudige*r Manager*in mit breiten pädagogischen 
Grundkenntnissen wissen Sie, worauf es bei der Leitung eines  
pädagogischen Betriebes wirklich ankommt. 

Gleichzeitig verfügen Sie über die nötige Kommunikationsstärke 
sowie Überzeugungskraft, um mit den unterschiedlichen Stake- 
holdern zielorientiert zusammenzuarbeiten. 

Details zu dieser Position finden Sie in Kürze auf www.zfm-bonn.de, 
der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen  
Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Alexander  
Wodara, Theresa Meister oder Roland Matuszewski zur Verfügung. 
Lassen Sie uns gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungs unterlagen 
über die zfm-Jobbörse unter www.zfm-bonn.de/jobboerse 
zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Führungspersönlichkeit mit 
Umsetzungsstärke gesucht: 
Sorgen Sie für ein nachhalti-
ges, positives und gepflegtes 
Erscheinungsbild der ältesten 
Stadt Deutschlands!   

Der Lebens- und Wirtschaftsstandort Trier bietet mit rund 110.000 
Einwohner*innen nicht nur kulturelle Wahrzeichen, vielfältige  
Freizeitangebote und eine beeindruckende Landschaft inmitten des 
Vierländerecks, sondern auch ein attraktives Arbeitsumfeld, in dem 
Sie persönlich und beruflich wachsen können. Als Stadtverwaltung 
schaffen wir gemeinsam einen Mehrwert für unsere Stadt, indem 
wir Innovationen leben und kreative Lösungen umsetzen.

Das Amt StadtRaum Trier setzt sich aus dem ehemaligen Tiefbauamt, 
Grünflächenamt (ehemals StadtGrün) und der Stadtreinigung zu-
sammen und deckt somit ein breitgefächertes Aufgabenportfolio ab.

Für das erfolgreiche Management des Amtes suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine engagierte Führungspersönlichkeit als

Amtsleitung (w/m/d)  
für das Amt StadtRaum Trier
Die Vergütung dieser unbefristeten Vollzeitstelle erfolgt je nach 
Qualifikation bis zur Besoldungsgruppe A 15 LBesG bzw. Entgelt-
gruppe 15 TVöD (ggf. zzgl. Arbeitsmarktzulage).

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der 
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen  
Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Raza Hoxhaj, Elisa  
Heinen oder Julia Schwick zur Verfügung. Lassen Sie uns gerne Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungs unterlagen über die zfm-Jobbörse 
unter www.zfm-bonn.de/jobboerse zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

Bringen Sie Ihre IT-Expertise in ein 
hoch-technisches Umfeld ein!

Der Zweckverband Restmüllheizkraftwerk
Böblingen (RBB) betreibt seit 1999 das 
Heizkraftwerk für seine Verbandsmitglieder. Unsere Hightech-Anlage
ermöglicht eine kostengünstige Restmüllverwertung, langfristige 
Entsorgungssicherheit und eine dauerhafte, umweltfreundliche 
Energienutzung.

Unsere IT gewährleistet nicht nur einen sicheren Betrieb der tech-
nischen Infrastruktur unserer Verwaltung, sondern arbeitet auch 
eng mit dem Bereich Anlagenleittechnik des Restmüllheizkraftwerks 
zusammen. In dieser Funktion sind Sie in der Lage, pragmatische 
Lösungen zu entwickeln und ein hohes Maß an Flexibilität zu zeigen. 
Darüber hinaus sind Sie verantwortlich für die Modernisierung der IT-
Infrastruktur (z. B. Serverlandschaft) unserer Verwaltung und setzen 
diese tatkräftig um.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte und 
technikbegeisterte Persönlichkeit als

Teamleitung IT (w/m/d)
Die Vergütung erfolgt gemäß unserem attraktiven hausinternen 
Tarifvertrag. In dieser Funktion berichten Sie direkt an die Betriebs-
leitung des Restmüllheizkraftwerks und sind verantwortlich für ein 
weiteres Teammitglied.

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der 
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen 
Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Annika Lachmann, 
Alexander Wodara oder Roland Matuszewski zur Verfügung. 
Lassen Sie uns gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
über die zfm-Jobbörse unter www.zfm-bonn.de/jobboerse
zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

Setzen Sie nachhaltige Impulse für 
den Fachbereich Bildung, Jugend, 
Sport, Soziales und Senioren der 
Hansestadt Buxtehude! 

Die Hansestadt liegt südwestlich von 
Hamburg und zeichnet sich durch eine  
historische Altstadt, vielfältige Kultur-, Bildungs- und Sportangebote 
sowie eine hohe Erholungs- und Lebensqualität aus.
Die Hansestadt Buxtehude ist eine ausgesprochen attraktive Arbeit-
geberin: Eine moderne, serviceorientierte Kommunalverwaltung mit 
über 600 Beschäftigten, die sich mit Fachkompetenz, Kreativität und 
Verantwortungsbewusstsein in ganz unterschiedlichen Bereichen 
engagieren. Hier finden Sie eine persönliche, offene und abwechs-
lungsreiche Arbeitsatmosphäre, die Raum für individuelle Ideen 
bietet, um die Hansestadt mit Ihnen weiterhin zukunftsorientiert zu 
gestalten. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht die Stadtverwaltung der 
Hansestadt Buxtehude in Vollzeit eine

Fachbereichsleitung (w/m/d) 
für Bildung, Jugend, Sport, 
Soziales und Senioren
Diese attraktive Position wird für Beamtinnen und Beamte nach 
Besoldungsgruppe A 16 NBesG bzw. für Tarifbeschäftigte nach  
EG 15 TVöD (VKA) vergütet.

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der 
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen  
Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Raza Hoxhaj, Elisa  
Heinen oder Rebecca Engels  zur Verfügung. Lassen Sie uns gerne 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungs unterlagen über die zfm-Job-
börse unter www.zfm-bonn.de/jobboerse zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

Gestalten Sie mit Ihrer Expertise 
einen professionellen Beschaf-
fungs- und Vergabeprozess!

Der RBB Böblingen ist ein kommunaler 
Zweckverband mit über 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
dessen zentrale Aufgabe im wirtschaftlichen und innovativen 
Betrieb einer thermischen Abfallverwertungsanlage, eines Biomas-
seheizkraftwerkes und zukünftig einer hochmodernen Klärschlamm-
verwertungsanlage besteht. 
Für einen reibungslosen Beschaffungsprozess ist unser Bereich 
Einkauf für das aufmerksame Prüfen von Angeboten, die geschickte 
Preisverhandlung, die Auswahl von verlässlichen Lieferanten und 
die tiefgreifende Analyse aktueller Marktrends verantwortlich. Bei 
großvolumigen Beschaffungen für unsere zwei Zweckverbände, drei 
Tochtergesellschaften sowie den Bau der Klärschlammverwertungs-
anlage gehören auch komplexe EU-weite Vergabeverfahren zum 
täglichen Geschäft.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine fachlich versierte 
und gewissenhafte Persönlichkeit als

Teamleitung Einkauf und 
Vergabe (w/m/d)
Die Vergütung erfolgt gemäß unserem attraktiven hausinternen
Tarifvertrag, der in Anlehnung an EG 13 TVöD zusätzliche finanzielle
Anreize bietet. 

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der 
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen 
dort unter der Rufnummer 0228 265004 Annika Lachmann, Alexander 
Wodara oder Roland Matuszewski zur Verfügung. Lassen Sie uns 
gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über die zfm-
Jobbörse unter www.zfm-bonn.de/jobboerse zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

Als technisch versierte 
Führungspersönlichkeit agieren 
Sie gleichermaßen gestaltungs- 
wie umsetzungsorientiert!

Der Kreis Minden-Lübbecke ist eine 
attraktive Wirtschaftsregion mit vorrangig mittelständischen Unter-
nehmen. Zusammen mit den vielfältigen Freizeit- und Erholungsan-
geboten bietet die Region eine hohe Lebens- und Arbeitsqualität. Mit 
unseren rund 1.900 Mitarbeitenden verstehen wir uns als moderne 
Dienstleistungsverwaltung für unsere Menschen in den elf lebens- 
und liebenswerten Städten und Gemeinden. 

Sie sind motiviert, sich aktiv als Motor in die Entwicklung unserer 
serviceorientierten Verwaltung einzubringen? Unterstützen Sie uns 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Dezernentin / Dezernent 
(w/m/d) Umwelt, Bauen und 
Planen
Als Mitglied der Verwaltungsleitung verstehen Sie es, über die 
zentrale Verantwortung für Ihr Dezernat hinaus, unser Haus 
insgesamt gut mit in die Zukunft zu führen.

Diese attraktive Position wird nach B 2 LBesG NRW bzw. alternativ 
als Beschäftigte*r in einer vergleichbaren Eingruppierung vergütet. 

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der 
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen 
Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Waishna Kaleth 
und Barbara Morschhaeuser zur Verfügung. Lassen Sie uns gerne 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über die zfm-Job-
börse unter www.zfm-bonn.de/jobboerse zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

Innovation trifft Tradition: 
Seit 1995 gestalten wir den 
ÖPNV in Nordhessen – 
setzen Sie unsere erfolgreiche
Arbeit in verantwortungsvoller Position fort!

Der Nordhessische VerkehrsVerbund (NVV) bewegt täglich 
Menschen in den fünf nordhessischen Landkreisen und der Stadt 
Kassel. Gemeinsam mit den im Verbund mitwirkenden Verkehrs-
unternehmen bieten wir unseren Fahrgästen ein einheitliches und 
attraktives Mobilitätsangebot. Dies reicht von abgestimmten Fahr-
plänen, über eine gezielte Fahrgastinformation, bis hin zu einer 
vereinten Tarifstruktur. Hierdurch leistet der NVV einen wichtigen 
Beitrag zur positiven Entwicklung von Nordhessen. 

Wir suchen spätestens zum 01.10.2024 eine kommunikationsstarke 
und fachlich versierte Führungspersönlichkeit als 

Geschäftsführung (w/m/d)
Wir gehen davon aus, dass Sie sich in hohem Maße mit den Zielen 
des NVV und der Region Nordhessen identifizieren. Als Gesicht des 
NVVs verkörpern Sie das Selbstverständnis eines ansprechenden 
Mobilitätsangebots in Stadt und Land. 

Zudem nehmen Sie als Repräsentant*in aktiv am öffentlichen 
Leben in der Region teil.

Gehen Sie davon aus, dass die vertraglichen Rahmenbedingungen 
Sie überzeugen werden.

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der 
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen 
dort unter der Rufnummer 0228 265004 Theresa Meister, Annika 
Lachmann und Roland Matuszewski zur Verfügung. Lassen Sie uns 
gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über die zfm-
Jobbörse unter www.zfm-bonn.de/jobboerse zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

Sie haben Lust, die Zukunft 
eines kommunalen Unter-
nehmens und der Stadt 
Aachen mitzugestalten!

Innovationsfreudig und traditionsbewusst, weltoffen und nahbar – 
das UNESCO-Welterbe Aachener Dom in der lebendigen Altstadt, 
die erstklassigen Hochschulen und Technologieeinrichtungen sowie 
die lebendige Nachbarschaft zu Belgien und den Niederlanden 
zeichnen Aachen und seine 250.000 Einwohner*innen aus.

Als eines der zentralen und zugleich anspruchsvollsten Projekte der 
Aachener Innenstadtentwicklung verfolgt das Projekt Altstadt-
quartier Büchel das Ziel, ein vollwertiges Altstadtquartier mit 
öffentlichen Räumen und einer altstadttypischen Nutzungsvielfalt zu 
schaffen. Zur Steuerung des Projektes wurde im November 2019 die 
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. 
KG (SEGA) als 100%ige Tochter der Stadt Aachen gegründet. 

Arbeiten Sie mit dem SEGA-Team weiter für die Zukunft Aachens!
Dafür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Stellv. Geschäftsführung 
(w/m/d) mit kaufmännischem 
Schwerpunkt 
Die Erteilung einer Prokura wird angestrebt.

Die Vergütung dieser attraktiven, unbefristeten Position erfolgt 
zurzeit in Anlehnung an EG 14 TVöD. 

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der 
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen 
dort unter der Rufnummer 0228 265004 Gianna Forcella, Raza 
Hoxhaj oder Julia Schwick  zur Verfügung. Lassen Sie uns gerne Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über die zfm-Jobbörse
unter www.zfm-bonn.de/jobboerse zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Smart digitalisieren 
Smart digitalisieren in Kommunen 
bedeutet, die Verwaltungsabläufe 
kontinuierlich zu optimieren, um 
sich auf die Herausforderungen 
und Chancen einer immer digita-
ler werdenden Welt vorzubereiten. 
Hierzu gehört auch, medienbruch-
frei zu arbeiten. Medienbrüche 
entstehen, wenn zwar digitale 
Daten vorliegen, sie aber nicht 
digital übermittelt oder weiter-
verarbeitet werden können. Mit 
solchen Medienbrüchen gehen 
Strukturinformationen verloren, 
die erst wieder mühsam manuell 
und damit aufwändig erfasst wer-
den müssen, um sie dann in einem 
anderen System weiterverarbeiten 
zu können.
Die wesentliche technische Vo-

raussetzung für ein medienbruch-
freies Arbeiten in der Verwaltung 
ist die elektronische Akte (E-Ak-
te). Sie ermöglicht ein revisions-
sicheres, schnelles und transpa-
rentes Verwaltungshandeln. In 
Kommunen dominieren dagegen 
in der Regel Fallakten. Sie werden 

primär nicht nach einem sach-
lichen Merkmal, sondern nach 
dem individuellen Fall angelegt. 
Die korrespondierenden Fachver-
fahren bieten dabei in vielen Fäl-
len zwar zusätzlich elektronische 
Module an. Dies führt allerdings 
zu verschiedenen E-Akten in den 
jeweiligen Fachverfahren, ergo zu 
sogenannten Insellösungen, weil 
sie regelmäßig gerade nicht mit 
anderen Systemkomponenten 
kompatibel sind. Insofern sind 
die Insellösungen ihrerseits ein 
Hindernis für medienbruchfreies 
Arbeiten. Es ist daher sinnvoll, ein 
Dokumentenmanagement-System 
(DMS) einzusetzen, das verschie-
dene Verfahren verwaltet und 
archiviert.

Flexibler Zugriff auf Daten und 
Akten
Für den Kommunalbericht 2023 

untersuchten wir daher bei 18 
Kommunen, inwieweit ein DMS so-
wie E-Akten in ausgewählten Auf-
gabenbereichen genutzt wurden.
Die Untersuchung zeigte, dass 

lediglich eine Kommune ein DMS 
sowie E-Akten in allen untersuch-

ten Aufgabenbereichen eingesetzt 
hat. Die Vorteile liegen dabei klar 
auf der Hand. In dieser Kommune 
war ein flexibler und ortsungebun-
dener Zugriff auf die Akten für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Verwaltung möglich sowie eine 
rechtskonforme Archivierung si-
chergestellt. Ganz im Gegensatz 
hierzu wurde in einer Kommune 
in keinem der untersuchten Aufga-
benbereiche eine E-Akte und auch 
kein DMS eingesetzt.
Die Überörtliche Prüfung emp-

fiehlt allen Kommunen, ein DMS 
sowie in allen Aufgabenbereichen 
E-Akten zeitnah einzuführen, um 
ein medienbruchfreies Arbeiten in 
der Verwaltung zu ermöglichen. 
Vor Einführung der E-Akten sind 
die internen Abläufe hinsichtlich 
Effektivität und Wirtschaftlichkeit 
anzupassen.

Lesen Sie mehr zu diesem The-
ma im Kommunalbericht 2023, 
Hessischer Landtag, Drucksache 
20/11686 vom 21. November 2023, 
S. 100 ff. Der vollständige Bericht 
ist kostenfrei unter rechnungshof.
hessen.de abrufbar.

„Digitale Kommune“

Dr. Ulrich Keilmann 
leitet die Abteilung Überörtliche  
Prü fung kommunaler Körper
schaf ten beim Hessischen 
Rechnungshof in Darmstadt.

Foto: BS/privat

Behörden Spiegel: Die Landes-
finanzverwaltung ist in ein neu-

es System umstrukturiert worden. 
Allerdings werden dabei nach Ihrer 
Feststellung Effizienzgewinne nicht 
voll ausgeschöpft. Wie müsste das 
neue System für eine bessere Funk-
tion angepasst werden?

Barthel: Früher war die Finanz-
verwaltung des Landes dreistufig 
aufgebaut: oben das Finanzminis-
terium, die Oberfinanzdirektion 
als Mittelbehörde sowie die Fi-
nanzämter. Die Abschaffung einer 
Verwaltungsebene befürworten wir 
natürlich grundsätzlich. Mit dem 
Wegfall der Mittelbehörde sollte vor 
allem die Eigenverantwortlichkeit 
der Finanzämter gestärkt werden. 
Allerdings bemängelten diese bald 
Lücken bei der fachlichen Betreu-
ung. So konnten sich die Finanz-
ämter früher mit besonders kniffli-
gen Fragen oder bei grundlegenden 
Rechtsänderungen direkt an die 
Oberfinanzdirektion wenden. Unse-
rer Auffassung nach benötigen die 
Finanzämter aber auch weiterhin 
Unterstützung, um ihre Aufgaben 
in guter Qualität lösen zu können. 
Und hier kommt das Finanzminis-
terium ins Spiel. Es sollte seine 
Dienstbesuche bzw. Geschäftsprü-
fungen intensivieren sowie am Be-
darf der Finanzämter ausgerichtete 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 
anbieten. 

Behörden Spiegel: Beim Landes-
tourismusverband bemängeln Sie ei-
nen intransparenten Haushaltsplan 
sowie fehlerhafte Veranschlagung 
und Abrechnung. Welche Anpassun-
gen an den Haushaltsplan an wel-
chen Stellen sind hier erforderlich?

Barthel: Das stimmt. Bei unse-
rer Prüfung haben wir z. B. fest-
gestellt, dass Einsparungen beim 
Personal für ganz unterschiedliche 

Sachausgaben verwendet wurden. 
Eine solche Mittelverwendung ist im 
Landeshaushalt aber in der Regel 
ausgeschlossen. Außerdem hatte 
der Verband unzulässige Rücklagen 
und Liquiditätsreserven in knapp 
sechsstelliger Höhe angespart. Das 
geht so nicht, zumindest nicht oh-
ne eine entsprechend Ausnahme-
genehmigung vom Finanzminis-
terium. Wir erwarten daher vom 
Landestourismusverband einen 
Haushaltsplan, der die Regelun-
gen der Landeshaushaltsordnung 
einhält. Das heißt, alle Einnahmen 
und alle zuwendungsfähigen Ausga-
ben müssen transparent dargestellt 
werden, sodass ein unmittelbarer 
Vergleich der Ist-Ausgaben mit den 
einzelnen Ansätzen des Haushalts-
planes möglich ist.  Zudem erwar-
ten wir, dass das Bruttoprinzip mit 
der getrennten Buchung sämtlicher 
Einnahmen und Ausgaben berück-
sichtigt wird. Das schließt auch ein, 

dass Buchungen für den gleichen 
Zweck stets auf die gleichen Kosten-
stellen vorgenommen werden.

Behörden Spiegel: Aufgrund von 
fehlendem Kapital und limitierten 
Fördergeldern werden entwaldete 
Flächen nicht ausreichend wieder 
aufgeforstet. Wie kann die großflä-
chige Wiederaufforstung durch das 
Land besser gefördert und kontrol-
liert werden?

Barthel: Tatsächlich haben an-
haltende Trockenheit, Stürme und 
Schädlingsbefall Sachsen-Anhalts 
Wäldern stark zugesetzt. Die Wie-
deraufforstung mit klimastabilen, 
naturnahen Mischwäldern ist eine 
Herkulesaufgabe, auch in finanziel-
ler Hinsicht. Die wichtigste Voraus-
setzung dafür ist zunächst einmal 
die vollständige Erfassung der Kahl-
flächen. Darüber hinaus bedarf es 
natürlich der finanziellen Planungs-

sicherheit, sowohl für das Land als 
auch für die privaten Waldbesit-
zer. Um hier einmal eine Zahl zu 
nennen: Allein im Nichtstaatswald 
sehen wir einen Investitionsbedarf 
von 86 Millionen Euro. Und natür-
lich ist die Aufforstung selbst ein 
Saisongeschäft. Sie erfordert vor 
allem die rechtzeitige Bewilligung 
der Fördermittel, um Saatgut zu 
kaufen bzw. die jungen Setzlinge 
bei idealer Witterung anzupflanzen. 
Ein zusätzliches Problem bei der 
Wiederaufforstung sind die massi-
ven Schäden, die durch den rasant 
wachsenden Bestand an Rehen, 
Hirschen und Wildschweinen ent-
stehen. Hier brauchen wir schnelle 
Schritte zur Reduzierung der Wild-
bestände. Die z. B. bei Wildzäunen 
eingesparten Mittel könnten dann 
in die Wiederaufforstung gesteckt 
werden.

Behörden Spiegel: Die wirtschaft-
liche Lage der meisten Kommunen in 
Deutschland ist nach wie vor eher 
schlecht. Welche Aussichten und 
Entwicklungen erwarten Sie  für das 
Jahr 2024, auch in Sachsen-Anhalt?

Barthel: Wir können den Befund, 
dass die wirtschaftliche Lage der 
meisten Kommunen nach wie vor 
eher schlecht ist, nicht bestätigen. 
In unserem letzten Kommunalbe-
richt aus dem Jahr 2022 haben 
wir vielmehr festgestellt, dass 79 
Kommunen – bzw. statistische Ein-
heiten, da wir unterhalb der Ver-
bandsgemeindeebene nicht weiter 
differenziert haben – in der Finanz-
rechnung den Ausgleich erreicht 

oder sogar Überschüsse erzielt 
haben. 51 Kommunen hatten hin-
gegen ein Defizit. Das Verhältnis in 
Sachsen-Anhalt war also 61 Pro-
zent zu 49 Prozent. Hinzu kommt, 
dass die Kommunen in Sachsen-
Anhalt – absolut und auch relativ, 
also bereinigt um Inflation, Bau-
preisindex und Einwohnerrückgang 
betrachtet – noch nie so viel Geld 
zur Verfügung hatten wie im Jahr 
2022. Fakt ist: Die Aussichten für 
die Entwicklung der kommunalen 
Steuereinnahmen in Sachsen-An-
halt sind positiv. 2024 steigen auch 
die Zuweisungen aus dem Finanz-
ausgleichsgesetz. Allerdings ist uns 
natürlich bewusst, dass dieses Geld 
sehr ungleich verteilt ist. Deshalb 
mahnen wir seit Jahren eine bes-
sere Binnenverteilung an.

Behörden Spiegel: Ein aktuell 
wichtiges Thema sind Nachhaltig-
keitstransformation und Nachhaltig-
keitshaushalt. Wie kann dieser am 
sinnvollsten etabliert werden?

Barthel: Voraussetzung für die 
Verankerung von Nachhaltigkeits-
zielen im Haushalt ist ein ver-
nünftiges Buchwerk der Kommu-
nen. Darum ist es aber schlecht 
bestellt. Nach wie vor fehlen viele 
kommunale Jahresabschlüsse. 
Auch funktionierende Kosten- und 
Leistungsrechnungen sind nach 
unseren Erfahrungen bisher kaum 
vorhanden. Auf den Einbau von 
Nachhaltigkeitszielen (Sustainable 
Development Goals, SDGs) sollten 
die Kommunen daher unseres Er-
achtens erst dann Verwaltungskraft 
verwenden, wenn die Prozesse zur 
Erfüllung der pflichtigen Aufgaben 
im Haushaltskreislauf (Haushalts-
aufstellung, Haushaltsausführung, 
Jahresabschluss) sowie in der Steu-
erung (Kosten- und Leistungsrech-
nung, Controlling, Lenkung durch 
Rat und Kreistag) funktionieren.

Nachbessern verspricht Erfolg
SachsenAnhalts Kommunen wirtschaftlich stabilisiert

(BS) Anlässlich des Jahresberichts 2023 für Sachsen-Anhalt erläutert Landesrechnungshofpräsident Kay Barthel die Neu-
strukturierung der Finanzverwaltung sowie die Bedeutung von Aufforstung und Nachhaltigkeit. Außerdem gibt er vorsich-
tige Entwarnung bezüglich der wirtschaftlich schwierigen Lage der Kommunen. Die Fragen stellte Marlies Vossebrecker.

Einsatz eines DMS und von E-Akten im Vergleich
Doku-

menten-
manage-

ment-
system 
(DMS)

E - Akte

extern intern

Standes-
amt

Bürger-
amt

Gewerbe-
amt

Personal-
wesen

Finanz- 
wesen

Vergabe

Battenberg 
(Eder)

● -     ●

Biebesheim 
am Rhein

● ● ● ● ● X ●

Breiden-
bach       

Dietzhölztal ● ●  ● ●  ●

Einhausen ●   ●   

Elz ●  X ● ● X ●

Fernwald  ● ● ● ●  ●

Gernsheim ● ● X ● ●  ●

Greifenstein X    ●  ●

Groß- 
almerode

● X  ●   

Heringen 
(Werra)

● ●   ●  ●

Münzenberg ● X X X X  X

Otzberg ●   ●   ●

Sinn ● ●  ● ●  ●

Sulzbach 
(Taunus)

● -  ● ● X ●

Villmar ● ● ● ● ● ● ●

Wabern ● - X ● ● ● ●

Zierenberg ● - ● ● ● X ●

= ja
= teilweise
= nein
= Kommune unterhält kein eigenes Standesamt.



X

●

-

Quelle: BS/eigene Erhebung; Stand: Mai 2022

SachsenAnhalts Landesrechnungshofprä
sident Kay Barthel sieht die wirtschaftliche 
Lage bei den Kommunen vorerst leicht sta
bilisiert. 

Foto: BS/Landesrechnungshof SachsenAnhalt

„
Wir können den 

Befund, dass die 
wirtschaftliche 
Lage der meis-
ten Kommunen 
nach wie vor eher 
schlecht ist, nicht 
bestätigen.“
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Einheitlichkeit sollte aber auch 
nicht das oberste Ziel sein. 

Denn so regional die Herausforde-
rungen in Sachen Treibhausgas-
neutralität sind, so unterschiedlich 
müssen auch die Maßnahmen sein, 
die den Klimaschutz voranbringen. 
Allein die Großstädte stünden vor 
unterschiedlichen Herausforde-
rungen und einzelne Etappenziele 
bis zur Klimaneutralität 2045 sei-
en nicht miteinander vergleichbar. 
Jede Kommune müsse ihr eigenes 
Rahmenkonzept sowie „Ambitions-
niveau“ selbst festlegen, so Carina 
Peters, Referentin Klimaschutz des 
Deutschen Städtetags auf NeueS-
tadt.org. Auch die Finanzierungs-
unterstützungsangebote seitens der 
Bundesländer für die Kommunen 
variieren. Individuelle Unterschiede 
seien „Stärken und Schwächen zu-
gleich bei den Städten“, resümiert 
Peters. 
Bernd Düsterdiek, Beigeordneter 

im Dezernat Klimaschutz und Stadt-
entwicklung des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes, betont, dass 
„je nach sektoraler Betrachtung“ 
differenzierte Schwerpunktsetzun-
gen über Mobilitätskonzepte bis hin 
zu einem Fokus auf Gebäudesanie-
rungen gerechtfertigt seien. Auch 
könnten Kommunen nicht auf alle 
Bereiche Einfluss nehmen, wie zum 
Beispiel ansässige Industrieunter-
nehmen.

Konkurrierende politische 
Zielvorgaben
Die Leiterin des Forschungsbe-

reichs Stadtwandel am Wuppertaler 
Institut für Klima, Umwelt, Energie, 
Anja Bierwirth, bemängelt die oft-
mals konträren politischen Vorga-
ben für Kommunen. Sie führt aus, 
dass sich allein die Schaffung von 
400.000 neuen Wohneinheiten, die 
Forderung, bis 2050 Flächenneu-
tralität zu erreichen sowie das Ziel, 
bis 2045 einen klimaneutralen Ge-
bäudebestand vorhalten zu können, 

entgegenstünden. Die zahlreichen 
Hilfestellungen seitens des Umwelt-
bundesamtes (UBA) sowie Förde-
rungen der Ministerien seien richtig 
und wichtig. Aber es gelte zuvor-
derst, diese Zielkonflikte durch eine 
höhere Stringenz im Rahmen eines 
mehrdimensionalen Politikansatzes 
aufzulösen.

Gemeinschaftsaufgabe
Auch Düsterdiek bemängelt die 

Kleinteiligkeit einzelner Förder-
programme. Bei komplizierten An-
trags-, Nachweis- und Bewilligungs-
verfahren stünden Aufwand und 
Ertrag in keinem Verhältnis.
Allein das geschätzte gesamtwirt-

schaftliche Investitionsvolumen 
der KfW für jegliche Maßnahmen 

beim Klimaschutz bis 2050 liege 
bei fünf Billionen Euro. Auf die öf-
fentliche Hand entfielen davon 500 
Milliarden Euro. Schätzungsweise 
könnten allein den Kommunen und 
Gemeinden 30 Prozent zugeordnet 
werden. Dies sind laut Deutschem 
Städte- und Gemeindebund min-
destens 150 Milliarden Euro. Die 
Gemeinden und Kommunen seien 
außerstande, solche Summen allein 
zu stemmen – neben den finanziel-
len Anforderungen des seit Anfang 
Januar geltenden Klimaanpas-
sungsgesetzes. Düsterdiek fordert 
deshalb, den Klimaschutz nach 
Artikel 91a Absatz 1 des Grundge-
setzes verfassungsrechtlich zu ver-
ankern, „um eine belastbare und 
planbare Finanzierungsgrundlage 

zu haben“. Ihm zufolge handelt es 
sich längst nicht mehr um eine 
Aufgabe, die einer allein bewälti-
gen kann.
Die Idee, den Klimaschutz auch 

rechtlich an anderer Stelle als im 
Grundgesetz zu verankern, näm-
lich ihn direkt bei der Entstehung 
von Gesetzen mitzudenken, könnte 
ein weiterer Ansatz sein. So gibt 
es bereits einige Kommunen, die 
bei der Verabschiedung von Rats-
beschlüssen deren Kompatibilität 
mit klimafreundlichen Maßnahmen 
prüfen, wie beispielsweise KfW-Sa-
nierungsstandards bei Gebäuden. 
Der Digitalcheck auf Bundesebe-
ne, der seit Anfang 2023 für alle 
neuen Gesetzesvorhaben durchge-
führt werden muss, kann ein Vor-
bild in der Anwendung sein. Die 
Stadt Esslingen am Neckar pilotiert 
aktuell ein solches Vorhaben. Dr. 
Katja Walther, Leiterin der dorti-
gen Stabstelle Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz, hofft, dass die Ver-
waltungsmitarbeitenden sowie Ge-
meinderäte die Vorteile einer zu-
sätzlichen Entscheidungsgrundlage 
erkennen und die Stadt das Vorha-
ben im Herbst umsetzen kann. Bis-
her basieren jegliche Klimachecks 
jedoch auf freiwilligem Engagement 
einzelner Städte und Gemeinden.

Konnexitätsverpflichtung 
Um mehr Tempo in die Umsetzung 

klimafreundlicher Maßnahmen zu 
bekommen, könnte auch der Klima-
schutz als juristische Pflichtaufga-
be verankert werden. Dies ist laut 

Deutschem Städte- und Gemeinde-
bund jedoch eine Scheindiskussion. 
Der Dezernent für Klimaschutz und 
Stadtentwicklung betont, viele Ge-
meinden fingen beim Klimaschutz 
„längst nicht bei null“ an und ein-
zelne Bundesländer kämen bereits 
heute in anderen Bereichen ihren 
Konnexitäts- und Finanzierungs-
pflichten nicht nach. Peters ergänzt: 
„Mehr Regelung bringt nicht unbe-
dingt Beschleunigung.“ Ihr zufolge 
ist die Regelungsdichte bereits aus-
reichend. Eine neue Verordnung 
oder ein neues Gesetz brauche im-
mer auch entsprechendes Personal 
zur Umsetzung. 
Hingegen arbeitet Dr. Beatrix 

Romberg aus dem Ministerium 
für Klimaschutz, Landwirtschaft, 
ländliche Räume und Umwelt 
Mecklenburg-Vorpommern, in ih-
rem Referat an der Ausgestaltung 
eines Klimaschutzgesetzes. Bis 
2030 will die Landesverwaltung 
klimaneutral sein, bis 2040 soll 
das gesamte Land klimaneutral 
sein. Aus solchen Gesetzen in an-
deren Bundesländern ergeben sich 
für die dortigen Kommunen auch 
Verpflichtungen. In Mecklenburg-
Vorpommern hat laut Romberg ein 
sehr offen orientierter Beteiligungs-
ansatz bei den Kommunen für die 
Bereitschaft gesorgt, mitzumachen.
Bierwirth zufolge mangelt es der 

Diskussion jedoch an Ansätzen, 
sich von alten und teilweise klima-
unfreundlichen Regelungen sowie 
Förderungen zu trennen.

Den gesamten Thementag „Klima-
neutrale Kommune – eine Gemein-
schaftsaufgabe“ können Sie hier 
nachschauen:

Solche oder ähnliche Situatio-
nen haben wohl vor allem in 

der „Waschbärhauptstadt“ Kas-
sel schon Viele erlebt. Doch nicht 
nur Waschbären kann man immer 
häufiger in bestimmten deutschen 
Städten begegnen. Füchse und 
Wildschweine wühlen im Garten, 
Nutrias untergraben Dämme und 
Kaninchen untertunneln Grabstei-
ne auf dem Friedhof. Auch wenn die 
Tiere von Weitem schön anzusehen 
sind, verursachen sie im modernen 
Stadtleben Probleme, die nicht ein-
fach zu beheben sind.
Maßnahmen gegen diese ungebe-

tenen Gäste zu finden, ist leichter 
gesagt als getan, denn viele Tiere 
werden von Menschen angelockt 
oder angefüttert. Sind sie einmal 
da, merken sie, dass sie bei uns zu-
sätzliche Futterstellen oder Unter-
schlupf vor Wind und Wetter fin-
den können und vermehren sich, 
was schnell zu einer Plage führen 
kann. Ein ganz klassisches Bei-
spiel dafür sind Waschbären und 
Tauben, aber auch Nutrias findet 
man immer häufiger in städtischen 
Umgebungen. 

Rückgang an Lebensraum
Doch trägt der Menschen auch 

auf anderer Ebene dazu bei, dass 
Wildtiere immer weniger Platz zum 
Leben finden und ihn sich letztlich 
in unseren Städten und Gemein-
den suchen. Denn dadurch, dass 
der Mensch immer mehr Wald- und 
Naturgebiete in urbane oder land-
wirtschaftlich genutzte Flächen 
umwandelt, fehlt den Tieren immer 
mehr Lebensraum – was zum Arten-
sterben führt. Auch Prof. Dr. Martin 
Prominski, Professor für „Entwerfen 
urbaner Landschaften“ an der Leib-
niz Universität Hannover im Institut 

für Freiraumentwicklung, ist der 
Ansicht, dass fehlende Biodiversität 
ein nicht zu unterschätzendes Pro-
blem darstellt. Laut ihm haben gro-
ße Forscherteams herausgefunden, 
dass der Prozess, mit dem wir unser 
Überleben am meisten gefährden 
und die planetaren Grenzen weit 
überschreiten, die Biodiversität sei. 
Dafür seien auch die sogenannten 

„invasiven Arten“ nicht zuträglich, 
zu denen z. B. Waschbären gehören. 
Invasive Arten sind in ihrer Um-
gebung eigentlich nicht heimisch 
und vergraulen oder fressen andere 
Tiere bzw. sorgen für unerwünsch-
te Veränderungen in der Umwelt. 
Wie Markus Stifter, Pressesprecher 
beim Landesjagdverband Hessen e. 
V. erklärt, seien bspw. die Nilgänse 
in Hessen ein großes Problem für 
Badeseen, da diese das Wasser so 
stark verkoteten, dass es bei war-
men Temperaturen umschlage und 
der See nicht mehr zum Baden ge-
nutzt werden könne. 
Zwar kann man auf das Problem 

zugeschnittene Lösungen erarbei-
ten, doch ob diese auch den ge-
wünschten Effekt erzielen, ist frag-
lich. Der Versuch, die Tiere durch 
einen hohen Sichtschutz vom 
Wasser fernzuhalten, war nur mä-
ßig erfolgreich. In Kassel wurden 
spezielle Schließmechanismen an 
großen Müllcontainern angebracht, 
die automatisch von den Entsor-
gungsfahrzeugen beim Anheben 
entriegelt werden. Jedoch ist das 

keine Lösung für den bürgerlichen 
Haushalt mit vier oder mehr Haus-
haltsmülltonnen. 
Auf bereits bestehende tierische 

Probleme zu reagieren, ist daher 
schwierig, jedoch kann man den 
mitverantwortlichen Faktor Mensch 
beeinflussen, sodass eine Situati-
on weniger eskaliert oder gar nicht 
entsteht.  Daher ist Stifter der An-
sicht, dass ein gesteigertes Natur-
verständnis hilft, sowohl die Fälle 
von problematischen Wildtieren zu 
verringern als auch die Anzahl von 
erwünschten Wildtieren zu erhö-
hen: „Deshalb muss man einfach 
darüber nachdenken, wie kann ich 
mein Verhalten im Prinzip selbst 
anpassen oder kann das auch hin-
terfragen: Tue ich den Tieren damit 
einen Gefallen, wenn ich an ver-
schiedenen Stellen füttere? […] Und 

da müssen wir uns hinterfragen, ist 
dass was gut gemeint ist, auch gut 
gemacht?“ Daher sei Aufklärung 
über die heimischen Tierarten und 
auch das Vermitteln von richtigem 
Verhalten ein wichtiger Teilaspekt 
für das Zusammenleben mit Wild-
tieren. Bspw. durch Aufklärungs-
kampanien könnten Kommunen 
hier einen großen  Beitrag leisten, 
ist Stifter überzeugt. 

Für Artenvielfalt sensibilisieren
Allerdings gibt es auch erwünsch-

te Tiere und Arten, die die Biodi-
versität steigern können und auch 
positive Effekte mit sich bringen. 
Denn, wie Prominski erklärt, sei 
das Zusammenleben in urbanen 
Umgebungen ein wünschenswer-
ter Zustand. Denn so hätte die Be-
völkerung, allen voran die Kinder, 

deutlich mehr Berührungspunkte 
mit Tierwelt und Natur. Als Negativ-
beispiel führt Prominski einen eng-
lischen Rasen mit „Betreten verbo-
ten“-Schild an. Hier könnten keine 
Insekten oder Tier leben und nie-
mand könne diese Fläche nutzen. 
Stattdessen sollte die städtische 

Umgebung tierfreundlicher gestal-
tet werden, um auch die Sensibilität 
für Artenvielfalt in der Bevölkerung 
zu erhöhen. Dafür gibt es verschie-
dene Ansätze. Prominski beschreibt: 
„Das andere wäre eine Wildwiese, 
wo die Schmetterlinge fliegen, die 
Vögel ihre Nahrung finden und man 
im Idealfall auch Zugangsmöglich-
keiten hat, damit man sich dort 
auch aufhalten kann.“
Doch auch in der Stadtplanung 

könne tiergerechte Gestaltung mit-
gedacht werden, wie Prominski be-
richtet. Beispielsweise habe es in 
Hannover ein Projekt gegeben, bei 
dem private Wohnungsbaugesell-
schaften ihre Gebäudeplanung an 
erwünschte Tiere angepasst hät-
ten. Z. B. seien die Gebäude wegen 
freifliegender Fledermäuse weniger 
nah am Waldrand errichtet worden. 
So kann durch leichte Änderungen 
an Bauvorhaben oder auch durch 
künstliche Eingriffe in die Natur das 
Ansiedeln von erwünschten Tierar-
ten vereinfacht und bewerkstelligt 
werden. 
Am Ende sollte sich also jede 

Kommune fragen: Wie steht es um 
meine Umgebung? Wie sind Prob-
leme entstanden und wo kann man 
etwas dagegen tun? Und auf der 
anderen Seite: Wie ist es um die 
Artenvielfalt in meinem Umfeld be-
stellt? Haben die Tiere eine Mög-
lichkeit, ihren Platz zu finden? Und 
wenn nicht, wie kann man sie dabei 
unterstützen?

Pflicht ist keine Kür
Klimaneutral durch Vermeiden oder Verbieten – was ist der richtige Weg? 

(BS/Dr. Eva-Charlotte Proll) Im föderalen Geflecht ringen die Verantwortlichen um die Wirksamkeit von Einzelvorhaben 
für mehr Klimaneutralität: von Klimachecks bei Gesetzen, der Schaffung einer verfassungsrechtlichen Gemeinschafts-
aufgabe ähnlich der Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) bis zu einer Pflichtaufgabe für Kom-
munen – keine Lösung macht es allen recht.

(Un-)Willkommene Besucher
Wilde Tiere in der Stadt – problematisch oder erwünscht?

(BS/Scarlett Lüsser) Es ist früher Abend, man ist auf dem Weg durch die Innenstadt nach Hause. Da sieht man in einer 
dunklen Gasse funkelnde Augen. Doch bei näherem Hinsehen ist es keine Katze, die auf einer Mülltonne hockt, sondern 
ein Waschbär. 

Damit die klimaneutrale Kommune ein Erfolgsmodell werden kann, braucht es einheit-
liche Vorgaben und Gesetze. Doch bei den Verantwortlichen herrscht Uneinigkeit.
 Foto: BS/zzzz17, stock.adobe.com

Der Waschbär wird in Städten immer dreister. Statt kleiner Fische angelt er lieber Essens-
reste aus Abfallkörben. Foto: BS/KingmaPhotos, stock.adobe.com
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Im Dezember 2019 wurde ein 
Kämmereimitarbeiter der Stadt 

Köln an der Wohnungstür ersto-
chen, was für einen medialen Auf-
schrei sorgte. Der Mord am Kasse-
ler Regierungspräsidenten Walter 
Lübcke (CDU) sei auch erwähnt, 
weil es eben nicht nur Menschen 
in Uniform betrifft, sondern auch 
Beamtinnen und Beamte z.B. von 
Ausländerämtern oder Lehrerinnen 
und Politiker. 
Doch die alltägliche Gewalt ge-

gen behördliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter schafft es selten 
ins Licht der Öffentlichkeit. Da-
bei ist die Gewalt gegen öffentlich 
Bedienstete in den vergangenen 
Jahren zunehmend gestiegen. Seit 
2015 hat sich die Anzahl der Ge-
waltvorfälle mehr als verdreifacht. 

Sicher im Dienst 
Das Präventionsnetzwerk #sicher-

imdienst hat es sich im Rahmen 
der NRW-Initiative „Mehr Schutz 
und Sicherheit von Beschäftigten 
im Öffentlichen Dienst“ zur Auf-
gabe gemacht, dieser Entwicklung 
entgegenzuwirken. Dafür will man 
die alltägliche Gewalt stärker in die 
öffentliche Wahrnehmung bringen, 
ein gesellschaftliches Bewusstsein 
schaffen. Zudem sollen konkrete 
Verbesserungen durch organisa-
torische und bauliche Maßnahmen 
erreicht werden sowie im behördli-
chen Kontext der Umgang mit Ge-
walt geschult werden. Die zentrale 
Prämisse der Initiative ist, dass nie-
mand an seinem Arbeitsplatz Angst 
haben sollte, Opfer von Übergriffen 
zu werden.
Im Rahmen der Fachtagung 

„Wenn der Respekt fehlt – Gewalt 
gegen Beschäftigte im Öffentlichen 
Dienst. Ursachen und Konsequen-
zen“, die das Netzwerk zusammen 
mit der Behörden Spiegel-Stiftung 
und der Thomas-Morus-Akademie 
in Bensberg veranstaltete, bot für 
Betroffene und Führungskräfte 
die Möglichkeit, sich über die Pro-
blematik auszutauschen. Wissen-
schaftler, Personalvertreter und vor 
allem Betroffene aus Politik, Feuer-
wehr, Ordnungsämtern, Schulen, 
Behörden und auch Sparkassen 
kamen zu Wort. In Workshops 
wurden Erfahrungen ausgetauscht 
und es gab auch ein Präventions-
training, um sich gegen plötzliche 
Gewalt zu schützen.

Städtische Projekte  
gegen Gewalt
Tamara Kaffes vom Zentralen 

Melde- und Auskunftssystem bei 
Gefährdungen von Mitarbeitenden 
(ZeMAG) der Stadt Köln berichte-
te, dass als Reaktion auf den o. g. 
Mord an dem Kämmereimitarbeiter 
der Stadt Köln 2020 das Projekt 
an den Start ging und seitdem als 
„gefährlich“ einzustufende Perso-
nen gelistet würden. Angelehnt 
an das „Aachener Modell“ werden 
diese potenziellen Gefährder in 
drei Sicherheitsstufen eingeteilt. 
Dabei gelten die Stufe 2 (Sachbe-
schädigung, körperliche Gewalt, 
Bedrohung, Nötigung) und Stufe 3 
(Einsatz von Waffen und Werkzeu-
gen, Bombendrohung, Amoklauf, 
Geiselnahme, Überfall) als die ho-
hen Warnstufen. Damit die Listung 
effizient funktioniert, müssten die 
Mitarbeiter allerdings konsequent 
Strafanzeigen bei Gewaltvorfällen 
einreichen. 
Unter Svenja Löhr von der Stadt 

Wuppertal hat das dortige Sozial-
amt sogenannte „Blaue Briefe“ 
eingeführt, um unangemessenes 
Verhalten der Kunden gegenüber 
anderen Bürgern, Mitarbeitern 
oder Einrichtungen des Sozialamts 
festzuhalten und zu tadeln. Die Er-
fahrungen seien rundweg positiv 
gewesen, so Löhr. So entschuldig-
ten sich die mit einem Blauen Brief 
adressierten Personen häufig in der 

Folge. Zudem konnte ein veränder-
tes Verhalten festgestellt werden. 
Es musste keines der angedroh-
ten Hausverbote durchgesetzt oder 
ein zweiter Blauer Brief versandt 
werden.

Helfer im Fadenkreuz
Prof. Dr. Marc Busse und Jessica 

Odenthal vom Klinikum Leverku-
sen berichteten vom Berufsspezifi-
schen Interventions- und Sicher-
heitstraining (BIUS), das infolge 
rapide gestiegener Angriffe auf das 
Klinikpersonal auf dem weitläufi-
gen Gelände durchgeführt wurde. 
Des Weiteren wurde ein Notfalltele-
fon eingerichtet, Handlungsemp-
fehlungen für den Ernstfall ver-
mittelt und ab 22 Uhr sorgt nun 
ein Sicherheitsdienst für Ordnung. 
Zudem wurde ein umfangreiches 
Nachsorgekonzept auf die Beine 
gestellt.
Stefan Meuter vom Verband der 

Feuerwehren im Rhein-Kreis Neuss 
berichtete von seinen Erfahrungen 
im Einsatz für die BMI-Kampagne 
„Stark für Dich“, die sich von 2017 
bis 2023 für mehr Respekt gegen-
über Einsatzkräften der Behörden 
und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben einsetzte. Er betonte 
die Wichtigkeit, mit dem Anliegen 
eine breite Öffentlichkeit und junge 
Menschen zu erreichen. Nur wenn 
das Thema in die Gesellschaft ge-

tragen würde, könne ein Bewusst-
sein für das Problem geschaffen 
werden.

Gesellschaftliches Handeln im 
Vordergrund
Weiterhin hatten auch Initiativen 

aus der Mitte der Gesellschaft Ge-
legenheit, ihre Projekte vorzustel-
len. Torben Kirstein bemüht sich 
mit „HateAid“, Betroffene digitaler 
Gewalt zu stärken und Täterinnen 
und Täter zur Verantwortung zu 
ziehen. Zudem stellten Andrea 
Wommelsdorf und Burkard Knöp-
ker aus Münster die Initiative „Der 
Mensch dahinter“ vor. Vor dem 
Hintergrund zunehmender Gewalt 
gegen Einsatzkräfte stellen sie in 
einer Ausstellung den Menschen 
„hinter der Uniform“ in den Vor-
dergrund. In verschiedenen Work-
shops wurden darüber hinaus 
praktische Handlungsstrategien 
für den Umgang mit und die Prä-
vention von Gewalt gegeben.
Ein Lichtblick war ein Schulpro-

jekt. Eine Schulklasse hatte sich 
mit der Frage beschäftigt, was 
Menschen, die im Dienst der Allge-
meinheit arbeiten – also schützen, 
retten, versorgen und Nothilfe leis-
ten – motiviert, was sie auszeichnet 
und warum sie – so das Ergebnis 
der Projektarbeit – mehr Akzep-
tanz, Solidarität und Anerkennung 
verdienen.

Eine per Videoschalte geführ-
te Aussprache mit den über 150 
Teilnehmenden der Tagung brachte 
den Schülerinnen und Schülern 
nicht nur gewaltigen Respekt für 
ihre Arbeit, sondern war auch für 
die Teilnehmenden der Veranstal-
tung zum Thema Gewalt gegen 
öffentlich Bedienstete gleichzei-
tig eine Motivation. Es gibt eine 
junge Generation, die nicht gegen 
„Staatsgewalt“ denkt, sondern po-
sitiv anerkennt, welche Leistungen 
bei Polizei und Feuerwehr, Ord-
nungsamt und anderen Behörden 
für Bürger und Gemeinschaft er-
bracht werden. Ein sonst seltener 
emotionaler Moment.

Gemeinschaft stärken
Die Schülerschaft erhielt große 

Anerkennung für das Projekt, die 
Begeisterung der Teilnehmer für 
diese Botschaft war sehr emotio-
nal. Es gibt junge Menschen, die 
diese Arbeit nicht nur für notwen-
dig halten, sondern auch die Men-
schen hinter der Uniform und ihre 
Funktion für das, was sie für die 
Gemeinschaft tun, wertschätzen.
Das war eine starke Botschaft, 

die zeigt, was an den Schulen pas-
sieren muss. Auch müssen wieder 
Polizisten in die Schulen, die er-
klären, was die Polizei macht und 
dass sie für alle da ist und alle 
schützt. Dass dies die Polizei heute 
nicht immer vermitteln kann, liegt 

auf der Hand. Selbstschutz steht 
manchmal Bürgernähe entgegen. 
Distanz und Nähe bilden einen 
Konflikt, der seit Jahren zunimmt 
und sich wegen der Aggressivität 
und Anonymität – hier besonders 
im Digitalen – schwierig lösen lässt.
Auch Ordnungsämter rüsten auf, 

mit Schutzwesten und Helmen, weil 
ihnen mitunter unvermittelt der 
blanke Hass begegnet. Ein Spar-
kassenmitarbeiter berichtete, was 
ihm alles an Wut, Beleidigungen 
und Drohungen entgegenschlägt. 
Eine Lehrerin schilderte ihre Erfah-
rungen an einer Schule, in der viele 
Kinder von Clan-Familien unter-
richtet werden. Diese sprechen mit 
ihr nicht Deutsch, obwohl sie der 
Sprache mächtig sind – aus Pro-
test und Ablehnung. Viele solcher 
Grenzerfahrungen wurden in den 
Arbeitsgruppen diskutiert.

Reul beklagt Autoritätsverlust
NRW-Innenminister Herbert Reul 

(CDU) erweiterte die Diskussion. 
Es gebe nicht nur Gewalt und Be-
schimpfungen gegen öffentlich Be-
dienstete, sondern schon an der 
Supermarktkasse fange es an. 
Pandemie, Flutkatastrophe, Krie-
ge und Krisen verunsicherten die 
Menschen. Dies führe allgemein zu 
mehr Aggressivität. Da spiele der 
Öffentliche Dienst bedauerlicher-
weise eine Blitzableiterrolle. Es ge-
he nicht, wenn ein Polizist einfach 
geduzt werde, da fange schon der 
Autoritätsverlust an.
Autorität, ein Thema, das der gan-

zen Veranstaltung immanent war, 
aber eher unausgesprochen blieb. 
Das Wort wurde ersetzt durch Re-
spekt. Der Wortkonflikt wurde 
nicht aufgelöst. Erwarten staatli-
che Vertreter, dass ihre Autorität 
respektiert wird? Wohl längst nicht 
mehr. Sie erwarten aber Respekt, 
den man im gepflegten Umgang un-
tereinander üben sollte. Doch was 
in einer diffusen Zivilgesellschaft 
abhandengekommen ist, lässt sich 
im Umgang mit Vertretern des 
Staates ohne eine gesellschaftliche 
und politisch unterstützte Umkehr 
nicht erreichen. Obwohl: Auch hier 
wurde eine Ausnahme identifiziert. 
Soldaten der Bundeswehr reisen 
wieder im Flecktarn am Wochen-
ende nach Hause und sind in Uni-
form öffentlich respektiert. Diese 
Zeitenwende brauche der Öffentli-
che Dienst insgesamt. Aber daran 
muss er auch selbst arbeiten.
Im Verlauf der Veranstaltung war 

immer wieder die Forderung zu hö-
ren, dass Gewalt niederschwellig 
gemeldet und zur Anzeige gebracht 
werden müsse, um körperlichen 
Übergriffen vorzubeugen. Auch Be-
leidigungen und Beschimpfungen 
seien als Gewalt zu verstehen. Des 
Weiteren waren sich alle Anwesen-
den darin einig, dass jedweder An-
griff auf Beschäftigte des Öffentli-
chen Dienstes auch einen Angriff 
auf die Demokratie darstelle.

Sicher im Dienst?
Wie behördliche Mitarbeiter vor Gewalt geschützt werden können

(BS/Lars Mahnke/Uwe Proll) Die Angriffe auf Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten machen immer 
wieder Schlagzeilen. Menschen in Uniform werden von Randalierern angegriffen oder mit Feuerwerkskörpern beschos-
sen. Feuerwehrleute werden in Hinterhalte gelockt, Polizisten gewalttätig angegangen. Auch in Ämtern mit Kundenkon-
takt häufen sich die Vorfälle von Übergriffen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU), hier ganz rechts im Bild: „Dass wir das Wort Clan in der politischen Diskussion etabliert haben, 
ist schon ein Erfolg.“ Fotos: BS/IMNRW, Jochen Tack

In verschiedenen Workshops konnten die Teilnehmer-/innen der Veranstaltung Präven-
tionsmaßnahmen kennenlernen. Volker Haupt vermittelte beispielsweise Kommunikati-
ons-, Deeskalations- und Eingriffstechniken.

Andre Niewöhner, Koordinator bei #sicherimdienst, begrüßte die Gäste in der Thomas-
Morus-Akademie in Bensberg.



Spielt ein Kind im Sand, ist es frei 
im Experimentieren. Ein Sand-

förmchen kann misslingen, eine 
ganze Sandburg großartig werden. 
Der Sandkasten bietet dem Kind ei-
nen geschützten Raum. Der AI Act, 
die KI-Verordnung der EU, über-
trägt dieses Prinzip auf die Entwick-
lung von Künstlicher Intelligenz: Ar-
tikel 53 der Verordnung defi niert 
Ziele, Freiheiten und Grenzen der 
Regulatory Sandboxes (regulatori-
sche Sandkästen).

Für den Aufbau und die Überwa-
chung dieser Reallabore sind die 
EU-Mitgliedsstaaten selbst zustän-
dig. Staatlich eingesetzte Regula-
toren sollen sicherstellen, dass in 
den digitalen Sandkästen keine 
datenschutzrechtlichen Grundsät-
ze missachtet werden. Gleichwohl 
profi tieren die Reallabore von den 
gesetzlich ermöglichten Experi-
mentierklauseln: Wissenschaft und 
Wirtschaft können neue KI-Tools in 
Grauzonen ausprobieren, in denen 
die rechtlichen Vorgaben weniger 
streng sind als bei einer zweckge-
bundenen Entwicklung.

Vereinfachung und Entlastung
Erste KI-Werkzeuge etablieren sich 

in der deutschen Verwaltung. Die 
Staatskanzlei Baden-Württemberg 
nutzt den KI-Verwaltungsassistent 

F13. Das Sprachmodell hilft bei der 
Textverarbeitung und -erstellung, 
recherchiert, transkribiert und for-
matiert wiederkehrende Schriftstü-
cke wie Kanzleivermerke. 
In Nordrhein-Westfalen „gibt es 

mit Digi-Sandbox.NRW seit 2021 
den bundesweit ersten One-Stop für 
Reallabore“, erklärt Mona Neubaur, 
stellvertretende Ministerpräsidentin 
des Landes Nordrhein-Westfalen. KI 
in der Verwaltung sei „so vielver-
sprechend wie herausfordernd“, so 
die Ministerin für Wirtschaft, Indus-
trie, Klimaschutz und Energie. Von 
den aktuell „78 Reallaboren sind 
zehn der Verwaltung zuzuordnen“, 
ergänzt Jennifer Gerwing, stellver-
tretende Datenschutzbeauftragte 
des Ministeriums für Wirtschaft, 
Industrie, Klimaschutz und Ener-
gie des Landes Nordrhein-Westfalen 
(MWIKE). Exemplarisch nennt Ger-
wing einen KI-Bot aus der Kommu-
ne Soest, der in unterschiedlichen 
administrativen Bereichen zum 
Einsatz kommt. Der Bot könne die 
Statusabfrage des Personalaus-
weises regeln, Online-Fundbüros 
managen und durch den digitalen 
Prozess der Hundesteuer-Anmel-
dung führen. 
„Künstliche Intelligenz soll Mitar-

beitende in zehn Jahren zuverlässig 
unterstützen und Personalengpässe 
beheben“, so der gemeinsam formu-
lierte Ausblick von Digi-Sandbox-
NRW, dem Landesbetrieb IT.NRW, 
der Kompetenzplattform KI.NRW 
und dem Entwicklungslabor AI 
Village. Telefonische Anfragen et-
wa könnten „durch KI aufgenom-
men und automatisch beantwortet 
werden – und das 24/7, in allen 
Sprachen und Sprachniveaus“. 
Automatisierte Abläufe und Unter-
stützung des Personals scheinen in 
vielen Reallaboren das Gebot der 
Stunde zu sein. Dass Entlastung 

durch KI auch für Bürgerinnen und 
Bürger möglich ist, zeigen KI-Tools 
zur Vereinfachung von Sprache. In 
Sekundenschnelle können KI-Mo-
delle mittlerweile Behördendeutsch 
in Normaldeutsch übersetzen.

KI gegen KI
Was die zivile Verwaltung betrifft, 

gilt auch für die Sicherheitsbe-
hörden: Datenmengen kontrollie-
ren, Ressourcen freischaufeln. Als 
„zwingende Notwendigkeit“ bezeich-
net eine Sprecherin des Bayeri-
schen Landeskriminalamts (BLKA) 
den kontrollierten KI-Einsatz gegen 
Online-Betrug. Diese Verbrechen 
werden durch den Missbrauch von 
Künstlicher Intelligenz teilweise erst 
ermöglicht, ein einzelner Kriminel-
ler könne mit KI „Tausende Delikte 
und Geschädigte“ verursachen. Ille-
gal eingesetzte KI mache entlasten-
de KI also notwendig: Es brauche 
eine „stärkere Automatisierung zur 
Bearbeitung von großen Datenmen-
gen“, um Online-Straftaten schnell 
aufzuarbeiten und freie Ermitt-
lungskapazitäten zu schaffen.

Das BLKA forscht an weiteren 
KI-Projekten. Die KI-basierte Aus-
wertung von Wärmebildern und die 
Nutzung von KI für Radarsysteme 
zur Unterstützung polizeilicher Vi-
deoauswertung sind zu nennen.
In den letzten Jahren tat sich das 

BLKA im Bereich Virtual Reality 
(VR) hervor. Mit dem Konzentra-
tionslager Auschwitz-Birkenau sei 
„der größte Tatort der Geschichte“ 
digital nachgebaut worden, erklärt 
Ingenieur Ralf Breker, Sachgebiets-
leiter des Fachgebiets 212 Forensi-
sche Medientechnik. Dies half bei 
der Klärung der Schuldfrage von 
SS-Wachleuten. Künstliche Intelli-
genz kommt in diesen Technologien 
bislang nicht vor, wird laut Breker
„in Zukunft aber natürlich eine Rol-
le spielen“. Für Prof. Dr. Christian 
Djeffal, Professor für Law, Science 
and Technology an der Technischen 
Universität München, könnte das 
Zusammenspiel aus VR und KI 
vor allem in zwei Bereichen wert-
voll werden: In der Ausbildung  von 
Rettungskräften „können virtuelle 
Szenarien besser auf den Ernstfall 
vorbereiten“ und seien „einfacher 
aufzusetzen als Simulationen mit 
Menschen.“ Im Fall eines brennen-
den Hauses könnten „autonome 
Rettungsroboter“ langfristig Feuer-
wehr-Einsatzkräfte ersetzen.

Quantentechnologie für 
futuristische Verwaltung
In der klassischen Physik ist ein 

Objekt immer in einem bestimm-
ten Zustand. In der Quanten-
physik können sich molekulare 
Teilchen in mehreren Zuständen 
gleichzeitig befi nden. Was theore-
tisch klingt, fi ndet in so manchen 
regulatorischen Sandkästen längst 
statt und könnte die Verwaltung 
signifi kant verändern: Quanten-
computer, deren Quantenbits 
(Qubits) diesem Teilchen-Prinzip 
entsprechend mehrere Rechen-
operationen parallel durchführen, 
sind ungleich schneller als binä-
re Rechenmaschinen. Die immer 
größer werdenden Datenmengen 
der Zukunft wären  so zu bewäl-

tigen, dem Verwaltungstungsper-
sonal würden Datenanalysen und 
Entscheidungsprozesse erleichtert 
werden.
Auch die Quantenkommunikation 

basiert auf verschränkten Teil-
chen, derer Zustände miteinander 
verbunden sind. Jedes Abhören 
oder Abgreifen von Daten würde 
diese Verbindung beeinfl ussen 
und sofort erkannt werden. Diese 
„Quantenkryptografi e könnte die 
Kommunikation auf einen neuen 
Standard der IT-Sicherheit heben“, 
blickt Prof. Dr. Djeffal voraus. Mit 
Detektoren ausgestattete Quan-
tenkommunikationssysteme wür-
den eine neue Qualität an Daten-
schutz bieten und wären gegen 
die Cyber-Attacken der Gegenwart 
immun.
Eine derart schnelle und siche-

re „Quanten-Verwaltung“ könnte 
für die großen Aufgaben der Zu-
kunft essenziell sein: Ende-zu-En-
de-Digitalisierung, klimaneutrale 
Smart Cities, mehr Vertrauen der 
Bürgerinnen und Bürger in den 
Staat. Noch heißt die Gegenwart 
der Verwaltung OZG 2.0, Cloud 
und Registermodernisierung. Vi-
sionen sind jedoch erlaubt. Für 
deren Ausgestaltung sind Sand-
kästen da.

„
KI in der Ver-

waltung ist so viel-
versprechend wie 
herausfordernd.“ 
Mona Naubaur, stellvertretende Minister-
präsidentin des Landes Nordrhein-West-
falen (Bündnis 90/Die Grünen)

„
Rettungsrobo-

ter könnten im 
Ernstfall Men-
schen ersetzen.“ 
Prof. Dr. Christian Djeffal, TU München
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(BS/Christian Brecht) Die Europäische Union (EU) legt das Experimentieren mit Künstlicher 
Intelligenz (KI) gesetzlich fest. EU-Mitgliedsstaaten müssen KI-Testlabore bereitstellen. In 
diesen sogenannten Sandboxes (Sandkästen) können IT-Unternehmen unter erleichterten 
regulatorischen Bedingungen forschen. Von KI-Tools, die bereits heute für Verwaltungs-
digitalisierung genutzt werden, bis hin zur Quantentechnologie: Europas digitale Zukunft 
formt sich in diesen Sandkästen.

Quantensprünge
im Sandkasten
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„Wir nehmen die digitale 
Transformation der Verwal-

tung ernst“, proklamierte Mehring 
auf dem Zukunftskongress Bayern.
Es handele sich dabei um ein „ab-

solut wichtiges Zukunftsthema und 
ein echtes Herzensthema“, dem er 
sich sehr gerne widme. Nicht zuletzt 
angesichts der aktuellen Tenden-
zen des zunehmenden Auseinan-
derdriftens der Gesellschaft sei es 
notwendig, den Staat von seinem 
„etwas verstaubten, bürokratischen 
Image“ zu befreien, findet der Baye-
rische Staatsminister für Digitales. 
Die Verwaltung soll wieder als mo-
dern, innovativ und bürgerfreund-
lich wahrgenommen werden. Mit 

anderen Worten: „Staat muss wie-
der cool sein“, erklärte Mehring. 
Dafür ist die Digitalisierung dem 

Staatsminister zufolge „die große 
Chance unserer Zeit“. Bayern stehe 
bereits an der Spitze in Deutsch-
land: Für einen Großteil der staatli-
chen und kommunalen Leistungen 

seien schon Online-Dienste verfüg-
bar. Dabei greife ein Multikanal-
Ansatz, also die Kombination aus 
Marktlösungen, Eigenentwicklun-
gen und EfA-Leistungen.
Dieser Fortschritt ist für Mehring 

aber kein Grund, nachzulassen. 
Das Ziel sei schließlich die hun-

dertprozentige Flächendeckung der 
Dienste.
Der Digitalminister plädierte wei-

terhin für einen engen Schulter-
schluss mit den Kommunen. Sie 
seien das Gesicht zu den Bürge-
rinnen und Bürgern sowie den 
Unternehmen, weswegen sich der 

Erfolg der Verwaltungsdigitalisie-
rung dort entscheide. „Wir lassen 
die Kommunen mit dieser Aufgabe 
nicht allein“, versprach Mehring. 
Sie werden unter anderem von der 
„BayKommun“ unterstützt, einer 
Anstalt öffentlichen Rechts in der 
gemeinsamen Trägerschaft des 
Freistaats Bayern und der bayeri-
schen Kommunen. 
Abschließend sagte Mehring, er 

setze auf den Einsatz aller „Zu-
kunftsmacherinnen und Zukunfts-
macher“ aus Verwaltung, Wirt-
schaft und Wissenschaft. Damit 
meinte er all jene Akteure, die die 
Verwaltungsdigitalisierung voran-
treiben. 

Dr. Laura Sophie Dornheim 
(Bündnis 90/Die Grünen) 

schloss an das Grußwort von Digi-
talminister Dr. Fabian Mehring an. 
Dieser entwarf das Bild vom „Haus 
der Verwaltung“, wonach komple-
xe Digitalisierungsprozesse im Öf-
fentlichen Dienst einem Hausbau 
glichen. Laut Dr. Dornheim darf es 
dabei „keinen Generalunternehmer“ 
geben. Funktionieren und am bes-
ten noch gut aussehen müsse das 
Haus aber trotzdem – ein Hinweis 
auf Flexibilität bei der Auswahl von 
IT-Dienstleistern und praxistaug-
lichen digitalen Leistungen.
Das Grundgesetz bezeichnete 

Dornheim als „Quellcode der Demo-
kratie“, zu der Verwaltungsdigitali-
sierung ihren Beitrag leisten müsse. 

IT solle „die Würde aller Menschen 
schützen“. 
Digitale Tools dürften keine Un-

terschiede zwischen Nutzenden 
machen und müssten für alle Bür-
gerinnen und Bürger gleich gut 
nutzbar sein. Die Wirtschaftsinfor-
matikerin benannte zwei Haupt-
gründe für Digitalisierung: Stadt-
verwaltung resilienter machen und 
eine zeitgemäße User Experience 
entwerfen. Vorgänge, die „das Ver-

trauen der Menschen in staatliches 
Handeln“ stärken würden.

München besser machen
In der Stadt München sei Digitali-

sierung eine „Querschnittsaufgabe“, 
würde die gesamte Stadtverwaltung 
mit einbeziehen. Über das Portal 
„Mach München besser“ könne 
Feedback zu laufenden Prozessen 
gegeben werden. Zudem existierten 
ein Open-Source- und ein Open-

Data-Portal. Weitere Projekte sei-
en in Planung, etwa Chatbots für 
Wahlen oder eine Künstliche Intel-
ligenz (KI), die „Behördendeutsch 
in Normaldeutsch“ übersetze. Dorn-
heim schloss mit dem Hinweis, dass 
man kontinuierlich und transpa-
rent über die eigene Arbeit an der 
Verwaltungsmodernisierung reden 
müsse. Dies würde die „Black-Box 
Verwaltung“ sukzessive abbauen – 
und alle Menschen abholen.

In der bayerischen Landehaupt-
stadt München werden aktu-

ell mehrere Anwendungsfälle für 
Künstliche Intelligenz pilotiert. Da-
runter auch die datenschutzkonfor-
me generative KI-Anwendung MUC 
GPT, eine Variante von Chat GPT. 
Ausgestattet ist die Münchener Ver-
sion mit der gewohnten Chat-Funk-
tion, sie kann aber auch Dokumente 
und Texte zusammenfassen sowie 
Brainstorming-Mindmaps zu belie-
bigen Themen erstellen. Als weiteres 
Projekt hat man einen Chatbot für 
die Tourismus-Information der Stadt 
gebaut, der nur mit den Daten der 

eigenen Homepage trainiert wurde.
In der Regel ist die Entwicklung 
von KI-Lösungen zeitintensiv und 
kostenaufwendig. Doch Dr. Stefanie 
Lämmle, Leiterin des Innolabs und 
des KI Competence Centers bei it@M, 
konnte auf dem Zukunftskongress 
Bayern im Februar auch eine sehr 
einfache KI-Anwendung präsentie-
ren. So sei es mittels einer Open-
Source-Anwendung gelungen, aus 
Luftbildern des Münchener Stadt-
gebiets Dichtekarten für die Baum-
bestände der Stadt zu generieren.

Teurer Einstieg
Auch Katrin Giebel, Geschäfts-

stellenleiterin der Bundes-Arbeits-
gemeinschaft der Kommunalen IT-
Dienstleister (VITAKO), sieht viele 
Anwendungsfälle für KI in der öf-
fentlichen Verwaltung. Doch gehe es 

bei jedem Projekt zunächst darum, 
einige grundlegende Herausforde-
rungen zu überwinden. Die Beschaf-
fungskosten sowie die Verfügbarkeit 
der notwendigen Hardware und der 
Personalbedarf seien bekannte, aber 
auch planbare Investitionen. Auch 
die Verfügbarkeit der Daten und die 
Kosten für das notwendige Basis-
modell seien überwindbare Hürden. 
Doch das alles helfe nichts, wenn 
das Vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger in die KI-Anwendungen nicht 
gegeben sei. Es sei deshalb beson-
ders wichtig, hier auf Transparenz 
und Kommunikation zu setzen, so 
Giebel.
Netzwerke wie das Nationale E-

Government Kompetenzzentrum 
(NEGZ) unterstützen den Öffentli-
chen Dienst in der Digitalisierung, 
indem sie Verwaltung, Wirtschaft 

und Wissenschaft zusammenbrin-
gen. NEGZ-Mitglied Nils-Alexander 
Fleischer, Abteilungsleiter bei msg, 
empfiehlt, den öffentlichen Sektor 
2024 zunächst „ Cloud-ready" zu 
machen. Aktuell sei das nur bei etwa 
einem Prozent der Verwaltung der 
Fall, gibt Rudolf Schleyer, Vorstands-
vorsitzender der Anstalt für Kommu-
nale Datenverarbeitung in Bayern 
(AKDB), zu bedenken. Die Vorberei-
tung auf die Cloud setze auch vo- 
raus, dass Daten und Zugänge 
transparent vorgehalten würden. 
Auch für die zukünftige Einbindung 
von KI-Lösungen sei diese Abkehr 
von der Schatten-IT unumgänglich.

Vielseitig aufgestellt
Für eine erfolgreiche, effiziente und 

umfassende Digitalisierung bräuch-
ten Ämter und Behörden zudem 

nicht nur einen Chief Digital Officer 
(CDO), erklärt Norbert Barnikel, Se-
nior Consultant Innovation-Manage-
ment bei Computacenter. Er plädiert 
stattdessen für ein Chief Digital Of-
fice – ein Team, in dem alle Mitglie-
der mit einem breiten Grundwissen 
ausgestattet wären, jede und jeder 
Einzelne aber auf ein eigenes Feld 
spezialisiert sei. Ein solchermaßen 
gestaltetes Team könne eventuelle 
Schwächen und Fehlentscheidun-
gen ausgleichen, bevor diese als tat-
sächliche Fehler in der Praxis auf-
tauchten. 
Schleyer ergänzt, es sei außerdem 

notwendig, die CDOs – ob als Team 
oder Einzelperson – auf dem Level 
der Organisatoren anzusiedeln. Nur 
so könnten sie Prozesse im Ganzen 
betrachten und wo notwendig eine 
Änderung der Rahmenbedingungen 
anstoßen. So könne man in Bayern 
etwa die Anmeldung eines Kindes an 
der Volksschule nicht Ende zu En-
de digitalisieren, da die Verordnung 
vorschreibe, dass das Kind persön-
lich vorgestellt werden müsse. „Da 
können wir digitalisieren, wie wir 
wollen. Das Kind passt nicht durch 
die Leitung“, so Schleyer.

„Staat muss wieder cool sein“
Digitalisierung ist bedeutsam für die Demokratie

(BS/Anna Ströbele) Bayerns Digitalminister Dr. Fabian Mehring (Freie Wähler) sieht die Verwaltungsdigitalisierung als 
Chance, um das Image des Staates aufzupolieren. Der Freistaat befinde sich mitten im Prozess und könne bereits eine 
große Zahl an Online-Diensten vorweisen. Von besonderer Bedeutung seien dabei die Kommunen. 

Digitale Verwaltung muss alle Menschen im Blick haben
Münchens CDO über Digitalisierung und Demokratie

(BS/Christian Brecht) Dr. Laura Sophie Dornheim stellt die Menschenwürde ins Zentrum der Verwaltungsdigitalisierung. 
Auf dem 10. Zukunftskongress Bayern erläuterte Münchens Chief Digital Officer (CDO) die Bedeutung der Digitalisierung 
für demokratische Prozesse. Konkrete Beispiele aus der Münchner Stadtverwaltung lieferte sie auch.

Automatisch und intelligent
Digitale Herausforderungen für die digitale Verwaltung

(BS/Tanja Klement) Cloud, Künstliche Intelligenz (KI), Design Thinking – wenn über die Ziele und Herausforderungen 
der Verwaltungsdigitalisierung gesprochen wird, gleicht die Agenda einer Sammlung von Buzzwords. Doch engagierte 
Abteilungs- und Bereichsleiter, Dienstleister und Forscher versuchen, diese auch für die öffentliche Verwaltung mit Leben 
zu füllen.

Dr. Laura Sophie Dornheim machte die ge-
samtgesellschaftliche Bedeutung von digi-
taler Verwaltung deutlich. Foto: BS/Brecht

Die Potenziale und Herausforderungen neuer Technologien skizzierte Prof. Dr. 
Christian Djeffal von der Technischen Universität München (TUM). Foto: BS/Brecht

Dr. Barbara Kathrin Buhr von KMPG präsentierte die Bau-
steine für eine erfolgreiche Digitalisierung. Foto: BS/Brecht

Digital ans Publikum gewandt, betonte Staatsminister Dr. Fabian Mehring die Bedeu-
tung der Verwaltungsdigitalisierung für das Image des Staates. Foto: BS/Ströbele



Christian Rupps Fazit fällt eher 
düster aus. Der CDO der Her-

tener Software- und Beratungsfir-
ma Prosoz ist gebürtiger Österrei-
cher. In seinem Heimatland gebe 
es eine E-Rezept-Infrastruktur wie 
neuerdings auch in Deutschland. 
Das Problem: Die beiden seien 
nicht kompatibel. Dies habe dazu 
geführt, dass er in München sein 
Rezept nicht habe einlösen kön-
nen. Der Arzt habe ihm das Rezept 
per Mail geschickt, doch die Apo-
thekerin habe sich geweigert, eine 
E-Mail anzuerkennen. Aber Fax sei 
möglich. Also, berichtet Rupp, sei 
er nach oben gegangen, habe seine 
Mail ausgedruckt, sich den Aus-
druck als Fax geschickt und das 
Rezept zu guter Letzt in der Apo-
theke eingelöst. „Ich warne vor der 
Registermodernisierung, das wird 
OZG hoch zehn“, erklärte Rupp ab-
schließend.
„Wir waren mal besser, wir hat-

ten mal internationale Standards 
und Schnittstellen“, erklärte Dirk 
Arendt. Dabei denkt er an die Te-
lekommunikationsstandards, die 
die EU seinerzeit gegen die USA 
durchsetzte. Aber nun: „Die Di-
gitalisierung hat uns überrollt“, 
sagt der Direktor Public Sector 
bei Trend Micro Deutschland. Er 
beobachte, dass der öffentliche 
Sektor nicht mal wüsste, wo er 
Digitalprodukte einkaufen solle. 

Die Verwaltung gehe – metapho-
risch gesprochen – zum Bäcker, 
um eine Rinderhälfte zu kaufen. 
„Sollte man von den ausgestellten 
Personalmitteln nicht strategisch – 

sagen wir – ein Prozent für Digi-
talisierungsprojekte umwidmen?“, 
überlegte die AKDB-Vorständin 
Gudrun Aschenbrenner. Sie argu-
mentierte, dass manche Stellen 

wegen des Fachkräftemangels eh 
nicht besetzt werden könnten. Die 
Digitalisierung und Automatisie-
rung von Prozessen könne dem 
Personalmangel abhelfen.  Also 

würden die Gelder im Wesentli-
chen immer noch für das gleiche 
Ziel ausgegeben. „Man kann mit 
Digitalisierung sogar Geld sparen“, 
pflichtete Christian Rupp bei. Noch 
dazu erspare die elektronische Zu-
stellung von Bescheiden gegenüber 
der Post CO2 ein. 
Den Haushaltsgeber mit der digi-

talen Dividende zu überzeugen, sei 
auch in seinem Ministerium mög-
lich, berichtet Christian Bähr, der 
im Bayerischen Staatsministerium 
für Digitales (StMD) Abteilungslei-
ter für Innovative Verwaltung ist. 
„Ich glaube, es liegt viel Geld darin, 
dass Staat und Kommunen noch 
enger und vor allem auch digital 
zusammenarbeiten“, sagte Bähr. 
Am wichtigsten sei aber, endlich 
mehrjährig zu denken. Digitalisie-
rung einer jährlich wechselnden 
Budgetierung durch den Haushalt 
zu unterwerfen, sei nicht zielfüh-
rend. Es brauche Verlässlichkeit.
Der CEO der govdigital, Martin 

Schallbruch, ergänzte, dass digitale 
Verwaltungsleistungen oft Jahre 
brauchten, um sich zu etablieren. 
„Elster und BundID sind Beispiele 
von digitalen Leistungen, die sich 
durchsetzen“, findet Schallbruch. 
Dafür brauche es enge Kooperation 
und mehr Bottom-up-Initiativen. 
„Ich wünsche mir weniger detail-
lierte Vorgaben, aber mehr Druck“, 
forderte Schallbruch.

Für die Errichtung eines Gebäu-
des braucht es viele einzelne 

Gewerke, die ineinandergreifen, 
bis schließlich ein fertiges Haus 
entsteht. Doch die Herausforde-
rungen wachsen, wenn man nicht 
auf einer leeren Wiese mit dem 
Bauen beginnt, sondern sich in 
einer bereits bebauten Stadt be-
findet. Genauso verhält es sich mit 
der Verwaltungsdigitalisierung in 
der Bundesrepublik. 
Das Fundament des neuen digi-

talen Hauses ist da, es muss nicht 
von vorne begonnen werden. Die 
öffentliche Verwaltung hat eta-
blierte analoge Strukturen, die die 
Grundlage der Bürokratie stellen. 
Nun gilt es, den technologischen, 
organisatorischen und kulturellen 
Transformationsprozess großflä-
chig umzusetzen. 

Großbaustelle E-Signatur? 
Von wegen!
Wer baut oder renoviert, weiß ge-

nau, dass es für alle anfallenden 
Arbeiten einen Profi gibt. Man neh-
me das Beispiel Elektrik: ein Kreis, 
in dem eine Quelle für elektrische 
Spannung sorgt, die wiederum zu 
einem Verbraucher wie einer Glüh-
birne führt. Ein Laie könnte Gefahr 
laufen, dass durch die Entstehung 
eines Kurzschlussstroms verbun-
dene Elektrogeräte kaputtgehen.
Diese Metapher lässt sich leicht 

auf das Thema elektronische Si-
gnaturen und Siegel anwenden: Zu 
jedem erfolgreichen Verwaltungs-
vorgang gehört die Unterschrift 
bzw. das Siegel dazu. Mit dem Be-
schluss des OZG-Änderungsgeset-
zes und der Verordnung des Jus-

tizministeriums zur elektronischen 
Aktenführung bei den Gerichten 
gerät die Digitalisierung bei Behör-
den und Gerichten in Zugzwang – 
und das auch zu ihren eigenen 
Gunsten. Vorbei sind die Zeiten 

gestapelter Aktenberge und das 
Herumreichen von Umlaufmappen 
zum Unterschreiben – zumindest 
in der Theorie. In der gelebten Pra-
xis sieht es teilweise ganz anders 
aus: Nicht selten werden Doku-

mente noch klassisch per Hand 
unterschrieben und im Nachgang 
eingescannt. Die Lösung hierfür ist 
eine Signatur- und Siegelplattform, 
die auch zentral beispielsweise vom 
Bund oder den Ländern für ihre 

Behörden zur Verfügung gestellt 
werden kann.

Ganzheitliche Lösung aus einer 
Hand
Die Plattform DATA Sign ermög-

licht medienbruchfreies Arbeiten 
innerhalb der Verwaltung. Ob Frei-
zeichnungs- oder Mitzeichnungs-
prozesse, Siegeln eines Bescheides 
etc. – damit lassen sich Verwal-
tungsprozesse digitalisieren und 
die Voraussetzung zur digitalen 
Zustellung schaffen.
Die Herausforderungen rund um 

Authentizität, Rechtsverbindlich-
keit und Integritätsschutz über-
windet DATA Sign mittels elek-
tronischer Signaturen, Siegel und 
Zeitstempel – sowohl für karten-
basierte Signaturen und Siegel als 
auch für die sogenannten eIDAS-
Fernsignaturen und -siegel.
Die einzelnen Funktionen, wie das 

elektronische Signieren und Sie-
geln oder die Validierung digitaler 
Signaturen und digitaler Zertifika-
te gemäß der eIDAS-Verordnung, 
werden beibehalten. Das beinhal-
tet die Ermittlung des rechtlichen 
Niveaus und des Typs von digitalen 
Signaturen.
Governikus DATA Sign ist eine 

ganzheitliche Lösung für viele 
Fachszenarien und -anwendun-
gen, von der Nutzende beim Siegeln 
und Signieren profitieren. Auch 
viele Besucherinnen und Besucher 
des Zukunftskongresses haben 
sich die Möglichkeit nicht nehmen 
lassen und haben sich direkt am 
Stand von Governikus von der nut-
zungsfreundlichen und intuitiven 
Web-Oberfläche überzeugt.

Viele Lösungsvorschläge 
Verwaltungsdigitalisierung zwischen Transformation und Personalmangel

(BS/bhi) Auf dem 10. Zukunftskongress Bayern diskutierten die Digitalisierer des Freistaats, wie die Digitalisierung 
gelingen kann. Lösungsvorschläge bestanden darin, Personalmittel umzuwidmen und mehr Bottom-up-Initiativen zu 
ermöglichen.

Sichere und medienbruchfreie Unterschriften und Siegel
Governikus präsentiert Siegel- und Signaturplattform auf dem Zukunftskongress

„Lasst es uns richten“ war das Motto des Zukunftskongresses 2024 in München. Die Metapher aus der Baubranche, 
die der Bayerische Staatsminister für Digitales, Dr. Fabian Mehring, in seiner Eröffnungsrede aufgriff, beschreibt be-
sonders zutreffend, wie die Digitalisierung in Deutschland aufgebaut ist.
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V. l. n. r.: Christian Bähr, Martin Schallbruch, Gudrun Aschenbrenner, Christian Rupp und Dirk Arendt Foto: BS/Hilbricht

Aktenberge ade: Dank Data Sign können Verwaltungsangestellte Medienbrüche verhindern und vollständig digital arbeiten.
 Foto: BS/Governikus

Reger Andrang herrschte beim Fachforum zu Cloud und Cloud Broker. Alle wollten wissen, 
wie vielversprechend die Ausschreibung der Sozialversicherer ist. Foto: BS/Hilbricht

Moderator Guido Gehrt leitete die Thesende-
batte „Lasst es uns richten!“ Foto: BS/Hilbricht

Sie sprang spontan ein, um die Digitalvorhaben der bayerischen Landesregierung vorzu-
stellen: Dr. Vanessa Greger, Referatsleiterin OZG im Digitalministerium. Foto: BS/Klement

Anzeige
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Mittlerweile nutzen die Kriminel-
len auch Künstliche Intelligenz 

(KI), wie dieser Tage ein internatio-
naler Konzern in Hongkong erfah-
ren musste. Ein Mitarbeiter erhielt 
per E-Mail eine Einladung zu einer 
Videokonferenz, in der ihn 15 Kol-
legen und Vorgesetzte davon über-
zeugten, Überweisungen im Wert 
von 24 Mio. Euro auszuführen. 
Es handelte sich bei diesen Kolle-
gen und Vorgesetzten allesamt um 
Deep Fakes, d. h. es waren durch 
KI erzeugte Avatare, die aussahen 
und sprachen wie die tatsächlichen 
Personen. Für den privaten Bereich 
sagte am 13. Juni 2023 Jennifer 
 DeStefano vor dem US-Senat aus, 
dass sie einen Anruf ihrer „entführ-
ten“ Tochter erhalten habe, der auf 
Deep Fake basierte – also frei er-
funden war.  
Das zugrunde liegende Problem ist 

an sich seit Langem bekanntes: Wie 
kann man in elektronischen Medien 
sicher sein, dass Daten (Mail, Tele-
fonanruf, Videokonferenz, Film etc.) 
tatsächlich von dem vorgeblichen 
Absender stammen?

Die Antwort: die digitale Signatur 
Ebenso einfach ist die Antwort, 

die auf einer über 30 Jahre alten 
Technologie basiert: die digitale Si-
gnatur, in Europa als elektronische 
Signatur bezeichnet und als fort-
geschrittene bzw. qualifizierte elek-
tronische Signatur seit 1999 in der 
Signaturrichtlinie bzw. seit 2014 

in der eIDAS-VO kodifiziert. Das 
bekannteste technische Verfahren 
hierzu basiert auf RSA (Patent von 
1983), einem asymmetrischen Ver-
schlüsselungsverfahren. 
Nur die digitale Signatur ermög-

licht es, eine Datei so zu signieren, 
dass für den Empfänger nachprüf-
bar ist, ob es sich beim Absender/
Ersteller der Datei tatsächlich um 
den handelt, für den er sich aus-
gibt. Ein digital signiertes Video ist 
authentisch – ein nicht signiertes 
Video nicht. Ebenso kann die di-
gitale Signatur in Videokonferenz-
systeme integriert werden, ganz 
analog zu PDF-Readern, aus denen 
heraus eine digitale Signatur ge-
prüft werden kann. So ist es ein-
fach umsetzbar, dass am Beginn 
einer Videokonferenz digital signier-
te Einladungen zum betreffenden 
Call in die Chatfunktion hochgela-
den werden und die Signaturen von 
den anderen Teilnehmern gleich im 
Konferenzsystem geprüft werden 

können (analog zum Unterschrif-
tenfenster im PDF-Reader). Damit 
hat man dann die Sicherheit, tat-
sächlich mit den angegebenen Per-
sonen zu kommunizieren.
Bislang allerdings wird die digita-

le Signatur in Deutschland weder 
von Privaten noch von Behörden 
ernsthaft genutzt. Sieht man von 
ELSTER ab, wo zumindest die fort-
geschrittene Signatur verbreitet 
ist, fristet die digitale Signatur in 
Deutschland ein Mauerblümchen-
dasein. 
Die digitale Signatur ist deshalb 

nicht verbreitet, da Deutschland 
bei Einführung der eID/des nPA 
einen fatalen Doppelfehler beging: 
Zunächst war die darauf basierende 
Signatur prohibitiv teuer: Es han-
delte sich um eine kartenbasierte 
Lösung. Damit musste ein teurer 
Kartenleser gekauft werden; auch 
war auf dem ePerso kein Signatur-
zertifikat enthalten, dieses musste 
zusätzlich erworben werden – seit 

Sommer 2017 werden keine Signa-
turzertifikate mehr auf dem Markt 
angeboten. Zum anderen wurde die 
De-Mail staatlicherseits forciert, die 
faktisch einer „Briefmarkenpflicht 
für E-Mails“ entsprach. Dass das 
scheiterte, war erwartbar. Heute 
gibt es keine staatlicherseits ange-
botene Gratis- oder auch nur kos-
tengünstige Lösung, was die beiden 
Autoren – beide Österreicher und 
seit Langem im Besitz der öster-
reichischen Handysignatur, seit 5. 
Dezember 2023 ID Austria – ver-
wundert: Sie können damit gratis 
beliebig viele Dateien signieren, wie 
insgesamt über drei Millionen Nut-
zer von 9,1 Millionen Einwohnern.

Nur geringe Verbreitung der 
Signatur
Im öffentlichen Bereich ist die digi-

tale Signatur ebenso wenig verbrei-
tet:  Behörden versenden E-Mails, 
denen es an einer automatischen 
Signatur durch den Mailserver 
mangelt, der sogenannten DKIM-
Signatur, welche seit 2007 kodi-
fiziert ist (RFC 4870) und sicher-
stellt, dass die Mail tatsächlich von 
einem bestimmten Server stammt, 
der damit indirekt auch die Sender-
authentizität gewährleistet. 
Anscheinend, und so belegen die 

den Autoren vorliegenden E-Mails 

von Bundesbehörden, scheint die 
digitale Signatur ausgehender E-
Mails zumindest nicht der Standard 
zu sein. Auch die Zugangseröffnung 
für signierte Mails für Bürger nach 
§ 3a VwVfG fehlt sogar beim Bun-
despräsidenten und auch beim 
Bundeskanzler, diese verweisen auf 
die gescheiterte De-Mail. 
Während der Erstellung dieses 

Beitrages wurde überdies ein Pro-
blem mit der deutschen eID im Blog 
CtrlAlt publiziert und von der Ta-
gespresse breit aufgegriffen. Dem-
nach kann bei der Verwendung 
eines einfachen Kartenlesegeräts 
ohne eigene Intelligenz und ohne 
eigenes PIN-Pad (Cat-B) die PIN-
Eingabe zur Freigabe der eID abge-
fangen und manipulativ eingesetzt 
werden. CtrlAlt gelang es auf diese 
Weise, für einen Dritten ein Bank-
konto zu eröffnen. Das BSI bestätig-
te die Schwachstelle, schob aber die 
Verantwortung auf den Nutzer, da 
dieser für seine dezentrale Arbeits-
umgebung selbst verantwortlich 
sei. Vorbehaltlich einer genaueren 
Prüfung des Sachverhalts kann 
festgestellt werden, dass es sehr 
wohl in der Verantwortung des BSI 
lag, Cat-B-Kartenleser überhaupt 
für die eID zugelassen zu haben. 

Fazit
Da die einzige handhabbare Mög-

lichkeit der Authentisierung digi-
taler Datenströme kaum verbreitet 
und darüber hinaus imagemäßig 
beschädigt ist, steht Deutschland 
KI-Scams, wie im Titel angeführt, 
buchstäblich hilflos gegenüber. 

*Prof. Dr. Robert Müller-Török lehrt 
an der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung und Finanzen Ludwigs-
burg, Prof. Dr. Alexander Prosser an 
der Wirtschaftsuniversität Wien.
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Hilfloses Opfer für KI-Scams?
Wie gefährdet ist die öffentliche Verwaltung?

(BS/Prof. Dr. Robert Müller-Török/Prof. Dr. Alexander Prosser*) Durch die Presse gehen häufig Berichte über Enkel-
tricks, wo hilflose und verletzliche, zumeist ältere Personen von professionellen Betrügern um ihre Ersparnisse gebracht 
werden. Seltener gibt es Berichte über CEO-Frauds, wo sich Betrüger als Mitglieder der Unternehmensleitung ausgeben 
und so offenbar schlecht geschulte Mitarbeiter zu hohen Überweisungen verleiten. Hierbei trifft es mittlerweile auch 
Unternehmen wie die Hofpfisterei mit einem Schaden von 1,9 Millionen Euro oder die börsennotierte Leoni AG mit einem 
Schaden von rund 40 Millionen Euro.

DIGITALER ZWILLING GOES 
SOUVERÄNE CLOUD

Besuchen Sie uns 
auf dem Digitalen Staat 

12.-13.03. | Stand 31, EG

DIGITALE VERWALTUNG & KRISENMANAGEMENT 
MIT GIS UND DIGITALEN ZWILLINGEN
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B ehörden Spiegel: Das Land 
Brandenburg arbeitet seit 2018 

an der Verwaltungsdigitalisierung 
des Ausländergesetzes. Wie lautet 
ihr vorläufi ges Fazit?

Dr. Markus Grünewald: 2018 hatten 
wir wenige Ausländerbehörden, bei 
denen man überhaupt Online-An-
träge stellen konnte. Mittlerweile 
verwenden 170 Ausländerbehörden 
in zwölf Bundesländern unseren 
Online-Dienst „Aufenthaltstitel“. 
Zusätzlich befi nden sich 200 weitere 
Behörden im Rollout. Ich denke, 
wir haben ein erfolgreiches Fazit 
zu ziehen.

Behörden Spiegel: Was waren 
Meilensteine?

Grünewald: Mit der Landeshaupt-
stadt Potsdam und zwei Landkreisen 
haben wir zu Beginn der Projekt-
phase drei Pilotbehörden gefunden 
und sind mit diesen Ende 2020 
online gegangen. 2021 haben wir 
unsere Leistung als erste Leistung 
überhaupt in den FIT-Store einge-
stellt und anderen Bundesländern 
zur Nachnutzung bereitgestellt. Im 
selben Jahr pilotierten wir auch 
außerhalb Brandenburgs mit der 
Fachverfahrensanbindung. Ein 
dritter Meilenstein war, dass wir 
2022 kurzfristig einen deutschland-
weit einsetzbaren Online-Dienst 
für Ukraine-Gefl üchtete entwickeln 
konnten. Das war auch das Jahr, 
in dem wir den eGovernment-Preis 
für das beste OZG-Projekt erhielten. 

Behörden Spiegel: Wo waren und 
sind die größten Herausforderungen?

Grünewald: Zum einen müssen 
wir unsere Dienste immer auf dem 
neuesten Stand halten. Zum anderen 
müssen wir fi nanziell so aufgestellt 
sein, dass wir die Leistungen tech-
nisch wie fachlich dauerhaft auf 
hohem Niveau weiter erbringen 
können – und das bei sich immer 
wieder ändernder Rechtslage.

Behörden Spiegel:  Gab es beson-
dere Erfolgsfaktoren?

Grünewald: Wichtig war, dass wir 
auf den etablierten Standard XAus-
länder aufsetzen konnten. Ein zwei-
ter Erfolgsfaktor ist, sich bewusst zu 
machen, mit wie vielen Stakeholdern 
man es zu tun hat. Das ist speziell 
im Ausländerbereich komplex. Ein 
gut aufgestelltes Projektteam mit 
verlässlichen Ansprechpartnern, 
die nicht alle zwei Jahre wechseln, 
ist auch ein zentraler Erfolgsfaktor.

Behörden Spiegel: Apropos fi nan-
zielle Hilfe: Sie übernehmen aktuell 
die Kosten für die Nachnutzung ihrer 
Online-Dienste. Unterstützen Sie die 
Kommunen auch in Zukunft?

Grünewald: Für das Jahr 2024 
übernehmen wir für die Kommunen 
den Betrieb, die Wartung und die 
Pfl ege, nicht nur bei den Leistun-
gen rund um den Aufenthaltstitel, 

sondern bei allen Fokusleistungen 
und Leistungen von föderalem In-
teresse. Die Haushaltsdebatte für 
2025 führen wir gerade. Für eine 
weitere Finanzierung, jedenfalls für 
den Landesteil, werden wir kämpfen.

Behörden Spiegel: Vor uns liegt 
eine Deutschlandkarte mit vielen 
roten, blauen und gelben Fähnchen. 
Sind das die Kommunen, in denen 
Leistungen ausgerollt wurden?

Dr. Philipp Richter: Genau. Die 
roten Fahnen zeigen, wo Nutzende 
den Aufenthaltstitel online bean-
tragen können. Blau steht für die 
OZG-Leistung Verpfl ichtungserklä-
rung und gelb für Einbürgerung. 
Die Verpfl ichtungserklärung wird 
von unserem Partnerland Hessen 
projektiert, die Einbürgerung von 
Nordrhein-Westfalen.

Behörden Spiegel: Wie viele Fahnen 
sind das insgesamt?

Richter: Die roten Fahnen, also 
Aufenthaltstitel, sind 170. Blau sind 
es mehr als 50 und gelb stecken 
acht Fähnchen in der Karte.

Behörden Spiegel: Wie sieht die 
Zusammenarbeit mit den Auslän-
derbehörden der anderen Bundes-
länder aus?

Grünewald: Grundsätzlich machen 
wir zwischen unseren Ausländer-
behörden und denen der anderen 
Länder keinen Unterschied. Es ist 
defi nitiv eine gute Zusammenarbeit. 
Wir haben eine gewisse Feedback-
Kultur entwickelt, wollen wissen, 
ob sich unsere Wahrnehmungen 
decken. Ich habe den Eindruck, 
dass sich die kommunalen Behör-
den ganz gut von uns abgeholt und 
begleitet fühlen.

Behörden Spiegel: Worin liegt der 
Mehrwert der digitalen Anträge im 
Vergleich zur analogen Variante?

Grünewald: Den Online-Antrag 
können wir von vornherein mehr-
sprachig zur Verfügung stellen. Er 
kann orts- und zeitunabhängig ab-
gerufen werden. Er wird auch direkt 
ins Fachverfahren weitergeleitet. 
Die Bearbeitung wird so schneller 
zugeteilt. Kopier- und Scanvorgänge 
sowie aufwendige Transkriptionen 
fallen weg. Für eine vollständige En-
de-zu-Ende-Digitalisierung bräuchte 
es noch einen Rückkanal. An dem 
arbeiten wir gerade.

Behörden Spiegel: Welche Lern-
effekte lassen sich auf andere Ver-
waltungsleistungen übertragen?

Grünewald: Man muss das Rad nicht 
neu erfi nden. Wenn es technische 
Basiskomponenten gibt, sollte man 
auf diese aufsetzen. Und föderale 
Verwaltungsstrukturen muss man 
immer mit einpreisen. Eine digitale 
Leistung muss unterschiedliche 
Rechtslagen, Zuständigkeiten und 
Verteilungen bedienen können.

Behörden Spiegel: Zum Thema Si-
cherheit: Wie sind Online-Verfahren 
vor Manipulation geschützt?

Grünewald: Da sind wir relativ 
tiefenentspannt. Antragstellende 
müssen im Laufe der Antragsstel-
lung ihren Fingerabdruck liefern. 
Und dadurch haben wir natürlich 
eine fi nale Authentifi zierung.

Behörden Spiegel: Wo können die 
derzeitigen Abläufe noch digitaler, 
schneller, effektiver werden?

Grünewald: Immer dann, wenn noch 
Medienbrüche auftreten. Beispiels-
weise haben wir einen elektronischen 

Aufenthaltstitel, aber die Fiktions-
bescheinigung, die ein vorläufi ges 
Aufenthaltsrecht nachweist, wird 
noch auf Papier ausgegeben. Und 
solche Beispiele gibt es zuhauf. Da ist 
noch viel Digitalisierungspotenzial.  

Richter: Auch die Verlängerung 
Ihres Aufenthaltstitels können Sie 
zwar online beantragen. Einen er-
neuten Fingerabdruck brauchen 
Sie dennoch. Wir können den Gang 
zum Amt bisher nicht ersparen. Das 
wäre noch ein Aspekt, wo einige 
Änderungen notwendig wären. Es 
muss aber politisch gewollt sein.

Behörden Spiegel:  Welche Etappe 
haben Sie bei der Digitalisierung 
des Ausländerrechts als nächstes 
vor Augen?

Grünewald: Wir haben den An-
spruch, alle kommunalen Auslän-
derbehörden in Deutschland für 
unsere Lösung zu gewinnen. So, 
wie es die Idee des Einer-für-alle-
Prinzips ist.

Behörden Spiegel: Sie haben noch 
andere Bereiche im Haus wie die In-
nere Sicherheit und die Feuerwehren. 
Existieren auch hier Innovationen, 
die durch Digitalisierung ermöglicht 
werden?

Grünewald: Die Brandenburger 
Polizei stattet den Streifendienst 
sukzessiv mit iPhones aus. Polizei-
beamte werden sich per iPhone über 
Messenger-Dienste austauschen 
oder Verkehrsunfälle aufnehmen 
können. Im Einsatz befi nden sich 
bereits die Apps mobile Sachbe-
arbeitung, mobile Auskunfts- und 
Recherchemöglichkeiten sowie die 
App mScan zum automatisierten 
Einlesen von Ausweisdokumenten, 
Kennzeichentafeln von Kfz und 
Barcodes. Ab Mitte des Jahres wird 
auch die Feuerwehr, mittels durch 
das Land zur Verfügung gestellte 
iPads, auf eine Vielzahl von Cloud-
basierten mobilen Anwendungen 
zugreifen können. Somit können 
die Einsatzkräfte landesweit per 
Apps alle relevanten Einsatzdaten 
und Informationen sicher und me-
dienbruchfrei austauschen. Das 
Land stellt den BOS-Einsatzkräf-
ten Messenger, Geoinformationen 
und Datenbanken zur Verfügung. 
Bis Ende 2024 wollen wir weitere 
Dienste wie die Führungssoftware 
CommandX etablieren, damit die 
Sicherheitsbehörden ihre Einsätze 
noch besser koordinieren können.

Standards verbessern
Online-Dienst „Aufenthaltstitel“ als Erfolgsmodell

(BS) Das brandenburgische Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) schreibt eine digitale Erfolgsstory: Das OZG-
Projekt „Aufenthaltstitel“ gilt bundesweit als Vorbild. Staatssekretär Dr. Markus Grünewald und OZG-Referent Dr. Philipp 
Richter erläutern ihre Strategie. Das Interview führten Dr. Eva-Charlotte Proll und Christian Brecht.

KI VERSTEHEN UND NUTZEN

Sichern Sie sich Ihr Ticket: 

heise.de/ct/Events

10. April

KI Schreibwerkzeuge 
in der Praxis

Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein 
passendes KI-Schreibwerkzeug 
auswählen. Sie lernen, wie Sie 
es im Arbeitsalltag gewinn-
bringend einsetzen und die 
Ergebnisse der KI kritisch prüfen.

 9. April

ChatGPT, Midjourney 
& Co. in der Praxis

Was bedeuten die neuen KI-Dienste 
ganz konkret für Sie? Das c‘t-Webinar 
hilft Ihnen, die Technik zu verstehen 
und ihren Einfluss auf Ihre Arbeit und 
Ihre Branche einzuschätzen.

Dr. Philipp Richter und Dr. Markus Grünewald präsentieren ihre digitalen Erfolge ganz 
analog auf einer Deutschlandkarte. Foto: BS/Brecht
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Auf einem Parlamentarischen 
Abend, den der Behörden Spie-

gel und Google im Februar in Berlin 
veranstalteten, kamen Entschei-
dungstragende der öffentlichen Ver-
waltung zusammen. Hessens Digi-
talisierungsministerin Prof. Kristina 
Sinemus (CDU) freute sich über 
das neue Google-Rechenzentrum 
in Hanau. Sie kündigte außerdem 
an, dass das Hessische Hochschul-
Rechenzentrum (HeHRZ) zu ihrem 
Ministerium umressortiert werde 
und zukünftig in ihrem Hause an-
gesiedelt sei. Es werde als „Muskel“ 
für die Verwaltungsdigitalisierung 
und insbesondere dem Einsatz 
Künstlicher Intelligenz (KI) dienen. 
„Gerade die Kombination aus Cloud 
Computing und KI wird uns die Zu-
kunft gestalten lassen“, versprach 
Sinemus.

Ein extrem wichtiger Markt
Auch anderswo herrscht Auf-

bruchstimmung. Rheinland-Pfalz' 
CIO und CDO, Staatssekretär Dr. 
Fedor Ruhose, forderte die Fachver-
waltung auf, Cloud-ready zu wer-
den. Sein Team führe diesbezüglich 
aktuell  eine Umfrage durch, um 
den Stand der Verwaltung heraus-
zufi nden. Wo ist die Fachverwal-
tung schon Cloud-ready und wo 
braucht sie Cloud? Es gehe darum, 
wo welche Daten und Verfahren 
gespeichert und betrieben werden 
müssten. „Als Landesverwaltung 
schreiben wir danach fest, dass 
Neuentwicklungen von Fachver-
fahren nur noch Cloud-fähig aus-
geschrieben werden“, verkündete 
Ruhose.
Google habe seine Präsenz in 

Deutschland seit einem Jahr 
deutlich ausgebaut, berichtet Dr. 
Daniel Holz. Der Vice President 
EMEA North bei Google Cloud be-
zog sich dabei auf die beiden vom 
Unternehmen in Rhein-Main und 

 Berlin-Brandenburg eingerichteten 
Cloud-Regionen. „Deutschland ist 
ein sehr wichtiger Markt für uns 
und diese beiden Cloud-Regionen 
zeigen das“, betont Holz. Darüber 
hinaus habe die Google Cloud eine 
eigene Google Cloud Public Sector 
Deutschland GmbH gegründet und 
biete jetzt speziell für öffentliche 
Kunden mit hohen Ansprüchen an 
Datenschutz und Datensicherheit 
auch die Google Distributed Cloud 
On Premise an. Neben der Public 
Cloud und der Air Gapped Cloud 
gebe es jetzt also auch ein souve-
ränes Produkt. „Die Daten gehören 
ausschließlich unseren Kunden“, 

unterstreicht Holz. Dies gelte ins-
besondere für Kunden, die die Large 
Language Models (LLM) von Google 
benutzten: „Diese Daten werden nie 
dazu verwendet werden, ein Google-
Modell zu trainieren. Es sei denn, 
die Kunden wollen das“, erklärte 
der Manager.

C5 kundenfreundlicher gestalten
Ziemlich weit sind die Sozialver-

sicherungsträger. Unter der Feder-
führung der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) haben die Deutsche 
Rentenversicherung Bund (DRV 
Bund) und die Deutsche Gesetzli-
che Unfallversicherung (DGUV) eine 
Ausschreibung für einen „Multi- 
cloud Broker 2024“ veröffentlicht. 
Der Cloud-Beauftragte der DRV 
Bund, Harald Joos, konkretisierte: 
Der Broker müsse die drei amerika-
nischen Hyperscaler Microsoft Azu-
re, Amazon Web Services (AWS) und 
Google Cloud sowie deutsche An-
bieter mit C5-Testat und ISO27001 
anbieten. „Kein Mensch“, kritisierte 
Joos, "kann nachweisen, dass er 
C5 hat, weil C5 ein Testat ist.“ Auf 
Anfrage erhalte er immer nur einen 
Testbericht mit mehreren hundert 
Seiten, durch den er sich dann 
durcharbeiten müsse. „Ich wünsche 
mir, dass das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik 
(BSI) mir sagt, ob ein Anbieter C5 
hat oder nicht“, erklärte Joos.

BSI hat eigene Cloud-Strategie
Die BSI-Präsidentin Claudia Platt-

ner zeigte sich offen für diesen Vor-
schlag. Sie hob aber auch hervor, 
dass das C5-Testat insgesamt eine 
Erfolgsgeschichte sei. Fragen von 
Cloud und Sicherheit sind für das 
Amt nicht nur Theorie. Auch für 
seine eigene Digitalisierung habe 
sich das BSI eine Cloud-Strategie 
gegeben, berichtet Plattner. Diese 
gelte es nun umzusetzen.

Cloud-Szene ist elektrisiert
Entscheidungsträger fordern Erleichterungen bei Beschaffung und IT-Sicherheit

(BS/bhi) Es weht frischer Wind durch die Cloud-Debatte. Seit der Cloud-Broker-Ausschreibung der Sozialversicherungs-
träger sind öffentliche Hand und Branche elektrisiert. Doch sie mahnen auch Erleichterungen an.
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Als langjähriger IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland 
gestalten wir schon heute souveräne Cloud-Lösungen ganz nach Ihren 
Bedürfnissen – on-premise, public oder auch kombiniert als flexible 
Hybrid Cloud.

 secunet.com   protecting digital infrastructures

Souveräne Clouds sind das 
A und O der Digitalisierung. 
Darum bieten wir alles 
von A bis Z.
secunet – Cloud-Lösungen zu Ende gedacht.

Sie bauen an der Verwaltungscloud mit, v. l. n. r.: BSI-Präsidentin Claudia Plattner, Cloudbeauftragter der Deutschen Rentenversiche-
rung Harald Joos, CSU-Bundestagsabgeordneter Dr. Reinhard Brandl, Managing Director für Google Cloud Deutschland Bernd Wagner 
und die Digitalisierungsbeauftragte des Deutschen Landkreistages Dr. Ariane Berger.  Fotos: BS/Hilbricht

Das Hessische Hochschul-Rechenzentrum wird in ihr Ressort wechseln: Prof. Dr. Kristina 
Sinemus (CDU), Digitalisierungsministerin des Landes Hessen.



cloud.ionos.de+49 30 57700-840 produkt@cloud.ionos.de

Behalten Sie die Kontrolle mit einer flexiblen Lösung 
und voller Datensouveränität. Maßgeschneidert für 
die öffentliche Verwaltung.

SICHERHEIT UND COMPLIANCE

Entdecken Sie die Vorteile und Chancen einer 
digitalen Verwaltung mit der IONOS Cloud.
Wir beraten Sie gerne unverbindlich.

Die europäische Cloud 
für Behörden

Deutsche Rechenzentren mit ISO 27001- 
und ISO 50001-Zertifizierungen

C5-Testat Typ 1 und IT-Grundschutz-
Zertifizierung gemäß BSI 

Schutz vor dem US CLOUD Act 

Einziger deutscher Anbieter mit 

C5-Testat und 
IT-Grundschutz
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Der Einzug von Cloud-Technolo-
gien in den öffentlichen Sektor 

ist inzwischen unstrittig. Spätes-
tens mit der Deutschen Verwal-
tungscloud-Strategie (DVS) und 
unter Berücksichtigung der digi-
talen Souveränitätsanforderungen 
ergibt sich eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, die Digitalisierung vor-
anschreiten zu lassen. Immer mehr 
etabliert sich die Nutzung von meh-
reren Cloud-Dienstleistungen (z. B. 
von Public- und Souveräne-Cloud-
Angeboten), bis hin zur Implemen-
tierung individueller und sogar hy-
brider cloudbasierter Technologien 
im eigenen Rechenzentrum.

Wie lassen sich heterogene 
Umgebungen effektiv schützen?
Damit einher geht eine komplexe 

und mäßig integrierte System- und 
Tool-Landschaft, deren Aufbau und 
Wartung nicht nur teuer, sondern 
häufig auch von einem Mangel an 
Expertenwissen begleitet ist. Doch 
wie erreichen Bedarfsträger in sol-
chen heterogenen Umgebungen ei-
ne durchgängig hohe Datensicher-
heit in ihren Fachverfahren? Und 
wie können sie die Einhaltung von 
Compliance-Anforderungen über 
die verschiedenen Diensterbringer 
und Technologien in einem Multi-
Cloud-Ansatz sicherstellen? 
Bedarfsträger, die diese Fragen für 

sich beantworten können, ebnen 
damit den Weg für einen weiteren 
Technologie-Trend, denn immer 
mehr moderne Verwaltungen be-
fassen sich mit der Frage, wie sie 
Künstliche Intelligenz für ihre Leis-
tungen nutzen können.

Verschlüsselungstechnologien 
erhöhen den Datenschutz in der 
Cloud 
Um die Datensicherheit und damit 

den Datenschutz und die Compli-
ance in der Cloud mit minimalen 
Aufwänden signifikant zu verbes-
sern, kann IBM mit Lösungskom-
ponenten unterstützen. So sichert 
zum Beispiel die Landesbank Ba-
den-Württemberg (LBBW), eine der 
größten Banken in Deutschland, 
ihre Daten in ihrer Cloud-Umge-
bung mit einer Verschlüsselungs-
technologie von IBM. Der Unified 
Key Orchestrator (UKO) wird aus 
der IBM Cloud bereitgestellt und 
ermöglicht es der LBBW, Daten zu 
schützen, wo immer sie sich befin-
den, und dabei die hohen Datensi-
cherheitsanforderungen zu erfüllen, 
die durch Vorschriften und Richt-
linien vorgegeben sind.

Exklusive Kontrolle über die eige-
nen Daten in der Public Cloud wird 
durch die Verwendung von eigenen 
Schlüsseln für die Verschlüsselung 
der Daten (Keep Your Own-Key/
Bring Your Own Key) erreicht. Die 
Verwendung eigener Schlüssel 
wird auch von einer Vielzahl von 
Aufsichtsbehörden und Standards 
gefordert. Um diese in der Public 
Cloud nutzen zu können, ist eine 
sichere Art der Erstellung und Ver-
waltung der Schlüssel zwingend. 
Dies ist in vielen Fällen sehr auf-
wendig und kostspielig in der Um-
setzung. Zudem sind die dafür be-
nötigten Kryptografie-Expertinnen 
und -experten nicht in ausreichen-
der Anzahl vorhanden. 
IBM Cloud Hyper Protect Crypto 

Services mit UKO-as-a-Service er-
möglicht es, verfahrensspezifische 
eigene Schlüssel für die Datenver-
schlüsselung mit dem höchsten 
Sicherheitsniveau zu erzeugen, zu 
verwalten und in einer Multi-Cloud-
Landschaft zu verteilen – und das 
Ganze sehr einfach und intuitiv. 
Mit „FIPS 140-2 Level 4“-zertifi-
zierter Hardware und nativer In-
tegration mit Cloud-Services PKCS 
#11 und „KMIP for VMware‘- und 
GREP11-Schnittstellen, bietet die 
Lösung von IBM ein hochsicheres, 
kunden-exklusiv kontrolliertes und 
effizientes Multi-Cloud-Schlüssel-
management für heterogene Multi-
Cloud-Umgebungen.

Schlüsselmanagement Service von 
IBM erfüllt höchste Ansprüche
Durch die Nutzung von „Confi-

dential Compute“ auf Basis siche-
rer Enklaventechnologie wird der 
Schlüsselmanagement-Service von 
IBM bereitgestellt, ohne dass der 
IBM-Cloud-Administrator Zugriff 
auf den Master-Schlüssel hat. So-
mit ist technische Sicherheit ge-
geben. Dadurch können alle Vor-
teile eines Cloud-Services genutzt 
und dennoch der höchstmögliche 
Sicherheitsstandard erreicht wer-
den. Neben schneller und einfa-
cher Bereitstellung des Services, 
flexiblem EU-weitem Deployment 
und einfacher Skalierung bietet 

der Service Hochverfügbarkeit, eine 
zentrale Schlüssel-Datensicherung, 
um vor dem Verlust von Schlüsseln 
und damit verbundenen Ausfällen 
zu schützen, sowie automatische 
K-Fall-Vorsorge. Quantensichere 
Algorithmen werden bereits heu-
te vom Service unterstützt, doch 
auch künftig erleichtert ein zent-
rales Schlüsselverwaltungssystem 
Kryptoagilität und hilft sicherzu-
stellen, dass stets wirksame Algo-
rithmen zur Verschlüsselung ver-
wendet werden.
Somit kann Datensicherheit und 

damit Datenschutz durch adäqua-
te Verschlüsselung bei minimalen 
Aufwänden erhöht werden, um das 
Risiko eines Datenverlustes oder 
eines regulatorischen Verstoßes zu 
minimieren, indem die Kontrolle 
über die Schlüssel einzig und allein 
beim Cloud-Kunden liegt.

Umfassende „Cloud Security 
Posture Management“-Lösung
Verschlüsselung ist eine der wich-

tigsten regulatorischen Bedingun-
gen (z. B. BSI C5), die es im Rahmen 
von Compliance-Prüfungen umzu-
setzen gilt. Daneben gibt es noch 
viele weitere Compliance-Regeln, 
die zu beachten und einzuhalten 
sind. Für die Überwachung der Ein-
haltung von Sicherheitsrichtlinien 
hat sich der Begriff Cloud Security 
Posture Management (CSPM) eta-

bliert. Ziel ist es, beim CSPM die 
Überwachung von Sicherheit zu 
automatisieren und die Compliance 
in der Cloud zu gewährleisten.
Das IBM Cloud® Security and 

Compliance Center (SCC) ist die 
CSPM-Lösung von IBM. Neben der 
IBM-Cloud-Umgebung unterstüt-
zen die SCC-Funktionalitäten auch 
die Cloud-Umgebungen weiterer 
Anbieter wie Microsoft, AWS und 
Google sowie On-Premises-Umge-
bungen. 
Dabei stehen von IBM bereitge-

stellte Richtlinien-Profile wie ein 
BSI C5:2020, SOC 2, NIST SP 800-
53 und andere zur Verfügung. Diese 
können nach den Vorgaben des in-
dividuellen Sicherheitsframeworks 
modifiziert werden. Damit lässt 
sich dann der Compliance-Status 
der Cloud-Services auf Knopfdruck 
überwachen.
SCC ist die zentrale As-a-Service-

Lösung, um über Systemgrenzen 
hinweg in Multi-Cloud-Umgebun-
gen Risiken zu erkennen und zu 
minimieren und eine Ende-zu-En-
de-Überwachung sowie die Einhal-
tung der regulatorischen Anforde-
rungen nachzuweisen. So kann die 
Einhaltung der kundenspezifischen 
Regulierungsvorgaben kontinuier-
lich und proaktiv sichergestellt 
werden sowie Fehlkonfigurationen 
und Missbrauch vorgebeugt wer-
den. Dies gilt für den kompletten 

Entwicklungszyklus genauso wie 
für den Produktivbetrieb. Mit der 
Kombination von Schlüsselmanage-
ment (UKO) und Compliance Center 
(SCC) kann somit über Systemgren-
zen hinweg ein hohes Maß an Da-
tensicherheit und Compliance zu je-
dem Zeitpunkt unterstützt werden. 
Der Einsatz von Multi-Cloud-Ansät-
zen in Verbindung mit souveränen 
Cloud-Dienstleistern kann durch 
diese einheitliche und konsisten-
te Software-As-a-Service-Lösung 
(SaaS) effektiv umgesetzt werden.

Offene KI-Plattform erleichtert den 
Einsatz generativer KI
Dies stellt die Basis für ein zuneh-

mend an Bedeutung gewinnendes 
Anwendungsfeld, den Einsatz gene-
rativer KI-Technologien, dar. Neben 
hohen Standards an Datensicher-
heit und Compliance gilt es, auch 
ethische Anforderungen an KI-Sys-
teme zu erfüllen. Dafür bietet IBM 
mit nationalen Partnern eine souve-
räne KI-Plattform für Deutschland 
an. Dieser Ansatz erleichtert es der 
öffentlichen Verwaltung, den Ein-
stieg und Ausbau von KI-Fähigkei-
ten zur Leistungserbringung unter 
einer einheitlichen KI-Governance 
und höchsten Sicherheitsmerkma-
len voranzubringen.
Dabei werden verschiedene Di-

mensionen der digitalen Souve-
ränität abgebildet. Zur Stärkung 
der Technologieoffenheit können 
Open-Source-Instrumente mit einer 
profunden Werkbank für KI-Exper-
tinnen und -experten kombiniert 
werden. Somit können sowohl klas-
sische KI-Ansätze (Machine bzw. 
Deep Learning) als auch generati-
ve KI bedient werden. Dieser Platt-
formansatz bündelt Kontrolle und 
Steuerung, womit sich Abhängig-
keiten, technologische Risiken und 
Fragestellungen um die mögliche 
Beeinträchtigung der Reputation 
minimieren lassen. Die integrierte 
Mandantenfähigkeit erlaubt die be-
hördenübergreifende Teilung und 
Nachnutzung dieser begehrten KI-
Ressourcen und Fachkräfte. 
Damit hilft IBM mit ihren Partnern 

der öffentlichen Verwaltung, souve-
räne KI-Lösungen einzusetzen, ob 
individuell in den eigenen Rechen-
zentren oder unter Nutzung von 
Multi-Cloud-Umgebungen – sicher 
und regelkonform. 

*Dr. Stefan Heine ist Leiter Strate-
gische Geschäftsentwicklung Hybrid 
Cloud für öffentliche Auftraggeber 
bei der IBM Deutschland GmbH.

Multi-Cloud und generative KI
Es braucht passende Lösungen für Datensicherheit und Compliance

(BS/Dr. Stefan Heine*) Komplexe Multi-Cloud-Umgebungen und der Wunsch nach der KI-Nutzung stellen die öffentliche 
Verwaltung vor Herausforderungen. Mit den passenden Lösungen für Datensicherheit, die Einhaltung von Compliance-
Anforderungen und einer souveränen KI-Plattform lassen sich diese bewältigen.
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Wie sicher sind ihre Schlüssel? Foto: BS/IBM Deutschland GmbH

Cloud-Wirrwarr in Kommunen!?

In einer Welt, die sich schneller 
dreht als ein High-Speed-Karus-
sell, tun sich Kommunen beim 
Wechsel zu cloudbasierten Diens-
ten weiterhin schwer. Der Sprung 
in die Wolke ist für Städte, Kreis 
und Gemeinden aber besonders 
wichtig, denn cloudbasierte Diens-
te sind in den letzten Jahren im 
privaten wie im beruflichen Alltag 
deutlich dominanter geworden. 
Arbeitskräftekräftemangel, knap-
pe finanzielle Ressourcen und der 
rapide technologische Wandel sind 
beispielhafte Gründe dafür. 
Auch das Thema IT-Sicherheit 

rückt immer mehr in den Fokus. 
Unter Betrachtung sich häufender 
Hackerangriffe auf die On-Premise-
Infrastruktur der Kommunen oder 
Rechenzentren kann nicht mehr 
grundsätzlich davon ausgegangen 
werden, dass die Ist-Situation im 
Hinblick auf Kosten, Funktionali-
tät und Sicherheit in einer Risi-
kobetrachtung dem Vergleich mit 
cloudbasierten Diensten standhält.

In den Kommunen scheint die 
Nutzung cloudbasierter Dienste 
schleppend voranzugehen. Die 
Gründe für die zögerliche Annähe-
rung? Datenschutzbedenken, die 
Notwenigkeit neuer Kompetenzen 
und die fehlende Cloud Readiness 
verschiedener kommunaler Ver-
fahren. Das ist das Ergebnis einer 
aktuellen KGSt-Umfrage unter 
den Mitgliedskommunen. Wäh-
renddessen wächst das Angebot 
an Cloud-Diensten täglich – als 
stünden wir im Supermarkt vor 
einem schier endlosen Regal voller 
innovativer Lösungen. KI-Dienste 

in „Bürosoftware“ zeigen 
zudem deutlich: Zukünf-
tig wird es nicht mehr 
um Schreib- und Re-
chenprogramme gehen, 
sondern um tatsächliche 
digitale Assistenzen im 
Arbeitsalltag. Proaktive 
Bürgerservices und “lau-
fende Daten”, Automati-
sierung von Prozessen, 

all dies ist ohne Cloud kaum oder 
nur teuer möglich. 
Cloud trägt auch den veränderten 

Anforderungen an die Umsetzung 
von IT-Vorhaben Rechnung. Die 
herkömmlichen Strategien – von 
solider Planung, Ausschreibung 
und jahrelanger Bindung an und 
Nutzung von eigenkauften Verfah-
ren – entsprechen nicht mehr den 
Anforderungen, die von außen und 
durch die rapide Entwicklung von 
Technologien entstanden sind. Der 
Einsatz von Design Thinking, agi-
len Frameworks und der Einbezug 
der Fachebene in die Umsetzung 

(Low Code – No Code) zeigen, dass 
es neuer Wege bedarf. Schnelles 
Entwickeln und kostengünstiges 
Testen (Rapid Prototyping) sind 
nur mit Cloud möglich.
Aber: Nicht überall, wo Cloud 

draufsteht, steckt auch Cloud 
drin – auch wenn wir es noch so 
wollen, weil es modern und zu-
kunftsorientiert klingt. Die NIST-/
BSI-Kriterien geben hierzu eine 
präzise Einordnung. Beispielhaft 
wird nachfolgend ein Aspekt be-
tont: Cloud als Methode. 
Beim Cloud Computing geht es 

nicht nur um das Speichern von 
Daten in der digitalen Wolke. 
Cloud ist mehr als ein Ort, an dem 
Bits und Bytes gemütlich zusam-
menkommen. Es ist eine Methode, 
eine Art, wie digitale Dienste mit-
einander „tanzen“. Das klingt nach 
Science-Fiction, ist aber, was echte 
Cloud-Dienste ausmacht: Sie spre-
chen miteinander und tauschen 
Informationen aus. Es ist quasi 
eine Art digitale Kommunikati-

ons-Party, zu der allerdings nicht 
alle eingeladen sind. Technisch 
wird dies API genannt. Das heißt, 
der Cloud-Dienst bringt eine Be-
schreibung mit, wie man mit ihm 
kommunizieren und ihn in andere 
Dienste einbinden kann. Wo bisher 
die Beauftragung der Programmie-
rung von Schnittstellen nötig war, 
entfalten APIs ihre Wirkkraft.
Die Nutzung von Cloud-Diensten 

erfordert jedoch nicht nur in der IT 
oder auf Ebene der Entscheidungs-
träger Wissen. Auch die operative 
Fachebene benötigt neue Kompe-
tenzen im Umgang mit cloudba-
sierten Diensten
Cloud Computing ist die Zukunft. 

Das haben uns nicht nur Co:Lab 
e. V., KGSt und Capgemini in der 
Studie „Sind unsere Kommunen 
zukunftsfähig“ vor Augen geführt. 
Es geht nicht mehr darum, ob die 
Wolken sich den Kommunen nä-
hern, sondern wie man die Sonne 
dahinter durch den digitalen Nebel 
sichtbar macht.

„Cloud in Kommunen“

Eine Kolumne von  
Rena Wißmeier, Refe-
rentin für den Bereich 
Organisations- und 
Informationsmanage-
ment bei der KGSt
  Foto: BS/KGSt
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Kennen Sie die Webseite 
arbeit-sicher-und-gesund.de? Oder 
einmalzahlung200.de? Oder, auch 
schön: amla-frankfurt.eu? Noch nie 
gehört? Hinter all diesen Webseiten 
verbergen sich offi zielle Angebote der 
öffentlichen Hand. Über die Domains 
ist das jedoch nicht zu erkennen, 
geschweige denn zu verifi zieren. 
Gleiches gilt für das Webdesign. Je-
de Seite kommt individuell daher, 
einen wiedererkennbaren digitalen 
Auftritt staatlicher Angebote sucht 
man in Deutschland vergeblich. Das 
ist nicht nur wenig nutzerfreundlich, 
teuer und unsicher. Es stärkt vor 
allen Dingen nicht das Vertrauen in 
die Webseiten und die Sicherheit, 
dass es sich dabei um staatliche An-
gebote handelt.
Bemühungen, Behördenwebseiten 

einen einheitlichen Auftritt zu ge-
ben, gibt es schon länger, aber sie 
geraten immer wieder ins Stocken. 
Zuletzt im November 2023, als die 

„Digitale Dachmarke für Deutsch-
land“ auf der Agenda des IT-Pla-
nungsrats stand – also immerhin 
des zentralen IT-Steuerungsgremi-
ums von Bund, Ländern und Kom-
munen. Schließlich geht es ja um 
die Vereinheitlichung der digitalen 
Angebote der föderalen Verwaltung 
insgesamt. Der Vorschlag für eine 
digitale Dachmarke verfolgt das Ziel, 
dass Webseiten künftig mit einheit-
lichem Aufbau, bewährter Benutzer-
führung und einer Domain versehen 
sind, die sich sofort – und zuver-
lässig – dem Staat zuordnen lassen.
Leider konnte man sich im Novem-

ber nicht auf einen entsprechenden 
Vorschlag einigen. Statt Einheit-
lichkeit herrscht also weiter ein Fli-
ckenteppich. Die digitale Dachmar-
ke für Deutschland ist wohl auch 
einer politischen Debatte über die 
Sichtbarkeit von Landesidentitäten 
zum Opfer gefallen. Dabei ist es für 
die Bürgerinnen und Bürger unin-

teressant, ob ein digitaler Service 
vom Bund, vom eigenen Bundes-
land oder direkt von der Kommune 
angeboten wird. Und Deutschland 
ist im internationalen Vergleich mit 
diesem Wildwuchs bei staatlichen 
Webseiten und Domains ziemlich 
rückständig.
Ich fi nde: eine vertane Chance! 

Denn die Vorteile einer digitalen 
Dachmarke sind offensichtlich: 
Websites können mit den einheit-
lichen, gut designten Komponen-

ten einer Dachmarke und 
einer Basis-Domain viel 
zugänglicher und vertrau-
enswürdiger für die Bürger 
gestaltet werden. Der Wie-
dererkennungswert steigt. 
Kostengünstiger ist es 
außerdem, wenn die Kom-
ponenten eines Design-
systems nachgenutzt und 
nicht für jedes Angebot neu 
entwickelt werden. Wenn es 
uns also ernsthaft darum 

geht, digitale Angebote nicht nur on-
line zu stellen, sondern für eine gute 
Nutzungserfahrung in der Bevölke-
rung und eine breite Annahme zu 
sorgen, ist eine digitale Dachmarke 
ein wichtiger Hebel.
Damit das funktioniert, müssen 

aber nicht nur die Elemente dieser 
Dachmarke, sondern auch die Rah-
menbedingungen stimmen. Dazu ge-
hört, dass ihre Nutzung bundesweit 
für öffentliche Angebote verbindlich 

wird. Bleibt die Dachmarke optio-
nal, wird sich der neue Auftritt nicht 
etablieren und die erhofften Verbes-
serungen bleiben aus. Außerdem 
sollten viel genutzte, wichtige Sei-
ten des Bundes mit gutem Beispiel 
vorangehen und zügig auf die neue 
Domain und das Design migrieren. 
Zudem ist eine hohe Qualität der 
Seiten unter der Dachmarke zu ge-
währleisten, damit die Erfahrung 
der Nutzenden mit dem neuen De-
sign von Beginn an positiv ist. Hier 
könnte der von mir schon beworbene 
Servicestandard helfen. Dann wird 
eine neue Dachmarke von Anfang an 
für einfache, intuitive Nutzung und 
Vertrauen stehen.
Der IT-Planungsrat berät am 20. 

März erneut zur digitalen Dachmar-
ke, es besteht also noch Hoffnung, 
dass man sich föderal übergreifend 
einig wird. Die Bürger würden es 
ganz uns danken, da bin ich mir 
ziemlich sicher!

Statt Domain-Stilblüten: Wir brauchen eine digitale Dachmarke für Deutschland!
Eine Kolumne von Christina Lang

– Für ein digitales Deutschland –

Christina Lang ist Chief 
Executive Officer (CEO) 
des DigitalService. 

Foto: BS/DigitalService

Über kurz oder Lang

Anträge gehen in den Behörden 
zunehmend in digitaler Form 

ein und Bescheide werden in di-
gitaler Form ausgegeben. Aber die 
„Prozessketten“ sind noch längst 
nicht innerhalb der Verwaltung 
durchgängig digitalisiert. Zu viele 
Medienbrüche erfordern nach wie 
vor den Einsatz von Papier und ma-
nuellen Eingriffen. Somit geht Zeit 
bei der Bearbeitung verloren, auch 
weil der Grad der Automatisierung 
zu gering ist. 
Mit Hilfe der Ende-zu-Ende-Pro-

zessdigitalisierung (E2E) sollen 
zeitaufwändige manuelle oder gar 
papierbasierte Vorgänge durch di-
gitale Lösungen ersetzt und dann 
nahtlos integriert werden – von der 
ersten Anfrage bis zum abschlie-
ßenden Ergebnis. Behörden wer-
den durch digitalisierte Prozesse 

schneller und reaktionsfähiger, 
können (gerade in Massenverfah-
ren) skalieren, sparen dabei Kosten 
und kommen mit weniger Personal 
aus. Sie können zudem die Quali-
tät ihrer Serviceleistungen erhöhen 
und erreichen eine schnellere Reak-
tionszeit bei neuen Umsetzungsvor-
haben. Letztlich profi tieren alle von 
zeitgemäßen Verwaltungsdienst-
leistungen mit kürzeren Bearbei-
tungszeiten. 
Materna und Infora haben ein vier-

stufi ges Vorgehen entwickelt zur 

Implementierung der Ende-zu-En-
de-Prozessdigitalisierung.

Schritt 1: Die bestehenden Pro-
zesse unter die Lupe nehmen und 
den Status Quo bewerten.
Wo gibt es nur einzelne Lücken 
wie Systembrüche, Medienbrüche 
oder Hindernisse bei der Zusam-
menarbeit? Welche Prozesse sind 
zu priorisieren? Welches Digitali-
sierungspotenzial gibt es, welche 
wirtschaftlichen Argumente gibt es 
und welche Rahmenbedingungen 

sind für die Umsetzung notwendig? 
Hierzu wird eine detaillierte Klas-
sifi zierung der Prozess- und Ver-
fahrenslandschaft vorgenommen – 
beispielsweise nach Antrags-, 
Kontroll-, und Beteiligungsverfah-
ren – und zu einzelnen, zugehö-
rigen Nutzungsszenarien werden 
entsprechende Lösungsmerkmale 
defi niert.

Schritt 2: Auf bestimmte priori-
sierte Fachbereiche fokussieren, 
für diese Lösungsszenarien und 

-strategien entwickeln und die 
benötigten Rahmenbedingungen 
schaffen.
Dabei kommt es darauf an, vom 

Antragstellenden her zu denken 
und das Durchlaufen von Ver-
waltungsprozessen im Sinne einer 
User Experience nutzerfreundlich 
zu gestalten. Auch auf der fach-
lichen Seite des Prozessverlaufs 
ist der Mensch zu sehen: Unnötige 
Bearbeitungsschritte oder unklare 
Zusammenhänge zwischen der tat-
sächlichen Bearbeitung und deren 
regulatorischen Vorgaben erschwe-
ren eine Effi zienzsteigerung digita-
lisierter Prozesse. Digital ist also 
nicht gleich digital.

Schritt 3: Gut digitalisierte Pro-
zesse bergen das Potenzial der 
Wiederverwendbarkeit.
Von der fachlichen Seite her be-

trachtet, sollten Prozessbausteine 
identifi ziert und auf ihre Wiederver-
wendbarkeit hin ausgelegt werden. 
Dies ist immer mit der Fragestel-
lung verbunden, in welchen Pro-
zessen dieselben Aktivitäten oder 
Schrittfolgen vorkommen. Diese 
zu benennen, zu standardisieren 
und nachzunutzen, ist elementar 
für eine zügige Umsetzung der di-
gitalen Transformation. Im Rahmen 
der E2E-Prozessdigitalisierung ist 
es außerdem erforderlich, regu-
latorische Vorgaben anzupassen, 
bürokratische Hürden abzubauen 
und die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit zu verbessern. Für eine 
erfolgreiche durchgängige Prozess-
digitalisierung ist die Einbindung 
und das Feedback aller Beteiligten 
sowie die Herstellung der Projekt-
fähigkeit entscheidend.

Schritt 4: Auswahl der richtigen 
Technologie oder Plattform, die 
den spezifi schen Bedürfnissen 
entspricht und sich in die beste-
hende IT-Landschaft integrieren 
lässt sowie die technische Um-
setzung der Prozesse.
Es gibt verschiedene Ansätze, 

um Prozesse maßgeschneidert zu 
digitalisieren: aufbauend auf Ba-
sisdiensten (z. B. Formular-Ma-
nagement-Systeme, E-Akte/DMS-
Produkte), anwendungsspezifi sch 
(z. B. über Fachverfahren) oder 
durch Software-Entwicklung (z. B. 
vollständig individuell entwickelt 
oder durch Low-Code-Ansätze) 
oder auch durch spezifi sche Ser-
vice-Management-Plattformen. Zu 
all diesen Varianten gibt es modu-

lare, plattformbasierte oder auch 
kombinierte Lösungsarchitekturen.

Fazit
In jedem Fall lohnt es sich, eine 

durchgängige Digitalisierung der 
Prozesse – auch unabhängig von 
zentralen Initiativen oder Geset-
zen – anzugehen. Denn sie ist kein 
Nice-to-have, sondern eine Notwen-
digkeit, um effi zient, zeitgemäß und 
nutzerzentriert zu agieren: Für Bür-
gerinnen und Bürger, Wirtschaft 
sowie Sachbearbeitende gleicher-
maßen ein Gewinn.

* Johannes Rosenboom ist Senior 
 Vice President Sales, Marketing und 
BDM im Ressort Public Sector bei 
Materna.

Lücken überbrücken
Prozesse durchgängig digitalisieren

(BS/Johannes Rosenboom*) Die durchgängige Ende-zu-Ende-Prozessdigitalisierung ist eine zwingende Voraussetzung 
zur weiteren Digitalisierung und damit mehr Effizienz der Verwaltung. Wie die Hindernisse überwunden werden können, 
zeigen Materna und Infora in vier Schritten. 

Die durchgängige Digitalisierung der Prozesse in der öffentlichen Verwaltung ist längst 
kein Nice-to-have mehr, sondern eine Notwendigkeit. Foto: BS/lexiconimages, stock.adobe.com



Behörden Spiegel / März 2024Seite 32 Informationstechnologie

Viele Behörden stehen jedoch 
vor der Herausforderung, einen 

Ansatz für die Einführung von KI 
zu fi nden, der nicht nur eine tech-
nisch-effektive, sondern auch eine 
verantwortungsbewusste Umset-
zung von KI-Projekten ermöglicht. 
Im Nachfolgenden wird eine mög-
liche Vorgehensweise vorgestellt.

Use-Case-Identifizierung
Der erste Schritt zur Implemen-

tierung von KI-Lösungen in Be-
hörden ist die Identifi kation und 
Ausgestaltung relevanter Anwen-
dungsfälle, sogenannter Use Cases. 
Methoden wie Design Thinking (ein 
iterativer Prozess, der dazu anregt, 
Probleme aus Endanwendersicht zu 
betrachten, um kreative wie auch 
praktikable Ideen zu entwickeln) 
sind hier besonders wertvoll, da sie 
durch ihren nutzerzentrierten An-
satz innovative Lösungen fördern. 
Aus diesen Ergebnissen werden 
konkrete Use Cases abgeleitet und 
in eine Potenzialmatrix überführt, 
die durch die Priorisierung von Use 
Cases hinsichtlich Umsetzbarkeit, 
Wirkung, Umsetzungsdauer und 
-kosten als Entscheidungsgrund-
lage dient. 

Ableitung der KI-Architektur
Zunächst ist die Entscheidung 

zentral, ob eine Eigenentwicklung 
oder der Zukauf einer KI-Lösung 
die bessere Option ist. Hierbei gilt 
es zu evaluieren, ob vorgefertigte 
KI-Plattformen (bspw. generative KI) 
den speziellen Bedürfnissen einer 
Behörde gerecht werden. Diese Ab-
wägung muss Kosten, verfügbare 
Ressourcen und die Besonderheiten 
der Anwendungsfälle berücksichti-
gen. Ebenso ist die Skalierbarkeit 
der Architektur wichtig, um sicher-
zustellen, dass KI-Lösungen mit 
wachsenden Anforderungen (u. a. 
dem steigenden Volumen von Anfra-
gen und Daten) umgehen können. 

Sicherheitsaspekte bei der Umset-
zung von KI-Use-Cases sind viel-
schichtig und abhängig von der ge-
wählten KI-Architektur und dienen 
nicht nur der Abwehr klassischer 
Cyber-Bedrohungen, sondern auch 
der Integrität der KI-Modelle selbst. 
Sicherheitsmaßnahmen müssen die 
Datengrundlage absichern, präven-
tiv gegen Manipulationen gerich-
tet sein sowie Sicherheitsanforde-
rungen an die Infrastruktur, auf 
der die KI-Lösung betrieben wird, 
abdecken. Zudem sind für KI-Use 
Cases sowohl der rechtliche Rah-
men als auch ethische Aspekte zu 
beurteilen. 
Rechtliche Fragestellungen kön-

nen von der „Erlaubnis“ eines KI-
Use-Cases über die Haftung bis 
hin zu Urheberrechtsfragen rei-
chen. Ethische Aspekte sind bei 
der Entwicklung von KI-Systemen 
gleichermaßen von besonderer Be-
deutung. KI-Lösungen müssen so 
gestaltet werden, dass sie Prinzipi-
en wie Fairness, Transparenz und 
Verantwortlichkeit berücksichtigen, 
gleichzeitig müssen auch die Impli-
kationen für die gesellschaftliche 
Wahrnehmung, insbesondere im 
Behördenkontext, bedacht werden.

Datenanalyse und -aufbereitung
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur 

Umsetzung von KI-Projekten ist die 
Verfügbarkeit einer ausreichend 
breiten und somit repräsentativen 
Datengrundlage. Dazu müssen Be-
hörden ihre verfügbaren Datenquel-
len identifi zieren, um abzuschätzen, 
ob und wie diese genutzt und ggfs. 
zusammengeführt werden können, 
um den identifi zierten KI-Use-Case 
erfolgreich umzusetzen. 
Dabei ist eine Übereinstimmung 

der Zielgruppe zur Nutzung des 
Modells mit den verfügbaren Daten 
eine wichtige Grundvoraussetzung. 
Es folgt die Analyse der Daten-
qualität, die maßgeblich über den 
Zeitraum zur Umsetzung eines KI-
Projekts entscheidet. Häufi g liegen 
Daten nicht vollständig in struk-
turiertem und maschinenlesbarem 
Format vor, sodass entsprechende 

Vorarbeiten notwendig sind. Dies 
umfasst u. a. die Zusammenfüh-
rung verschiedener Datenquellen 
in eine zentrale Datenbank, die Be-
reinigung fehlerhafter Datensätze 
und die Durchführung quantitati-
ver Analysen zur Messung der Re-
präsentativität. Ohne diese Tätig-
keiten steigt die Wahrscheinlichkeit 
für das Scheitern eines KI-Projekts 
stark, was sich u. a. in einer un-
genauen Modellvorhersage oder in 
Verzerrungen des Modells wider-
spiegeln kann.
Im Hinblick auf datenschutzrecht-

liche Aspekte ist eine Validierung 
der Nutzbarkeit der Daten notwen-
dig. Häufi g ist mit der Erhebung 
von Daten auch deren Nutzung 
festgeschrieben, sodass Behörden 
kritisch prüfen müssen, ob und 
welche der vorhandenen Daten zur 
Entwicklung und Umsetzung von 
KI-Projekten verwendet werden dür-
fen, um die Verletzung geltender 
Rechtsvorschriften zu vermeiden. 
Auch Fragestellungen, wie in wel-
chem Land die Daten verarbeitet 
werden, können verschiedenste An-
forderungen nach sich ziehen.

Implementierung der KI-Lösung
Im Vergleich zur Entwicklung von 

traditioneller IT-Software ist der 
Lösungsweg zur Implementierung 
einer KI-Lösung weniger geradlinig. 
Denn in den meisten Fällen kann 

nicht eindeutig festgestellt werden, 
ob das Verhalten oder das Ergeb-
nis einer KI vollständig korrekt oder 
inkorrekt ist. Tatsächlich agiert sie 
meist in dem Bereich dazwischen, 
mit dem Ziel, sich möglichst an das 
gewünscht Ergebnis anzunähern. 
Eine Möglichkeit, um die Heraus-
forderungen bei der Implementie-
rung von KI zu bewältigen, ist die 
Anwendung des „Machine Learning 
Operations(MLOps)“-Modells. Die-
ses kombiniert die Vorteile aus der 
traditionellen Softwareentwicklung 
mit den spezifi schen Anforderungen 
an KI-Modelle, die auf Maschinel-
lem Lernen basieren. Insbesonde-
re das kontinuierliche Lernen von 
KI-Systemen ist ein großer Vorteil, 
der jedoch einen geordneten Pro-
zess von der Datenaufbereitung, der 
Entwicklung, der Qualitätssiche-
rung und Überwachung erfordert. 

Nur so kann sichergestellt werden, 
dass KI-Modelle fortlaufend nach-
justiert und optimiert werden kön-
nen, ohne den produktiven Betrieb 
zu beeinfl ussen. Gerade wenn Be-
hörden KI-Systeme einsetzen, die 
mit Bürgern interagieren, sollten 
diese stets alle relevanten aktuel-
len Informationen berücksichtigen, 
um keine Fehlinformationen zu ver-
breiten.

Betrieb und kontinuierliche 
Verbesserung
Für den Betrieb von KI-Systemen 

ist es essenziell, neben traditionel-
len IT-Kennzahlen (bspw. der Ver-
fügbarkeit eines Systems) auch KI-
spezifi sche Leistungsindikatoren 
(KPIs) zu entwickeln, welche die 
besonderen Aspekte von KI hin-
sichtlich Leistung und Effi zienz er-
fassen. Zwei zentrale KI-KPIs sind 
Genauigkeit (Anteil von korrekten 
Vorhersagen an allen getroffenen 
Vorhersagen) und Präzision (Anteil 
der korrekten positiven Vorhersa-
gen von allen als positiv klassierten 
Fällen). Ein Spamfi lter, der 1.000 
Mails analysiert, stuft 90 Mails 
korrekt als Spam ein, identifi ziert 
zehn Spammails nicht als Spam, 
klassifi ziert zehn Mails irrtümlich 
als Spam und erkennt 900 Mails 
korrekt als kein Spam. Präzision 
misst, wie viele der als Spam iden-
tifi zierten Mails tatsächlich Spam 
sind (100 Spammails geteilt durch 
90 identifi zierte Spammails = 90 
Prozent Präzision). Genauigkeit gibt 
an, wie gut der Filter sowohl Spam- 
als auch Nicht-Spammails korrekt 
identifi ziert (1.000 Mails geteilt 
durch die Summe aus 90 korrekt 
identifi zierten Spammails und 900 
korrekt identifi zierten Nicht-Spam-
mails = 99 Prozent Genauigkeit). 
Beide KPIs leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Messung der Effi zienz 
einer KI-Lösung und geben somit 
Hinweise zur kontinuierlichen Ver-
besserung.
Die Integration von KI in den öf-

fentlichen Sektor kann ein wichti-
ges Hilfsmittel sein, um den Behör-
denalltag weiter zu transformieren, 
indem Arbeitsabläufe beschleunigt 
und die Qualität der Dienste ge-
steigert werden. Gleichzeitig setzt 
die Nutzung von KI – besonders 
in Behörden – voraus, dass Stra-
tegien für Datenschutz, Sicherheit 
und Ethik stets im Einklang mit der 
Technik betrachtet werden, um eine 
verantwortungsvolle Nutzung von 
KI zu gewährleisten.

KI-Implementierung in Behörden
Ein Umsetzungsmodell für den Öffentlichen Dienst

(BS/Kentaro Ellert/Sebastian Mayer) Die Stadt Heidelberg hat mit der Einführung von Lumi, einem digitalen Bürgerassis-
tenten, der auf dem KI-Sprachmodell Luminous des deutschen Start-ups Aleph Alpha basiert, Pionierarbeit im öffentlichen 
Sektor geleistet. Lumi unterstreicht nicht nur das große Potenzial, das KI für Effizienzsteigerungen und Verbesserungen 
von Abläufen in Behörden birgt, sondern auch, dass KI tatsächlich in Behörden funktionieren kann.

Optimierung von Fachverfahren 
durch innovative Technologien.
Mit dem Einsatz von Satellitenmonitoring lassen wir 
aktuelle Daten über Gebiete oder Phänomene auf der 
Erde in unsere Software-Lösungen einfließen –
für die Digitalisierung und effiziente Gestaltung
von Prozessen und Abläufen in der Verwaltung.
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BesuchenSie uns beim
KongressDigitaler Staat

12. bis 13.03.24in Berlin
Stand Nr. 36

Erfahren Sie mehr über die Vorteile unserer
Lösungen unter    www.ibykus.de 🔍🔍🔍🔍

Kentaro Ellert (links) ist langjähriger 
KI-Experte bei Protiviti.
Sebastian Mayer (rechts) ist verant-
wortlich für den Bereich KI bei Protiviti.

Fotos: BS/Protiviti

KI-Lösungen bieten für die öffentliche Verwaltung ein großes Potenzial, etwa als digitale 
Bürgerassistenten. Foto: BS/Protiviti
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Ein Herz müsse immer arbeiten: 
24 Stunden am Tag, 365 Tage 

im Jahr, sagte Bundesinnenminis-
terin Nancy Faeser. Dies sei eine 
anspruchsvolle Aufgabe, wie sie 
auch dem neuen IT-Lagezentrum 
zukomme, erklärte die SPD-Politi-
kerin. Dies gelte umso mehr, da in 
der heutigen Zeit die Versuche zu-
nähmen, die Gesellschaft zu spalten 
und die Demokratie zu schwächen. 

Hier komme die Modernisierung 
des Nationalen IT-Lagezentrums 
zum richtigen Zeitpunkt, so die 
BSI-Präsidentin Claudia Plattner, 
denn es erfordere eine „gemeinsame 
Kraftanstrengung“ von Politik, Wirt-
schaft, Gesellschaft und Wissen-
schaft, um resilienter zu werden. 
Aufgabe des Lagezentrums sei die 
Sammlung von Angriffsinforma-
tionen und deren Übermittlung an 
entsprechende Stellen, sprich: Ab-
sicherung und Gefahrenabwehr. 22 
Meldestellen liefen hier zusammen. 
Die Auswertung offener Quellen flie-
ße mit ein. Auch Wirtschaft, Wis-
senschaft sowie Bürgerinnen und 
Bürger könnten Vorfälle melden.

19 Kilometer Netzwerkkabel
Neben neuen Räumlichkeiten, der 

Verdopplung der Arbeitsplätze im 
Lagezentrum auf zehn sowie der 
Möglichkeit, ebenjene je nach Lage 

zu skalieren, bringe die Ausstattung 
mit neuer Technologie die Arbeits-
weise im Lagezentrum „mehrere 
Jahre weiter“ und mache sie „zu-
kunftsfähig“, so Sebastian Brück, 
Leiter Informationsdauerdienst im 
Nationalen IT-Lagezentrum. Es sei-
en 19 Kilometer Netzwerkkabel ver-
baut worden, Arbeitsergonomie und 
Bedeutung nähmen Rücksicht auf 
die Bedürfnisse der Mitarbeitenden. 
Bis zu 100 Fachkräfte könnten von 
hier aus koordiniert werden, wenn 
die Lage es erfordere.
Das Kommando Cyber- und Infor-

mationsraum (CIR) der Bundeswehr 
erhält einen ständigen Sitz im La-
gezentrum. BSI und CIR verfolgen 

gemeinsam die Vision, die Gesell-
schaft und den Staat zu schützen. 
In diesem Sinne spricht der stellver-
tretende Inspekteur des CIR, Gene-
ralmajor Jürgen Setzer, im Rahmen 
der Eröffnung davon, dass eine „di-
gitale Kriegstüchtigkeit“ auch Teil 
von Resilienz sei.

Umzug absehbar
Das IT-Lagezentrum, ergänzte die 

BSI-Präsidentin Claudia Plattner, 
sei ein Teil der Initiative „Cyberna-
tion Deutschland“. Diese verfolge 
weitere Ziele, darunter den Aufbau 
einer resilienten Cyber-Sicher-
heits-Infrastruktur und -Architek-
tur sowie eines „florierenden Cy-

ber-Markts“, um gute Innovationen 
marktfähig zu machen.
Das Nationale IT-Lagezentrum 

wird jedoch nur für kurze Zeit sei-
ne neuen Räumlichkeiten beziehen, 
bevor das BSI in den kommenden 
Jahren in die Bonner Telekom-Lie-
genschaft am Landgrabenweg um-
ziehen wird.

Gelegenheit zur 
Kooperationserweiterung genutzt
Die Vorstellung des neuen Lage-

zentrums nutzte die BSI-Präsi-
dentin, um am Folgetag mit dem 
NRW-Innenminister Herbert Reul 
(CDU) ins Gespräch zu kommen. 
Im Rahmen ihres ersten persön-

lichen Austauschs im NRW-Innen-
ministerium bekräftigten beide ihre 
gemeinsame Überzeugung von der 
Notwendigkeit, die nationale Cyber-
Sicherheitsarchitektur zu stärken.
Beide betonten die Bedeutung 

einer auf Augenhöhe erfolgenden 
Zusammenarbeit zwischen Bund 
und Ländern im Bereich der Cyber- 
und Informationssicherheit. Dabei 
sollten bestimmte Aufgaben und 
Kompetenzen zentral beim Bund 
liegen, um durch Synergieeffekte 
die nationale Cyber-Sicherheit zu 
stärken und resilienter zu machen.
NRW-Innenminister Reul unter-

strich die Dringlichkeit der Lage: 
„Die Bedrohungslage ist ernst. 
Ernster als je zuvor. Wir müssen 
uns gemeinsam wappnen gegen Cy-
ber-Angriffe, Cyber-Spionage und 
Cyber-Sabotage.“ Ein erster Schritt 
sei mit der Eröffnung des IT-Lage-
zentrums bereits getan. In einem 
zweiten Schritt möchte NRW enger 
mit dem BSI zusammenarbeiten, 
um sich vor Cyber-Angriffen, Fake 
News und Desinformationen zu 
schützen, erklärte Reul.
Plattner unterstrich die Notwendig-

keit des gemeinsamen Vorgehens: 
„Die Bedrohungslage im Cyber-
Raum ist ein großes Problem, für 
das wir eine große Lösung brau-
chen, und natürlich machen Cyber-
Angriffe nicht vor Ländergrenzen 
halt. Wir brauchen deshalb einen 
festen Schulterschluss zwischen al-
len Akteuren der Cyber-Sicherheit, 
auch und gerade zwischen Bund 
und Ländern.“ Die BSI-Präsidentin 
erklärte, dass Cyber-Sicherheit eine 
Gemeinschaftsaufgabe sei, die auf 
Transparenz als Grundlage für Ver-
trauen beruhe.

Neue Vorraussetzungen für die 
Zentralstelle?
Die CDU/CSU-Landesinnenminis-

ter haben im August letzten Jahres 
in einem Positionspapier eine Zent-
ralstellenfunktion des BSI, die mehr 
Kompetenzen für die Cyber-Sicher-
heitsbehörde vorsieht, abgelehnt – 
auch der NRW-Innenminister. In-
wiefern das Kooperationsbestreben 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
mit dem BSI etwas an dieser Posi-
tion ändert, ist bisher nicht abzu-
sehen.

24/7 für die Cyber-Sicherheit
BSI bezieht neues Nationales IT-Lagezentrum

(BS/Dr. Eva-Charlotte Proll/Paul Schubert) Die Bundesministerin des Innern, Nancy Faeser (SPD), eröffnete in Bonn das 
neue Nationale IT-Lagezentrum des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Sie gab gleichzeitig 
den Startschuss für die Initiative „Cybernation Deutschland“. Im Anschluss sprach die ebenfalls beim Termin anwesende 
Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Claudia Plattner mit NRW-Innenminister 
Herbert Reul (CDU) über eine Stärkung der nationalen Cyber-Sicherheitsarchitektur.

Der Fachkongress Deutschlands für IT- und  
Cyber-Sicherheit bei Staat und Verwaltung
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Nur mit Landesdatenschutzbehörden
Bundesrat hat größere Änderungswünsche für das Digitale-Dienste-Gesetz

(BS/bhi) Seit Samstag, den 17. Februar, gilt in Europa der Digital Services Act (DSA). In ganz Europa? Nein, in Deutschland 
hat der Bundesrat noch einmal größere Änderungswünsche für das Digitale-Dienste-Gesetz (DDG), das den DSA in deut-
sches Recht übertragen soll. Die Länder wollen noch mehr zuständige Behörden ernennen, die Meldepflicht ausweiten 
und sanktionsbewährte Löschfristen einführen. 

Der Bundesrat verabschiedete die 
Stellungnahme zum DDG-Entwurf 
binnen einer Minute. Gleich der ers-
te Punkt ist bedeutsam. Das DDG 
ernennt die für die Durchsetzung 
des DSA zuständigen nationalen 
Behörden. Die Länder fordern hier 
eine gewichtige Änderung: Die Lan-
desdatenschutzbehörden sollen für 
die Datenschutzaspekte des DSA 
zuständig sein. Bisher war geplant, 
dass der Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz (BfDI) diese Aufgabe 
übernimmt. Die Länder argumen-
tieren, dass die vom DSA adressier-
ten Unternehmen gemäß dem Bun-
desdatenschutzgesetz der Kontrolle 
der Landesdatenschutzbehörden 
unterliegen. Diese hätten folglich 
mehr Expertise aufgebaut. Zudem 
könnte der BfDI in einen Rollenkon-
flikt geraten, fürchten die Länder. 
Einerseits soll er Vollzugsaufgaben 
nach dem DDG durchführen und 
der Bundesnetzagentur zuarbeiten, 
die die nationale DSA-Koordinato-
rin ist. Andererseits ist er bereits 
jetzt die Datenschutzaufsichtsbe-
hörde der Bundesnetzagentur. Kon-
flikte seien „vorgezeichnet“, heißt 
es in der Stellungnahme des Bun-

desrates. Des Weiteren fürchten 
die Länder „regulatorische Rück-
schritte bei der Meldung strafbarer 
Inhalte“. Sie vergleichen das DDG 
mit dem Netzwerkdurchsetzungs-
gesetz (NetzDG). Letzteres habe 
einen eindeutigen Straftatkatalog 
enthalten. Der DSA verpflichte die 
Social-Media-Plattformen nur dann 
Inhalte zu melden, wenn Leben und 
Sicherheit von Personen gefährdet 
seien. Die Länder fordern, dass aber 
auch Straftaten gegen die öffentli-
che Ordnung wie das Verwenden 

von Hakenkreuzen meldepflichtig 
werden. Zudem fordert der Bundes-
rat, dass die Bundesregierung den 
Plattformen für ihren Umgang mit 
Verstößen konkretere Pflichten auf-
erlegt. So solle das DDG die Platt-
formen verpflichten, zeitnah, sorg-
fältig, willkürfrei und objektiv über 
Nutzerbeschwerden über kriminelle 
Inhalte zu entscheiden. Erfüllten 
die Unternehmen diese Pflichten 
nicht, müssten Sanktionen folgen.
Die Bundesratbeschlüsse gehen 

laut Digitalminister Dr. Fabian Meh-
ring (Freie Wähler) auf eine bayeri-
sche Initiative zurück: Bayern habe 
hier Standards gesetzt. „Jetzt ist 
die Bundesregierung aufgefordert, 
die aus Bayern heraus initiierten 
Nachbesserungen schnell im Geset-
zesentwurf umzusetzen“, erklärte 
Mehring.
So oder so ist eines klar: Die Bun-

desregierung ist zu spät dran. Das 
Digitale-Dienste-Gesetz wird erst 
verspätet in Kraft treten. Die Bun-
desnetzagentur und alle anderen 
nach dem DDG zuständigen Be-
hörden müssen solange den DSA 
umsetzen, ohne den expliziten ge-
setzlichen Auftrag zu haben.

Bei der Vorstellung des neuen BSI-Lagezentrums waren neben der Präsidentin Claudia Plattner (mitte) auch Bundesinnenministerin 
Nancy Faeser (links) und der stellvertretende Inspekteur des (CIR), Generalmajor Jürgen Setzer (rechts), vor Ort. Foto: BS/Proll

Dem Digitale-Dienste-Gesetz steht seine 
Blüte erst noch bevor. Foto: BS/Bundesrat

„
Mit dem neuen 

Nationalen IT-La-
gezentrum haben 
wir die Infrastruk-
tur geschaffen, die 
wir benötigen, um 
die Cyber-Sicher-
heit in Deutsch-
land substanziell 
zu erhöhen.“

Claudia Plattner, Präsidentin des 
Bundesamtes für Sicherheit in der 

Informationstechnik
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Mit einem KI-Modell werden neue 
Verbindungen geschaffen, Infor-

mationen eingegeben, Zugriffsrechte 
verteilt und ein eigener Akteur in der 
IT-Umgebung geschaffen, der mög-
lichst autonom agieren soll. Damit 
hat die Einführung von KI in einer 
Organisation auch erhebliche Aus-
wirkungen auf die Informationssi-
cherheit. Die IT-Sicherheitsmecha-
nismen müssen dazu auch Schritt 
halten.  Um KI zu (be-)greifen, ist 
eine Einzelfall-Betrachtung mit prä-
ziser Beschreibung der durch eine KI 
ausgeführten Funktionen notwendig. 
Nur so können ein konkreter Fall, 
ein „Use Case“, und dessen Risiken 
erfasst werden. Entscheidend ist das 
Grundverständnis von KI als Fähig-
keit, selbstständig mit neuen, dem KI-
Modell unbekannten Sachverhalten 
umzugehen. Diese Fähigkeit von KI 
muss dabei abgegrenzt werden von ei-
ner vollautomatisierten Anwendung, 
weil diese nur vorher bekannte, vor-
gesehene Prozesse abarbeitet.  

Trainingsdaten aus dem Internet
Mit Blick auf den Faktor Information 

ist KI eine Form der Informationsver-
arbeitung (Input und Verarbeitung) 
und Informationsausgabe (Output). 
Voraussetzung für eine KI ist dabei 
ein trainiertes Modell auf Basis ei-
nes möglichst weitreichenden Trai-
ningsdatensatzes. Um ein möglichst 
globales Verständnis zu erreichen, 
werden erhebliche Teile der gesamten 
im Internet verfügbaren Daten als 
Trainingsdaten verwendet, um damit 
sogenannte Weltmodelle zu schaffen. 
Wegen der erhöhten Kommunikati-

ons- und Dokumentationserforder-
nisse der staatlichen Verwaltung 
verspricht KI gerade im Behörden-
kontext einen besonderen Mehrwert. 
Spezifische Anwendungsfälle von KI 
können dabei unter anderem sein: 
•  die Suche und Weiterverarbeitung 

von Textstellen und Textblöcken 

in mehreren mit dem Modell ver-
bundenen Datenbanken zu neuen 
Inhalten (zum Beispiel das vom 
BMVg angekündigte KI LLM zur 
Erleichterung der Beantwortung 
von parlamentarischen Anfragen),  

•  die selbstständige Interaktion von 
KI-Modellen mit Bürgern für Be-
hörden (zum Beispiel das Lumi-
nous LLM von Aleph Alpha der 
Stadt Heidelberg),

•  die selbstständige Detektion von 
komplexen Hacker-Angriffen durch 
KI-basierte Sicherheitssysteme, die 
etwa Schadcode-Parameter „Erfah-
rungs“-basiert erkennen. 

Die mit KI einhergehenden Gefähr-
dungen und die darauf basierenden 
Risiken werden dabei oftmals aus Un-
kenntnis und wegen des lockenden 
Mehrwerts der Effizienz- und Effekti-
vitätssteigerungen nicht erkannt oder 
zumindest ausgeblendet. Natürlich 
sind aber aufgrund der Neuheit und 
der enormen Entwicklungssprünge 
auch viele Aspekte und Wirkweisen 
von KI-Modellen noch unzureichend 

erforscht und evaluiert und daher ist 
vieles schlicht noch unbekannt.

KI-Modelle sind noch vielen Risiken 
ausgesetzt
Mögliche Angriffsvektoren und/

oder Risikobereiche für die Informa-
tionssicherheit eines LLM können 
insbesondere sein: 
•  der Input, die Datenquellen und 

Data Bases, auf deren Basis das 
Modell trainiert wurde, 

•  das Training selbst, 
•  die Datenverarbeitung, zum Bei-

spiel die Injektion von Informatio-
nen in ein LLM,

•  das Prompten des Modells, also 
das Tunen bzw. Schärfen des Out-
puts oder

•  der Output selbst. 

Konkrete Gefährdungen für die In-
formationssicherheit können sein:
•  unerlaubte Informationseingabe 

von vertraulichen oder schützens-
werten Daten in die Trainingsdaten 
(Input) oder durch die Eingabe in 
Prompts oder die Aufgabenstellung.

•  Angriffe auf die Datenbanken, um 
die Funktionsweise des Modells zu 
beeinträchtigen,

•  Zugriffsrisiken durch unsichere 
Integrationen von Applikationen,

•  sogenannte Prompt-Injections, bei 
denen durch fehlerhafte Prompts 
der Output von LLMs manipuliert 
wird,

•  Reputationsrisiken und rechtliche 
Folgen durch KI-Modelle, die Da-
tenschutz verletzen oder sich se-
xistisch oder rassistisch äußern,

•  Erzeugung oder Veröffentlichung 
von schützenswerten Informatio-
nen (Output),

•  Schaffung von Sicherheitslücken auf 
Basis von ungeprüftem KI-Output,

Erste Anhaltspunkte für eine Ana-
lyse können dabei sein:
•  die Bestimmung des Use Case, 

d. h. für welchen Use Case die KI 
konkret eingesetzt wird,

•  welche Prozesse und Datenflüsse 
von und mit KI ausgeführt werden 
sollen,

•  welche Datensätze damit ver-
knüpft werden und wie das Da-
tenmodell und das Zielmodell 
(Output) der Funktion aussehen,

•  wie die Architektur und der damit 
verbundene Informationsverbund 
aussehen, in den die KI integriert 
werden soll,

•  auf welcher Infrastruktur und 
Plattform das Modell mit welchen 
Rechten laufen soll,

•  welche Schnittstellen das KI-Mo-
dell haben wird,

•  welche Informationen mit wel-
chem Schutzbedarf verarbeitet 
werden sollen.

Mit den daraus erlangten Para-
metern können aus Sicht der In-
formationssicherheit eine erste 
Analyse und Modellierung durch-
geführt und darauf basierend ini-
tiale Maßnahmen zur Absicherung 
eingeführt und umgesetzt werden. 
Zugleich können so in einem KI-
Projekt von Anfang an Abhängig-
keiten erkannt und entscheidende 
erfolgskritische Faktoren identi-

fiziert werden. Die Einbeziehung 
von Erwägungen der Informations-
sicherheit in die  Integration von 
KI in eine Organisation verschafft 
daher nicht nur zusätzliche Sicher-
heit, sondern kann sich erheblich 
positiv auf den Erfolg eines KI-Pro-
jekts auswirken. Im Ergebnis ist 
festzuhalten, dass die Chancen für 
die Optimierung und Neuerfindung 
durch KI groß sind, die Risiken für 
die Informationssicherheit dabei 
aber nicht außer Acht gelassen 
werden sollten. 

*Dr. iur. Tassilo Singer ist Chief 
Information Security Officer bei der 
ZITiS.

KI und Automatisierung … 
… aus Perspektive der Informationssicherheit

(BS/Dr. iur. Tassilo Singer*) Künstliche Intelligenz in Form von Large Language Models (LLMs) und die ihnen zugrunde 
liegenden Applikationen wie ChatGPT, Gemini, LLaMA oder das deutsche Luminous finden immer weitere Verbreitung in 
Unternehmen und Behörden. Man möchte die Datenverarbeitung und Kommunikation damit erheblich effizienter und 
effektiver gestalten. Damit das funktioniert, müssen die Modelle – neben dem teils aufwändigen Training – an die ent-
sprechenden Datenquellen angebunden und in die eigene IT-Umgebung integriert werden. Je nach LLM ist oftmals eine 
Anbindung an das Dachmodell via Internet notwendig, um auf die volle Funktion des LLMs zurückgreifen zu können. 

Wegen der erhöhten Kommunikations- und 
Dokumentationserfordernisse der staatlichen 
Verwaltung verspricht KI gerade im Behör-
denkontext einen besonderen Mehrwert.“
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„Früher hatten wir Zeit und 
kein Geld, heute haben wir 

Geld, aber keine Zeit.“ Dieser Satz 
ist aus Bundeswehrkreisen in den 
vergangenen zwei Jahren oft zu hö-
ren gewesen. Auf einer Veranstal-
tung der Deutschen Gesellschaft für 
Wehrtechnik (DWT) in Koblenz be-
diente sich auch der Vizepräsident 
des Bundesamtes für Ausrüstung, 
Informationstechnik und Nutzung 
der Bundeswehr (BAAINBw), Ralph 
Herzog, dieser Formulierung. Er 
machte aber auch deutlich, dass 
eine leistungsfähige, mit modernem 
Material ausgestattete Bundeswehr 
sich nicht über Nacht aufbauen las-
se. „Der Zustand nach jahrzehnte-
langer Abrüstung lässt sich nicht 
innerhalb weniger Jahre oder gar 
Monaten wettmachen“, erklärte 
Herzog. Auch wenn der Vizeprä-
sident des BAAINBw zur Geduld 
mahnt, sieht er sein Amt dennoch 
von der Zeitenwende erfasst. Die 
Präsidentin des BAAINBw, Annet-
te Lehnigk-Emden, stimmte dem 
auf einer Konferenz des Handels-
blatt zu. „Die Zeitenwende erhöht 
den Handlungsdruck, schafft aber 
auch neue Ziele“, konstatierte Leh-
nigk-Emden. Mit dem „Gesetz zur 
beschleunigten Beschaffung im 
Bereich der Verteidigung und Si-
cherheit und zur Optimierung der 
Vergabestatistik“ gestalte sich die 
Arbeit zurzeit etwas einfacher. Das 
Gesetz ermögliche Erleichterungen 
und Zeitersparnis, führte Herzog 
weiter aus. Tatsache sei aber auch, 
dass das Vergaberecht mit dem Be-
schleunigungsgesetz nicht ausge-
setzt sei.

Neue Strukturen in der Beschaffung
Gleichzeitig ist das Beschaffungs-

amt bemüht, mit den eigenen 
Strukturen in der neuen sicher-
heitspolitischen Lage anzukommen. 

„Wir verschlanken fortwährend 
amtsseitige Strukturen“, machte 
Herzog deutlich. Das gehe so weit, 
dass man im Amt achtgeben müsse, 
die Entbürokratisierung nicht zu 
bürokratisieren. Seine Vorgesetzte 
spricht vom Aufbau einer Vertrau-
ens- und Entscheidungskultur. Sie 
soll alle Ebenen des Amtes, insbe-
sondere die Führung, erfassen. „So 
etwas kann man nicht vorschrei-
ben, man muss es vorleben“, beton-
te Lehnigk-Emden. Einen Kultur-
wandel fordert auch Christian von 
Witzendorff von der Abteilung für 
Zentrale Angelegenheiten im BA-
AINBw. Seiner Ansicht nach muss 
sich die gesamte Verhaltensweise 
im Amt ändern. „Wir können uns 
nicht länger fünfmal absichern. Die 
Führungskräfte müssen Verantwor-
tung übernehmen“, betonte von 
Witzendorff. Der Faktor Zeit müsse 
immerzu Priorität haben. Diese Hal-
tung schlägt sich beim BAAINBw 
aber nicht nur in der Kultur nieder. 
Bisher bedient sich das BAAINBw 
des sogenannten Customer Product 
Managements (CPM), um große 
Rüstungsvorhaben umzusetzen.  

Aus CPM wird PBN
Das CPM aber ist ein Auslauf-

modell. In absehbarer Zeit wird 
es durch die „Projektbezogene Be-
darfsdeckung und Nutzung“ (PBN) 
ersetzt. „Projektbezogen“ steht im 
Titel des Verfahrens, weil sich die 
Beschaffung von Wehrmaterialien 
in Projekten organisiert. Weil sich 
die Aufgaben des BAAINBw nicht 
mit der Beschaffung erschöpfen, 
ist darüber hinaus Bedarfsdeckung 
elementarer Bestandteil des Ver-
fahrens. Mit dem Begriff „Nutzung“ 
ist die durchgängige Verantwortung 
des BAAINBw sprachlich repräsen-
tiert. Die vorläufi ge Priorisierung 
des Zeitfaktors aus dem Beschaf-

fungsbeschleunigungsgesetz wird 
durch das PBN strukturell veran-
kert. Zentrales Anliegen ist die Be-
schaffung marktverfügbarer Pro-
dukte, wann immer dies umsetzbar 
ist. Darüber hinaus sind eine stär-
kere Einbindung der Inspekteure 
der Teilstreitkräfte in die Projekte 
und eigenverantwortliches Handeln 
auf jeder Ebene vorgesehen. 

Zusätzlich fordert die PBN auf, 
gesetzliche Handlungsspielräume 
auch zu nutzen. „Der Gesetzgeber 
sieht Ausnahmeregelungen für die 
Streitkräfte vor wenn es der Ziel-
erreichung dient, kann man sie 
nutzen“, betont von Witzendorff. 
Zwar ist das PBN noch nicht fi nal 
bestätigt, dennoch nutzte von Wit-
zendorff die Veranstaltung in Ko-
blenz, um den vorläufi gen Ablauf 
eines Regelverfahrens zu erläutern. 
Der Prozess ist in fünf Schritte un-
terteilt. Das Verfahren beginnt mit 
der Analysephase. Neben der Fest-
legung von funktionalen Forderun-
gen hat sie zum Ziel, Lösungen zu 
erarbeiten. Im Rahmen sogenannter 
„Integrierter Projektteams“ (IPT) ist 
eine Vielzahl von Stakeholdern in 
diesen Planungsschritt integriert, 
darunter das Kommando Cyber- 

und Informationsraum (KdoCIR) 
und das Planungsamt der Bundes-
wehr (PlgABw). 
Soweit der rechtliche Rahmen 

dies erlaubt, sind bereits in dieser 
frühsten Phase Indus-triepartner 
mit einbezogen. Auf die Analyse-
phase folgt die Auswahlentschei-
dung auf Basis der Fähigkeitslücke 
und funktionalen Forderungen. Die 
Zuständigkeit obliegt hier je nach 
Projektkategorie dem Generalins-
pekteur der Bundeswehr, dem Ab-
teilungsleiter Planung (AbtLtg Plg), 
dem PlgAbw oder dem KdoCIR. Der 
Auswahlentscheidung schließt sich 
die Realisierungsphase an. Dem 
Namen entsprechend ist das Ziel 
dieses Schrittes im PBN, Lösun-
gen umzusetzen und Einsatzbereit-
schaft herzustellen. Dem BAAINBw 
kommt die Projektleitung zu, 
PlgABw, Kdo CIR und die künftig 
nutzende Industrie sind zusätzlich 
eingebunden. Daran anschließend 
erteilt das BAAINBw eine Geneh-
migung. Im fi nalen fünften Schritt 
der Nutzungsphase fi ndet das PBN 
seinen Abschluss. Anliegen dieses 
Prozessschrittes ist der Erhalt der 
Einsatzfähigkeit. Die Partner der 
Realisierungsphase fi nden hier er-
neut zusammen.         

Die Industrie fordert Planbarkeit 
Um ein auf Marktverfügbarkeit 

ausgelegtes System richtig zum 
Einsatz zu bringen, bedarf es aber 
einer wehrtechnischen Infrastruk-
tur, welche die Nachfrage bedienen 
kann. Die Verantwortung dafür 
schlicht der Industrie zuzuschrei-
ben, ist aus Herzogs Sicht zu kurz 
gedacht. Rüstungstechnologie lie-
ge nicht fertig in den Regalen und 
warte darauf, abgerufen zu werden. 
Die nötigen Produktionskapazitä-
ten müssten auch die Industrie zu-
nächst aufbauen. „Dafür braucht es 

eine langfristige Ausgestaltung des 
Verteidigungsetats“, fordert Herzog. 
Dem pfl ichtet Armin Papperger, der 
Vorstandsvorsitzende von Deutsch-
lands größtem Rüstungsunterneh-
men, der Rheinmetall AG, bei.
Die Zeitenwende sei längst ange-

kommen. Zwar benötige man eine 
gewisse Zeit, um Kapazitäten auf-
zubauen, die Industrie habe jetzt 
aber Rahmenverträge im Rücken. 
„Ich habe Vertrauen, dass sie ab-
gerufen werden und sich unse-
re Investitionen lohnen“, betonte 
Papperger. Clas Hasslinger, Refe-
rent für Rüstungsindustriepolitik 
im Bundesministerium der Vertei-
digung (BMVg), sieht, trotz dieser 
positiven Prognose, mit dem Primat 
der Marktverfügbarkeit ein gestei-
gertes Risiko aufseiten der Industrie 
einhergehen. Insbesondere für den 
Mittelstand nehme das Risiko zu. 
Gerade dieser sei auf die Planungs-
sicherheit, die mit Rahmenverträ-
gen einhergehe, angewiesen.

Der Einzelplan bleibt Flaschenhals
Doch ganz gleich, wie angestrengt 

sich das Beschaffungswesen und 
die Industrie darum bemühten, die 
materielle Ausstattung der Bundes-
wehr zu gestalten, spätestens 2028 
könnten alle Anstrengungen um-
sonst gewesen sein. Denn in diesem 
Jahr werde das Sondervermögen 
aufgebraucht sein. Werde die Fi-
nanzierung der Bundeswehr dann 
nicht mit zusätzlichen Mitteln hin-
terlegt, stünden fi nanzielle Schwie-
rigkeiten ins Haus, betont Herzog. 
Die Beschaffungen des Sonder-
vermögens tragen dazu bei. Denn 
neben den Neubeschaffungen sind 
auch die Legacy-Systeme weiter zu 
betreiben. Für Herzog steht deshalb 
fest: „Im Einzelplan 14 muss sich 
etwas ändern, sonst brauchen wir 
nicht über neues Gerät sprechen.“

„
Wir können uns 

nicht länger fünf-
mal absichern. 
Die Führungskräfte 
müssen Verantwor-
tung übernehmen.“

Christian von Witzendorff, BAAINBw
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Sicherheit & Verteidigung

Der Zeitenwende
geht die Zeit aus
(BS/Jonas Brandstetter) Deutschland muss kriegstüchtig werden, das ist die unmissver-
ständliche Forderung des Verteidigungsministers. Mit dem Sondervermögen ist vorerst das 
notwendige Budget geschaffen, um diesen Wandel einzuleiten. Doch die jahrelangen Spar-
maßnahmen haben Spuren im Beschaffungswesen und bei der Wehrindustrie hinterlassen. 
Für die Zeit nach dem Sondervermögen fehlt der Plan.
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Behörden Spiegel: Frau Dr. Slo-
wik, auch die Polizei Berlin kon-
kurriert immer stärker mit anderen 
Polizeien und Arbeitgebern um genü-
gend Nachwuchskräfte. Wie schaf-
fen Sie es, hier immer noch genü-
gend Interessierte zu fi nden?

Dr. Barbara Slowik: Personal-
gewinnung ist für uns ein ganz 
zentrales Thema zur Sicherung 
der Zukunftsfähigkeit der Polizei 
Berlin. Dieses Thema beschäftigt 
uns schon seit Langem. Denn wir 
stehen vor einer Pensionierungs-
welle und wollen die Polizei Berlin 
weiter stärken. Bei der Personal-
gewinnung muss man sich ständig 
an neue Entwicklungen anpassen, 
etwa im Bereich von Social Media. 
Außerdem optimieren wir ständig 
unseren Bewerbungsprozess. Inzwi-
schen sind wir im Grunde bei einer 
kompletten Online-Bewerbung an-
gekommen. Damit verkürzen wir die 
Verfahrensdauern deutlich. Außer-
dem können die Bewerbenden je-
derzeit Einblick in den Verfahrens-
stand ihrer Bewerbung nehmen. 

Behörden Spiegel: Was machen 
Sie noch?

Slowik: Des Weiteren verstärken 
und optimieren wir unsere Werbe-
maßnahmen zur Nachwuchsgewin-
nung ständig. Das gilt sowohl für 
das analoge als auch für das digitale 
Recruiting. Die Polizei Berlin nutzt 
alle Social Media-Plattformen, dar-
unter auch TikTok, sowie mehrere 
Karrierenetzwerke, wie z. B. LinkedIn 
und Xing. Bei TikTok führen wir Live-
Berufsberatungen durch. Darüber 
hinaus entwickeln wir unsere Eig-
nungsdiagnostik ständig fort, auch 
begleitet durch wissenschaftliche 
Beratung. Wir haben in einem sehr 
aufwändigen Prozess auch ein An-
forderungsprofi l zum Polizeivollzug 
entwickelt. Außerdem haben wir die 
Bewerbungsgespräche deutlich pro-
fessionalisiert und ihnen innerhalb 

des Bewerbungsprozesses einen stär-
keren Stellenwert gegeben. Derzeit 
können wir unsere Bedarfe sowohl 
im mittleren als auch im gehobenen 
Dienst noch decken. Mittelfristig wird 
das aber immer schwieriger werden.

Behörden Spiegel: Gilt das nur für 
den Vollzugsbereich?

Slowik: Nein, keineswegs. Das gilt 
auch für Spezialistinnen und Spe-
zialisten, die wir immer schwieriger 
und weniger gewinnen können. Be-
sonders stark merken wir das im 
Bereich der IT-Fachkräfte. Deshalb 
wünsche ich mir eine stärkere Fle-
xibilisierung von Personal- hin zu 
Sachmitteln. Denn Stellen, die wir 
nicht besetzen können, bringen uns 
nichts. Dafür würde ich dann lieber 
entsprechende externe Dienstleis-
tungen einkaufen. Bislang ist das 
nur äußerst schwer möglich. Da 
müssen wir deutlich besser werden.

Behörden Spiegel: Womit wirbt 
die Polizei Berlin bei interessierten 
jungen Menschen für sich? Die Be-
zahlung kann es ja (noch) nicht sein?

Slowik: Oft wird uns ja unterstellt, 
dass wir als Polizei Berlin beim Gehalt 
nicht mithalten können. Dem muss 
ich entschieden widersprechen. Das 
ist eine Legende aus alten Zeiten, die 
sich aber noch hartnäckig hält. Die 
Polizei Berlin befi ndet sich, was das 
Gehalt und die Besoldung anbetrifft, 

im Ländervergleich in der Mitte. Ins-
besondere bei der Zahlung von Er-
schwerniszulagen haben wir deutlich 
zugelegt. Das sind zum Teil mehrere 
hundert Euro netto pro Monat extra.

Behörden Spiegel: Aber es besteht 
doch immer noch die direkte Konkur-
renz zur Bundespolizei, oder?

Slowik: Gehaltsmäßig ziehen wir 
zwar mit. Hin zum Bund besteht da 
aber schon noch ein Unterschied. 
Allerdings ist das Gehalt für viele 
Bewerberinnen und Bewerber nicht 
mehr das entscheidende Kriterium. 
Wichtiger sind unsere Hauptstadt-
aufgaben. Die interessieren viele 
junge Leute. Gleiches gilt für unsere 
Aufstiegschancen. Ich kenne keinen 
Arbeitgeber, wo man ein vollfi nan-
ziertes Bachelor- und gegebenenfalls 
sogar noch ein ebenfalls vollfi nanzier-
tes Masterstudium erhält, wenn man 
sich bewährt. 

Behörden Spiegel: Wie steht es 
eigentlich um den höheren Dienst bei 
der Polizei Berlin?

Slowik: Unser höherer Dienst rekru-
tiert sich zu mehr als 80 Prozent aus 
internen Aufsteigerinnen und Aufstei-
gern aus dem mittleren und gehobe-
nen Dienst. Diese Durchlässigkeit ist 
attraktiv. Wir sind in vielerlei Hinsicht 
deutlich vorangekommen. Das gilt z. 
B. für unsere Streifenwagen und die 
Einsatztrainingszentren. Helfen wird 
uns auch die neue Kooperative Leit-
stelle, die in den kommenden Jahren 
ihren Betrieb aufnehmen soll.

Behörden Spiegel: Im Kampf um 
genügend Nachwuchskräfte wird im-
mer wieder über eine Absenkung der 
Eingangsvoraussetzungen diskutiert. 
Plädieren Sie dafür oder hat die Polizei 
Berlin dies bereits getan?

Slowik: Ein großes Problem für alle 
Arbeitgebenden ist die Tatsache, dass 
viele Abgängerinnen und Abgänger 
von Sekundarschulen die Mindest-
standards in Deutsch nicht erfüllen. 
Das betrifft nicht nur die Polizei Ber-
lin und stellt alle vor große Heraus-
forderungen. Ich bin aber weiterhin 
der Auffassung, dass wir bei unse-
ren Anforderungen an die Deutsch-

kenntnisse keine Abstriche machen 
sollten. Gleiches gilt für die übrigen 
Eingangsvoraussetzungen. Hier ha-
ben wir keinerlei Absenkungen vor-
genommen, auch wenn uns das viele 
Bewerberinnen und Bewerber kostet.

Behörden Spiegel: Weshalb gab es 
denn dann keine Absenkung?

Slowik: Ich denke, dass das der 
richtige Ansatz ist, da auch im 
mittleren Dienst teilweise schwie-
rige Rechtsmaterien durchdrungen 
werden müssen. Dazu braucht es 
weiterhin gute Deutschkenntnisse. 
Hier unterstützen wir unsere Bewer-
berinnen und Bewerber umfassend. 
Bislang werden diese Angebote, die 
wir voll fi nanzieren, aber leider nur 
mäßig angenommen. Andere Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber machen 
solche Intensivkurse inzwischen teil-
weise zur Pfl icht. So weit ist es bei 
uns noch nicht.

Behörden Spiegel: Sollte die Polizei-
zulage in Berlin aus Ihrer Sicht eigent-
lich ruhegehaltsfähig werden?

Slowik: Ja, ich plädiere eindeutig 
dafür.

Behörden Spiegel: Disziplinarver-
fahren dauern – nicht nur in Berlin – 
oft sehr lange. Das gilt insbesondere, 
wenn sie mit dem Ziel der Entfer-
nung aus dem Dienst geführt wer-
den. Auf Bundesebene soll nun das 
Disziplinargesetz geändert werden. 
Wie bewerten Sie das? 

Slowik: Ich gehe nicht davon aus, 
dass das Disziplinarverfahren, die 

mit dem Ziel der Entfernung aus 
dem Dienst geführt werden, deut-
lich beschleunigt. Denn viele Be-
troffene werden gegen den zugrun-
deliegenden Verwaltungsakt klagen 
– und zwar möglicherweise durch 
alle Instanzen hindurch.

Behörden Spiegel: Heftige Diskus-
sionen in der Öffentlichkeit löste das 
Agieren der „Letzten Generation“ 
aus. Wie viele Einsatzstunden muss-
te die Polizei Berlin bei Aktionen der 
Gruppe bislang aufwenden? 

Slowik: Im Zusammenhang mit 
der „Letzten Generation“ haben wir 
schon weit mehr als eine halbe Mil-
lion Einsatzkräftestunden auf der 
Straße verwendet. Hinzu kommt 
noch die Arbeit, die im Landeskri-
minalamt und in der Bußgeldstelle, 
wo die Bußgeldbescheide erlassen 
werden, deshalb anfällt. Es gibt al-
lein bei uns in Berlin bereits über 
5.000 Strafanzeigen gegen Mit-
glieder der „Letzten Generation“. 
Auf der Straße verhindern wir in-
zwischen immer mehr Blockaden. 
Außerdem ist die Kommunikation 
mit Mitgliedern der „Letzten Gene-
ration“ bei Einsätzen inzwischen 
deutlich verkürzt worden. Blocka-
den werden schneller geräumt als 
früher. Wir kommen immer mehr 
vor die Lage, auch wenn die Be-
lastung unserer Einsatzkräfte un-
glaublich hoch ist.

Behörden Spiegel: Ist hier ein schär-
feres polizeiliches Vorgehen geplant, 
auch angesichts der Debatte, ob es 
sich bei der „Letzten Generation“ um 
eine kriminelle Vereinigung handelt?

Slowik: Die Bewertung, ob es sich 
bei der „Letzten Generation“ um eine 
kriminelle Vereinigung handelt, ob-
liegt der Staatsanwaltschaft. Würde 
man dort zu einer solchen Einschät-
zung kommen, erhielten wir deutlich 
mehr Möglichkeiten, insbesondere in 
der Voraufklärung. Dann könnten wir 
Kräfte noch effi zienter einsetzen.

Behörden Spiegel: Sie haben zu-
sammen mit Innensenatorin Iris Spran-
ger (SPD) ein Lagebild zur Clan-Krimi-
nalität präsentiert. Die Polizei Berlin 
verfolgt hier einen personenbezogenen 
Ermittlungsansatz und täterorientierte 
Ermittlungen. Was genau ist darunter 
zu verstehen? 

Slowik: Wir orientieren uns an der 
zwischen den Bundesländern und 
dem Bund abgestimmten, unter Fe-
derführung des Bundeskriminalam-
tes erarbeiteten Defi nition von Clan-
Kriminalität. Das Phänomen muss 
auch eindeutig benannt werden und 
darf nicht per se mit Organisierter 
Kriminalität vermischt werden. 
Denn in Berlin ist Organisierte Kri-
minalität „nur“ zu rund 20 Prozent 
arabisch-kriminellen Strukturen zu-

zurechnen. Eine Reduzierung von 
Clan-Kriminalität auf Organisier-
te Kriminalität hilft uns nicht und 
verwischt Sachverhalte. Wir haben 
hier einen breiteren Ansatz und fas-
sen deutlich mehr Straftaten unter 
den Begriff der Clan-Kriminalität. 
Wir treten bestimmten kriminellen 
Strukturen, deren Mitglieder unsere 
Rechtsordnung komplett missach-
ten, entschieden und sehr umfas-
send entgegen. Zugleich verhindern 
wir mit dem täterorientierten An-
satz Stigmatisierungen aufgrund 
von Familiennamen. Außerdem er-
möglichen wir damit eine polizeiliche 
Begleitung aus einer Hand.

Behörden Spiegel: Welche Rolle 
spielt im Kontext der Bekämpfung 
von Clan-Kriminalität das Zentrum 
für Analyse und Koordination zur Be-
kämpfung krimineller Strukturen (ZAK 
BkS)?

Slowik: Die dortige Arbeit hilft uns 
sehr. Denn in diesem Zentrum kön-
nen Erkenntnisse der verschiedenen 
polizeilichen Dienststellen zu Clan-
Kriminalität zusammengefasst wer-
den. Das erleichtert das Ableiten noch 
effektiverer ressortübergreifender 
Maßnahmen. In der Kriminalitätsbe-
kämpfung sind wir immer dann stark, 
wenn wir verschiedenste Akteurinnen 
und Akteure aus den unterschied-
lichsten Bereichen zusammenbringen 
können.

Behörden Spiegel: Braucht es im 
Kampf gegen Clan-Kriminalität eine 
tatsächliche Beweislastumkehr wie 
in Italien? Wie könnte in diesem Be-
reich die Vermögensabschöpfung noch 
weiter verbessert und intensiviert wer-
den?

Slowik: Für uns als Polizei Berlin 
wäre eine vollumfängliche Beweislast-
umkehr, wie sie Italien kennt, absolut 
hilfreich. Denn dann müsste das poli-
zeiliche Gegenüber beweisen, dass 
die verwendeten Mittel aus legalen 
Quellen stammen. 

Behörden Spiegel: Es gibt perso-
nelle Probleme bei den Ärztinnen und 
Ärzten in den Berliner Gefangenen-
sammelstellen. Das führt oftmals zu 
langen Wartezeiten für die Streifen-
wagenbesatzungen. Wie sollen die 
Probleme behoben werden?

Slowik: Die ärztliche Ausstattung 
der Gefangenensammelstellen zu ge-
währleisten, ist für uns nicht einfach. 
Das hat auch mit der Bezahlung von 
Ärztinnen und Ärzten in Corona-Impf-
zentren zu tun. Die dort gezahlten 
Entgelte haben auch dazu geführt, 
dass Ärztinnen und Ärzte die Arbeit 
in den Gefangenensammelstellen auf-
gegeben haben. Das hat zu deutlichen 
Engpässen geführt. Inzwischen haben 
wir die Vergütung nochmals ange-
passt. Momentan hat die Polizei Berlin 
mit rund 40 Ärztinnen und Ärzten 
Honorarvereinbarungen zu Diensten 
in den Gewahrsamen. Wir sind jetzt 
bestrebt, für jede der fünf regulär zu 
besetzenden Gewahrsamsstellen pro 
Schicht an 365 Tagen im Jahr jeweils 
eine Honorarärztin bzw. einen Hono-
rararzt einzuplanen. Aktuell läuft da-
zu auch eine Ausschreibung. Und es 
gibt in dem zuständigen Bereich auch 
organisatorische Neuüberlegungen, 
um das System zu verbessern.

Innere Sicherheit

Der Nachwuchs wird knapp
Die Berliner Polizei hat Probleme, qualifizierte Nachwuchskräfte zu gewinnen

(BS) Im Interview mit dem Behörden Spiegel spricht Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik über Personalgewinnung 
bei der Berliner Polizei, die Folgen der Aktionen der „Letzten Generation“  und die Bekämpfung von Clan-Kriminalität. Zu-
dem äußerte sich Slowik zu dem Problem fehlender Ärztinnen und Ärzte in Berlins Gefangenensammelstellen. Die FRagen 
stellte Marco Feldmann.

Dr. Barbara Slowik ist seit April 2018 Präsidentin der Polizei Berlin. Die promovierte Juris-
tin war zuvor lange in der Berliner Senatsverwaltung für Inneres sowie im Bundesinnen-
ministerium (BMI) tätig. Foto: BS/Polizei Berlin

„
Bei Tiktok führen 

wir Live-Berufsbe-
ratungen durch.“

„
Eine Reduzie-

rung von Clan-
Kriminalität auf 
Organisierte Kri-
minalität hilft uns 
nicht und verwischt 
Sachverhalte.“

„
Die ärztliche 

Ausstattung der 
Gefangenensam-
melstellen zu ge-
währleisten, ist für 
uns nicht einfach.“
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Schlagzeilen machen hier insbe-
sondere Angriffe mit Ransom-

ware. Dabei dringen die Täter in 
die Netzwerke von Unternehmen 
oder öffentlichen Einrichtungen ein, 
kopieren sich zunächst unbemerkt 
möglichst viele sensible Daten und 
verschlüsseln anschließend ganze 
Server. Das führt dazu, dass Be-
triebe und Verwaltungen stillste-
hen, weil sie die eigenen IT-Systeme 
nicht mehr nutzen können. Es folgt 
die Erpressung von Lösegeldern, die 
je nach der ausgekundschafteten 
oder vermuteten Zahlungsfähigkeit 
des Opfers bis in den zweistelligen 
Millionenbereich gehen können. So 
wird Cybercrime schnell auch exis-
tenzbedrohend.

Den Kreislauf durchbrechen
Dennoch raten wir grundsätzlich 

dazu, solchen Forderungen nicht 
nachzugeben. Zum einen gibt es 
keine Garantie, dass die Systeme 
mit der Zahlung auch tatsächlich 
wieder entsperrt werden. Zum an-
deren müssen sie auch von An-
schlusserpressungen ausgehen, bei 
denen damit gedroht wird, die er-
beuteten Daten zu veröffentlichen. 
Zudem ist jede Lösegeldzahlung 

eine Investition in weitere Strafta-
ten – und genau diesen Kreislauf 
gilt es zu durchbrechen.
Die Lage ist also ernst: Cybercri-

me ist chaotischen Hacker-Buden 
längst entwachsen. Einhergehend 
mit dem Megatrend der Digitalisie-
rung hat sich die Szene hochgradig 

professionalisiert und spezialisiert: 
Wir haben es mit einer regelrechten 
„Underground Economy“ zu tun, 
die im Darknet kriminelle Dienst-
leistungen in industriellen Maßstä-
ben anbietet. So sind weitreichende 
und komplexe Cyber-Attacken oh-
ne tiefgreifendes technisches Ver-
ständnis möglich geworden. Die 
Auswirkungen sind bereits heute 
massiv. 

Optimierte Phishing-Mails
Nun droht Künstliche Intelligenz 

(KI) der nächste Booster für Cy-
bercrime zu werden. Denn leichter 
als je zuvor lassen sich mittels KI 
beispielsweise überzeugende Deep-
fakes oder glaubwürdige Texte für 
Phishing-Mails erstellen. Gerade 
beim massenhaften Versand von 
Spam- oder Phishing-Mails geht 
wohl kein Cyber-Krimineller davon 
aus, auch nur die Mehrheit der An-
geschriebenen ernsthaft täuschen 
zu können.
Angesichts hunderttausender 

Mails genügt es auch völlig, wenn 
ein kleiner Teil der Angeschriebe-
nen in einem Moment der Unauf-
merksamkeit dann doch einmal auf 
einen maliziösen Link oder Anhang 
klickt. Wenn nun durch die Mög-
lichkeiten der KI glaubwürdigere 
und zielgruppenspezifi schere Texte 
verwendet werden, ist davon aus-
zugehen, dass deutlich mehr Auf-
merksamkeit erforderlich ist, Spam 
von relevanten Mails zu unterschei-
den. So dürften sich die Klickzahlen 

auf schadhafte Links oder Anhänge 
spürbar erhöhen – und mit ihnen 
stehen viele neue Einfallstore für 
weitere Angriffe offen.

Gefahr durch adaptive Malware
Und mehr noch: Durch die rasante 

Entwicklung scheint auch der Weg 
zu adaptiver Malware nicht mehr 
weit. Das würde bedeuten, dass 
sich Schadsoftware künftig selb-
ständig an neue Sicherheitsmaß-
nahmen anpassen kann. Malware 
könnte sich so noch besser etwa vor 
Antivirenprogrammen verstecken. 
Das könnte neue und größere Bot-
netze begünstigen. Sie werden aus 
einer Vielzahl infi zierter Rechner 
gebildet, deren User in der Regel 
schon heute keine Anhaltspunkte 

dafür haben, dass ihr System fern-
gesteuert wird und ohne ihr Wis-
sen oder Zutun beispielsweise an 
DDoS-Attacken, also Überlastungs-
angriffen auf Webseiten oder andere 
Dienstleistungsserver, mitwirkt. Sie 
werden durch massenweise Anfra-
gen von infi zierten Rechnern orga-
nisiert und führen dazu, dass die 
Zielsysteme teils über Stunden oder 
Tage nicht mehr erreichbar sind.

KI als Arbeitserleichterung
Doch wir sollten neben den Risiken 

auch auf die Chancen blicken, die 
KI mit sich bringen kann. Als viel-
leicht griffi gstes Beispiel: In Zeiten 
des Fachkräftemangels könnte sie 
uns an weniger beliebten Stellen 
eine Menge Arbeit abnehmen. Wä-

re es nicht wünschenswert, wenn 
Klinik- oder Pfl egepersonal mehr 
Zeit am Menschen hätte, anstatt 
wertvolle Stunden mit der Doku-
mentation zu verbringen? Anlass 
zur Hoffnung gibt es ebenfalls beim 
Thema Cybercrime – und zwar auch 
abseits der steigenden Frequenz 
unserer Ermittlungserfolge: Eben-
so, wie KI die Überzeugungskraft 
von Spam verbessern kann, wird 
sie etwa Erkennungs- und Filteral-
gorithmen verbessern können und 
Antivirenprogramme noch smarter 
machen.
Smart ist auch das Stichwort für 

einen gesamtgesellschaftlichen 
Appell: Um täuschend Echtes von 
Echtem zu unterscheiden, müssen 
wir die Medienkompetenz in der 
Breite weiter stärken. Das ist nicht 
nur eine Frage der Cyber-Krimi-
nalprävention, sondern für unsere 
Demokratie und unseren Rechts-
staat als Ganzes wichtig. Denn wie 
bei einer Spamkampagne kommt 
es den Urhebern vielleicht nicht 
darauf an, eine breite Mehrheit zu 
überzeugen. Vielmehr haben schon 
im Kleinen erfolgreiche Fake-Bot-
schaften etwa das Potenzial, Wahl-
ausgänge zu beeinfl ussen. Bleiben 
wir also gemeinsam wachsam – und 
vorsichtig optimistisch.

Carsten Meywirth wird am 16. 
April 2024 auf dem Europäischen 
Polizeikongress zum Thema „Cloud 
Plattformen im Kampf gegen Cyber-
security: Angriffsziel oder Mittel zur 
Bekämpfung“ referieren. Hier geht 
es zur Anmeldung zum Europäi-
schen Polizeikongress:

Innere Sicherheit

Dem Cybercrime auf der Spur
Künstliche Intelligenz und vorsichtiger Optimismus

(BS/Carsten Meywirth) Cybercrime ist eines der dynamischsten Kriminalitätsphänomene unserer Zeit. Im weiteren Sinne 
zählen hierzu alle Straftaten, die das Internet als Tatmittel verwenden, also etwa Betrugshandlungen beim Online-Shop-
ping. Im engeren Sinne verstehen wir unter Cybercrime insbesondere Delikte, die sich gegen das Internet selbst oder 
gegen informationstechnische Systeme richten.

Künstliche Intelligenz macht es Personen mit kriminellen Absichten zunehmend leichter, 
sich widerrechtlich im Internet zu betätigen. Foto: BS/ Cliff Hang, pixabay.com

16. – 17. APR 2024

www.europaeischer-polizeikongress.de
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Im Innovation Hub Niedersachsen 
macht sich Wulf Hemmerle von der 

Zentralen Polizeidirektion Nieder-
sachsen Gedanken über den zukünf-
tigen Einsatz von KI im Arbeitsalltag 
von Polizeibeamtinnen und Beamten. 
Dabei steht kein konkretes Projekt 
im Vordergrund, vielmehr geht es 
darum eine Vision des Einsatzes von 
KI in fünf bis zehn Jahren zu entwi-
ckeln und zu überlegen, welche Wei-
chen heute gestellt werden müssen, 
um diese Vision zu erreichen.

Virtueller Streifenpartner
In der Diskussionsrunde „KI hilft 

helfen – Künstliche Intelligenz für 
den BOS-Alltag“ des Behörden Spie-
gel stellte Hemmerle beispielhaft ein 
Projekt vor, das sich mit der Ent-
wicklung einer proaktiven KI zur 
Unterstützung von Polizeikräften 
im Streifendienst auseinandersetzt. 
Es handelt sich dabei nicht um ein 
KI-gestütztes Assistenzsystem. Viel-
mehr soll es im Hintergrund arbei-
ten und aktive Unterstützung bei 
Standardvorgängen leisten. Dazu sei 
es zwingend erforderlich, dass sie 
ein Verständnis des Kontextes, also 
der derzeitigen Einsatzsituation, be-
sitzt. Sie muss Muster erkennen und 
Trends vorhersagen können. Die so 
erlangte Antizipationsfähigkeit kön-
ne sie dann dazu befähigen, Vor-
hersagen darüber zu treffen, welche 
Aktionen oder Informationen für den 
Nutzer als nächstes relevant seien. 
Die KI könne somit als Virtueller 
Streifenpartner fungieren.

Eine entscheidende Voraussetzung 
für eine auf diese Art und Weise ein-
gesetzte, proaktive KI sei, dass sie 
auf Grundlage bekannter Muster 
eigenständig Entscheidungen treffen 
und Handlungen ausführen können 
muss. Nur so könne der Einsatz der 

KI tatsächlich der Entlastung des 
Nutzers dienen, beispielsweise durch 
das vorausschauende Abfragen von 
Personendaten oder durch das Aus-
sprechen von Warnungen bzw. Hand-
lungsempfehlungen in bestimmten 
Situationen.
Entscheidend sei die Klärung der 

Frage, wie wir mit einer KI umgehen 
wollen, die selbstständige Entschei-
dungen trifft und nicht nur Aufträge 
des Nutzers ausführt. Auch die Frage, 
auf welche Daten eine KI zurückgrei-
fen darf und wem Sie die Ergebnisse 
in welcher Form präsentieren darf, 
müsse zunächst geklärt werden. Mög-
liche Grundrechtsverstöße seien zu 
vermeiden. Sollte man zu dem Ergeb-
nis kommen, ein Grundrechtseingriff 
liege erst dann vor, wenn auf Grund-
lage der aggregierten Daten eine Maß-
nahme ergriffen würde, „dann wären 
wir im Bereich der Befähigung von KI 
schon mal um Lichtjahre weiter, als 
wir es aktuell sind.“

Sichtung von Dateien
Dr. Thorsten Laude vom Landeskri-

minalamt Niedersachsen vermittel-
te Praxiserfahrungen beim Einsatz 

von KI bei der Sichtung kinderpor-
nographischen Materials. Im Be-
reich der Kinderpornographie sind 
die Fallzahlen in den letzten Jahren 
stetig angestiegen. Von 2020 auf 
2022 haben sich diese mehr als 
verdoppelt. Damit einher geht ein 
enormer Anstieg der zu sichtenden 
Dateien. Allein in Niedersachsen 
mussten 2022 über 11.000 Asser-
vate mit einer Gesamtgröße von 
3,75 Petabyte analysiert werden – 
hinter jeder Mediendatei könnte ein 
(fortlaufender) Missbrauch stecken.
Den Ermittlern helfen die Software-

Anwendungen „Kipo Analyzer“ und 
„Tracebook Kipo“, um der enormen 
Datenmenge Herr zu werden. Erstere 
analysiert mittels KI die vorliegen-
den Dateien und macht Vorschläge 
zur Klassifizierung, Letztere ist ein 
Auswertungstool für Sachbearbeiter. 
Nach der Sicherstellung der Asserva-
te und der Datenaufbereitung durch 
Datenverarbeitungsgruppen erfolgt 
das Einlesen der Daten in den Kipo 
Analyzer. Dieser erstellt eine Daten-
bank mit Vorschlägen zur Klassifi-
zierung, die dann in Tracebook Kipo 
zur Endbearbeitung eingelesen wird.

Laude betonte die zentrale Bedeu-
tung des Neuronalen Netzes für heu-
tige KI-Anwendungen, insbesondere 
bei der Analyse von Bildern. Die neu-
este Version besitze eine „State-of-
the-Art Architektur“, die ein schnel-
les Fine-Tuning ermögliche, die 
Hardwareauslastung verbessere und 
den Ressourcenbedarf reduziere. Des 
Weiteren sei bei der schieren Daten-
menge die Nutzung einer KI unum-
gänglich. Der Personalaufwand sei 
ansonsten viel zu hoch.

Live-Übersetzung durch KI
Rainer Buchmann, Leiter der Integ-

rierten Leitstelle des Saarlandes, vom 
Zweckverband für Rettungsdienst 
und Feuerwehrleitstellen Saar und 
Dirk Walla, CEO der WTG holding be-
richteten von ihren Erfahrungen mit 
Live-Übersetzungen von Anrufen in 
Notruf-Leitstellen mit Hilfe von KI. 
Der Einsatz von KI in diesem Bereich 
sei von der DSGVO gedeckt, da es 
sich um „lebenswichtige Interessen“ 
beziehungsweise „Datenübermittlung 
aufgrund wichtiger Gründe des öf-
fentlichen Interesses“ handele. Gut 
1,9 Prozent der Anrufenden haben 

eine Sprachbarriere, was dazu führen 
kann, dass Disponenten den Notruf 
nicht adäquat aufnehmen können.
Die KI-gestützte Notrufabfrage-

einrichtung mit „Live Translation“ 
muss gewissen Anforderungen 
entsprechen. Die Live-Überset-
zung in einen Text hat nahezu in 
Echtzeit zu erfolgen und muss für 
den Notrufenden in dessen Sprache 
zurückübersetzt werden. Audio-
ströme und textliche Kommunika-
tion müssen dokumentiert werden. 
Auch an die IT-Sicherheit werden 
Anforderungen gestellt. Der Daten-
schutz muss gewährleistet sein und 
es muss eine mehrschichtige Absi-
cherung der Kommunikation durch 
TLS-Verschlüsselung erfolgen. Die 
Datenströme müssen auf mehrere 
Rechenzentren innerhalb Europas 
verteilt werden. Zudem müssen die 
bereitgestellten Services skalierbar 
sein. 
Steve Haas, Sales Director für Innere 

Sicherheit bei Eviden und 20 Jahre 
bei der Kriminalpolizei tätig, referierte 
zum Abschluss über das innovative 
Potenzial von KI in der zukünftigen 
Polizeiarbeit. Anhand einer Anwen-
der-Simulation machte er deutlich, 
wie KI als Ansprechpartner für eine 
beschleunigte Sachbearbeitung die-
nen kann. Dafür hat man mit Hilfe 
eines Sprachmodells (ChatGPT) eine 
Fallakte für die KI lesbar gemacht. 
Über eine Benutzeroberfläche wur-
de dann den Polizeibeamtinnen und 
-beamten ermöglicht, der KI spezielle 
Fragen zum Fall zu stellen, um sich 
gezielt zu informieren. Haas machte 
auf ein entscheidendes Problem auf-
merksam: Da es sich bei den Daten 
um VS-NfD-Material handele, müsse 
penibel darauf geachtet werden, dass 
die Informationen aus den BOS-Da-
tenbanken nicht in herkömmliche KI-
Anwendungen gelangten. Dass man 
sich am heimischen Rechner über 
Einsatztaktiken oder Alarmrouten 
der Polizei informieren könne, sollte 
zwingend verhindert werden.

Die Diskussionsrunde in voller Län-
ge finden Sie in der Mediathek des 
Behörden Spiegel:

Und dies mehr oder weniger 
nolens volens. Die Rechte der 

von den Feuerwehren im Länd-
le für den Analogfunk genutzten 
Frequenzen im 2m- und 4m-Band 
enden im Jahr 2025. Spätestens 
dann müssen Feuerwehren auch 
in Baden-Württemberg mit der Di-
gitalfunktechnik ausgerüstet sein. 
Obwohl der Digitalfunk allen BOS 
bereits seit Ende 2012 flächende-
ckend zur Verfügung steht, nutzen 
die Feuerwehren im Ländle für die 
einsatzkritische Kommunikation 
zwischen den Leitstellen und den 
Einsatzfahrzeugen und den Ein-
satzfahrzeugen untereinander im-
mer noch analoge Relaisfunknetze 
(Gleichwellen) im 4m-Band. Für 
den Funkbetrieb an den Einsatz-
stellen werden analoge Funkgeräte 
auf netzunabhängigen Frequenzen 
im 2m-Band verwendet.  
Eine plausible und nachvollzieh-

bare Erklärung für das Festhalten 
an der Uralttechnik und die bis-
herige Vermeidung des Umstiegs 
auf den Digitalfunk der BOS findet 
sich nicht. Ermöglicht doch allein 
der Digitalfunk BOS eine flächen-
deckende, organisationsübergrei-
fende, sichere und hochverfügbare 
Sprach- und Kurzdatenkommuni-
kation. Bei komplexen Einsatzla-
gen, in Krisensituationen und Ka-
tastrophenfällen, bei denen Polizei, 

Feuerwehren, Rettungsdienste und 
Einheiten des Katastrophenschut-
zes zusammenarbeiten, ist die 
organisationsübergreifende Kom-
munikation zudem unerlässlich. 
Geradezu kurios ist, dass das Land 
Baden-Württemberg beim Aufbau 
des bundesweiten Digitalfunknet-
zes der BOS eine Spitzenreiterposi-
tion einnahm und dann aber nur 
die polizeilichen BOS den Umstieg 
von analog auf digital vollzogen. 
In einer ersten Phase der Umstel-

lung von Analog- auf Digitalfunk 
wurden inzwischen bereits nahezu 
alle integrierten Leitstellen in das 
Digitalfunknetz eingebunden und 
viele Einsatzfahrzeuge und Feuer-
wehrhäuser auf Digitalfunk umge-
rüstet. In einer zweiten Phase ist 
mit der Einführung des digitalen 
Einsatzstellenfunks zur Ablösung 
des bisherigen Betriebes im ana-
logen 2m-Band begonnen worden. 
Auch nach der Umstellung auf den 
Digitalfunk wird bei den baden-

württembergischen Feuerwehren 
an der taktischen Trennung zwi-
schen Fahrzeug- und Einsatzstel-
lenfunk festgehalten. Eine direkte 
Kontaktmöglichkeit zwischen einge-
setzten Trupps und den Integrierten 
Leitstellen (ILS) ist einsatztaktisch 
nicht vorgesehen. 
Die Einsatzkommunikation er-

folgt am Einsatzort auch künftig 
von den Trupps zur Führungskraft 
und von dort zur Einsatzleitung, 
die wiederum relevante Informatio-
nen über den Fahrzeugfunk zur ILS 
weiterleitet. Anders als bisher soll 
aber der Funkbetrieb der Einsatz-
leitung an Einsatzstellen künftig 
über die Netzinfrastruktur (TMO 
– Trunked Mode Operation) abge-
wickelt werden. Hierzu wird jeder 
Gemeindefeuerwehr eine lokale 
Rufgruppe zur Verfügung gestellt. 
Sofern auf der gleichen Ebene auch 
andere BOS wie Polizei, Rettungs-
dienst oder Hilfsorganisationen mit 
eingebunden werden, ist eine der 

kreisbezogenen Zusammenarbeits-
Rufgruppen („BS“ für Bevölkerungs-
schutz bzw. „BOS“ für Zusammen-
arbeit aller BOS) zu nutzen. „Für die 
Kommunikation der Einsatztrupps 
untereinander sind digitale Hand-
funksprechgeräte (HRT) im netzun-
abhängigen Direktmodus (DMO) zu 
verwenden“, heißt es im Eckpunk-
tepapier des Innenministeriums zur 
Einführung des digitalen Einsatz-
stellenfunks bei den Feuerwehren 
in Baden-Württemberg.
Die Feuerwehren sind kommunale 

Einrichtungen der Daseinsvorsorge. 
Daher haben die Städte und Ge-
meinden als gesetzliche Aufgaben-
träger die Kosten für das Personal 
und die Ausrüstung der Feuerwehr 
zu tragen. Die von den einzelnen 
Kommunen für den Umstieg ihrer 
Feuerwehr von analoger auf digita-
le Funktechnik zu finanzierenden 
Kosten schwanken in Abhängig-
keit von der Anzahl der benötigten 
Funkgeräte zwischen 110.000 und 
200.000 Euro. Das Land unter-
stützt die Kommunen im Rahmen 
einer Sonderfördermaßnahme 
durch eine Zuwendung in Höhe 
von 250 Euro für jedes beschaffte 
Funkgerät. Trotz finanzieller Eng-
pässe – insbesondere bei kleineren 
Gemeinden – sind alle bemüht, die 
Umstellung noch in diesem Haus-
haltsjahr vorzunehmen.

Innere Sicherheit / Katastrophenschutz

KI für den BOS-Alltag
Wie kann die Technologie zur öffentlichen Sicherheit beitragen?

(BS/lm) Künstliche Intelligenz (KI) ist mittlerweile im Alltag vieler Menschen angekommen. Einen enormen Nutzen kann man 
auch für den Arbeitsalltag gewinnen. Dies gilt auch für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS).

Aufrüstung digital 
Die Feuerwehren im Ländle kommunizieren demnächst digital

(BS/Gerd Lehmann) Diese Meldung klingt wie eine aus dem letzten Jahrzehnt. Es ist aber eine aus diesen Tagen. Während 
sich die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) bundesweit bereits seit Jahren mit der mobilen 
Breitbandkommunikation auf der Basis der 4G/5G-Technologie – dem Projekt Digitalfunk 2.0 – befassen und das Ende 
des Digitalfunks 1.0 vor Augen haben, verabschieden sich die Feuerwehren in Baden-Württemberg nun gerade erst von 
der Analogfunktechnik der 50er Jahre. 

Künstliche Intelligenz gewinnt auch bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben mehr und mehr an Bedeutung.
Foto: BS/IDOL'foto stock.adobe.com

Eine reibungslose Kommunikation ist das 
A und O in der Notfallrettung und Brandbe-
kämpfung. Foto: BS/Benjamin Nolte, Fotalia
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Selten war die Angst größer als zu 
Beginn des russischen Angriffs 

auf die Ukraine im Februar 2022. 
Binnen weniger Wochen war die 
atomare Bedrohung – trotz tausen-
der Kilometer Entfernung – plötz-
lich wieder real. Und das nicht ein-
mal nur in Form von Atomwaffen. 
Als russische Truppen durch die 
Gegend rund um das Atomkraft-
werk in Tschernobyl fuhren, war 
der aufgewirbelte Staub mit seinen 
radioaktiven Hinterlassenschaften 
aus dem Reaktorunfall 1986 sogar 
aus der Entfernung mit Drohnen 
messbar. 
Auch die Besetzung des Atom-

kraftwerkes Saporischschja schürte 
dann zusätzliche Ängste. So melde-
ten die Apotheken in Niedersachsen 
schon bald Engpässe in der Versor-
gung mit Jodtabletten. Atomanla-
gen sind nach Genfer Konventionen 
gleich doppelt schutzwürdig, denn 
sie dienen der Versorgung der Zi-
vilbevölkerung und könnten auch 
bei einem schweren Angriff weit-
reichenden Schaden über die Gren-
zen des Kampfgebietes hinaus ver-
ursachen. Wie kann die deutsche 
Zivilbevölkerung vor chemischen, 
biologischen, radiologischen und 
nuklearen Gefahren (CBRN) ge-
schützt werden?

 Ein vielschichtiges Problem
Die atomare Drohkulisse macht 

die drei wesentlichen Herausfor-
derungen im Katastrophenschutz 
deutlich, die sich in allen Bereichen 
ergeben: Kommunikation, Katast-
rophendemenz und Unterfinanzie-
rung. 
In der angstgeladenen Stimmung 

der ersten Wochen nach Beginn 
des Angriffs, war der deutschen 
Bevölkerung offensichtlich weder 
klar, dass in ausreichendem Maß 
Jodtabletten vorgehalten werden, 

noch wann deren Einnahme sinn-
voll ist. Der Bestand an Tabletten 
war zuletzt im Jahr 2019 massiv 
aufgestockt worden , denn nicht al-
lein Kriege können der Anlass sein, 
plötzlich eine große Anzahl von 
Menschen vor atomaren Gefahren 
schützen zu müssen. Wesentlich 
höher ist die Gefahr in den Grenz-
gebieten Westdeutschlands. Störfäl-
le in den französischen, belgischen 
oder tschechischen Atomanlagen 
betreffen sehr schnell auch die 
deutsche Bevölkerung. Naturkatas-
trophen wie Überschwemmungen, 
aber auch Kühlwassermangel in 
Folge langanhaltender Hitzewellen, 
können Auslöser sein. Ein Bewusst-
sein für angepasstes Handeln gibt 
es in der Bevölkerung bestenfalls in 
der direkten Nähe zu den Kraftwer-
ken. Dass eine freigesetzte atomare 
Wolke in einem belgischen Atom-
kraftwerk binnen weniger Stunden 
gar bis Berlin ziehen kann, macht, 
insbesondere bei Wetterlagen mit 
starkem Westwind wie im Dezember 
2023, ein schnelles Handeln not-
wendig. 
Wie aber warnen, wenn auch mehr 

als zwei Jahre nach der Hochwas-
serkatastrophe im Ahrtal deutsch-
landweit weder ein flächendecken-
des Sirenennetz existiert noch 
einheitliche Warntöne festgelegt 
sind oder das dazugehörige ange-
passte Verhalten im Bewusstsein 
der Bevölkerung verankert ist? Dass 
im Bereich der Rettungskräfte die 

Kapazitäten fehlen, selten benötig-
te CBRN-Spezialfähigkeiten ad hoc 
und über einen längeren Zeitraum 
leisten zu können, ist angesichts 
des immer schwieriger werdenden 
Grundbetriebes im Rettungsdienst 
so nachvollziehbar, wie alarmie-
rend. Insbesondere in ländlichen 
Kommunen mangelt es zu bestimm-
ten Tageszeiten an freiwilligen Kräf-
ten, wenn die Berufspendler fern 
ab des eigentlichen Einsatzgebietes 
ihrer Arbeit nachgehen. 
Dass Rettungsdienste vereinzelt 

auch unter Druck geraten, weil frei-
willige Helfer aufgrund steigender 
Lebenshaltungskosten Nebenjobs 
im Supermarkt nachgehen müssen, 
statt ihre Qualifikationen im Ret-
tungsdienst einzubringen, ist nur 
einer von vielen Ansatzpunkten, an 
denen die Politik handeln muss. 

Katastrophendemenz versus 
Handlungsdruck
Die Mängelliste lässt sich beliebig 

fortsetzen. In Sachen Schutz vor 
CBRN-Gefahren scheint der Bund 
keine Eile zu kennen. So sind die 
Fahrzeuge der CBRN-Messleitkom-
ponente (CBRN-MLK) seit Jahren in 
der Entwicklung und Testung. Zum 
Stand der Beschaffung der 111 
Fahrzeuge meldet das Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz und Katas-
trophenhilfe (BBK) pflichtschuldig 
auf seiner Webseite: 
„Die Entwicklung der speziellen 

CBRN MLK-Software konnte bereits 

2017 abgeschlossen werden. Der-
zeit steht die Fertigung der Serien-
fahrzeuge noch aus. Für die Pro-
duktion dieser Fahrzeuge wurde im 
April 2022 der Auftrag durch das 
Beschaffungsamt des BMI erteilt. 
Das Musterfahrzeug für die Serie 
wurde Ende August 2023 dem BBK 
zur Erprobung übergeben.“
Eine Prognose, wann diese Kom-

ponente bereitstehen wird, dürfte 
ebenso ernüchternd ausfallen wie 
viele der Fragen in Sachen Katast-
rophenschutz, bei denen das Bun-
desinnenministerium im Kern ab-
wiegelt und formuliert:
„Grundsätzlich ist flächendeckend 

eine Nachweis- und Dekontamina-
tionsfähigkeit durch kommunale 
Gefahrenabwehrbehörden (i. d. R. 
Feuerwehren) und Katastrophen-
schutzeinheiten/-ausrüstung der 
Länder für radiologische Gefahren 
vorhanden.“
Zu viele Missstände haben bes-

tenfalls die Aussicht abgearbeitet 
zu werden, wenn es die Kassenlage 
zulässt oder der Handlungsdruck 
durch eine aktuelle Katastrophe 
aufkommt. 
Das Sirenenförderprogramm, das 

2021 durch das Bundesinnenmi-
nisterium aufgelegt wurde, war mit 
88 Millionen Euro eher ein Tropfen 
auf den glühenden Stein, als der 
Schritt zu einem flächendeckenden 
Warnsystem. Je länger eine Katast-
rophe zurückliegt, desto mehr lässt 
auch der Handlungsdruck nach. 

Beim Schutz vulnerabler Gruppen 
äußerte sich das BBK zur Barriere-
freiheit des Informationsangebotes 
ausweichend. So sollen 2024 bud-
getabhängig weitere BBK-Webseiten 
zur Warnung – etwa zum bundes-
weiten Warntag oder zur Warnung 
in Deutschland – in Leichter Spra-
che angeboten werden, teilte das 
Innenministerium auf eine Kleine 
Anfrage mit (DS 20/9896) .
Dass in nahezu jeder Katastro-

phenlage die Kommunikation mit 
der Bevölkerung die größte Her-
ausforderung darstellt, ist seit län-
gerem bekannt. Wie weit entfernt 
von einer guten Benutzbarkeit aber 
selbst die zahlreichen Warn-Apps 
sind, die erst allmählich verbessert 
und zielführend gestaltet werden, 
zeigt schon deren Anzahl. In den 
unterschiedlichen Systemen, die 
mal in Verantwortung des Bundes, 
mal der Länder und Kommunen 
oder gar privater Anbieter liegen, 
gibt es zahlreiche Probleme mit der 
Barrierefreiheit, schildern Betrof-
fene. 
Im Bereich des zivilen Katastro-

phenschutzes ist ein Umdenken 
so dringend erforderlich wie eine 
nachhaltige Finanzierung. Bund, 
Länder und Kommunen müssen 
vom Schutzbedarf der Bevölkerung 
her denken, statt allzu oft an Zu-
ständigkeitsdebatten, fehlenden 
finanziellen Mitteln und föderalen 
Strukturen zu viel Zeit zu verlieren.

Dr. André Hahn ist 
Abgeordneter der 
LINKEN im Bundes-
tag und unter 
anderem Sprecher 
für Zivil- und Kata-
strophenschutz.

Foto: BS/Stella von Saldern

Wer ein Ehrenamt ausübt, tut 
dies in der Regel in seiner 

Freizeit. Jedoch warten Katastro-
phen- und Zivilschutzlagen nicht 
bis nach Feierabend – sie treten 
auch während der regulären Ar-
beitszeiten ein. Da aber der über-
wiegende Großteil der Helferinnen 
und Helfer in solchen Lagen freiwil-
lig hilft, müssen sie ihren gewohn-
ten Arbeitsplatz auch während der 
Arbeitszeit verlassen. Damit verliert 
der Arbeitgeber Arbeitskräfte – und 
die Arbeitskräfte in der Regel ihr 
Gehalt für diesen Zeitraum. Denn 
welcher Arbeitgeber möchte Mitar-
beiter bezahlen, die während ihrer 
eigentlichen Dienstzeit anderen Be-
schäftigungen nachgehen, so dass 
dadurch zeitweise die Arbeitskraft 
fehlt?
Zwar ist das Katastrophenschutz-

wesen auf ehrenamtliche Einsatz-
kräfte angewiesen, doch gibt es 
deutschlandweit unterschiedliche 
Regelungen, wann und ob es über-
haupt Lohnfortzahlungen oder so-
ziale Absicherungen gibt. Grund 
dafür ist, dass der Katastrophen-
schutz, anders als der Zivilschutz, 
in den Händen der einzelnen Bun-
desländer liegt. Und jedes Bundes-
land hat andere Vorgaben für pri-
vate Hilfsorganisationen, wie das 
Deutsche Rote Kreuz (DRK) oder die 
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft (DLRG).

Jeder wie er will, niemand muss?
In manchen Bundesländern wer-

den ehrenamtliche Hilfskräfte nur 
kompensiert, wenn auch der Ka-
tastrophenfall ausgerufen wurde, 
in anderen gibt es nicht einmal in 
einem solchen Fall eine Kompen-
sation. Interessant wird es dann 
auch noch einmal, wenn ein Ein-
satz über die Grenzen des eigenen 
Bundeslandes hinaus geht. Wessen 
Regelung greift dann? Ein Nach-

teil entsteht in jedem Fall für die 
Helfenden, die nicht nur ihre Frei-
zeit, sondern auch ihr teilweise er-
wirtschaftetes Gehalt für etwas so 
Wichtiges wie den Katastrophen-
schutz aufgeben. 
Den Gegensatz dazu bietet das 

Technische Hilfswerk (THW), wel-
ches als staatliche Organisation 
dem Bundesministerium des Inne-
ren und für Heimat (BMI) unterstellt 
ist. Auf 88.000 Ehrenamtliche kom-
men 2.100 hauptamtliche Helfe-
rinnen und Helfer. Doch haben die 
freiwilligen Einsatzkräfte des THW 
einige Vorteile. Denn sollte ein Ein-

satz oder eine Fortbildung während 
der regulären Arbeitszeit der Ehren-
amtlichen stattfinden, wird das Ge-
halt durch den jeweilige Arbeitgeber 
weiter ausgezahlt. Ermöglicht wird 
dies durch die Lohnerstattung, wel-
che das THW wiederum an besagte 
Arbeitgeber zahlt. 
Ähnlich verhält es sich bei der 

Freiwilligen Feuerwehr. Hier zah-
len in der Regel die zuständigen 
Gemeinden das Gehalt während 
eines Einsatzes zurück. Trotzdem 
gibt es auch hier Unterschiede, bei-
spielsweise bei der Zahlung einer 
Aufwandsentschädigung. Auch 

hier kocht jedes Bundesland sein 
eigenes Süppchen. Wie Gunnar Ull-
mann, Vizepräsident des Landes-
feuerwehrverbands Sachsen e. V. 
beispielhaft beschreibt, entscheiden 
die landesgesetzlichen Grundlage 
sowie die Satzung der jeweiligen 
Kommunen darüber, wer berech-
tigt ist und wie viel Aufwandsent-
schädigungen in den Freiwilligen 
Feuerwehren gezahlt wird.

Hochwassereinsatz als Beispiel
Während der Hochwasserlage 

2023/24 waren in Niedersachsen 
beispielsweise 31 der 44 nieder-

sächsischen DRK-Kreisverbände im 
Einsatz und haben mehr als 30.000 
Einsatzstunden geleistet, wie eine 
Sprecherin des DRK Landesverban-
des Niedersachsen e. V. aufzeigt: 
„Nach aktueller Rechtslage gebührt 
ehrenamtlichen Einsatzkräften der 
Hilfsorganisationen außerhalb der 
Feststellung eines außergewöhn-
lichen Ereignisses von landeswei-
ter Tragweite kein Verdienstausfall. 
Außerdem haben sie keinen recht-
lichen Anspruch auf Freistellung 
oder Ruhezeiten nach einem Ein-
satz gegenüber ihrem Arbeitgeber.“
Dazu äußert sich auch Vorstands-

vorsitzender Dr. Ralf Selbach des 
DRK Landesverbands Niedersach-
sen e. V. Für ihn leisten die Helfe-
rinnen und Helfer schon seit Jahren 
in vielen Katastrophenlagen Gro-
ßes. „Leider werden ehrenamtliche 
Einsatzkräfte von Hilfsorganisa-
tionen immer noch unangemessen 
benachteiligt. Die Helfergleichstel-
lung würde unseren Einsatzkräften 
rechtliche Sicherheit geben. Des-
halb erwarten wir eine schnelle Um-
setzung durch die Landesregierung, 
die dies ja auch in ihrem Koalitions-
vertrag vereinbart hat.“ 
Eine Helfergleichstellung fordern 

aber nicht nur die Hilfsorganisatio-
nen, sondern auch staatliche Ein-
richtungen wie das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe (BBK) und das BMI. Auch 
manche Bundesländer hätten sich 
laut dem BBK schon dafür ausge-
sprochen. Als Vorbild soll hier das 
THW dienen, damit alle ehrenamt-
lichen Katastrophenschutzhelferin-
nen und -helfer auf einem vergleich-
baren und vor allem fairen Stand 
sind und sich mit vollem Einsatz 
der Lage widmen können. Denn ob 
THW, Freiwillige Feuerwehr oder 
Freiwilliger Sanitätsdienst, in einem 
Katastrophenfall zählen alle helfen-
den Hände gleichermaßen.

Wir sind im Zivilschutz zu langsam
Für den Katastrophenschutz wird zu wenig getan

(BS/Dr. André Hahn) In nahezu allen Bereichen des Zivilschutzes und der Katastrophenhilfe ist Mangel der Normalzu-
stand. Doch während im Bereich des Militärs Monat um Monat mehr Handlungsdruck aufgebaut, mehr Haushaltsmittel 
bereitgestellt werden, gilt im zivilen Bevölkerungsschutz der Sparkurs.

Unentbehrlich, aber ungerecht
Unterschiede im ehrenamtlichen Katastrophenschutz gravierend

(BS/Scarlett Lüsser) Das Ehrenamt ist im deutschen Zivil- und Katastrophenschutz eine nicht wegzudenkende Stütze – 
über 90 Prozent werden von ehrenamtlichen Hilfskräften getragen. Doch trotz der Wichtigkeit gibt es gravierende Unter-
schiede, was die rechtlichen Bedingungen für Ehrenämter in den unterschiedlichen Hilfsorganisationen anbelangt. 

Gutes Teamwork ist im Ehrenamt unersetzbar. Doch auch Gehalt ist eine Motivation – einige Bundesländer gewähren Lohnfortzahlun-
gen, je nach landesgesetzlicher Grundlage. Foto: BS/Sergey, stock.adobe.com
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(BS) Was Oberstleutnant i.G. 
Marcel Bohnert, dem stellver-
tretenden Vorsitzenden des 
Deutschen Bundeswehr 
Verbandes, die Veteranenkultur 
bedeutet, erzählt er Klaus 
Pokatzky – nach dem ersten 
deutschen Veteranenkongress. 

Ich bin hier im letzten Jahr beim 
„Marsch zum Gedenken“. Der 

geht fast eine Woche lang, von 
Sonntagabend bis Donnerstagnach-
mittag. Knapp 120 Kilometer von 
einer Kaserne in Brandenburg bis 
zum Ehrenmal im Berliner Bendler-
block marschieren da Soldatinnen 
und Soldaten – zur Erinnerung an 
alle Gefallenen und Getöteten der 
Bundeswehr. Organisiert wird er 
vom Reservistenverband, von vielen 
Verbänden getragen und auch vom 
Landeskommando Berlin unter-
stützt. Ich selber bin immer bei der 
letzten Etappe dabei: 30 Kilometer 
durch Berlin – über die Straße des 
17. Juni, an der Siegessäule vorbei, 
zum Platz vor dem Bundestag, zum 
Brandenburger Tor, zum Denkmal 
für die ermordeten Juden Europas. 
Mitten durch die Berliner Innen-
stadt. 

Passanten applaudieren Soldaten
So zeigen wir hier als Bundeswehr 

öffentliche Präsenz – so, wie ich mir 
das viel mehr wünschen würde. 
Und die Reaktion der Bevölkerung 
ist unglaublich positiv. Ganz selten, 
dass mal jemand einen blöden Kom-
mentar schmeißt. Die allermeisten 
Passanten bleiben überrascht und 
interessiert stehen. Sie applaudie-
ren, suchen das Gespräch und fra-
gen neugierig nach. Das zeigt mir, 
dass wir hier als Bundeswehr viel 
besser akzeptiert sind, als das vie-
le meinen. Vor dem Bundestag er-
warten uns Hinterbliebene von Ge-
fallenen. Die werden dann für den 
letzten Marschabschnitt in die For-

mation eingegliedert: die Eltern und 
Geschwister, die Ehefrauen und 
Kinder. Das sind wirklich immer 
sehr emotionale Momente. Wenn 
man weiß: Da ist ein Soldat vor über 
zehn Jahren gefallen – und seine 
Kinder waren damals vielleicht fünf 
Jahre alt. Jetzt sind sie junge Er-
wachsene und marschieren mitten 
unter uns. Da werden auch einem 
Panzergrenadier wie mir schon mal 
die Augen feucht.
Ich selber war drei Mal in Aus-

landseinsätzen: 1999 im Kosovo, 
2011 in Afghanistan, 2023 im 
Irak. Nach dem Afghanistan-Ein-
satz wurden Veteranen zu einem 

wichtigen Thema für mich. Ich hat-
te das Gefühl, dass die Leistung 
meiner Soldatinnen und Soldaten 
gesellschaftlich nicht angemessen 
wertgeschätzt wurde. Da geben 
im Einsatz Menschen alles für ihr 
Land und wenn sie dahin zurück-
kehren – was bekommen sie dann 
hier? Meiner Einschätzung nach 
auf jeden Fall weniger, als ihnen 
zusteht. Anerkennung und Wert-
schätzung würde ihnen ja schon 
reichen, damit sie sich willkommen 
fühlen und den Weg zurück in die 
gesellschaftliche Mitte fi nden. Die 
Einsatzversorgung der Bundeswehr 
ist inzwischen wirklich besser ge-

worden und befi ndet sich auch im 
internationalen Vergleich auf einem 
hohen Niveau – aber teilweise wirft 
sie in der Praxis immer noch Fra-
gen auf und es gibt nach wie vor 
Anpassungsbedarf. Und so habe 
ich damals angefangen, mich in 
der Veteranenkultur zu engagie-
ren, die hierzulande ohne staatli-
che Förderung und Unterstützung 
entstanden ist. In den Projekten 
und Initiativen von Vereinen und 
Zusammenschlüssen wurden, die 
Aktionstage, Gedenkveranstaltun-
gen und Motorradkorsos organisiert 
– und eben Märsche wie der Marsch 
zum Gedenken.

Die Niederlande sind ein Vorbild
Für mich sind die Niederlande 

ein großes Vorbild. Dort gibt es 
ein Veteranen-Institut mit knapp 
200 Mitarbeitenden, das sich um 
alle Belange von Veteraninnen und 
Veteranen kümmert – von der Ad-
ministration über Betreuung, Für-
sorge, Krankenversicherung bis hin 
zur Forschung. Im Januar wurde in 
Berlin ein zentrales Veteranenbüro 
in Berlin eröffnet – ein guter Anfang. 
Wir haben nun die Chance, dass 
daraus etwas Größeres erwächst. 
Und wir alle wünschen uns schon 

lange einen nationalen Veteranen-
tag. An dem wollen wir mit der Be-
völkerung in einen direkten Aus-
tausch treten. 
Am besten wäre das um den 

23. Mai herum, also den Tag des 
Grundgesetzes. Wichtig für uns ist 
dabei nämlich gutes Wetter, er darf 
also nicht zur dunklen Jahreszeit 
bei Regen stattfi nden. Es soll eine 
fröhliche Veranstaltung sein – wie 
in anderen Ländern auch. Und um 
diesen Tag herum wollen wir dann 
am Wochenende, am besten einem 
Samstag, bei Volksfeststimmung 
Neugierde für die Veteranenkultur 
bei der Bevölkerung schaffen– und 
daraus abgeleitet natürlich Aner-
kennung und Wertschätzung. 

Jetzt sehe ich tatsächlich eine rea-
listische Chance für einen solchen 
Veteranentag. Durch den Ukraine-
Krieg vor allem, aber auch durch 
den Terrorangriff auf Israel haben 
wir eine andere gesellschaftliche 
Aufmerksamkeit – ein Verständnis 
dafür, wozu Streitkräfte da sind. Wir 
haben im September letzten Jahres 
die Invictus Games in Deutschland 
erlebt und das Buch „Deutschlands 
Veteranen“ herausgegeben, um die-
ses Bewusstsein weiter zu schärfen. 

Chancen für einen Veteranentag
Und wir haben junge Politiker im 

Bundestag, die diesem Thema sehr 
zugewandt sind; die auf Augenhöhe 
mit uns kommunizieren. Von denen 
waren auch einige bei dem ersten 
deutschen Veteranenkongress, den 
der BundeswehrVerband jetzt in 
Berlin initiiert hat. Da haben wir 
erstmals alle wichtigen Akteure der 
deutschen Veteranenkultur für zwei 
Tage zusammengebracht: Vereine, 
Verbände, Stiftungen, Zusammen-
schlüsse und Kunstprojekte. Am 
zweiten Tag waren auch zahlreiche 
Medienvertreter vor Ort, aber Tag 
eins fand im vertraulichen Kreis 
statt. Da gab es natürlich auch Dis-
kussionen und kleinere Reibereien, 
aber am Ende war allen klar: Wir 
kommen nur voran, wenn wir mit 
einer Stimme sprechen. Wir haben 
uns entschieden, ein starkes Sign-
al der Geschlossenheit zu senden 
und Schulter an Schulter weiterzu-
marschieren. Insgesamt war es eine 
sehr aufwendige Veranstaltung, die 
wir vermutlich jährlich wiederho-
len. Bis dahin gilt es, kleinere Aus-
tauschformate zu fi nden. 
Im August 2024 bin ich in jedem 

Falle wieder beim „Marsch zum 
Gedenken“ dabei. Sehr gern auch 
wieder mit einem solchen Foto: 
Auf dem man sieht, dass die hinter 
mir marschierende Formation eine 
Deutschland-Flagge trägt – und sie 
so schön hinter mir weht.

Wenn die Augen feucht werden
PORTRAIT-REIHE:    Was machen Sie denn da gerade – Oberstleutnant i. G. Marcel Bohnert?

Ein Moment mit Gänsehaut: „Da ist ein Soldat vor über zehn Jahren gefallen – und 
seine Kinder waren damals vielleicht fünf Jahre alt. Jetzt sind sie junge Erwachsene 
und marschieren mitten unter uns.“ Foto: Yann Bombeke/Tilo Wieczorek

Die OSZE setzt KI auf die Tagesordnung
Staatenkonferenz sieht weltweite Sicherheitslage durch Künstliche Intelligenz bedroht

BS/jb) Die größte regionale Staatenkonferenz nutzt ihr Wintertreffen, um über Künstliche Intelligenz (KI) zu debattieren. 
Darüber, dass KI große sicherheitspolitische Bedeutung hat, herrscht Einigkeit zwischen Expertinnen und Experten und 
Politik. Konkretes über den Status quo und wie man in Zukunft mit dem Problem umgehen möchte, ist nur vonseiten der 
Ukraine zu vernehmen. 

„Wir stellen unsere Prognosen in 
der Erwartung linearen Wachs-
tums“, machte Dr. Jean-Marc Rickli, 
Head of Global and Emerging Risks 
im Geneva Centre for Security Po-
licy (GCSP), auf dem Wintertreffen 
der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
deutlich. Diese Herangehensweise 
führe aber immer dann zu blinden 
Flecken, wenn sich Veränderung 
nicht linear, sondern exponentiell 
entwickle. 
Zur Sorge gereiche daher, dass die 

Datenmenge und die Technologie, 
um diese auszuwerten, exponen-
tiellem Wachstum unterlägen. „Die 
großen Datenmengen, die heute 
entstehen, sind in Bezug auf Spio-
nage und Überwachung eindeutig 
sicherheitsrelevant“, führte Rickli 
deshalb aus. Das habe Konsequen-
zen. Russland habe bereits durch 
Künstliche Intelligenz  manipulierte 
Videos eingesetzt, um die ukraini-
sche und westliche Bevölkerung in 
seinem Sinne zu beeinfl ussen. 
Rickli betonte, dass derartiges 

Vorgehen aus der Perspektive der 
Angreifer sinnvoll sei: „Lügen fi n-
den weit mehr Verbreitung als die 
Wahrheit.“ 

Im Hinblick auf die anstehenden 
Wahlen in Europa und den USA 
sieht Rickli deshalb großes disrup-
tives Potenzial durch KI-generierte 
Falschinformationen. Die jüngsten 
Fortschritte generativer KI im be-
wegten Bildern verschärften die-
sen Trend noch weiter. Gleichzeitig 
sinken die Nutzungskosten: „Eine 
vollständig durch KI erzeugte, ma-
nipulative Presseagentur kostet nur 
noch 400 Dollar“, erklärte Rickli. 
Darüber hinaus beleuchtete er, wa-
rum KI auch als Dual-Use-Techno-
logie begriffen werden müsse. Um 
dies zu verdeutlichen, bedient sich 
Rickli  eines Beispiels. Eine KI, die 
Moleküle zugunsten medizinischer 

Forschung entwickelt, kann genau-
so dazu dienen, chemische Waffen 
zu designen. Diese gesteigerte Be-
drohungslage treffe auf eine Gesell-
schaft, deren Gegenmaßnahmen 
für Fehlinformationen noch in den 
Kinderschuhen steckten, erläuter-
te Dr. Isabell Claus, Mitgründerin 
von Thinkers.ai. Als einen der we-
nigen Akteure in der EU, der sich 
dem Themengebiet widmet, be-
nennt Claus das European Centre 
of Excellence for Countering Hybrid 
Threats (Hybrid CoE). Dieses In-
stitut widmet sich in einer Studie 
der wohl am meisten mit hybriden 
Angriffen konfrontierten Nation 
Europas: der Ukraine. Allerdings 
wurde nicht nur über die Ukraine 
und ihren Umgang mit KI gespro-
chen, sie kam auch selbst zu Wort. 
Im Namen der Ukraine sprach

Artur Gerasymov, stellvertretender 
Vorsitzender der ukrainischen De-
legation der OSZE. „KI kommt in 
großem Stil im hybriden Krieg zum 
Einsatz“, führte er aus. Neben der 
Verbreitung von Fehlinformation 
gebe es bereits heute den unmittel-
baren militärischen Use-Case. KI-
gesteuerte Drohnenschwärme seien 
bereits heute Realität im Krieg.
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Allein technische Maßnahmen 
greifen hier aber zu kurz. Die 

besten technischen Schutzmaß-
nahmen sind wirkungslos, wenn die 
Mitarbeiter die Systeme unbeab-
sichtigt umgehen. Der menschliche 
Faktor spielt eine wesentliche Rolle 
beim Thema IT-Security, denn Mit-
arbeiter neigen oft dazu, unbewusst 
Sicherheitsrisiken einzugehen, die 
dann für das Unternehmen schwer-
wiegende Konsequenzen haben 
können. Diese Risiken lassen sich 
nur verhindern, wenn Arbeitgeber 
ihre Mitarbeiter gezielt sensibilisie-
ren und sie in die Lage versetzt auch 
in hektischen Situationen richtig zu 
reagieren. Auf diese Weise werden 
Mitarbeiter zu einem aktiven Teil 
der Sicherheitsvorkehrungen. 
Oftmals sind es vermeintlich 

harmlose Szenarien, welche sich 
am Ende als fatal erweisen kön-
nen, sowohl für die Mitarbeiter als 
auch das Unternehmen. So kann 
der Bahnnachbar im Fernverkehr 
auf den Firmenbildschirm schauen 
und sensible Unternehmensinfor-
mationen einsehen, während man 
selbst vielleicht gerade telefoniert 
oder sonst wie abgelenkt ist. Wer 
sensible Dokumente, die nicht mehr 
gebraucht werden, in den hauseige-
nen Mülleimer wirft, ohne sie zu 

schreddern, kann das Unterneh-
men ebenfalls in Gefahr bringen. 
Es sind Situationen, die vielen ver-
traut sind und bei denen normaler-
weise alles richtig läuft. Doch eine 
Unachtsamkeit kann schnell zur 
Katastrophe führen.

Das Image von 
Informationssicherheit verbessern
Ein wichtiger Aspekt dabei ist, 

dass Informationssicherheit von 
den Mitarbeitern als Gewinn und 
nicht als Einschränkung angesehen 
werden sollte. Es handelt sich um 
Schutz, der die tägliche Arbeit nicht 
behindern, sondern unterstützen 
soll. Wer beispielsweise seinen 
privaten USB-Stick in den firmen-
eigenen Laptop steckt, erleichtert 
sich selbst damit zwar temporär das 
Leben, sorgt aber dafür, dass sich 
sein Unternehmen im „Katz-und-
Maus-Spiel“ zwischen IT-Herstel-
lern, Sicherheitsdienstleistern und 

Hackern zu einer höheren Wahr-
scheinlichkeit im Verliererbereich 
befindet. Informationssicherheit hat 
eine unheimliche Dynamik und oft 
kommt es auf vermeintlich kleine 
Fehler an. Dieser Umstand muss so 
gut wie möglich an die Mitarbeiten-
den weitergegeben werden. Arbeit-
geber sollten den Dialog mit den 
Mitarbeitern fördern, anstatt sie zu 
belehren. Es geht darum, gemein-
sam sichere Lösungen zu finden, 
anstatt den erhobenen Zeigefinger 
zu schwingen. Eine zu technische 
und theoretische Kommunikation 
sollte vermieden werden, um sicher-
zustellen, dass Awareness-Maß-
nahmen effektiv sind.
Trotz aller getroffenen Maßnahmen 

lassen sich Schäden durch Angriffe 
nicht hundertprozentig verhindern. 
In dieser Hinsicht sprechen viele 
Expertinnen und Experten nun 
auch vermehrt von Cyberresilienz. 
Dies ist die Fähigkeit, trotz Cyber-

angriffen oder Sicherheitsvorfäl-
len, die Unternehmensfunktionen 
aufrechtzuerhalten und Schäden 
zu minimieren. Resilient kann ein 
Unternehmen nur sein, wenn die 
Mitarbeitenden wissen, wie sie im 
Falle eines Angriffs reagieren müs-
sen. Klar definierte Prozesse für sol-
che Situationen sind entscheidend. 

Mangelndes Bewusstsein für 
Cybersicherheit
Während die BWI einen für sich 

funktionierenden Weg gefunden hat 
um Mitarbeitende für das Thema IT-
Security und seine Notwendigkeiten 
zu sensibilisieren, sind zahlreiche 
andere Unternehmen diesbezüglich 
noch am Anfang. Wie eine aktuelle 
Umfrage von Sage, einem Anbieter 
für Lösungen im Bereich Buchhal-
tung, Finanzen, Personal und Ge-
haltsabrechnung, zeigt, sehen 44 
Prozent der kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen weltweit die 

Sensibilisierung der Mitarbeitenden 
für das Thema Cybersicherheit als 
Herausforderung an. 45 Prozent 
haben demnach Probleme damit, 
sicherzustellen, dass Beschäftigte 
wissen, was von Ihnen hinsichtlich 
Cybersecurity erwartet wird. Als 
größte Herausforderung identifiziert 
Sage allerdings, dass Unternehmen 
sich über neue Bedrohungen auf 
dem Laufenden halten (51 Prozent).
Die Gefahren der modernen Ar-

beitswelt müssen folglich Arbeit-
geber sowie Mitarbeitende kennen. 
Aktuell sind das vor allem Bedro-
hungen, die durch die Verbreitung 
von Remote Work, von der Arbeit 
zu Hause oder anderswo, entste-
hen. Die sichere Arbeit von über-
all gelingt nur, wenn verschiedene 
technische und organisatorische 
Maßnahmen implementiert werden. 
Aber eines ist sicher: Der Mitarbei-

ter spielt eine entscheidende Rolle 
in der Gewährleistung der Cyber-
security!

Herausforderungen für die Luftwaffe
Sicherung des europäischen Luftraums vor Bedrohungen aus dem Osten 

(BS/Christoph Schmid) In einer Zeit, die von stetigem Wandel und neuen Herausforderungen geprägt ist, rückt die Sicher-
heit des europäischen Luftraums in den Fokus unserer Handlungen. Dabei spielt die Luftwaffe als „First Strike Power“ eine 
besondere Rolle. Wie gewährleisten wir effektiv die Sicherheit des europäischen Luftraums angesichts der Bedrohungen 
aus dem Osten? Diese Frage darf nicht unbeantwortet bleiben, wenn wir die Weichen für eine sichere und erfolgreiche 
Zukunft stellen wollen. 

Das FCAS-Projekt, die Abkürzung 
steht für „Future Combat Air Sys-
tem“, verkörpert bereits in seinem 
Namen die zukunftsweisende Aus-
richtung. Dieses ambitionierte Pro-
jekt ist nicht nur ein Name, sondern 
eine Verpflichtung für die europäi-
sche Verteidigungsindustrie, eine 
souveräne Zukunft zu gestalten. 
Die enge Zusammenarbeit zwischen 
den beteiligten Ländern Deutsch-
land, Frankreich und Spanien (so-
wie Belgien als Beobachter) zeigt die 
gemeinsame Bestrebung, Europa 
auf dem Gebiet der Luftkampfsyste-
me in die vorderste Reihe zu führen. 
Durch die Entwicklung von inno-

vativen Teilprojekten wie dem „Next 
Generation Fighter“ (NGF) sowie 
unbemannten Luftfahrzeugen und 
durch die Integration modernster 
Technologien, wie Künstliche In-
telligenz, fortschrittliche Sensoren 
und vernetzte Kommunikationssys-
teme, strebt FCAS danach, mehr 
Sicherheit für Europa zu schaffen. 
Das Herzstück dieses Projekts, der 
bereits erwähnte NGF, verspricht 
nicht nur höchste Effizienz im Luft-
kampf, sondern auch eine grund-
legende Verbesserung der Verteidi-
gungsfähigkeiten. Die Einbindung 
unbemannter Luftfahrzeuge und 
die nahtlose Vernetzung aller Kom-
ponenten unterstreichen den inno-
vativen Ansatz. Ziel ist es, Europa 
nicht nur technologisch auf der Hö-

he der Zeit zu halten, sondern auch 
die Sicherheit und Souveränität des 
Kontinents in den kommenden Jah-
ren und Jahrzehnten nachhaltig zu 
stärken. Das FCAS-Projekt fungiert 
nicht nur als Wegbereiter für die 
Luftkriegsführung 2.0, sondern 
auch als Garant für eine sicherere 
und eigenständige Perspektive der 
europäischen Verteidigung. 
In einer komplexen und dynami-

schen geopolitischen Landschaft 
sind moderne Technologien ent-
scheidend; die Investition in Techno-
logiefähigkeiten im Sicherheits- und 
Verteidigungsbereich ist deswegen 
essenziell. Das FCAS-Projekt dient 
auch dem Erhalt dieser Fähigkeiten 
und ist somit von grundlegender 
Bedeutung für die Gewährleistung 
der technologischen Souveränität 
der EU. Durch die Fortentwicklung 
und Anpassungsfähigkeit in diesem 
Bereich kann Europa nicht nur sei-
ne Verteidigungsfähigkeit stärken, 
sondern auch eine unabhängige 
Position im strategischen sicher-
heitstechnischen Sektor bewahren. 
Neben der Stärkung der Techno-

logiefähigkeiten ist der Erhalt von 
hochqualifizierten Arbeitsplätzen 

ein weiterer wichtiger Aspekt, der 
bei der Entwicklung des FCAS be-
rücksichtigt werden muss. Die Ent-
wicklung und Produktion eines Pro-
jekts dieser Größenordnung schafft 
Arbeitsplätze in verschiedenen 
Bereichen, darunter Ingenieurwe-
sen, Fertigung, Logistik und Sup-
port-Services. Diese Arbeitsplätze 
sind nicht nur für die individuellen 
Arbeitnehmer wichtig, sondern tra-
gen auch zur Stabilität und Wett-
bewerbsfähigkeit der beteiligten 
Nationen bei. 
Ein wichtiges Element innerhalb 

des Projekts ist die Implementie-
rung von Künstlicher Intelligenz 
(KI). Die fortschreitende Integration 
von KI in verschiedenen Bereichen, 
einschließlich Verteidigung und Si-
cherheit, vor allem im FCAS-Projekt, 
stellt insgesamt eine anspruchsvolle 
Aufgabe dar, die neben technischen 
Aspekten auch ethische, rechtliche 
und soziale Überlegungen erfordert. 
Dynamische Entwicklungen im Be-
reich KI machen eine gründliche 
regulatorische Prüfung seitens der 
Politik erforderlich, um sicherzu-
stellen, dass diese Technologie ver-
antwortungsbewusst genutzt wird. 
Es ist entscheidend, dass die Politik 
nicht zulässt, dass der Bereich der 
KI ungenügend reguliert integriert 
wird. In diesem Kontext sollte der 
Bundestag eine aktive Funktion 
übernehmen und sich intensiv mit 
den Regelungen für Künstliche In-
telligenz befassen.

Future Combat Air System
(BS) Seit 2017 arbeiten Deutschland 

und Frankreich daran, mit dem Future 
Combat Air System (FCAS) einen Nach-
folger für die in die Jahre gekommenen 
Eurofighter und Rafale zu entwickeln. 
2019 klinkte sich Spanien in die Planung 
mit ein. Seit April letzten Jahres ist das 
Land vollwertiger FCAS-Partner. Belgien 
nahm ebenfalls im Jahr 2023 als Beob-
achter den ersten Schritt zur Projektpart-
nerschaft.
Die zentrale Verantwortung für das teu-

erste Rüstungsprojekt Europas obliegt 
dem französischen Flugzeughersteller 
Dassault Aviation, der spanischen Indra 
und Airbus auf deutscher Seite. Im Auf-
trag der beiden Luftfahrtunternehmen 
entwickeln insgesamt 16 Industriepart-
ner ein schätzungsweise 100 Milliarden 
Euro teures System, das weit mehr ist 
als nur ein Kampfflugzeug der sechsten 
Generation. Als sogenanntes „System of 
Systems“ schwebt den Planern ein Luft-
abwehrsystem aus verschiedenen ver-
netzten Plattformen und Komponenten 
vor. Ab 2040 sollen Deutschland, Spa-
nien und Frankreich auf diese Weise ein 
vernetztes System aus einer bemannten 
Plattform, dem sogenannten „New Gene-
ration Fighter“ (NGF), und unbemannten 
Komponenten, den „Remote Carrier“, zur 
Verfügung stehen. Dieses „Next Genera-
tion Weapon System“ (NGWS) ist mit der 
Combat Cloud allzeit in Echtzeit vernetzt.
Um die komplexe Entwicklung umsetzen 

zu können, ist sie in sieben Untergliede-
rungen, sogenannte Pillars, aufgeteilt. 
Dabei sind in jedem Pillar Unternehmen 
aus allen beteiligten Nationen vertre-
ten. Der bereits erwähnte NGF stellt den 
ersten Pillar dar. Dassault Aviation und 
Airbus zeichnen sich für dessen Umset-
zung verantwortlich. Der Antrieb des NGF 
ist darin aber nicht mit inbegriffen. Das 
Triebwerk ist in einem eigenen Pillar, der 
„Next Generation Fighter Engine“, abge-
bildet. Um die Engine zu realisieren, ko-
operieren das deutsch-französische Joint 
Venture European Military Engine Team 
(EUMET) und die spanische ITP Aero. 
Ebenfalls mit einem eigenen Pillar be-
dacht sind die unbemannten Komponen-
ten des „Remote Carrier“. Airbus, MBDA 
und SATNUS arbeiten gemeinsam an der 
Realisierung der Drohne. Die Air Combat 
Cloud stellt eine weitere Untereinheit 
der Entwicklungsbemühungen dar. An-
spruch des Entwicklungsvorhabens des 
Combat Cloud Pillars ist ein geschütztes 
IT-System, das alle Komponenten ver-
knüpft und mit anderen Dimensionen 
interagiert. Das System soll Konnektivi-
tät zu verschiedenen anderen Systemen 

erlauben. Darunter fallen zum Beispiel 
der Eurofighter oder die A400M. Darüber 
hinaus sind Sensorik, Simulation und 
Tarnung ebenfalls mit eigenen Pillars be-
dacht.
Anwendungen Künstlicher Intelligenz 

(KI) sind integraler Bestandteil der Com-
bat Cloud. Um ethische und rechtliche 
Fragen, die mit dem Einsatz von KI im 
Waffensystem einhergehen, erörtern zu 
können, beriefen Airbus und das Fraun-
hofer-Institut 2019 deshalb eine Exper-
tenkommission für den verantwortungs-
vollen Einsatz von Technologien. Anhand 
der Leitlinien, die dieses Gremium ent-
wickelt, ist der Einsatz von KI in FCAS 
konzipiert. Dabei sind zwei Szenarien 
zu unterscheiden. Wenn das Szenario 
nicht zeitkritisch ist, empfiehlt das Sys-
tem geeignete Maßnahmen. Der Mensch 
validiert diese Entscheidung. Sollte der 
Zeitrahmen in einer akuten Bedrohungs-
lage zu begrenzt sein, um diese Modus 
Operandi durchzuführen, führt die KI 
automatisiert Prozesse aus. Der Mensch 
kann zuvor ein Veto einlegen.

Im Winter 2022 sorgte die Bundesrepu-
blik für Irritationen, als deutlich wurde, 
dass Deutschland für knapp zehn Mil-
liarden Euro 35 US-Kampfjets des Typs 
F-35 beschaffen wird. Das Flugzeug soll 
die alternde Tornado-Flotte der Bundes-
wehr ersetzen. Im Dezember letzten 
Jahres gab Oberst Jörg Rauber aber Ent-
warnung. Rauber ist Referatsleiter im 
Verteidigungsministerium und für das 
FCAS-Projekt in Deutschland zuständig. 
„Die F-35A ist der erste Teil von FCAS“, 
erklärte er auf einem Branchentreffen in 
Berlin. Bereits 2040 soll die F-35 in das 
NGWS integriert werden. Nichtsdesto-
trotz schmälert dieser Schritt die Bedeu-
tung des NGF.

Ein Vorführmodell des Next Generation 
Fighters (NGF) und des Remote Carriers 
auf der Paris Air Show vermittelt einen Ein-
druck, wie das FCAS aussehen könnte.
 Foto: BS/Bundeswehr, Jane Schmidt

Als System of Systems ist das FCAS mehr 
als nur ein Flugzeug. Foto: BS/Indra
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New Work und Cyber Security
Wie passt das zusammen? 

(BS/Oliver Frommherz) Es ist nicht immer einfach, Beschäftigte zu motivieren, sich an Sicherheitsstandards zu halten. 
Dabei sind diese Standards unverzichtbar – gerade in Zeiten von bring your own device und vermehrter Nutzung des Ho-
meoffices. Die BWI ist im Bereich Cybersecurity besonders gefordert, da sie als primärer IT-Dienstleister der Bundeswehr 
hochsensible Daten verarbeitet, welche vor unbefugtem Zugriff geschützt werden müssen.



Behörden Spiegel / März 2024Seite 42 Verteidigung

Der zuständige EU-Kommissar 
Thierry Breton (Generaldirekti-

on Verteidigungsindustrie und Welt-
raum – DEFIS) wies gleich in seiner 
Eröffnungskeynote im völlig über-
füllten „Square Brussels Convention 
Center“ darauf hin, dass Europa ent-
schlossen sei, sich einen eigenen, 
souveränen Zugang zum Weltraum 
aufzubauen und zu betreiben. Der 
Beifall der über 2.000 Experten aus 
Politik, Verwaltung, Forschung und 
Industrie, die sich in Brüssel ver-
sammelt hatten, um Visionen und 
Projekte für Europas Zukunft im All 
zu diskutieren, war ihm da sicher. 
Die vorzeigbare Bilanz der EU sei 

beträchtlich, so Breton, europäische 
Weltrauminfrastrukturen wie Gali-
leo und Kopernikus leisteten heute 
ebenso anerkannte wie verlässliche 
Dienste. Die European Space Agen-
cy (ESA) ist da nur eine von vielen 
Behörden, die europäische Welt-
raum-Aktivitäten durchaus erfolg-
reich vorantreiben. Ein europäisches 
Ökosystem der Weltraumindustrie 
sei das Ziel: Die anstehende Verab-
schiedung des „EU Space Law“ werde 
die Grundlagen für einen EU-Welt-
raum-Binnenmarkt schaffen.

Weltraumpolitik als 
Verteidigungspolitik
Gleichzeitig vermehren sich auf-

grund der verstärkten Bedeutung 
der nichtterrestrischen Kommuni-
kations- und Beobachtungskapazi-
täten auch die Bedrohungsszenarien 
für diese Kritischen Infrastrukturen. 
Aufklärung und Abwehr für Europa 
leistet hier das European Security 

Satellite Center auf der ehemaligen 
U.S.-Militärbasis Torrejón bei Ma-
drid. Josep Borrell, Hoher Vertreter 
der EU für Außen- und Sicherheits-
politik, nutzte seinen Auftritt nicht 
nur dazu, auf die rasch wachsende 
Bedeutung dieser Behörde für die 
europäische Sicherheit hinzuweisen, 
sondern auch darauf, dass die EU 
sich dringend auf eine gemeinsame 
Verteidigungspolitik verständigen 
müsse. Nicht nur europäische Welt-
raumpolitik sei heute ohne eine ge-

meinsame Verteidigungspolitik nicht 
mehr denkbar. Damit traf Borrel ei-
nen zentralen Diskussionspunkt, der 
von ganz unterschiedlichen Akteuren 
der Space Community als notwen-
diger Paradigmenwechsel aufgefasst 
wird. Vor vier Jahren noch, erklärte 
EU-Kommissar Breton, habe Europa 
seine Weltraumpolitik als rein zivi-
le Angelegenheit betrachtet. Heute 
dagegen seien Verteidigungsaspekte 
auch auf der EU Space Conference 
integraler Bestandteil bei der Dis-
kussion über die Zukunft des Welt-
raums. Die allgegenwärtige Befürch-
tung: Der nächste Krieg führt ins All. 

Globales „Space Race“
Steven Rutgers, CCO bei Arianespa-

ce, beschreibt die derzeitige Situation 
als globales Wettrennen um die Vor-
herrschaft im Weltraum – „zwischen 
Ländern, Kontinenten, Konzernen 
und Milliardären“. Als europäischen 
Hoffnungsträger treibt die EU Kom-
mission IRIS² voran: die künftige Sa-
telliten-Konstellation soll Europa ab 
2027 mit ersten eigenen, resilienten 
wie innovativen Satellitendienstleis-
tungen versorgen. Das Projekt ist 
nicht nur technisch komplex: anders 
als z. B. Elon Musks Starlink soll IRIS² 
von Anfang an unterschiedliche Sa-

tellitenkonstellationen aufbauen, in 
einem gemeinsamen „Multi-layered 
Network“ verbinden und an terrest-
rische Infrastrukturen Europas an-
schließen. Die EU hat 2023 zunächst 
eine Anschubfi nanzierung in Höhe 
von 2,4 Milliarden Euro beschlossen. 
Hinzu kommt ein Ausschreibungs-
verfahren, das die künftigen Auftrag-
nehmer verpfl ichtet, eine mindestens 
genauso hohe Summe aus der Wirt-
schaft einzuwerben, um privatwirt-
schaftliche Satellitendienste für die 
vertikalen Sektoren einzurichten. 
Dass das Geld nicht ausreichen 
wird, ist abzusehen. Entscheidend 
wird sein, ob der Grundgedanke von 
IRIS² ausreichend Antriebskraft bei 
den großen und kleinen Partnern in 
der Wirtschaft entfaltet. 
IRIS² zielt nämlich keineswegs auf 

ein Satelliten-Internet „für alle“, 
sondern auf den Aufbau einer sa-
tellitenbasierten europäischen Kom-
munikationsinfrastruktur, die ganz 
unterschiedlichen behördlichen und 
privaten Nutzergruppen dienen soll. 
Die Kommissionsmilliarden werden 
dementsprechend neben der Infra-
struktur vor allem die Kommuni-
kationsbedarfe der europäischen 
Verwaltungen und der Verteidigung 
bedienen. Die Gelder aus der Wirt-

schaft gehen dagegen in Technologien 
und Dienstleistungen für die Sekto-
ren, z. B. im Kontext autonomen Au-
tofahrens oder der Datenübertragung 
im Gesundheitssektor etc.  

IRIS2 auf dem Markt
Entsprechend komplex und ehrgeizig 

entwickelt sich die Ausschreibung für 
das Projekt. Als Ergebnis einer ersten 
Ausschreibungsphase im Frühjahr 
2023 steht das siegreiche Konsortium 
für  weitere Verhandlungen fest: Air-
bus hat eine führende Rolle, Thales 
Alenia (Frankreich), Eutelsat (Frank-
reich), Hispasat (Spanien) und SES 
(Luxemburg) sind dabei.  
Anfang März soll das fi nale Angebot 

bei der Kommission eingereicht wer-
den. Ekaterini Kavvada, die für das 
Projekt zuständige Abteilungsleiterin 
bei DEFIS, wird deutlich. Sie erwartet 
„Exzellenz“ bei den technischen Vor-
schlägen inklusive Roadmap, aber 
genauso einen plausiblen Plan für 
die Finanzierung und die Beteiligung 
von europäischen SMEs in der Liefer-
kette. Schließlich soll allen Mitglieds-
staaten Zugang zu und Teilhabe an 
IRIS² garantiert werden.
Kavvada bleibt optimistisch: Noch 

vor Ostern wolle man den Zuschlag 
erteilen und direkt danach den Ver-
trag unterschreiben. 

Weltraumbahnhöfe für Europa
Dann wird sich die nächste Euro-

pean Space Conference der heiß 
diskutierten Frage widmen dürfen, 
wie man die vielen benötigten Satel-
liten ins All bringen will. Weltraum-
bahnhöfe ja, aber wieviele und wo?

Kontrastprogramm im doppelten 
Sinn: Am 23. Februar 2024 be-

suchten Verteidigungsminister Boris 
Pistorius (SPD) und Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier den Trup-
penübungsplatz Klietz in Sachsen-
Anhalt. In Parka und Jeans ließen 
sich die Minister dort vorführen, wie 
ukrainische Soldaten den Umgang 
mit dem Kampfpanzer Leopard 1 er-
lernen. 
Eine Woche zuvor traf man Pisto-

rius auf der Münchner Sicherheits-
konferenz noch im dunklen Anzug 
an. Die Verteidigung der Ukraine 
war auch hier Thema. Statt Kampf-
panzern aus den 70er Jahren ver-
sprach Pistorius der Ukraine in 
München jedoch moderne Waffen-
systeme. Mit der Unterzeichnung 
der Deutsch-Ukrainischen Sicher-
heitsvereinbarung durch Scholz
und den ukrainischen Präsidenten 
Wolodymyr Selenskij sind Deutsch-
land und die Ukraine auch in Zu-
kunft aneinander gebunden.
Das sogenannte „Münchner Paket“ 

im Wert von 1,13 Milliarden Euro 
beinhaltet 18 weitere Panzerhaubit-
zen 2000. Diese sollen zusätzlich zu 
den bisher gelieferten 14 Systemen 
im Jahr 2026 und 2027 der Ukraine 
zulaufen. In die Lieferung sind Aus-
bildung, Munition und Ersatzteile 
mit eingepreist. 
Die geplante Lieferung von 18 Rad-

haubitzen RCH 155 wird um ein 
zweites Los in demselben Umfang 
verdoppelt. Die Auslieferung soll in-
nerhalb von zwei Jahren zwischen 
2025 und 2027 erfolgen. Ausbil-
dung, Ersatzteile und Munition sind 
auch hier Teil des Pakets. In der 
Bundeswehr selbst ist die Radhau-
bitze noch nicht vorhanden. Das Ge-
schütz wäre für die neu aufgestell-
ten Mittleren Kräfte vorzusehen. Die 
Bundesregierung wird der Ukraine 
zusätzlich ein weiteres SkyNex-Sys-
tem bereitstellen. Mit der Lieferung 
ist im Jahr 2025 zu rechnen.
Deutschland liefert der Ukraine Ar-

tilleriemunition im Kaliber 122 mm. 
120.000 Schuss dieses russischen 
Kalibers will die Bundesregierung 
noch in diesem Jahr in die Ukraine 
ausliefern. In der Bundeswehr kam 

diese Munition nie zum Einsatz. Al-
lerdings nutzte die Nationale Volks-
armee (NVA) dieses Kaliber. Darüber 
hinaus erweitert die Bundesregierung 
die Lieferung des Flugkörpers IRIS-T 
SLS. Noch in diesem Jahr soll die 
Auslieferung von 100 zusätzlichen 
Flugkörpern erfolgen.

Was steckt in der Vereinbarung?
Mit Unterzeichnung der Vereinba-

rung bekennt sich Deutschland dazu, 
die Ukraine beim Aufbau moderner 
wehrhafter Streitkräfte zu unterstüt-
zen. Die Bundesrepublik verpfl ich-
tet sich, „langfristige militärische 
Unterstützung für die ukrainischen 
Sicherheits- und Verteidigungskräfte“ 
zu leisten. Darüber hinaus machen 
die Vertragspartner ihr Interesse an 
enger wehrtechnischer Zusammen-
arbeit deutlich. 
„Deutschland wird gemeinsam mit 

der Ukraine daran arbeiten, be-
stehende Kooperationshindernisse 
entschiedener abzubauen und seine 
Rüstungsindustrie – unter Berück-
sichtigung der allgemeinen Sicher-
heitslage und der legitimen Interessen 
dieser Industrie – zu Investitionen zu 
ermutigen“, heißt es in dem Kontrakt. 
Diesen Anspruch hat die Industrie 

bereits mit Tatsachen hinterlegt. Am 
12. Februar setzte Rheinmetall unter 
Beisein des Verteidigungsministers 
den Spatenstich für ein Werk im nie-
dersächsischen Unterlüß. Bereits ab 
2025 soll hier die erste Artilleriemu-
nition vom Band gehen. 
Der Rheinmetall-Vorstandsvorsit-

zende Armin Papperger nutzte die 
Konferenz in München, um ein Joint 
Venture mit der Ukraine anzukün-
digen. In Anwesenheit von Alexan-
der Kamyshin, dem ukrainischen 
Minister für strategische Industrien, 
unterschrieb Papperger ein Memo-
randum of Understanding (MoU) mit 
einem ukrainischen Partner. Dessen 
Gegenstand ist der Aufbau eines 
„Ukrainischen Kompetenzzentrums 
für Munition“. In Zukunft soll dort 
eine sechsstellige Zahl von Geschos-
sen im Kaliber 155 mm im Jahr ent-
stehen. Sollte es dennoch erneut zu 
einem russischen Angriff kommen, 

ist Deutschland vertraglich ver-
pfl ichtet, der Ukraine militärische 
und fi nanzielle Mittel bereitzustel-
len. In einem derartigen Fall wird 
Deutschland „rasch und langfristig 
Sicherheitsunterstützung, modernes 
militärisches Gerät je nach Bedarf in 
allen Bereichen sowie wirtschaftliche 
Unterstützung“ bereitstellen. 
Im Gegenzug bekennt sich die Ukra-

ne dazu, an ihrem Reformkurs in den 
kommenden Jahren festzuhalten. 
Dies erfolgt insbesondere im Hinblick 
auf eine mögliche Mitgliedschaft der 
Ukraine in der Europäischen Union 
(EU). „Die Ukraine wird ihren ehr-
geizigen Reformprozess fortsetzen, 
und zwar mit besonderem Augen-
merk auf die Reformbereiche, die für 
einen Beitritt zur EU festgelegt und 
in den Empfehlungen der Europäi-
schen Kommission vom 8. November 
2023 dargelegt sind“, heißt es in der 
Vereinbarung.

Zwei Jahre nach Beginn des Krie-
ges ist der Bedarf nach Rüstungs-
gütern in der Ukraine ungebrochen. 
Erst kürzlich musste das Land her-
be militärische Rückschläge hin-
nehmen. Die ostukrainische Stadt 
Awdijiwka in der Oblast Donezk ging 
an die russische Besatzungsmacht 
verloren. In einem Telefonat mit Se-
lenskyj führte der amerikanische 
Präsident Joe Biden den Verlust der 
Stadt unmittelbar auf die ausblei-
benden Lieferungen von Artillerie-
munition durch die USA zurück. 
Er appellierte an die Abgeordneten, 
die geplanten Militärhilfen an die 
Ukraine in Höhe von 60 Milliarden 
Dollar freizugeben.

Botschaft neuer europäischer 
Selbstverantwortung
Dass die Lieferungen ausbleiben, 

liegt in einem innenpolitischen Streit 
begründet. Teile der Republikani-
schen Partei, insbesondere die An-
hänger Donald Trumps, lehnen eine 
Unterstützung der Ukraine vollstän-
dig ab oder fordern, sie an Kredite 
zu knüpfen. Die Gelder sollen ihrer 
Ansicht nach für den Grenzschutz 
aufgewendet werden. 
Damit stehen sie symbolisch für 

eine zunehmende Abkehr vom trans-
atlantischen Fokus, der die Repub-
likanische Partei zu Reagan-Zeiten 
bestimmte. Trump erklärte bei einer 
Wahlkampfveranstaltung in South 
Carolina, NATO-Partnern, die das 
Zwei-Prozent-Ziel nicht erfülten, im 
Verteidigungsfall nicht beizustehen. 
Sollte er bei den kommenden Wahlen 
im November zu einer zweiten Amts-
zeit antreten, sind die Fortsetzung der 
US-Hilfen für die Ukraine und die So-
lidarität mit dem europäischen Pfeiler 
der NATO nicht garantiert. Sicher-
heitsvereinbarungen gewährt zurzeit 
Deutschland, aber nicht die USA.
Wie die Zukunft der Ukraine in den 

kommenden Jahren aussieht, ist of-
fen. In Klietz richtete sich Steinmeier 
direkt an die Soldaten, die zurzeit in 
Deutschland ausgebildet werden. „Ich 
wünsche Ihnen gute Gesundheit für 
heute und die Zukunft“, gab der Bun-
despräsident den Soldaten für ihre 
Zeit an der Front mit.

„Der zweite Platz reicht nicht!“
Europa will mit seiner „Space Strategy“ technologisch an die Weltspitze

(BS/Dr. Barbara Held) Auf der auf 16. European Space  Conference 2024 in Brüssel zeigt sich die europäische Weltraum-
Branche in  ehrgeiziger Aufbruchsstimmung.

Deutschlands Bekenntnis
Die Bundesrepublik stellt der Ukraine eine Sicherheitsgarantie aus

(BS/Jonas Brandstetter) Mit der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) wählten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und 
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) die größtmögliche Bühne, um sich als Garantiemacht der Ukraine zu positio-
nieren. Damit einher geht ein militärisches Unterstützungspaket im Wert von mehr als einer Milliarde Euro. Die Zusagen 
fallen in eine Zeit, in der die Ukraine militärische Rückschläge hinnehmen muss.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmei-
er beobachten in Klietz, wie ukrainische Soldaten den Umgang mit deutschen Panzern 
erlernen.  Foto: BS/Brandstetter

Ekaterini Kavvada, Abteilungsleiterin bei 
DEFIS, spricht auf der 16. European Space 
Conference 2024 in Brüssel.

Foto: BS/Triptyque
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Große Probleme beim Laufen, 
eine Gehhilfe war unabdingbar. 

Die Erinnerung an diesen Jobcen-
ter-Kunden ist Anika Mauer noch 
präsent. Nachdem seine Beratung 
abgeschlossen war, hatten sich 
mehrere Mitarbeitende zusammen-
geschlossen und Geld gesammelt. 
Da der Mann so schlecht auf den 
Beinen war, hatten sie ihm kurzer-
hand auf ihre Kosten ein Taxi be-
stellt. Die Grenze zwischen Beruf 
und Anteilnahme – nicht in jedem 
Fall lässt sie sich eindeutig ziehen. 
„Wir haben es mit vielen individu-
ellen Schicksalen zu tun. Aber das 
darf man nicht an sich heranlas-
sen“, erklärt Anika Mauer. „Dabei 
hilft Erfahrung. Je mehr Erfahrung, 
umso größer ist die Distanz.“ 
Mauer ist 38 Jahre alt, ihr Bü-

ro gewährt einen eindrucksvollen 
Blick über die Hauptstadt. Seit vier 
Jahren ist sie operative Bereichs-
leiterin im Jobcenter in Berlin-
Lichtenberg. Die Funktion hat es 
in sich: Vier verschiedene Teams 
befinden sich unter Mauers Ägide. 
Da ist einmal das Spezialteam für 
die Betreuung von Geflüchteten. 
Zwei weitere Teams kümmern sich 
in der Jugendberufsagentur um die 
Vermittlung der unter 25-Jährigen 
und ein viertes Team, das „Fallma-
nagement“, berät arbeitslose Men-
schen in komplexen Problemlagen 
– solche, die unter Suchterkran-
kungen oder fehlendem Wohnraum 
leiden. Die gebürtige Wittenbergerin 
führt einen Mitarbeiterstab von ins-
gesamt 66 Kollegen.  

Gezielte Entscheidungen und 
fordernde Weiterbildung
Viel Personal und viel Verantwor-

tung: Anika Mauer hat sich die Lei-
tungsposition gezielt ausgesucht. 
2017 bewirbt sie sich für ein Füh-
rungskräfte-Traineeprogramm bei 
der Bundesagentur für Arbeit. Das 
Programm richtet sich an Querein-
steiger, die bereits Leitungserfah-
rung mitbringen. Zwei Jahre lang 
wird Mauer hier auf die Position der 
Bereichsleitung vorbereitet, in die-
ser Zeit übernimmt sie bereits die 
Führung im Bereich Personal im 
Jobcenter Lichtenberg. „Das Trai-
neeprogramm war für mich eine for-
dernde Phase. Aber es hat mich in 
meiner persönlichen Entwicklung 
auch enorm weitergebracht“, sagt 
sie heute.
Während der Vorbereitungsphase 

auf die spätere Führungsposition 
habe sie viel über eigene Verhal-
tensweisen reflektiert und sich Fra-
gen gestellt wie: Wie gehe ich an 
Dinge heran? Was hätte ich anders 
machen können? „Die Zeit war un-
fassbar wertvoll. Wenn man neu 
einsteigt und direkt Führungsver-
antwortung übernimmt, ist das na-
türlich eine Herausforderung. Ich 
wusste nicht: Was erwarten meine 
Mitarbeiter von mir? Was verstehe 
ich selbst unter Führung? Ich bin 
transparent damit umgegangen, 
dass ich viele Dinge nicht wuss-
te. Aber ich habe auch gesagt: Ich 
kann mich einarbeiten.“ 
Zuvor ging Anika Mauers Berufs-

weg in eine andere Richtung. Nach 
dem Abitur 2004 entscheidet sie 
sich für die Bundeswehr und schlägt 
eine Offizierslaufbahn ein. Ihre Ziele 
sind von Anfang an hoch gesteckt: 
Sie absolviert eine Ausbildung zur 
Führungskraft und studiert an 
der Universität der Bundeswehr in 
München Staats- und Sozialwissen-
schaften. Anschließend nimmt sie 
ein Fernstudium für Personalent-
wicklung auf. 2012 geht sie schließ-
lich auf einen Auslandseinsatz der 
Bundeswehr nach Afghanistan und 
steht dort an der Spitze einer klei-
nen Truppengattung, die sich mit 
der Konzeption von Medienangebo-
ten befasst. Zusammen mit afgha-
nischen Bürgerinnen und Bürgern 
stellt die Bundeswehr-Truppe einen 

Radiosender auf die Beine und gibt 
eine Zeitung heraus. 
Nach zwölf Jahren bei der Bundes-

wehr, sagt sie heute, sei es an der 
Zeit gewesen, neue Ziele ins Auge zu 
fassen. „Wenn man nach Trainee-
programmen für Führungserfahre-
ne sucht, dann landet man sehr 
schnell bei der Arbeitsagentur“, 
erzählt Mauer. Berührungspunkte 
mit der Behörde habe sie vorher 
nie gehabt, aber eine Affinität zum 
Öffentlichen Dienst. Die Zeit bei der 
Bundeswehr und die damit verbun-
dene Verpflichtung gegenüber Staat 
und Verfassung hätten sie geprägt. 
„Für mich war deshalb schnell klar: 
Ich möchte mich weiter für das Sys-
tem engagieren“, sagt sie. 

6.400 Menschen mit Fluchtkontext
Vier Teams, vier unterschiedli-

che Beratungsschwerpunkte und 
vier verschiedene Kundenkliente-
le. Dieser Umstand sorgt für große 
Herausforderungen. Eine davon 
ist die Betreuung von geflüchte-
ten Menschen. 26.500 sogenannte 
erwerbslose Leistungsberechtigte 

waren 2023 für den gesamten Be-
reich des Jobcenters Lichtenberg 
registriert. 6.400 von ihnen besitzen 
einen Fluchtkontext. In den ersten 
Jahren nach der Ankunft kümmert 
sich das Spezialteam, dessen Füh-
rung Anika Mauer innehat, um die 
Betreuung. 
Doch wie leicht gelingt die Inte-

gration? Und welchen Einfluss hat 
der Ende 2023 vom Bundesarbeits-
ministerium (BMAS) auf den Weg 
gebrachte „Job-Turbo"? 
Das Integrationsprogramm Job-

Turbo soll Geflüchtete schneller in 
Arbeit bringen, als dies bislang der 
Fall war. Sie sollen enger betreut 

kund gezielter vermittelt werden. 
Die Jobcenter sind deshalb dazu 
angehalten, geflüchtete Menschen 
jeweils in einem Abstand von sechs 
Wochen einzuladen und zu beraten. 
„Der Grundsatz, dass Geflüchtete 
nach dem Integrationskurs direkt 
Arbeitserfahrung sammeln, ist für 
mich nachvollziehbar. Aber in der 
Praxis ist das nicht immer leicht 
umsetzbar“, sagt Anika Mauer und 
erklärt dies so: „Die Menschen ver-
lassen den Integrationskurs mit 
sehr unterschiedlichen Kenntnis-
sen. Deshalb stellt sich immer wie-
der die individuelle Frage: Wo steht 
dieser Mensch nun tatsächlich?“ 
Nach der Flucht würden viele 

Menschen in „Communitys“ leben, 
dort immer noch die eigene Spra-
che sprechen. Daher bedeute der 
Job-Turbo eben nicht: „Wir drücken 
auf den Knopf und schicken alle in 
Arbeit“, so Mauer. „Ich würde mir 
von der Politik realistischere Er-
wartungen wünschen und weniger 
Pauschalisierungen.“ Wohnraum, 
Kinderbetreuung, Anschluss in 
der Gesellschaft finden – all diese     
problembehafteten Faktoren seien 
eben individuell unterschiedlich 
stark ausgeprägt. 
Die Beratung der Jobcenter-Kun-

den gehört nicht zu Anika Mauers 
Berufsalltag. Erst ab einer be-
stimmten Eskalationsstufe ist sie 
in die Beratung eingebunden, etwa 
wenn es Beschwerden gibt. Doch 
das komme selten vor. Stattdes-
sen verantwortet sie die geschäft-
liche Entwicklung, plant mit ihren 
Teams den Einsatz des Budgets, 
passt Arbeitsprozesse an und lotet 
Verbesserungspotenziale aus.  

Viele junge Menschen scheuen den 
Weg in die Behörde
Fehlende Schnittstellen zu den 

Schulen sind so ein Punkt. In der 
Jugendberufsagentur, in der zwei 
Teams der Leitung von Anika Mauer 
unterstehen, mangele es beispiels-
weise an Anknüpfungspunkten zu 
den Bildungsinstitutionen: Wenn 
Schüler die Schule verlassen, er-
fährt das Jobcenter davon nichts. 
Das würde Anika Mauer gerne ver-
bessern. „Generell ist es immer 
schwieriger, junge Menschen zu 
erreichen“, sagt sie. Den Weg in 
die Behörde würden viele scheuen.  
In der Jugendberufsagentur wer-

den Menschen unter 25 Jahren be-
treut, ihnen soll dort in Ausbildung 
verholfen werden. In Berlin gibt es 
zwölf Standorte der Jugendberufs-
agentur, verschiedene Partner ar-
beiten hier unter einem Dach: Agen-
tur für Arbeit, Jobcenter, Bezirke, 

Senatsverwaltung, Schuldner- und 
Suchtberatung. So müssen die jun-
gen Leute nicht zu fünf verschiede-
nen Behörden laufen.     
Fehlende Tagesabläufe, Schulden 

oder psychische Erkrankungen er-
schweren dabei die Vermittlung in 
Ausbildung. 2023 wurden in der 
Jugendberufsagentur Lichtenberg  
insgesamt 4.500 Menschen betreut, 
im Durchschnitt wird ein Viertel 
von ihnen in Arbeit und Ausbildung 
vermittelt.  
Doch wie lange dauert es, bis ein 

junger Mensch in Arbeit kommt? 
„Das ist in den seltensten Fällen ein 
direkter Prozess, meistens erstreckt 
sich der Zeitraum über ein Jahr“, 
erklärt Mauer. Häufig stammten die 
Kunden der Jugendberufsagentur 
aus Familien, in denen Arbeitslosig-
keit bereits ein gewohnter Zustand 
sei, Strukturen und Tagesabläufe 
einzuhalten, falle vielen schwer. „In 
der Berufsorientierung spielen die 
Eltern die wichtigste und größte 
Rolle“, so die Bereichsleiterin. 

Wie sehen Mauers eigene Vorstel-
lungen für die berufliche Zukunft 
aus? Sie antwortet, ohne lange zu 
überlegen: „Ich bin kein Mensch, 
der sich eine bestimmte Position 
wünscht. Aber ich habe einen 
großen Drang, mich weiterzuent-
wickeln. Auf welche Position das 
hinausläuft, kann ich deshalb nicht 
sagen.“ Möglicherweise ist das auch 
eine Parallele zu einem großen Hob-
by der 38-jährigen Hundebesitzerin: 
Gemeinsam mit einer Freundin hat 
sie vor Kurzem ein Camping-Mobil 
ausgebaut. 
Losfahren, nichts planen und neue 

Orte entdecken – nach diesem Prin-
zip gestaltet sie ihre freie Zeit am 
liebsten. „Die schönsten Orte, die 
wir mit dem Camper angefahren 
haben, waren Slowenien und Kroa-
tien. Natur, Bäche, klares Wasser. 
Das ist mir in Erinnerung geblie-
ben“, erzählt sie. Jeden Tag aufs 
Neue entscheiden, wo man sein 
möchte. Ein Motto, das sich an-
satzweise wohl auch auch auf den 
Bereichsleiter-Alltag im Jobcenter 
übertragen lässt.

Bereiche, Mitarbeiter, Prinzipien
Das Jobcenter in Berlin-Lichtenberg ist in sechs verschiedene Bereiche unter-
teilt: Innere Dienste/Personal/Haushalt, Markt und Integration Ü25, Leistungs-
gewährung I, Leistungsgewährung II, Markt & Integration Ü25/EZ, Markt & 
Integration U25. Für die Leitung des letztgenannten Bereichs ist Anika Mauer 
zuständig. Ihr Mitarbeiterstab umfasst 66 Personen. Aktuell arbeiten rund 500 
Beschäftigte im Jobcenter. Für rund 40.000 Arbeitsuchende werden Leistungen 
in Höhe von circa 260 Millionen Euro ausgezahlt.    
2009 trat das Jobcenter der Initiative „Charta der Vielfalt“ bei, die sich auf 

Initiative von deutschen Unternehmen zum Ziel gesetzt hat, die Vielfalt der 
Gesellschaft inner- und außerhalb von Betrieben „zu schätzen, zu fördern und 
bewusst zu leben“.  Dementsprechend sollen in der Behörde alle Menschen, 
die Beratung benötigen, unterstützt werden. 

Zwischen Job-Turbo  
und Bürgergeld-Bezug
Anika Mauer bringt Menschen  
nach der Flucht in Arbeit

(BS/Anne Mareile Walter) Anika Mauer ist Bereichsleiterin  
im Jobcenter Berlin-Lichtenberg. Gemeinsam mit ihren Teams 
nimmt sie die speziellen Problematiken von jungen Menschen 
und Geflüchteten ins Visier.

Die Arbeitsweise und Strukturen der Jugendberufsagentur hat eine Kollegin von Anika 
Mauer zu Papier gebracht. Die Schautafel steht direkt neben dem Schreibtisch.

Foto: BS/Anne Mareile  Walter

„
In der Berufs-

orientierung  
spielen die Eltern 
die wichtigste und 
größte Rolle.“

Foto: BS/Anne Mareile  Walter

„
Für mich war 

sehr schnell klar: 
Ich möchte mich 
weiter für das  
System enga gieren.“

Letzte Seite
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